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Zusammenfassung

Im Juni 2021 hat die EICom den Bundesrat auf die ungünstige Entwicklung mit Blick auf die Versor-
gungssicherheit per 2025 aufmerksam gemacht. Hintergrund sind die steigenden Importrestriktionen
aufgrund der Unsicherheiten bei den Regeln zum Verbundbetrieb im europäischen Kontext (Festlegung
der Kapazitäten im grenzüberschreitenden Transportnetz) sowie die abnehmende Exportfähigkeit der
Nachbarstaaten. Im Rahmen der Frontier-Studie wurden die Versorgungsrisiken analysiert und dem
Bundesrat im Oktober 2021 dargelegt. Gestützt auf Artikel 22 Absatz 4 StromVG unterbreitete die EICom
dem Bundesrat den Vorschlag, Vorbereitungsarbeiten für die Ausarbeitung von konkreten Massnahmen
nach Artikel 9 StromVG mit Zeithorizont ab 2025 an die Hand zu nehmen.

Mit Beschluss vom 18. Juni 2021 hat der Bundesrat die EICom aufgefordert, ein «Konzept Spitzenlast-
Gaskraftwerk» (inkl. nötige Leistung, mögliche Standorte, Kosten, Finanzierung, Gasspeicherung, Si-
cherstellung Klimaneutralität) zu erarbeiten und bis im November 2021 dem UVEK zu unterbreiten. Das
Konzept soll auf der Grundannahme erarbeitet werden, dass solche Spitzenlast-Gaskraftwerke nur zur
Sicherstellung der Netzsicherheit in ausserordentlichen Notsituationen eingesetzt würden.

Zwar sieht auch der Bundesrat in der Botschaft zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung
mit erneuerbaren Energien vom 18. Juni 2021 Instrumente für die Stromversorgungssicherheit vor, doch
sind diese v. a. längerfristig ausgerichtet. Neben einer - relativ rasch implementierbaren – strategischen
Energiereserve (Hydroreserve) sollen längerfristig die Erneuerbaren-Ausbauziele sowie eine Erhöhung
der Winterproduktion aus Grosswasserkraft um 2 Terrawattstunden zur Versorgungssicherheit beitra-
gen. Sollte sich spätestens 2030 abzeichnen, dass dieses Ausbauziel mit der Grosswasserkraft bis 2040
nicht erreicht wird, besteht gemäss Botschaft die Möglichkeit von technologieoffenen Ausschreibungen,
wobei Gaskraftwerke zum Zuge kommen könnten. Angesichts des Zeitbedarfs für den weiteren Gesetz-
gebungsprozess sowie der v. a. langfristig orientierten Instrumente werden diese aber bis 2025 noch
keine Wirkung entfalten. Umso wichtiger ist die Vorbereitung mittelfristiger Massnahmen nach Artikel 9
StromVG. Die EICom hat im Rahmen dieses Auftrags folgende Überlegungen zum Konzept angestellt:

Rechtliche Rahmenbedingungen: Artikel 9 StromVG ist nach Auffassung der EICom eine geeignete
Rechtsgrundlage, um rasch zusätzliche Reservekapazitäten zu schaffen. Voraussetzung für das Ergrei-
fen von Massnahmen nach Artikel 9 ist, dass die sichere und erschwingliche Versorgung im Inland mittel-
oder langfristig trotz Vorkehren der Unternehmen der Wirtschaft erheblich gefährdet ist. Die Modellsimu-
lationen für das Jahr 2025 haben gezeigt, dass es im Stressszenario mit reduzierten Importkapazitäten
bei rund 200 von 1500 Simulationen mit verschiedenen Kombinationen von Klimajahren und Kraftwerks-
verfügbarkeiten zu Versorgungsengpässen kommt. Mit Blick auf die aktuell für 2025 absehbaren Stress-
faktoren (Ausserbetriebnahmen deutscher Kernkraftwerke, bewusste Optimierung der EU zu Lasten der
Schweizer ImportkapazËtäten, tendenziell abnehmende Verfügbarkeiten der schweizerischen und fran-
zösischen Kernkraftwerke, keine substanziellen Investitionen der Energiewirtschaft in die Winterproduk-
tion) kann eine erhebliche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Sinne scheint die Fort-
führung der Vorbereitungsarbeiten angezeigt. Eine allfällige Umsetzung von Massnahmen nach Artikel
9 hat dabei mit der gebotenen Zurückhaltung zu erfolgen. Das heisst, die Massnahmen sollten wettbe-
werbsorientiert umgesetzt werden und die Funktionsweise des Marktes nicht stören. Mit Blick auf die
erforderlichen Bewilligungen für fossilthermËsche (Reserve-) Kraftwerke, die per Definition nur in Notsi-
tuationen eingesetzt würden, sind ausserdem die einschlägigen kantonalen Erlasse vertieft abzuklären.
Hierzu gehören insbesondere Vorgaben hinsichtlich einer Abwärmenutzung, die bei Reservegaskraft-
werken wenig sinnvoll erscheinen.

Adressiertes Knappheitsszenario-. Die Modellsimulationen im Rahmen der Frontier-Studie zeigen, dass
das Risiko einer Stromversorgungsknappheit in der Schweiz besonders gross ist, wenn neben reduzier-
ten Importkapazitäten die Produktionsmöglichkeiten der Wasserkraft aufgrund klimatischer Bedingungen
tief sind und die Verfügbarkeit von Kernkraftwerken in der Schweiz und in Frankreich eingeschränkt ist
Dabei ist Stromknappheit in erster Linie ein Problem im Inland, während in Europa weiterhin keine ge-
nerelle Energieknappheit herrschen muss. Das Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerke adressiert daher in
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erster Linie ein Schweiz.spezifisches Versorgungsrisiko. Nicht im Fokus steht dagegen eine At>sich&
rung gegen geopolitische Risiken mit einer Gasmangellage in ganz Europa.

Einsatz der Reservegaskraftwerke kombiniert mit einer Hydroreserve. Die möglichen Einsatzszenarien
sind zentral für die Dimensionierung der Reserven. Im Hinblick auf die Einsatzszenarien der Reserve
wurden die probabilistischen Rechnungen für 2025 auf Basis der bereits vorliegenden Frontier-Studie
vertieft. Dabei zeigt sich, dass im Extremfall über mehrere Wcx:hen ein Strommangel herrschen kann,
wobei die fehlende Kraftwerksleistung stark variiert und kuraettig bis 6000 Megawatt erreichen kann
(zum Vergleich: die Leistung des Kemkraftwerks Gösgen beträgt 1010 Megawatt netto). Um eine derart
hohe fehlende Leistung mittels Reservegaskraftwerken abzudecken, wäre theoretisch der Zubau von
etwa einem Dutzend grösserer Gaskraftwerke nötig, was sowohl aus politischen als auch aus ökonomb
schen Gründen als nicht zielführend angesehen wird. Gleichzeitig zeigen Simulationen, dass in diesem
Szenario eine Hydroreserve alleine (in Anlehnung an die im Mantelerlass vorgesehene Energiereserve)
kaum Wirkung entfaltet, da sie keine zusätzliche Energie in das System einbringt. Als effziente Altem&
tive bietet sich ein kanbinierter Einsatz von Reservegaskraftwerken mit einer Hydroreserve an. Aufgrund
des begrenzten Speichervolumens verfügt diese zwar nur über beschränkte Energie, hingegen kann sie
durch die Verteilung auf verschiedene Anlagen kuraettig grosse Leistungsspitzen abdecken. Durch die
Kombination mit einer Gaskraftwerksre$erve kann die <Durchhattefähigkeit> der Hydroreserve wesent-
lich verlängert und damit optimiert werden - ohne dass die Hydroreserve unverträttnismässig gross di-
mensioniert wird. Umgekehrt kann die Gaskraftwerksleistung minimiert werden. Der Abruf der beiden
Reserven erfolgt damit im Rahmen eines kunbinierten Mechanismus. Dabei sollen die Reserven grund.
sätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn der Markt nicht mehr selber einen Ausgleich zwischen An-
gebot und Nachfrage schafft, also wenn der (Markt nicht schliesst>. Bei der Konkreüsierung des Ein-
satzkonzeptes wird darauf geachtet, dass durch den Mechanismus bei den Marktakteuren keine Fehl-
anreize entstehen – etwa die Verwendung für zusätzliche Exporte oder die Zurückhaltung eigener Pro
duktion, um sprunghafte Preissteigerungen am Markt herbeizuführen.

Durch diese Vortraltung von Reserven kann somit ein zusätzliches Sichertrettselement eingebaut wer-
den, das einerseits den Markt nicht beeinträchtigt und anderseits die Wahrscheinlichkeit für die Ergrei.
fung der viel einschneidenderen Bewirtschaftungsmassnahmen nach Landesversorgungsgesetz deut-
lich reduziert (siehe folgende Grafik).

Wahr.
schein-
lichkett

Systemdienstleistungen (Art. 20 StromVG)

Fehlende Mengen werden durch Kurzfristmarkt abgedeckt

Hydroreserve ( Art. 9 StromVG)

k Reservegaskraftwerke (Art. 9 StromVG)
LVGBe\

Markt schliesst nicht

StromVG

fehlende Energie

Abbildung 1: Eirnatz versctüecbnu Massnahmen h Abträngbkett chr fehlenchn Strummenge
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Technologiewahl-. Unter der Voraussetzung, dass die Reservegaskraftwerke nur in Notfällen zum Ein-
satz kommen, hat sich in technologischer und ökonomischer Sicht ein Gasturbinenkraftwerk als zweck-
mässig herausgestellt. Ein kombiniertes Gas-und-Dampf-Kraftwerk (GUD) wäre nur bei sehr hohen Kos-
ten für die Bereitstellung des Brennstoffes und bei steigender Einsatzdauer wirtschaftlicher. Als wenig
geeignet haben sich dagegen kleinere Gasmotorenkraftwerke herausgestellt. Sie wären vor allem dann
vorteilhaft, wenn sie in Kombination mit einer Wärmeauskopplung genutzt werden könnten. Doch in den
adressierten Stressszenarien mit sehr unwahrscheinlichem Einsatz und allenfalls relativ kurzer Betriebs-
zeit wäre eine Wärmenutzung für Heizzwecke praktisch ausgeschlossen.

Dimensionierung-. Für die vollständige Elimination von ENS (Energy Not Supplied / fehlende Energielie-
ferung) auch im Extremfall und bei Einsatz erst im Moment, in dem die Energie fehlen würde, bräuchte
es additive Kapazität im Umfang von ca. 6000 Megawatt. In Kombination mit der Etablierung einer Hyd-
roreserve lässt sich die notwendige Leistung der Reservegaskraftwerke auf ca. 1000 Megawatt begren-
zen. Mit Blick auf den Gasanschluss, aber auch für die Ableitung der Elektrizität, wäre die Aufteilung auf
zwei bis drei Standorte sinnvoll. Für die Realisierung der Reserven erscheint zudem ein gestaffeltes
Vorgehen zweckmässig: Neben der Hydroreserve kann an einem oder mehreren Standorten eine Absi-
cherung mittels Gaskraftwerk mit einer Leistung von jeweils ca. 200 bis 500 Megawatt gestartet werden.
MR Nachrüstungen durch zusätzliche Gaskraftwerkskapazität oder durch die Erweiterung auf die GUD-
Technologie (Nutzung der Abwärme der Gasturbine) kann, je nach Bedarf und nach Entwicklung der
Risikoexposition, die Reserveleistung erhöht werden.

Standorte: Die möglichen Standorte wurden unter anderem nach folgenden Kriterien evaluiert und be-

w e R e l i BeI;
(Bahnanschluss) und Speichermöglichkeiten für einen potentiellen flüssigen Brennstoff sowie die Platz-
verhältnisse für einen GUD-Ausbau (> 3 Hektaren)

l8PBjllü.Ir+l+ldRIK.bt4qlblll•aIIna:
auch gleichzeitig von einer europaweitene rsorgung auszugehen ist, ergibt die
Nutzung von Gasimporten für die Bereitstellung von Elektrizität im Inland einen substanziellen Zugewinn
an Versorgungssicherheit. Eine zusätzliche (ohnehin nur sehr begrenzt mögliche) Speicherung von Gas
in der Schweiz erscheint für dieses Szenario aus einer Risikoperspektive aIs wenig sinnvoll. Sollten sich
die Risiken beim Gas erhöhen, wäre bei Bedarf auch die Nachrüstung der Reservegaskraftwerke auf
einen alternativen Brennstoff (z. B. Heizöl) möglich. Anstelle von Gasspeichern könnten dann beste-
hende inländische Heizöltanklager genutzt werden.

Kosten: Die notwendigen Investitionen für zwei Gasturbinenkraftwerke mit einer Gesamtleistung von
1000 Megawatt belaufen sich auf rund 690 Millionen Franken. Bei einer Amortisationszeit von 15 Jahren
betragen die gesamten jährlichen Fixkosten für die Vorhaltung dieser Kraftwerke ca. 65 Millionen Fran-
ken. Umgelegt auf die jährlich verbrauchte Energiemenge der Schweiz ergibt dies einen Zuschlag von
ca. 0.1 Rappen pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Der Median der Stromendkundentarife in der Grund-
versorgung liegt für 2022 bei rund 21 Rappen pro Kilowattstunde. Darin nicht eingerechnet sind die
zusätzlichen Kosten für die Hydroreserve. Die Rechtsgrundlage für die Finanzierung ist mit Artikel 9
Absatz 4 und 5 StromVG bereits vorhanden. Bei einem gestaffelten Vorgehen wären die Kosten ent-
sprechend tiefer.

KJimaneutralität Die Resultate aus der Frontier-Studie illustrieren, dass sich ein Einsatz der Reserve-
gaskraftwerke auf besonders angespannte Versorgungssituationen beschränkt. Es ist daher zu erwar-
ten, dass die Kraftwerke in der Mehrheit der Jahre nur sehr kurz zu Testzwecken in Betrieb sind. Bei den
dabei anfallenden Treibhausgasemissionen sind die Vorgaben des geltenden CC)2-Gesetzes einzuhal-
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ten. Werden die C02-Emissionen durch Zukauf von entsprechenden Emissionszertifikaten im europäi-
schen Handel (EHS) gedeckt, werden andernorts im europäischen Markt die C02-Emissionen in diesem
Umfang reduziert. Darüber hinaus verlangt das C02-Gesetz, dass in jedem Fall eine C02-Mindestab-
gabe im Umfang des Mittelwerts der externen Kosten resultiert. Ein alternativer Betrieb mit Brennstoffen
aus Biomasse wäre theoretisch möglich. Weil solche Brennstoffe heute aber knapp sind und nur einen
relativ geringen Marktanteil haben, würde eine Reservation für die Reservegaskraftwerke lediglich dazu
führen, dass dieses Gas dem Markt und damit alternativen Verwendungen entzogen würde – es ent-
stünde kein klimapolitischer Mehrwert.

Schlussfolgerung und Empfehlung der EICom:

Mit der Vorhaltung einer Energiereserve im Rahmen der bestehenden Speicherkraftwerke von rund n
Gigawattstunden in Kombination mit additiver Energie aus Gaskraftwerken von bis zu 1000 Megawatt
lassen sich die Resilienz der Stromversorgung, insbesondere mit Blick auf die per 2025 identifizierten
Risiken sowie die Position der Schweiz in den Verhandlungen zu den für die internationale Zusammen-
arbeit notwendigen technischen Vereinbarungen (im Rahmen des Synchronous Area Framework Ag-
reement SAFA), substanziell verbessern.

Beide Reserven entsprechen dem <Stand der Technik» und lassen sich gestützt auf das geltende Recht
(Art. 9 StromVG) realisieren und finanzieren. Eine gewisse Unsicherheit besteht aufgrund der kantonalen
Bestimmungen, da in diesen die Notwendigkeit von fossilen Reservekraftwerken für die Versorgungssi-
cherheit nicht explizit geregelt ist.

Mit Blick auf die benötigte Vorlaufzeit zur Realisierung von Reservekapazitäten sollten die Vorberei-
tungsarbeiten mit entsprechendem Nachdruck weitergeführt werden. Die EICom schlägt dem Bundesrat
deshalb insbesondere vor, folgende Schritte zu initiieren:

1. die Klärung der standortspezifischen Detailfragen sowie die Bewilligungsverfahren mit den be-
troffenen Kantonen und Gemeinden für zwei bis drei Reservegaskraftwerke sowie

2. die Vorbereitung eines Vernehmlassungsentwurfs für eine Verordnung zu Artikel 9 StromVG für
wettbewerbliche Ausschreibungen für die Beschaffung

von zwei bis drei Reservegaskraftwerken mit einer elektrischen Leistung von insgesamt bis
zu ca. 1000 Megawatt.
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Rësumë

En juin 2021, l’EICom a attirë l’attention du Conseil fëdëral sur l’ëvolution dëfavorable concernant la
sëcuritë d’approvisionnement ä partir de 2025. Cette derniëre s'explique notamment par les restrictions
croissantes des importations liëes aux incertitudes concernant les rëgles prëvalant dans l’exploitation
des interconnexions dans le contexte europëen (fixation des capacitës dans le rëseau de transport trans-
frontalier) et par la diminution de la capacitë d’exportation des pays voisins. Dans le cadre de l’ëtude
Frontier, les risques concernant l’approvisionnement ont ëtë analysës puis prësentës au Conseil fëdëral
en octobre 2021. En se rëfërant ä 1’art. 22, al. 4, LJ\pEI, l’EICom a proposë au Conseil fëdëral d’entamer
des travaux prëparatoires en vue d'ëlaborer des mesures concrëtes conformëment ä 1’art. 9 U\pEI en
vue de 2025 et la përiode suivante.

Par arrëtë du 18juin 2021, le Conseil fëdëral a chargë I'EICom d'ëlaborer un < concept relatif ä des
centrales ä gaz destinëes ä couvrir les charges de pointe > (y c. puissance nëcessaire, sites envisa-
geables, coüts, financement, stockage du gaz, garantie de la neutralitë climatique) et de le soumettre au
DETEC d'ici le mois de novembre 2021. Le concept doit ëtre ëlaborë en partant de l’hypothëse que de
teIles centrales ä gaz ne seraient utilisëes que pour assurer la sëcuritë du rëseau dans des situations
d’urgence exceptionnelles.

Dans son message du 18 juin 2021 concernant la loi relative ä un approvisionnement en ëlectricitë sür
reposant sur des ënergies renouvelables, le Conseil fëdëral prëvoit certes des instruments pour la së-
curitë de l’approvisionnement en ëlectricitë, mais ceux-ci sont surtout axës sur Ie long terme. Outre une
rëserve d’ënergie stratëgique (rëserve hydraulique) pouvant ëtre mise en euvre relativement rapide-
ment, les objectifs de dëveloppement des ënergies renouvelables ainsi qu’une augmentation de 2 tëra-
wattheures (TWh) de la production hivernale issue de la grande hydraulique doivent contribuer ä la së-
curitë d'approvisionnement ä plus long terme. S’iI apparaTt d'ici 2030 que cet objectif d’augmentation ne
pourra pas ëtre atteint d'ici 2040 avec Ia grande hydraulique, le message prëvoit la possibilitë de lancer
des appels d’offres ouverts ä toute technologie ; des centrales ä gaz pourraient alors entrer en ligne de
compte. Toutefois, compte tenu du temps nëcessaire pour la suite du processus lëgislatif et des instru-
ments orientës sur Ie long terme, ceux-ci ne dëploieront pas leurs effets avant 2025. La prëparation de
mesures ä moyen terme conformëment ä 1’art. 9 LJ\pEI est donc d’autant plus importante.Dans le cadre
de ce mandat. l’EICom a menë les rëflexions suivantes sur Ie concept :

Cadre juridique : L’EICom estime que I'art. 9 LApEI constitue une base lëgale adëquate pour mettre en
place rapidement des capacitës de rëserve supplëmentaires. Pour que des mesures soient prises con-
formëment ä I'art. 9, iI faut que la sëcuritë de l’approvisionnement du pays en ëlectricitë offerte ä un prix
abordable soit sërieusement compromise ä moyen ou ä long terme malgrë les dispositions prises par
les entreprises du secteur de I'ëlectricitë. Les simuËations de modëles pour l’annëe 2025 ont montrë que.
dans le scënario de stress comprenant des capacitës d’importation rëduites, des pënuries d’approvision-
nement se produisent dans environ 200 des 1500 simulations combinant diffëremment annëes clima-
tiques et disponibilitë des centrales. Au vu des facteurs de stress actuellement prëvisibles pour 2025
(mises hors service de centrales nuclëaires allemandes, optimisation dëlibërëe de I'UE au dëtriment des
capacitës d’importation suisses, disponibilitë tendanciellement dëcroissante des centrales nuclëaires
suisses et fran9aises. absence d’investissements substantiels du secteur de I'ënergie dans Ia production
hivernale), un risque important ne peut pas ëtre exclu. Pour cette raison, iI semble indiquer de poursuivre
les travaux prëparatoires. Une ëventuelle mise en euvre des mesures conformëment ä 1’art. 9 doit alors
intervenir avec la retenue qui s’impose. Cela signifie que les mesures devraient ëtre mises en auvre
dans une optique de concurrence et ne pas perturber le fonctionnement du marchë. Dans la perspective
des autorisations nëcessaires pour les centrales thermiques fossites (centrales de rëserve) qui, par dë-
finition, ne seraient utilisëes que dans des situations d’urgence, iI convient en outre d’examiner de ma-
niëre approfondie les dispositions cantonales pertinentes. II s’agit notamment de prescriptions relatives
ä une utilisation de la chaleur rësiduelle, qui semblent peu judicieuses pour des centrales ä gaz de
rëserve

7/286



KlnzEl11 splüna94aaalIRNnk Ek8erËbst$cln Eubuaskrxnrnbsiar aotxn

Scënarb de pënrrie mnc8më : Ln simulatbns de modëks rëalbëe$ dans k adre de I'ëttxIe Frontier
montrent qm b risque d'une pëntrb cfëkdricitë en Suisse ut particuIËrement ëbvë lorsque, outre des
apacitË$ d'inportation rëduitu, les po$sibilitës de pnxiuction de I'ënergie hydraulique sont fablu en
rabon cbs mrxi&>ns dinatiqu% et que la dbponiblitë des oenüabs nucëalres suisns et frangabu
ut lirrütëe. Dars oe oontexte, la pënuriedëlectricitë ut avant tout un problëme ä Fëchek>n ch la Subse,
abs qu'en ELrope il re doK pas foroërrentavob de pënt#ie d'ënergë gërërale. Le concept relatf ä cbs
mntIabs ä gaz destinëes ämuwi les chages de pointe mrmrne done en premier tinI un risque d'aF>
provisionnement spëctfiqtn ä la Suisse. Ln aowertrre contre les risquu gëopolttkRIes an as de situ&
tion de pënurie cb gaz dans toute f Europe n'nt cIoIIC pas un stjettraitë priorttakementdans oe oontexte.

Rocwrs ä des centrabs ä gaz ch rëserve ccxnbinë ä uno rëserve hyäaubquo : Lu sünarb dhter-
ventbn possibbs sont es=ntiels pour dknersbnrnr les rëserves. En oe qui oonnme les sünarbs de
remurs ä la rëserw, les calcuts prä>abiliges pour a325 ont ëtë aplxoforxib sur 18 base de I'ëttxJe Frorb
tier dëjä disponible. 1 en nsscxt qI/en as extrëme, la pënurË d'ëlectricitë peut dwer Fgusbtrs so
mahes, la puissan@ manquante des oentrales variant fortement d powant brËvement atteirxJre
6C>CX> mëgawatt (ä title de mnparaism, b puissanm de la nntrale nudëake de GC}6gen est de
1010 mëgawaü rnts). PaIr wuvrirunetelb pubsanm manquante ä I'aide cb eentrales ä gaz de ëserve,
Ifauctait thë<xiqtement mnstruie ure douab+e de grarxles @ntraks ä gaR ae qui est mnsHërë
mnme ktopportun tant potr des raisons politiques qu'Mnomiques. Paralbëlemenl les skntJatbns mork
trent CIIe clans oe sünario, Line rëserve hydraulique seIde (sur la base cb la rëserve dënergie prëwe
dans Facte mcxlt$catetR) n'a gu&e deffel car eIle n'apporte pas cfënerg le supp+ëmentabe au systëme.
Ure attemative efficaoe ut une utiiatk>n wmbinëe de aentrale ä gaz de rëserve avec une rëserw
hwlrauHque. En rabon du vdume de stoclcage lknitë, oette rëserve hydraulque ne dbp09e oertu que
d’une ënergb linttëe, mak une rëpartitbn sur diffërentes installatk>ns lui peanet en revanche de mIMi
brëvement d'importants pia de pui=anoe. La wnbinalson avec tine rëserve hlhërente aux oentrales ä
gaz pernnt de prolonger wsidëratiement Ia < apacitë ä durer > cb la rëserve hydraulique et dorn de
i’optimbef - sans cbwir la swclmensbnnef. Ä l’inverse, ia pubsan@ cbs wntra les ä gaz peut ëtre
mhlimbëe. Le remun aux deux rëserves hltervient dc>nc dans le cadre dun mëcani=ne wmbinë. Dans
ce mntexte, les rëserws ne dotvent en Fxirtcipe ëtre utilbëes que kxsque le marchë ne parvknt plus ä
ëquilibrer I'offre et 13 demarxle, c’ut.ädire kxsqu'll ne femle pas. Au moment choonaëüser le mnmpt
d’utilbatbn, on veBera ä oe que 1e mëcanbme re prcxiube cb faLßses hldtations chez les acteurs du
manhë - p. ex Futibat ion pour des expoMtbns supplëmentakes ou le tiocage de la prcxiuction Fxolxe
afrl de provoquer des hauses de prix txutabs sur b man:hä

&1 rrnintenant ms ßserves, iI est ainsi possitHe dintëgrer un ëlëment de sëcuritë supp+ëmentaire quI,
d'une perl n'affecte pas le marchë et dautre part, rëdutt conskiëratiement la probabiitë cb prerxire les
muures de gesüon beaumup pIls ralicabs prëwes pa la loi sur I'approvisbnnement du peys (vob
graphique d<lessc>us).

Prob&
bilitë

Ie (art. 20 LJ\pEI)IIV

uantitës manquantes mwertes par le marchë ä cold terme

Rberve hwJraullque (art 9 LApEI)

_/Centrales ä gaz de rëserve (art. 9 LApEI)
Gestbn LAPZ

machë ne ferme pas

LA)El

Pënulie d’ënergie

Gestion selon LÄP

Fißre 2: Url68ticn cb reoouß aux d#ëledu mut#es an lör€tiat de b tFrarüttë dëbdrkrtë nnrx}u8nte
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Choix de la technologie : En supposant que les centrales ä gaz de rëserve ne soient utilisëes qu’en
situation d’urgence, une centrale ä turbine ä gaz s’avëre appropriëe d’un point de vue technologique et
ëconomique. Une centrale ä gaz ä cycle combinë (CCC) ne serait davantage rentable que dans Ie cas
de coüts de fourniture du combustible trës ëlevës et d'une durëe d’utilisation en augmentation. En re-
vanche, des petites centrales ä moteur ä gaz se sont rëvëlëes peu adaptëes. Elles seraient surtout
intëressantes si elles pouvaient ëtre utilisëes en combinaison avec un soutirage thermique. Mais dans
les scënarios de stress concernës, avec un recours trës improbable et Ie cas ëchëant LIne durëe d'ex-
ploitation relativement courte, une utilisation de la chaleur ä des fins de chauffage serait pratiquement
exclue

Dimensionnement : Pour ëliminer complëtement l’ENS (Energy Not Supplied / fourniture d’ënergie man-
quante). mëme dans les cas extrëmes et en cas de recours uniquement au moment oö l’ënergie man-
querait, iI faudrait une capacitë additionnelle d’environ 6000 mëgawatts. En combinaison avec l’instau-
ration d’une rëserve hydraulique, la puissance nëcessaire des centrales ä gaz de rëserve peut ëtre Ëimi-
tëe ä environ 1000 mëgawatts. Une rëpartition sur deux ou trois sites serait judicieuse dans l’optique du
raccordement au gaz, mais aussi pour distribuer I'ëlectricitë. Pour la rëalisation des rëserves, iI semble
en outre opportun de procëder de maniëre ëchelonnëe : avec la rëserve hydraulique, iI est possible de
meHre en route sur un ou plusieurs sites un renforcement de la sëcuritë au moyen de centrales ä gaz
d’une puissance d’environ 200 ä • mëgawatts chacune. En fonction des besoins et de l’ëvolution de
1’exposition aux risques, iI est possible d’augmenter la puissance de rëserve ä l’aide d’expansions aug-
mentant la capacitë des centrales ä gaz ou en passant ä la technologie CCC (rëcupëration des rejets de
chaleur de la turbine ä gaz).

Sites : Les sites potentiels ont ëtë ëvaluës et notës, entre autres, selon les critëres suivants :

@Hn=BRMm}Wo
(raccordement ferroviaire) et possibilitës de stockage pour un combustible potentiellement liquide ainsi

Stockage du gaz
tant

donnë que pour ce scënario de risque il ne faut pas partir d’LIne pënurie concomitante de gaz ä l’ëchelle
europëenne, le recours aux importations de gaz pour fournir I'ëlectricitë sur le territoire national reprë-
sente un gain substantiel en termes de sëcuritë de l’approvisionnement. Dans ce scënario, un stockage
supplëmentaire de gaz en Suisse (possible uniquement de maniëre trës limitëe) semble peu judicieux
dans une perspective de risque. Si les risques liës au gaz venaient ä augmenter, iI serait ëgalement
possible, si nëcessaire, d’ëquiper les centrales ä gaz de rëserve d’un combustible alternatif (p. ex ma-
zout). Au lieu d’installations de stockage du gaz, des rëservoirs de mazout existant en Suisse pourraient
ëtre utilisës

Coüts : Les investissements nëcessaires pour deux centrales ä turbines ä gaz d’une puissance totale
de 1000 mëgawatts s’ëlëvent ä environ 690 millions de francs. Avec une durëe d’amortissement de 15
ans, le total des coüts fixes annuels pour le maintien de ces centrales s’ëlëve ä environ 65 millions de
francs. Rapportë ä la quantitë d’ënergie consommëe annueltement en Suisse, cela reprësente un sup-
plëment d’environ 0,1 centime par kilowattheure. Ä titre de comparaison : la mëdiane des tarifs pour les
clients finaux dans l’approvisionnement de base est d’environ 21 centimes par kilowattheure pour 2022.
Ce chiffre ne tient pas compte des coüts supplëmentaires liës ä la rëserve hydraulique. La base juridique
pour le financement existe dëjä avec I'art. 9, al. 4 et 5, LApEI. En procëdant de maniëre ëchelonnëe, les
coüts seraient proportionneIlement moins ëlevës.

Neutralitë climatique : Les rësultats de l’ëtude Frontier montrent que le recours aux centraËes ä gaz de
rëserve se limite ä des situations d’approvisionnement particuliërement tendues. On peut donc s’attendre
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ä ce que, dans la majeure partie des annëes, les centrales ne fonctionnent que trës briëvement ä des
fins de test. Concernant les ëmissions de gaz ä effet de serre qui en rësultent, iI y a lieu de respecter les
dispositions de la loi sur le CO2 en vigueur. Si les ëmissions de CO2 sont gërëes par l’achat de certificats
d’ëmission correspondants dans le cadre du systëme europëen d’ëchange de quotas d’ëmission
(SEQE), elles sont rëduites dans la mëme proportion ailleurs sur le marchë europëen. La loi sur le CO2
exige en outre qu’iI en rësulte dans tous les cas un montant minimal pour la taxe sur le CO2 correspon-
dant ä la valeur moyenne des coüts externes. Une exploitation alternative avec des combustibles issus
de la biomasse serait thëoriquement possible. Mais comme de tels combustibles sont aujourd’hui rares
et ne reprësentent qu’une part de marchë relativement faible, leur rëservation pour les centrales ä gaz
de rëserve aurait pour seul effet de soustraire ce type de gaz au marchë et donc ä des utilisations alter-
natives - iI n’en rësulterait aucune valeur ajoutëe en matiëre de politique climatique.

Conclusion et recommandation de I'EICom :

Le maintien d’une ënergie de rëserve dans le cadre des centrales ä accumulation existantes d’environ
n gigawattheures, combinëe ä une ënergie additionnelle provenant de centrales ä gaz pouvant at-
teindre 1000 mëgawatts, permet d’amëliorer substantiellement la rësiËience de l’approvisionnement en
ëlectricitë, notamment compte tenu des risques identifiës ä l’horizon 2025, ainsi que la position de la
Suisse dans les nëgociations relatives aux accords techniques nëcessaires ä la coopëration internatio-
nale (dans le cadre du Synchronous Area Framework Agreement SAFA).

Les deux rëserves sont conformes ä < 1’ëtat de la technique > et peuvent ëtre rëalisëes et financëes sur
la base du droit actuel (art. 9 U\pEI). Une certaine incertitude subsiste en raison des dispositions canto-
nales, car celles-ci ne rëglent pas explicitement la nëcessitë de centrales de rëserve fossiles pour la
sëcuritë d’approvisionnement

Au vu du dëlai nëcessaire ä la mise en place de capacitës de rëserve, les travaux prëparatoires devraient
se poursuivre avec l’insistance nëcessaire. L’EICom propose donc au Conseil fëdëral d’initier notamment
les dëmarches suivantes :

1. clarifier les questions de dëtail spëcifiques aux sites ainsi que les procëdures d’autorisation avec
les cantons et communes concernës pour deux ä trois centrales ä gaz de rëserve, et

2. prëparer un projet de consuttation pour une ordonnance relative ä 1’art. 9 LApEI pour des appels

d’offres publics pour I'approvisionnement_

®Mmw= de rëserve d’une puissance ëlectrique totale pouvant at-
teindre environ 1000 mëgawatt.
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I Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission EICom hat nach Artikel 22 Absatz 3 StromVG den Auftrag,
die Entwicklung der Elektrizitätsmärkte im Hinblick auf eine sichere und erschwingliche Versorgung zu
überwachen. Sollte sich mittel- oder langfristig eine erhebliche Gefährdung der inländischen Versor-
gungssicherheit abzeichnen, hat die EICom dem Bundesrat Vorschläge für Massnahmen nach Artikel 9
StromVG zu unterbreiten (Art. 22 Abs. 4 StromVG). Aufgrund dieser vom Gesetzgeber zugewiesenen
Aufgabe hat die EICom dem Bundesrat im Juni 2021 ihre Einschätzung zur Versorgungssicherheit wie
auch zum Handlungsbedarf dargelegt. Die Risiken ergeben sich erstens aus dem zunehmenden Import-
bedarf im Winterhalbjahr (Kernenergieausstieg, schleppender Zubau von inländischer Produktion, Elekt-
romobilität, Wärmepumpen). Ein weiterer Risikotreiber ergibt sich zweitens aus den zunehmenden Im-
portrisiken. Hier ist auf die potenziellen Transportengpässe hinzuweisen, die sich durch die Ausdehnung
der europäischen Marktkopplung, die internationalen Balancing-Plattformen und die Maximierung der
grenzüberschreitenden Kapazitäten zwischen den EU-Mitgliedstaaten einstellen könnten. Der Abbruch
der Verhandlungen zum institutionellen Abkommen hat die diesbezüglichen Risiken gerade mit Blick auf
den Zeitraum ab dem Jahr 2025 weiter erhöht, wie die vom BFE, der EICom und dem Verband Schweiz

Elektrizitätswerke (VSE) bei Frontier Economics in Auftrag gegebene Studiei zu den Auswirkungen der
Zusammenarbeit CH-EU auf die Stromversorgung vom Oktober 2021 gezeigt hat. Diese Studie hat u. a.
gezeigt, dass insbesondere für das Szenario, in welchem keine echte Kooperation möglich ist, erheblt-
che Versorgungsproblemen bis hin zu Stromengpässen im Sinne von Versorgungsunterbrechungen
nicht ausgeschlossen werden können.

Aufgrund des kritischen Zeithorizonts per 2025 hat die EICom dem Bundesrat Anfang Juni 2021 den
Vorschlag unterbreitet, die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten mit Fokus auf zwei Bereiche anzuge-
hen

i.

ii.
Steigerung der Effizienz im Winterhalbjahr (Ersatz von Elektroheizungen)
Vorhaltung bzw. Schaffung von zusätzlichen Erzeugungskapazitäten mit
a. Wasserkraft
b. Gaskraftwerken

Der aktuelle Vorschlag zur weiteren Vorbereitung von Massnahmen nach Art. 9 StromVG bezieht sich
auf den Zeitraum ab 2025. Die EICom sieht weitere Risiken mit längerfristigerem Zeithorizont, d. h. wenn
die Schweizer Kernkraftwerke auch im Basisszenario ausser Betrieb sind. Für diesen späteren Zeithori-
zont wären aber Massnahmen nach Artikel 9 StromVG verfrüht, da (noch) genügend Zeit ist, um auf
politischem Wege die Rahmenbedingungen anzupassen, so dass die Unternehmen der Energiewirt-
schaft selbst die erforderlichen Massnahmen ergreifen können. Dies kann z. B. im Rahmen des Bun-
desgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien erfolgen.

Gemäss dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) ist eine Strommangellage noch vor einer in-
fluenza-Pandemie das grösste Risiko für die Schweiz überhaupt in Bezug auf die Kombination der Ein-
trittswahrscheinlichkeit und des Schadenpotentials. ii Auch mit Blick auf die Erfahrungen aus der Covid-
19-Pandemie erscheint es durchaus gerechtfertigt, vorbeugende Massnahmen im Sinne einer Verstehe-
rung gegen Strommangellagen zu treffen.

1 Stromversorgungssicherheit Schweiz 2025, Zusammenfassung der Studie «Analyse Stromzusammenarbeit CH – EU>, 2021, siehe
https-//www_elcom.admin,ch/dam/elcom/de/dokumente/2021/studiestromversorqunqssicherheitschweiz2025.pdf.download.pdf/Stu-
dËe'/620StromversorqunqssicherheiP/620Schweiz',/,202025,pdf und https://www,newsd,admin_ch/newsd/messaqe/attach-
ments/68527.pdf

" Bericht zur nationalen Risikoanalyse (BABS 2020)
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1.2 Auftrag Bundesrat

Gestützt auf diese Auslegeordnung hat der Bundesrat mit Beschluss vom 18. Juni 2021 die EICom auf-
gefordert, ein «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk» (inkl. nötige Leistung, mögliche Standorte, Kosten,
Finanzierung, Gasspeicherung, Sicherstellung Klimaneutralität) zu erarbeiten und bis im November 2021
dem UVEK zu unterbreiten. Das Konzept soll auf der Grundannahme erarbeitet werden, dass solche
Spitzenlast-Gaskraftwerke nur zur Sicherstellung der Netzsicherheit in ausserordentlichen Notsituatio-
nen eingesetzt würden. Der vorliegende Bericht fasst die im Rahmen dieses bundesrätlichen Auftrags
gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

Der Bundesrat hat Mitte Juni weiter das UVEK beauftragt zu analysieren, welches Potenzial durch Effi-
zienzsteigerungen bis im Jahre 2025 ausgeschöpft werden kann, und die Analyse – zusammen mit dem
Konzept «Spitzenlast-Gaskraftwerk» - bis im Dezember 2021 dem Bundesrat zu unterbreiten. Dabei
sind insbesondere die Massnahmen aufzuzeigen, welche es auf Bundes- und Kantonsebene dazu
braucht, welcher Zeitbedarf für die Umsetzung erforderlich ist und welche finanziellen Mittel dafür einge-
setzt werden müssten. Die Ergebnisse dieser Analyse sind nicht Teil dieses Berichts.

Weiter hat der Bundesrat die EICom aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Swissgrid mögliche netz-
seitige Massnahmen zur Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen Versorgungssicherheit sowie Netz-
stabilität zu erarbeiten und bis Ende August 2021 dem UVEK zu unterbreiten. Diesen Bericht hat der
Bundesrat bereits im Oktober 2021 zur Kenntnis genommen.
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2

2.1

Konzept Spitzenlast<3askraftwerk
Gesetzesrahmen

2.1 .1 Zuständigkeiten

Gemäss Artikel 89 Absatz 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
18. April 1999 (BV; SR 101) setzen sich Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine
ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung so-
wie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch ein.

Gemäss Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0) ist
die Energieversorgung Sache der Energiewirtschaft.

Bund und Kantone sind jedoch verpflichtet, für die Rahmenbedingungen zu sorgen, die erforderlich sind
damit die Energiewirtschaft diese Aufgabe im Gesamtinteresse optimal erfüllen kann (Art. 6 Abs. 2 Satz
2 EnG). Gemäss Artikel 4 Absatz 1 EnG koordinieren der Bund und die Kantone dabei ihre Energiepolitik
und berücksichtigen die Anstrengungen der Wirtschaft und der Gemeinden.

Zeichnet sich ab, dass die Energieversorgung der Schweiz längerfristig nicht genügend gesichert ist, so
schaffen Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Voraussetzungen, damit Produktions-
, Netz- und Speicherkapazitäter1 bereitgestellt werden können (Art. 8 Abs. 1 EnG). Diese Bestimmung
adressiert nicht nur die Versorgung mit Elektrizität, sondern die ganze Energieversorgung, mithin auch
die Versorgung mit Energieträgern, die für die Elektrizitätsversorgung von Bedeutung sind (BBI 2013 S.
7660 f.)

Der Bundesrat beurteilt alle fünf Jahre gestützt auf das vom BFE durchgeführte Monitoring die Auswir-
kLIngen und die Wirksamkeit der Massnahmen nach dem EnG und erstattet der Bundesversammlung
Bericht über die Ergebnisse sowie über den Stand der Erreichung der Richtwerte nach den Artikeln 2
(Ausbau der Elektrizität aus erneuerbaren Energien) und 3 (Verbrauchsrichtwerte) EnG (Art. 55 Abs. 1
Satz 1 EnG). Zeichnet sich ab, dass die Richtwerte nicht erreicht werden können, so beantragt er bei
der Bundesversammlung gleichzeitig die zusätzlich notwendigen Massnahmen (Art. 55 Abs. 1 Satz 2
EnG)

Die vorstehend beschriebenen Leitlinien sollen gewährleisten, dass der Bundesrat vorausschauend die
erforderlichen politischen Entscheide in die Wege leitet, um die Rahmenbedingungen für eine (u. a.)
sichere Versorgung durch die Energiewirtschaft zu erhalten und nötigenfalls zu schaffen. Entscheidend
ist dabei, dass die Rahmenbedingungen so frühzeitig angepasst und wirksam ausgestaltet werden, dass
die Energiewirtschaft die sichere Versorgung gewährleisten kann und tatsächlich gewährleistet. Die
Grundsätze der Kooperation und der Subsidiarität (vgl. Art. 4 Absatz 2 und 3 EnG; Art. 3 StromVG)
bleiben dabei grundsätzlich unangetastet.

Komplementär dazu hat die EICom spezifisch für den Elektrizitätssektor die Aufgabe, die Entwicklung
der Elektrizitätsmärkte im Hinblick auf eine sichere und erschwingliche Versorgung in allen Landesteilen
zu beobachten und zu überwachen (Art. 22 Abs. 3 StromVG). Zeichnet sich mittel- oder langfristig eine
erhebliche Gefährdung der inländischen Versorgungssicherheit ab, unterbreitet die EICom dem Bundes-
rat Vorschläge für Massnahmen nach Artikel 9 StromVG. Ein entsprechender Vorschlag der EICom ist
mit Schreiben vom 10. Juni 2021 an den Bundesrat erfolgt.
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2.1.2 Fragen zur Governance

Gemäss Auftrag des Bundesrates vom 18. Juni 2021 soll das vorliegende Konzept auf der Grundan-
nahme erarbeitet werden, dass ein Spitzenlast-Gaskraftwerk nur zur Sicherstellung der Netzsicherheit
in ausserordentlichen Notsituationen eingesetzt würde.

Aufgrund des im Stromversorgungsrecht umgesetzten Unbundlings von Netzbetrieb und Energieversor-
gung stellt sich dabei zwangsläufig die Frage nach der Abgrenzung netzdienlicher Systemdienstleistun-
gen (SDL; namentlich Regelleistung und -energie) von der Einspeisung zusätzlicher Versorgungsener-
gie bei Versorgungsengpässen. Gemäss Artikel 18 Absatz 6 StromVG darf die Swissgrid AG weder
Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizitätserzeugung, -verteilung oder -handel ausüben noch Beteiligun-
gen an Unternehmen besitzen, die in diesen Bereichen tätig sind. Der Bezug und die Lieferung von
Elektrizität aus betriebsnotwendigen Gründen, insbesondere zur Bereitstellung von Systemdienstleis-
tungen (SDL), sind hingegen zulässig.

Wäre die Beschaffung eines Reservegaskraftwerks (oder der von diesem eingespeisten Elektrizität) und
dessen Betrieb als reine Systemdienstleistung (d. h. als betriebsnotwendiger Grund i. s. v. Art. 18 Abs.
6 StromVG) zu qualifizieren, käme der Swissgrid AG als nationale Netzgesellschaft eine zentrale Rolle
zu. Die Finanzierung würde in diesem Fall über die anrechenbaren Netzkosten der Netzebene 1 (Art. 15
StromVG) erfolgen, soweit die Kosten nicht als Ausgleichsenergie direkt den Bilanzgruppen in Rechnung
zu stellen wären (Art. 16 StromVG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Bst. b StromVV). Ist ein Reservegaskraftwerk
hingegen als Erzeuger zusätzlicher Versorgungsenergie bei Versorgungsengpässen zu qualifizieren,
kann der Swissgrid AG bei dessen Beschaffung und Einsatz höchstens am Rande eine ihr zuzuweisende
Rolle zukommen und eine Finanzierung über die anrechenbaren Netzkosten und die Abrechnung von
Ausgleichsenergie ist ausgeschlossen. Die Finanzierung muss daher in diesem Fall über einen Netzzu-
schlag nach Artikel 9 Absatz 4 StromVG erfolgen. Bei der Definition möglicher Einsatzziele des Kraft-
werks und eines geeigneten Betreiber- und Finanzierungsmodells im Rahmen des vorliegenden Kon-
zepts ist diese Abgrenzung zentral.

Die von der Swissgrid AG gestützt auf Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b StromVG laufend beschaffte
Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleistung und -energie dient der Netzregelung, indem jederzeit das
Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch hergestellt wird. In der Branche herrscht Konsens,
dass damit lediglich die aufgrund von Ungenauigkeiten in der Lastprognose auftretenden Abweichungen
zwischen den Lastfahrplänen und der tatsächlichen Last sowie ungeplante Kraftwerksausfälle abgesi-
chert werden sollen. Damit ist sichergestellt, dass die Marktrisiken nicht auf die nationale Swissgrid AG
übertragen werden. Regelenergie kommt mithin dann zum Einsatz, wenn zwar die Fahrpläne der Bilanz-
gruppen ausgeglichen sind, aber (erwartbare) Abweichungen von den Fahrplänen auftreten.

Davon abzugrenzen sind Situationen, in denen nicht genügend Versorgungsenergie verfügbar ist. Wie
eingangs in Ziffer 1.1 beschrieben, basiert das vorliegende Konzept auf der Annahme, dass im
schlimmsten Fall bereits ab 2025 Versorgungsengpässe auftreten könnten, in denen die Schweizer
Energieversorgungsunternehmen vorübergehend nicht mehr in der Lage sind, den prognostizierten Ver-
brauch mittels eigener Produktionsanlagen oder Importen zu decken. Obschon ein solcher Versorgungs-
engpass zwangsläufig auch den sicheren Netzbetrieb gefährdet, handelt es sich dabei nach Auffassung
der EICom nicht um eine Situation, der mit Regelenergie zu begegnen ist. Denn die Überbrückung von
Versorgungsengpässen mittels Regelenergie würde die Abgrenzung zwischen Netzbetrieb und Energie-
versorgung verwässern und damit dem Grundsatz des Unbundlings zuwiderlaufen.

Aus den vorstehend dargelegten Gründen sowie aus noch darzulegenden technischen und ökonomi-
schen Gründen (vgl. nachfolgend Ziffer 2.4) werden daher nachfolgend in erster Linie mögliche Einsatz-
ziele des Reservegaskraftwerks beschrieben, die nicht auf die Netzregelung, sondern auf der Bereitstel-
lung zusätzlicher Versorgungsenergie für den Notfall ausgerichtet sind (vgl. Ziff. 2.2). Die Darstellung
eines möglichen Betreiberkonzepts unter Ziffer 2.10.1 sowie die Ausführungen zur Finanzierung in Zif-
fer 0 erfolgen unter derselben Prämisse.
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2.1.3 Artikel 9 StromVG

2.1.3.1 Einleitung

Ist die sichere und erschwingliche Versorgung mit Elektrizität im Inland trotz der Vorkehren der Unter-
nehmen der Energiewirtschaft mittel- oder langfristig erheblich gefährdet, so kann der Bundesrat gemäss
Artikel 9 Absatz 1 StromVG unter Einbezug der Kantone und Organisationen der Wirtschaft Massnah-
men treffen zur:

a)

b)

c)

Steigerung der Effizienz der Elektrizitätsverwendung;

Beschaffung von Elektrizität, insbesondere über langfristige Bezugsverträge und den Ausbau
der Erzeugungskapazitäten;

Verstärkung und zum Ausbau von Elektrizitätsnetzen.

Adressat von Artikel 9 StromVG ist der Bundesrat. Auslegung und Vollzug dieser Bestimmung sind daher
grundsätzlich Sache des Bundesrates. Gleichwohl muss die EICom im Rahmen eines Vorschlags für
Massnahmen gemäss Artikel 22 Absatz 4 StromVG vorfrageweise zumindest summarisch klären, ob die
von ihr vorgeschlagenen Massnahmen vom Bundesrat voraussichtlich gestützt auf Artikel 9 StromVG
umsetzbar sein werden. Nachfolgend werden daher die Voraussetzungen für das Ergreifen von Mass-
nahmen nach Artikel 9 StromVG sowie der Rahmen für die Ausgestaltung möglicher Massnahmen näher
beleuchtet

2.1.3.2 Voraussetzungen für das Ergreifen von Massnahmen nach Artikel 9 StromVG

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, damit der Bundesrat gestützt auf Artikel 9 StromVG Massnahmen
ergreifen kann:

• Die sichere und erschwingliche Versorgung mit Elektrizität im Inland ist mittel- oder langfristig
gefährdet:

Eine sichere Versorgung mit Elektrizität beinhaltet insbesondere die konstante Lieferung von
elektrischer Energie und die Gewährleistung genügender Kapazitäten bei der Erzeugung, Über-
tragung und Verteilung (DANIELA WYSS, in: Kommentar zum Energierecht, Band 1. Art. 22
StromVG, Rz. 28). Der Begriff der Erschwinglichkeit zielt auf eine sozial- und wirtschaftlich ver-
trägliche Versorgung mit Elektrizität ab. Eine erschwingliche Versorgung bedeutet somit, dass
die Endverbraucher sich die Elektrizität ökonomisch leisten können (DANIELAWYss, a. a. O., Rz.
29). Ist eines der beiden Kriterien nicht gegeben, ist die Versorgung der Endverbraucher mit
Elektrizität gefährdet. Für die Anwendbarkeit von Artikel 9 StromVG reicht es daher aus, dass
eines dieser beiden Kriterien nicht erfüllt ist.

Das Kriterium der Mittel- oder Langfristigkeit bezieht sich nicht auf die Dauer der Gefährdung,
sondern auf den Zeitpunkt des möglichen Eintreffens der Gefährdung. Dies wird insbesondere
aus der Formulierung in Artikel 22 Absatz 4 StromVG deutlich, in dem für einen Vorschlag der
EICom zu Händen des Bundesrats vorausgesetzt wird, dass sich eine erhebliche Gefährdung
der inländischen Versorgungssicherheit mittel- oder langfristig «abzeichnet». Weder Artikel 22
Absatz 4 noch Artikel 9 StromVG definieren näher, wann ein mittel- oder langfristiger Zeithorizont
vorliegt. Da die Umsetzung von Massnahmen nach Artikel 9 StromVG zwangläufig eine gewisse
Vorlaufzeit benötigt, können als mittelfristig im Sinne dieser Bestimmung nur Gefährdungen gel-
ten, die sich so früh abzeichnen, dass das Ergreifen geeigneter Massnahmen überhaupt noch
möglich ist. Tritt kurzfristig ein Versorgungsengpass auf, ist diesem mit den Instrumenten ge-
mäss dem Landesversorgungsgesetz vom 17. Juni 2016 (LVG; SR 531) zu begegnen (vgl. Bot-
schaft zum StromVG, BBI 2005 S. 1647). Aus dem Grundsatz der Subsidiarität (vgl. dazu so-
gleich die nachfolgenden Ausführungen) folgt aber auch, dass sowohl bei sich mittel- als auch
bei sich langfristig abzeichnenden Gefährdungen in erster Linie auf politischem Wege die fakti-
schen und gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen sind, so dass die Unternehmen der
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Energiewirtschaft selbst die erforderlichen Massnahmen ergreifen (können). Einer sich abzeich-
nenden Gefährdung der Versorgungssicherheit ist mithin nur dann mit Massnahmen nach Artikel
9 StromVG zu begegnen, wenn sich bereits abzeichnet, dass die Versorgungssicherheit auch
mit einer Anpassung der (gesetzlichen) Rahmenbedingungen nicht alleine durch die Unterneh-
men der Elektrizitätswirtschaft wird gewährleistet werden können oder dass die Rahmenbedin-
gungen nicht oder nicht rasch genug angepasst werden können (z. B. weil die erforderliche Zeit
für Änderungen auf Gesetzesstufe fehlt).

• Die Gefährdung ist erheblich: Weder Artikel 22 Absatz 4 noch Artikel 9 StromVG definieren,
wann eine Gefährdung der Versorgungssicherheit als erheblich einzustufen ist. Aus der Debatte
im Nationalrat lässt sich aber zumindest ableiten, dass der Gesetzgeber die Bestimmung nicht
auf „schwere Versorgungsengpässe“ eingrenzen wollte (vgl. NIcoLE ZELLER in: Kommentar zum
Energierecht, Band 1, Art. 9 StromVG, Rz. 14). Ob eine potentielle künftige Gefährdung als
erheblich einzustufen ist, hängt von der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem möglichen Ausmass
des Schadens ab und stellt letztlich einen Ermessensentscheid dar. Mit Blick auf die Beurteilung
durch den Bundesrat ist dabei auch zu berücksichtigen, dass mit dem Vorliegen eines Vor-
schlags der EICom für Massnahmen nach Artikel 9 StromVG von der EICom als Fachbehörde
bereits eine Risikobeurteilung vorgenommen und die Gefährdung als erheblich eingestuft wurde.

• Die Gefährdung besteht trotz der Vorkehrungen der Unternehmen der Energiewirtschaft: Diese
Formulierung in Artikel 9 Absatz 1 StromVG verdeutlicht den subsidiären Charakter von Artikel
9 StromVG. Der Bundesrat soll nur dann als ultima ratio Massnahmen treffen, wenn hinrei-
chende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die gemäss Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 EnG für die
Energieversorgung zuständige Energiewirtschaft die erkannte Gefährdung der Versorgungssi-
cherheit voraussichtlich nicht rechtzeitig oder nicht vollumfänglich aus eigener Kraft wird abwen-
den können (vgl. Botschaft des Bundesrates zum StromVG, BBI 2005 S. 1647).

Wie vorstehend unter Ziffer 1 .1 sowie unten in Ziffer 4.1 dargelegt, erachtet die EICom aus heutiger Sicht
die Voraussetzungen für das Ergreifen von Massnahmen nach Artikel 9 StromVG als gegeben: Das
Risiko einer erheblichen Gefährdung der Versorgungssicherheit besteht bereits ab 2025 und ein Spit-
zenlast-Gaskraftwerks im Sinne des vorliegenden Konzepts kann nicht rechtzeitig im ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren (z. B. im Rahmen des Entwurfs zum Bundesgesetz über eine sichere Stromver-
sorgung mit erneuerbaren Energien vom 18. Juni 2021) realisiert werden.

2.1 .3.3 Ausbau der Erzeugungskapazitäten

Artikel 9 Absatz 1 StromVG listet in den Buchstaben a bis c in einer nicht abschliessenden Aufzählung
mögliche Massnahmen auf, die der Bundesrat treffen kann. Der Bundesrat hat sich dabei am Verhält-
nismässigkeitsprinzip zu orientieren. Er hat die zur Erreichung des angestrebten Zieles (Sicherstellung
der Versorgung) mildeste Massnahme zu treffen (Botschaft des Bundesrates zum StromVG, BBI 2005
S. 1648).n Von Relevanz ist in vorliegendem Kontext lediglich die in Buchstabe b genannte Beschaffung
von Elektrizität in Form eines Ausbaus der Erzeugungskapazitäten. Die Erstellung eines oder mehrerer
Reservegaskraftwerke fällt zweifelsohne unter diese Bestimmung und kann daher grundsätzlich vom
Bundesrat als Massnahme angestrebt werden. Bei der konkreten Ausgestaltung der Massnahme ist das
Legalitätsprinzip zu beachten. Massnahmen auf der rechtlichen Grundlage von Artikel 9 StromVG müs-
sen somit unter Einhaltung des bestehenden regulatorischen Rahmens umgesetzt und es müssen sämt-
liche verfahrensrechtlichen und umweltrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Auf die Zulässigkeit
der von der EICom vorgeschlagenen Art und Weise der Realisierung eines Reservegaskraftwerkes im
Sinne des vorliegenden Konzepts wird unten in Ziffer 2.10.2 näher eingegangen.

Zu berücksichtigen ist ferner Artikel 9 Absatz 3 StromVG, wonach bei der Elektrizitätsbeschaffung und
beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten jedenfalls bei gleichwertigen Angeboten erneuerbare Energien

ü Vgl. zur Frage der zulässigen Eingriffsintensttät auch unten Fussnote mvi.
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Vorrang haben. Die Versorgungssicherheit soll durch die Priorität aber nicht gefährdet werden (vgl.
NIcoLE ZELLER a.a.O., Rz. 24). Wie nachfolgend unter Ziffer 2.2.1 beschrieben, schlägt die EICom daher
die Kombination eines Reservegaskraftwerks mit einer Hydroreserve vor, um die Dimensionierung und
die erforderlichen Einsätze des Reservegaskraftwerks zu minimieren.

2.1.3.4 Ausschreibung und Finanzierung

Gemäss Artikel 9 Absatz 2 StromVG kann der Bundesrat wettbewerbliche Ausschreibungen für die Stei-
gerung der Effizienz der Elektrizitätsverwendung und die Beschaffung von Elektrizität, d. h. auch für den
Ausbau der Erzeugungskapazitäten, durchführen. Er legt in der Ausschreibung die Kriterien fest in Be-
zug auf die Versorgungssicherheit und die Wirtschaftlichkeit.

Als Finanzierungsmechanismus sieht Artikel 9 Absatz 4 StromVG vor, dass die nationale Netzgesell-
schaft befristet einen Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze erheben kann, mit
dem die Mehrkosten abgegolten werden, die aus wettbewerblichen Ausschreibungen entstehen. Das
mit vorliegendem Bericht vorgeschlagene Reservegaskraftwerk kann naturgemäss nicht kostendeckend
betrieben werden und ist daher auf die Finanzierung über einen Netzzuschlag angewiesen. Aufgrund
der zwingenden Befristung dieses Finanzierungsinstruments ist die Finanzierung für einen vordefinierten
Zeithorizont zu planen und es sind mögliche Anschlusslösungen für einen Weiterbetrieb nach dieser
Phase zu diskutieren.

Allfällige Gewinne aus dem Betrieb eines mittels Netzzuschlag finanzierten Reservegaskraftwerks müs-
sen gemäss Artikel 9 Absatz 5 StromVG der nationalen Netzgesellschaft zurückerstattet werden, welche
die zurückerstatteten Gelder entweder für Tarifreduktionen oder für die Verstärkung oder den Ausbau
der Hochspannungsnetze verwendet.

Auf die Ausschreibung und Finanzierung wird nachfolgend in den Ziffern 2.10.2.1 und 0 näher einge-
gangen.

2.1.4 Bewilligungsverfahren für den Elektrizitäts- und Gasanschluss

Sowohl für die elektrische Erschliessung eines Reservegaskraftwerks auf der Höchstspannungsebene
(Netzebene 1) als auch für die Erstellung eines Gasanschlusses müssen die erforderlichen Bewilligun-
gen eingeholt werden.

Für die elektrische Erschliessung stellt sich vorab die Frage, ob das Vorhaben in einem Sachplan ge-
mäss Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) festgesetzt werden
muss. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn sich das Vorhaben erheblich auf Raum und Umwelt
auswirkt (Art. 15e Abs. 1 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 [EleG; SR 734.0]). Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann beim BFE eine Ausnahme von der Sachplanpflicht beantragt und in der Folge
auf das Sachplanverfahren (SÜL-Verfahren) verzichtet werden. Vorbedingung dafür ist, dass die Best-
immungen der Verordnung vom 23. Dezember 19991 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
(NISV; SR 814.710) voraussichtlich eingehalten werden können und die Möglichkeiten zur Zusammen-
legung mit anderen Leitungen oder anderen Infrastrukturanlagen ausgeschöpft wurden (Art. 1b Abs. 1
der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen [VPeA; SR 734.25]). Sind
diese Vorbedingungen erfüllt, kann u. a. für folgende Vorhaben eine Ausnahme gewährt werden:

a. die Erstellung neuer Leitungen mit einer Länge von fünf Kilometern oder weniger, sofern keine
Schutzziele von Schutzgebieten nach eidgenössischem oder kantonalem Recht beeinträchtigt
werden

b.

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu mindestens 80 Prozent ihrer Länge als Kabel in bestehenden
oder behördenverbindlich festgelegten Anlagen wie Strassen, Tunnels oder Stollen ausgeführt
werden:
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d. Vorhaben, bei denen die Gesuchstellerin anhand von raumplanerischen, umweltrechtlichen,
technischen und wirtschaftlichen Abklärungen darlegt, dass keine andere Variante zu bevorzu-
gen ist

durchzuführen

Nach Abschluss des SÜL-Verfahrens oder nach gewährtem SÜL-Verzicht ist für die elektrische An-
schlussleitung ein Plangenehmigungsverfahren gemäss Artikel 16 ff. EleG sowie Artikel 2 ff. VPeA

Für den Gasanschluss ist ein Plangenehmigungsgesuch gemäss Artikel 2 ff. des Rohrleitungsgesetzes
vom 4. Oktober 1963 (RLG; SR 746.1) und Artikel 7 ff. der Rohrleitungsverordnung vom 26. Juni 2019
(RLV; SR 746.11) erforderlich. Auch hier ist je nach Ausgestaltung des Projekts zu prüfen, ob ein ver-
einfachtes Plangenehmigungsverfahren i. S. v. Artikel 17 RLG in Betracht kommt. Nach Rechtskraft des
Plangenehmigungsentscheids und der Genehmigung entsprechender Bauausführung ist sodann von
der Betreiberin der Gasleitung eine Betriebsbewilligurlg gemäss Artikel 30 RLG und Artikel 23 ff. RLV
einzuholen

2.1.5 Baubewilligung für das Reservegaskraftwerk

Das Baubewilligungsverfahren für ein Reservegaskraftwerk richtet sich nach der am ausgewählten
Standort geltenden kantonalen und kommunalen Rechtsordnung. Bei der Auswahl denkbarer Standorte
im Bericht von Afry (s. dort Kapitel 5) wurden ausschliesslich Flächen in ausgewiesenen Industriezonen
betrachtet. Auf eine weitergehende Analyse der planungs- und baurechtlichen Vorgaben in einzelnen
Kantonen wurde jedoch verzichtet. Eine eingehende Betrachtung dieser Aspekte wird daher bei der
Evaluation möglicher Standorte erforderlich sein. Dabei wird insbesondere auch zu prüfen sein, ob die
bestehenden Grundlagen in den betroffenen kantonalen Richtplänen ausreichen oder ob allenfalls mit
Blick auf Artikel 8 Absatz 2 RPG Anpassungen der Richtpläne erforderlich sind. i"

Bereits an dieser Stelle wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Energiegesetze der meisten Kantone
den Bau von fossilthermischen Kraftwerken ohne Wärmenutzung gar nicht oder nur sehr restriktiv zu-
lassen. So bewilligen beispielsweise mehrere Kantone mit denkbaren Standorten für ein Reservegas-
kraftwerk (vgl. unten Ziffer 2.7) fossilthermische Kraftwerke nur unter der Bedingung, dass die Wärme
«fachgerecht und vollständig genutzt wird ». v Andere Kantone fordern z. B. eine «weitgehende», <mehr-
heitliche», <soweit mögliche» oder <dem Stand der Technik entsprechende» Nutzung der Wärme."i Bei
einer künftigen vertieften Standortevaluation werden diese Voraussetzungen in den einzelnen Kantonen
vertieft zu prüfen sein. Unter Umständen kann die Bewilligungsfähigkeit auch ein Kriterium bei der finalen
Festlegung des Anlagentyps sein, da ein Gaskombikraftwerk unter Umständen einfacher bewilligt wer-
den kann als ein reines Gasturbinenkraftwerk.

2.1 .6 Umweltrecht

Fossilthermische Kraftwerke mit einer Leistung von mehr als 50 MW Feuerungswärmeleistung sind ge-
mäss Artikel 1 Oa Absatz 2 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) i. V. m.
Artikel 1 und Anhang Ziffer 21.2 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Okto-
ber 1988 (UVPV; SR 814.011) der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt.

Die einschlägigen Vorgaben betreffend Schadstoff- und Lärmemissionen sind im Bericht von Afry dar-
gestellt und können voraussichtlich problemlos mithilfe gängiger technischer Massnahmen eingehalten
werden

" Vgl. dazu auch aErgänzung des Leitfadens RichtplanB vom März 2014 des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE. S, 29 ff, (abrufbar
unter https://www.are.admin.cM 9 Raumentwicklung & Raumplanung + Strategie und Planung 9 Kantonale Richtpläne + Doku-
mente) sowie den Bericht cUmgang mit Grossvortraben nach Artikel 8 Absatz 2 RPG im Richt1)lana vom 27. November 2020 des
Verbands für Raumplanung EspaceSuisse, Ztff. 3.3.4 (abrufbar unter https://www,bpuk,ch/ + KPK + Über KPK).

" AG, BE, GE, NE, SO.
LU, SG. ZH
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In Bezug auf den CO2-Ausstoss ist ein fossilthermisches Kraftwerk gemäss den einschlägigen Vorgaben
im Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 23. Dezember 2011 (CO2-Gesetz; SR
641.71) sowie in der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 30. November 2012
(CO2-Verordnung; SR 641.711) grundsätzlich zur Teilnahme am Emissionshandelssystem verpflichtet.
Auch diesbezüglich wird vorliegend auf den Bericht von Afry im Anhang verwiesen.

2.2 Mögliche Einsatzziele

Der Haupteinsatzzweck eines Reservegaskraftwerks liegt in einer Versicherung, um in Extremsituatio-
nen insbesondere Ende Winter Versorgungsausfälle zu vermeiden. Im Normalfall, d. h. solange der
Markt funktioniert, soll das Gaskraftwerk nie laufen. Im Berichtsteil von Swissgrid wird aufgezeigt, dass
eine strategische Hydroreserve bei einem strukturellen Engpass als Versicherung kaum eine Verbesse-
rung bringt. Hingegen erscheint aus Sicht der EICom eine (kleine) strategische Hydroreserve im Zusam-
menspiel mit einem Reservegaskraftwerk sinnvoll.

2.2.1 Haupteinsat77weck

Primär soll das Reservegaskraftwerk kurativ dann einspringen, wenn die am Markt angebotene Energie
die Nachfrage nicht mehr deckt. Verschiedene Ausprägungen sind dabei denkbar:

• Einsatz analog Ausgleichsenergie: das Kraftwerk fährt hoch, wenn die Schweiz im Echtzeitbe-
trieb eine bilanzielle Unterdeckung hat. Aufgrund der dynamischen Anforderungen ist ein solcher
Einsatz je nach Technologie des Gaskraftwerks evtl. nur im Zusammenspiel mit einer Hydrore-
serve möglich.

• Einsatz, sobald der Day-ahead-Markt und/oder der !ntraday-Markt nicht mehr schliesst: dies
ergibt insbesondere im Day-ahead-Markt eine etwas längere Vorlaufzeit, so dass auch der allei-
nige Einsatz des Reservegaskraftwerkes ohne Hydroreserve gemäss dem zeitlichen Verlaufs-
Profil der fehlenden Energiemenge denkbar ist, wobei eine Hydroreserve die verfügbare Reser-
veleistung ausweitet.

Aufgrund der meist längeren Vorlaufzeit bevorzugt die EICom letztere Variante. Eine einfache Impte-
mentierung mit geringer Marktverzerrung könnte so aussehen, dass die Reserve sowohl im Day-ahead-
als auch im Intraday-Markt zu den für die jeweiligen Märkte festgelegten technischen Maximalpreisen
oder alternativ zu einem minimal höheren Angebot als das höchste Angebot im Markt angeboten wird.
Die Preisfestlegung muss so gestaltet werden, dass keine Arbitrage möglich jst"H. Wenn der Day-ahead-
Markt nicht schliesst, erfolgt eine zusätzliche Auktion. In dieser Zusatzauktion ist zu erwarten, dass alle
Anbieter alle ihre Möglichkeiten anbieten, da sie sehr hohe Preise lösen können. Wenn auch in dieser
Zusatzauktion die Nachfrage durch die marktËichen Angebote nicht mehr gedeckt werden kann, ist der
Einsatz des Reservegaskraftwerkes sicher gerechtfertigt.

Ein Einsatz analog Ausgleichsenergie wäre darüber hinaus denkbar, wenn z. B. nach einem grösseren
Kraftwerksausfall die entsprechende Bilanzgruppe die fehlende Energie nicht am Markt ersetzen kann.

Wenn sich bereits im Voraus ein grösserer Versorgungsengpass deutlich abzeichnet, kommt ein solch
rein kurativer Einsatz in Extremfällen zu spät, um Versorgungsausfälle zu minimieren respektive es
müsste eine sehr grosse Gaskraftwerksleistung zugebaut werden. Daher sollte in absehbaren Extrem-
fällen auch ein präventiver Einsatz möglich sein. Die grosse Herausforderung dabei liegt in der Definition
eines geeigneten Triggers zum Einsatz des Gaskraftwerkes. Je frühzeitiger die sich abzeichnende Un-
terdeckung hinreichend gesichert identifiziert werden kann und das Gaskraftwerk hochgefahren und

"i Der genaue Mechanismus zur Preisbildung muss noch weiter untersucht werden. Ein zu tiefer Preis könnte einen Fehlanreiz zur offen-
siven Speicherbewirtschaftung geben, z, B. bei vorhergehenden ausländischen Engpässen zu viel zu exportieren. Um den Abfluss ins
Ausland zu limttieren, sollte daher der Preis jederzeit mindestens so hoch sein, wie vorgängig in allen Nachbadändem erzielbar. An-
dererseits könnte bei einem zu hohen Preis versucht werden, die Situation gezielt herbeizuführen, um den Preis bewusst hoch zu
treiben
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über einen ausreichend langen Zeitraum betrieben werden darf, desto mehr wird das Risiko für ENS"m
reduziert und desto geringer darf die zu installierende Gaskraftwerksleistung ausfallen. Andererseits
ergibt sich das Risiko eines möglicherweise ungerechtfertigten Markteingriffes.

Auch für einen solchen präventiven Einsatz sind verschiedene Ausprägungen denkbar. Die beiden nach-
folgenden ersten Varianten «Energieabtausch» könnten quasi als präventiver Redispatch verstanden
werden, wobei das Wort «Redispatch» typischerweise verwendet wird, wenn ein Netzengpass aufgelöst
wird. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird daher in der Folge die Bezeichnung <Redispatch» in
diesem Zusammenhang nicht verwendet. Bei den beiden weiteren Varianten wird direkt präventiv zu-
sätzliche Versorgungsenergie produziert.

• «Energieabtausch» mit der Branche: Beim Erreichen des Triggers wird das Gaskraftwerk hoch-
gefahren und ersetzt Hydrospeicherproduktion. Die Bilanzgruppe des nicht mehr produzieren-
den Speicherkraftwerkes bezahlt eine Entschädigung für das so gesparte Wasser. Nachteil: Da
die zusätzliche Energie unmittelbar dem Markt zur Verfügung steht (ohne reales Bilanzdefizit in
der Schweiz), muss die Höhe dieser Entschädigung so festgelegt werden, dass keine Fehlan-
reize, z. B. für zusätzliche Exporte, erzeugt werden. Als Trigger bietet sich in diesem wie auch
im folgenden Modell eine kurzfristige Adequacy-Rechnung anix.

• «Energieabtausch» zur Befüllung der strategischen Hydroreserve: Auch hier wird beim Errei-
chen des Triggers das Reservegaskraftwerk hochgefahren und ersetzt Hydrospeicherproduk-
tion. Das angesparte Wasser schont oder befüllt die Hydroreserve zusätzlich. So steht bei einer
späteren bilanziellen Unterdeckung dann umso mehr Energie resp. Leistung zur Verfügung.
Wichtig ist dabei, dass das Wasser in verschiedenen Speichern angespart wird, damit im Falle
der Unterdeckung dann auch tatsächlich Leistung verfügbar istx.

• Reservegaskraftwerk temporär in den Markt stellen: in diesem Modell würde das Reservegas-
kraftwerk bei Erreichen des Triggers einfach in den Markt kommen. Dies hätte eine sehr einfache
Abwicklung zur Folge, definiert werden müsste einzig der Trigger (und ein zweiter Trigger, um
das Gaskraftwerk wieder aus dem Markt zu nehmen). Allerdings hätte dieses Modell eine Dämp-
fung der Preisspitzen und somit wohl eine grössere Marktverzerrung zur Folge als der Energie-
abtausch. Als Trigger drängt sich in diesem Modell eine vordefinierte Marktpreisschwelle auf.

• Kapazitätsmarkt: der Anbieter mit dem tiefsten Angebot erstellt ein Gaskraftwerk, welches
grundsätzlich im Markt ist. Um sicherzustellen, dass der Einsatz auf Notsituationen beschränkt
und die Marktverzerrung tief bleibt, könnte eine Abgabe definiert werden, die vom Kraftwerk pro
produzierter MWh an die Netznutzer bezahlt werden muss und welche dann am Markt einge-
preist wird. Diese Abgabe ersetzt quasi den Trigger, der in den anderen Modellen definiert wer-
den muss.

Die EICom favorisiert den Energieabtausch zur Befüllung der Hydroreserve, da diese den Markt am
wenigsten verzerrt und am besten sichergestellt wird, dass die aus dem Gaskraftwerk gewonnene Ener-
gie tatsächlich nur in einer absoluten Notsituation eingesetzt wird. Das Zusammenspiel zwischen der
Hydroreserve und dem Gaskraftwerk funktioniert in dieser Variante zielführend. Der Umfang und der

-"i Energy not supplied

- Im Rahmen des Clean Energy Packages der EU sind kUIZfristige Adequacy-Rechnungen angedacht (Art 8 und 9 der EU-Verordnung
2019/941). Im ersten Schritt wurden diese laut Swissgrid auf wöchenüicher Basis implementiert, vorgesehen ist später auch eine
monatliche Betrachtung bei Bedarf. Mit nur einer Woche Vorlauf besteht die Gefahr, dass der Trigger zu spät kommt. um in allen Fällen
ENS zu vermeiden,

- Wenn nur bei wenigen Speicherkraftwerkerl so Energie vorgehalten wird, könnte es passieren, dass gerade diese Kraftwerke na>h im
Markt produzieren, während andere schon nicht mehr produzieren können. Dann wäre zwar noch reservierte Energie vorhanden. sie
kann aber nicht eingesetzt werden, da die Leistung schon im Markt vergeben wurde. Wenn bei vielen verschiedenen Speicherkraft-
werken Energie reserviert wurde, kann dies nicht geschehen: Wenn viele Speicher-KW na:h im Markt produzieren, kann keine Unter-
deckung auftreten (es sei denn, dass viele Speicherkraftwerke für den Export produzieren. was aber in einer Schweizer Knappheitssi-
tuaüon nicht zu erwarten ist. zudem wären dann Anreize da, den ExFX)rt zurückzukaufen)
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Trigger der Befüllung soIIte basierend auf kurzfristigen Adequacy-Rechnungen definiert werden. Der ge-
naue Ablauf wäre noch festzulegen*j. Denkbar wäre, dass ein solcher Energieabtausch mittels Auktions-
verfahren erfolgt, um allfällige ökonomische Nachteile in der Hydrospeicherbewirtschaftung marktorien-
tiert zu kompensieren.

Die Hürde für den präventiven Einsatz muss hoch angesetzt werden, damit nicht ein wiederholter vor-
schneller Einsatz den Markt häufiger als nötig verzerrt und das Gaskraftwerk auch mit Blick auf die CO2-
Thematik nicht unnötig eingesetzt wird. Die EICom empfiehlt, dass als Hürde für den präventiven Einsatz
nicht nur der Trigger erreicht werden muss, sondern vorgängig auch formell (Ausrufung Bereitschafts-
grad 2 durch Ostral) oder informell (durch eine für den Krisenfall gebildete Koordinationsgruppe mit Ver-
tretern relevanter Ämter sowie der Branche) vorgesehene Gefässe genutzt werden könnten. Zu prüfen
wäre, ob sogar der Bundesrat den präventiven Einsatz auf Antrag der EICom kurzfristig genehmigen
müsste

Ohne eine solche Hürde sollte hingegen das Wiederbefüllen der Hydroreserve auf die ursprünglich kon-
trahierte Menge nach einem erfolgten kurativen Abruf möglich sein. Nach einem kurativen Abruf ist de-
finitiv eine kritische Situation vorhanden. Bei einem Abruf bereits am Jahresanfang sollte eine solche
Wiederbefüllung auf jeden Fall erfolgen. Wenn ein Abruf erst gegen Ende des Winters erfolgt, kann
basierend auf den kurzfristigen Adequacy-Rechnungen gegebenenfalls darauf verzichtet werden.

2.2.2 Nebenaspekte

Zusätzlich zum Haupteinsatzzweck gibt es einige weitere Möglichkeiten, wie ein Reservegaskraftwerk
ebenfalls eingesetzt werden könnte:

Nutzung zur NTC-Erhöhung: in Situationen

Bm
e-Erhöhung efieicht werden. Dies sollte dann ausgenutzt werden, wenn
das Reservegaskraftwerk aufgrund des Hauptzweckes sowieso läuft und ist dementsprechend
keine Ausleg ungsanforderung.

• Redispatch-Vorhaltung zur NTC-Erhöhung: es wurde evaluiert, ob es denkbar ist, die NTC-Be-
rechnung offensiver zu gestalten, falls das Reservegaskraftwerk an einem geeigneten Standort
für einen kurativen Redispatch-Einsatz vorgehalten werden könnte. Aufgrund der damit einher-
gehenden dynamischen Anforderungen wurde dies aber ausgeschlossen.

•

-i Ohne Markteingriff könnte der Energieabtausch erst stattfinden, wenn die finalen Fahrpläne der Speicherkraftwerke feststehen. Dies
wäre operativ sehr schwierig. Wenn der Energieabtausch bereits basierend auf den Day-ahead-Fahrplänen geschiehl büssen die
Speicherkraftwerke FleübilKät ein und müssten dafür entschädigt werden. Insbesondere bei Pumpspeicherkraftwerken würde ein sol-
cher Energieabtausch auch die weitere Bewirtschaftung beeinträchtigen. Mit diesen Überlegungen erscheint es sinnvoll, den Energie
abtausch auch marktbasiert mittels Auktionen durchzuführen: das Speicherkraftwerk mit dem kleinsten Gebot übergibt die mit dem
Gaskraftwerk produzierte Energiemenge an die Hydroreserve. Dabei müssen Speicherkraftwerke, die einen bestimmten Anteil an der
gesamten kontrahierten Hydrore$eNe überschreiten, ausgeschlossen werden können, um die notwendige Verteilung der Hydroreserve
auf verschiedene Speicher zu garantieren. Weiter wäre ebenfalls zu klären. was mit dem Wasser im Frühling geschieht, falls zu viel
angespart wurde.

-" Dabei gilt es allerdings zu tnachten, dass gemäss den Netzsimulationen, welche für die Fron ier-Studie gemacht wurden, die limiüeren-
den Netzelemente im Szenario 1 mehrtrettlich nicht in der nahe der Schweiz liegen. Daher ist der Nutzen eines Gaskraftwerkes auf
den NTC sowohl beim Einsatz als auch bei einer altfälligen Redispatch-Vortlaltung limitiert

-" Laut Art, 16(8) der EU-Verordnung 2019/943 müssen die EU-TSOs mindestens 70% ihrer Netzkapazität für grenzüberschreitenden
Austausch zur Verfügung stehen
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• Regelleistungsvorhaltung: aufgrund der damit verbundenen hohen dynamischen Anforderungen
wird diese Möglichkeit ausgeschlossen. Zudem gäbe dies eine nicht zu rechtfertigende Markt-
verzerrung des Regelleistungsmarktes.

• Spannungshaltung: mit wenigen Zusatzinvestitionen könnte der Generator bei nicht laufendem
Reservegaskraftwerk als Phasenschieber eingesetzt werden. Da Spannungshaltung ein lokales
Phänomen ist und sie zunehmend herausfordernd wird, wäre der Einsatz zur Spannungshaltung
je nach Standort sehr sinnvoll.

• Schwarzstart: grundsätzlich wäre es möglich, ein Reservegaskraftwerk schwarzstartfähig zu
bauen. Aufgrund der verschiedenen bestehenden schwarzstartfähigen Kraftwerken in der
Schweiz erscheint dies aber nicht vordringlich.

•

2.3 Sicherstellung Klimaneutralität

Der Betrieb eines Gaskraftwerks ist dann klimaneutral, wenn die Emissionen von Treibhausgasen, in
diesem Fall CO2 und Methan, zunächst durch sinnvolle Massnahmen auf ein Minimum reduziert und die
nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen am Emissionshandelssystem (EHS) gedeckt werden.

Die nicht vermeidbaren CO2 Emissionen eines reinen Reservegaskraftwerks entstehen grundsätzlich
durch den jährlich notwendigen Testbetrieb. Beim Einsatz in Notsituationen kämen die individuellen be-
triebsnotwendige Emissionen hinzu. Dabei kann für ein Gasturbinenkraftwerk von spezifischen CO2
Emissionen von 564 g /kWh (Gasbetrieb) und von 738 g/kWh (Heizölbetrieb*i") ausgegangen werden.
Für ein Gaskombikraftwerk mit gleicher Gasturbine wären die spezifischen Werte rund ein Drittel (Gas-
betrieb und Heizölbetrieb) tiefer.

Bei Betrieb eines Gaskraftwerks mit Erdgas wird zudem äusserst seIten und in geringen Mengen (höchs-
tens bei Störungen oder Spülvorgängen) Methan freigesetzt, ein Bestandteil des Erdgases und ebenfalls
klimaschädlich.

Für den Ausgleich dieser nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen sind aus heutiger Sicht die Vor-
gaben des Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 23. Dezember 2011 (CO2-
Gesetz; SR 641.71) einzuhalten. Abhängig vom Umfang der jährlich ausgestossenen CC)2-Emissionen
(unter Berücksichtigung allfälliger Methanfreisetzungen in CO2-Äquivalenten) ist ein Reservegaskraft-
werk grundsätzlich verpflichtet, am EHS teilzunehmen. Eine kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten
an fossilthermische Kraftwerke ist nicht vorgesehen. Durch den Erwerb von Emissionsrechten in Aukti-
onen oder auf dem Sekundärmarkt werden daher andernorts im europäischen Markt die CO2-Emissio-
nen in diesem Umfang reduziert. Unter Annahme eines optimal funktionierenden EHS sind folglich von
einem Reservegaskraftwerk, welches die Vorgaben gemäss CO2-Gesetz einhält, keine Zusatzemissio-
nen zu erwarten.”’ Darüber hinaus verlangt das CO2-Gesetz, dass in jedem Fall eine CO2-Mindestab-
gabe auf den Brennstoffen im Umfang des Mittelwerts der (vom BAFU definierten) externen Kosten re-
sultiert

Theoretisch könnte auch die Technologie der CO2-Abscheidung und Sequestrierung (CCS) zum Einsatz
kommen. Dabei wird Kohlendioxid aus Verbrennungs-Abgasen abgetrennt und anschliessend in tiefen
unterirdischen Gesteinsschichten auf unbegrenzte Zeit behälterlos gelagert. Die Technologie befindet
sich zurzeit aber noch im Entwicklungsstadium*"i. Mit Blick auf das Einsatzziel des Reservegaskraft-
werks und der minimalen Betriebszeit macht es wenig Sinn, CCS für die Problemstellung ab 2025 näher

-' A]s möglicher Ersatzbrennstoff, siehe auch 2.6.2.2
~ Vgl. Botschaft zur Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zur Verknüpfung der Emissions-

handelssysteme und über seine Umsetzung (Änderung des COrGesetzes) vom 1. Dezember 2017. Ziff, 4,5; BBI 2018 S. 453.

m ygl, C02-Sequestrierunq (qeoloqieportal.ch), abgerufen im November 2021
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in Betracht zu ziehen. Bei Einsatzbereitschaft der Technologie könnte die Nachrüstung von CCS zu
einem späteren Zeitpunkt geprüft werden.

Die betrachteten Technologien können grundsätzlich so ausgewählt werden, dass sie zur Reduktion der
Emissionen zukünftig auch mit Ersatzbrennstoffen aus biogenen Rohstoffen betrieben werden können.
Dazu ist z. B. auch eine anteilige Beimischung von möglichst CO2-neutralem Wasserstoff möglich. Auf-
grund der technischen Hürden, der benötigten Mengen und der noch nicht ausreichenden Liquidität von
z. B. Biogas, Biodiesel sowie grünem oder gelbem Wasserstoff, muss aber davon ausgegangen werden,
dass der Betrieb eines Reservegaskraftwerks ab 2025 noch ohne nennenswerte Ersatzbrennstoffe aus-
kommen müsste. Ausserdem würde eine Vorhaltung biogener Ersatzbrennstoffe mittels Lager dazu füh-
ren, dass die CO2-neutralen Brennstoffe dem Einsatz im Markt für eine Reservehaltung entzogen wür-
den. Dies hätte bei Nichtgebrauch des Reservegaskraftwerks gar einen schädlichen Effekt für die
Klimabilanz, sofern nicht für die Reservehaltung zusätzliche dedizierte Infrastrukturen zur Herstellung
von biogenen Brennstoffen bereitgestellt würden.

2.4 Dimensionierung

Zur Auslegung der benötigten Kraftwerksleistung sind die Auftragsstellung durch den Bundesrat*"ii, de-
taillierte Analysen der Problemstellung (d. h. Adequacy-Rechnungen zu S1 mod) in Verbindung mit Über-
legungen zum Einsatzregime sowie Abwägungen zu Kosten/Nutzen, Risiken für Marktverzerrungen und
Umsetzbarkeit zu beachten .

Wie in den Fragen zur Governance (siehe 0) ausgeführt, wird die Auftragsstellung des Bundesrates
durch die EICom so interpretiert, dass der Einsatz der Reservegaskraftwerke nicht als Massnahme im
eigentlichen Netzbetrieb, sondern zur Bereitstellung zusätzlicher Versorgungsenergie für den Notfall er-
folgt

Exkurs: Das Stressszenario «Slmod» zum Szenario 1 der Frontier-Studie

Das Szenario 1 beschreibt ein Szenario ohne Einigung auf eine angemessene gegenseitige Be-
rücksËchtigung in der Kapazitätsberechnung zwischen der Schweiz und den angrenzenden Kapazi-
tätsberechnungsregionen der EU, wobei davon ausgegangen wird, dass Italien ebenfalls in das
Flow-based Market Coupling aufgenommen wurde. In diesem Szenario 1 resultieren für die
Schweiz sehr tiefe Importkapazitäten. Im Stressszenario «Slmod» wurde zudem festgelegt, dass
beide Blöcke des Kernkraftwerkes Beznau sowie 1/3 der französischen Kernkraftwerke ausser Be-
trieb sind. Ein solches Stressszenario ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber sicherIËch nicht aus-
zuschliessen: die technischen Verhandlungen mit den
schleppend und die Kernkraftwerksverfügbarkeit war im Winter 2016/2017 recht ähnlich (Beznau 1
ausser Betrieb, Leibstadt bis Mitte Februar ausser Betrieb, Ausserbetriebnahme eines relevanten
Anteils KKW in Frankreich bis Mitte Winter)

Kapazitätsberechnungsregionen laufen sehr

Detaillierte Analysen der Problemstellung in Verbindung mit Überlegungen zum Einsatzregime sind im
Berichtsteil der Swissgrid zu finden. Dabei wurde deutlich, dass mit einem zunehmend kurzfristigen Ein-
satz die benötigte Gaskraftwerksleistung zur Vermeidung der Versorgungsunterbrüche im Extremfall auf
gut 6000 MW ansteigt, während bei einem zunehmend längerfristigen Einsatz die benötigte Gaskraft-
werksleistung sinkt. So konnte festgestellt werden, dass ein preisgetriebener marktlicher Einsatz im
Slmod bereits mit 400 MW Gaskraftwerksleistung die Versorgungsprobleme signifikant reduziert, wobei
das Gaskraftwerk dann durchschnittlich auch 1'477 GWh Energie produziert. Andererseits ermöglicht

M Bundesratsbeschluss vom 18. Juni 2021 zur <Botschaft zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit emeuerbaren

Energien>. Dispositivztffer 5
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ein Reservegaskraftwerk mittels präventivem Einsatz mit einem BetrËebsstart bis zu 7 Wochen vor prog-
nostizierten Versorgungsproblemen und einer Betriebszeit von rund 3 Monaten auch im Worst-case eine
vollständige Vermeidung von ENS mit «nur» rund 1000 MW Gasturbinenkraftwerksleistung.

Ein rein kurativer Einsatz würde bedingen, dass gut 6000 MW Gaskraftwerksleistung benötigt werden,
um in allen Fällen Versorgungsunterbrüche zu verhindern. Die Installation einer solchen Leistung wäre
energie- und volkwirtschaftlich nicht sinnvoll und schwerlich durchsetzbar. Zudem kommt hinzu, dass
die dafür notwendige Brennstoffversorgung mit Gas oder Heizöl aufgrund der schieren Mengen, die im
Einsatzfall dann fliessen müssten, in der Schweiz und an den einzelnen Standorten nur begrenzt möglich
ist

Eine viel effizientere Lösung ergibt sich aus einem frühzeitigen (präventiven) Einsatz von additiver Gas-
kraftwerksleistung. Mit der Symbiose der bestehenden Wasserkraft mit additiver Energie kann die Rest-
lienz auch für die per 2025 identifizierten Risiken versorgungstechnisch, energie- und volkswirtschaftlich
erhöht werden. Mit klaren Vorgaben zum Einsatz des Reservegaskraftwerks lassen sich Marktverzer-
rungen wie auch Fehlanreize – z. B. für zusätzliche Exporte – praktisch ausschliessen.

Die für einen präventiven Einsatz notwendigen Trigger könnten mit einer kurzfristigen Adequacy Studie
beobachtet werden. Bereits durch Entso-e etabliert und im operativen Einsatz befindet sich eine rollie-
rende Kurzfrist-Adequacy-Analyse für den Zeitraum der jeweils nächsten 7 Tage. Ebenso ist eine Kurz-
frist-Adequacy-Analyse für den Zeitraum des nächsten Monats durch Entso-e (bei Bedarf ausgelöst
durch die Regional Coordination Center RCC oder Transmission System Operators TSO) in Planung,
welche z. B. grundlegende Veränderungen von Annahmen des Seasonal Outlooks wie markante Ver-
schiebungen der Wartungsplanung aufzeigen soll. Ob jedoch auch die Schweiz über Swissgrid jetzt und
zukünftig derartige Analysen auslösen kann, ist heute noch unklar.

Basierend auf S1 mod müssten etwa 1000 MW Gaskraftwerksleistung installiert werden. Damit und unter
Inkaufnahme von präventivem Einsatz in Extremsituationen könnten die meisten Szenarien ohne ENS
abgedeckt werden. Eine vollständige Garantie ist dies allerdings auch noch nicht. Bei einem plötzlichen
und länger andauernden Ausfall eines grossen Schweizer Kernkraftwerks in einer auch sonst schon sehr
angespannten Situation könnten Versorgungsengpässe trotz des zusätzlichen Reservegaskraftwerks
nicht in jedem Fall vollständig verhindert werden. Für die Auslegung der Anlagen hat die EICom bzgl.
Einsatzfähigkeit folgende Vorgaben gemacht: das Gaskraftwerk mit 1 ’000 MW muss in einer Notsituation
im Worst-case über rund 3 Monaten laufen*"iii

Aufgrund einer Grenznutzenbetrachtung ist klar, dass die Effizienz der Massnahme mit zunehmender
Kapazität abnimmt. Aus diesem Grund erscheint ein gestaffeËter Zubau sinnvoll. Eine oder zwei Einhei-
ten mit jeweils einigen hundert Megawatt erhöhen die Resilienz bereits beträchtlich. Je nach Entwicklung
der Situation könnten die Kapazitäten weiter hochskaliert werden.

M' Entspricht der Laufzeit des Extremfalles von Slmcxi ohne SR
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Exkurs: Nutzen einer strategischen Hydroreserve

In der Botschaft vom 18. Juni 2021 zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit er-
neuerbaren Energien (881 2021 1666) schlägt der Bundesrat die Einführung einer strategischen
Energiereserve vor, welche auch durch Vortlaltung von Wasser als Hydroreserve umgesetzt v/er-
den kann. Dabei sollen Speicherkraftwerke entschädigt werden, wenn sie Energie für das Ende
des Winters vorhalten. In den Adequacy-Berechnungen zu S1 mod wurde der Nutzen einer solchen
Hydroreserve untersucht. Eine Reserve von immerhin 1.1 TWh zeigt dabei so gut wie keine Wir-
kung. Wenn wie in Slmad das Schweizer Stromsystem über längere Zeit am Limit betrieben wird,
muss in Fällen mit ENS diese schon sehr früh anstelle von Speicherproduküon vom Markt einge-
setzt werden. Es hat auf die Adequacy praktisch keinen Einfluss, ob dieses Wasser via Markt cxier
als Reserve eingesetzt wird. Für eine wesentliche Verbesserung der Adequacy muss zusätzliche
Energie ins System gebracht verden, was mittels eines Reservegaskraftwerkes möglich wird, hin-
gegen nicht mit einer Hydroreserve.

Hilfreich kann eine strategische Hydroreserve allenfalls für ein kurzfr{stiges Ereignis sein (z, B. Aus-
fall eines für den Import wichtigen Netzelements während einiger Tage).

Ebenfalls hilft eine Hydroresewe im Zusammenspiel mit dem
sätzliche schnelle Flexibilität bringt und die Ausweitung der Reserve-Leistung sowie die SF>eiche-
rung der Energie des präventiven Einsatzes des Gasturbinenkraftwerks ermöglicht. Aufgrund des
begrenzten Speichervolumens verfügt die Hydroreserve zwar nur über beschränkte Energie, hirtge-
gen kann sie durch die Verteilung auf verschiedene Anlagen kuraeitig grosse Leistungsspitzen ab-
decken. Durch die Kombination mit Reservegaskraftwerken kann die <Durchhaltefähigkeit» der
Hydroreserve wesentlich verlängert und damit optimiert werden - ohne dass die Hydrorreserve un-
verhältnismässig gross dimensioniert wird. Die Reservegaskraftwerke können umgekehrt bezüglich
der vorgehaltenen Leistung minimiert werden, da sie nicht zur Abdeckung von Leistungsspttzen di-
mensioniert werden müssen. Für diese Zv/ecke erscheint die Vorhaltung einer Hydroneserve von

GWh ausreichend, die bei Bedarf darüber hinaus mit dem Betrieb des Gasturt>b
nenkraftwerks ausgebaut werden kann,

Reservegaskraftwerk, indem sie zu-

2.5 Technische Anforderungen

Neben der Dimensionierung der Gaskraftwerke sind v. a. auch die Einsatzziele der Gaskraftwerke ent.
scheidend für die Festlegung der technischen Anforderungen. Das Konzept wurde auf der Grur\dan-
nahme erarbeitet, dass ein Gaskraftwerk meist nicht in Betrieb sein und nur in aus9erordentlichen Not-
situationen eingesetzt wird. Da ein Gaskraftwerk im vorgeschlagenen Szenario in Kombination mit einer
Hydroreserve eingesetzt werden kann, können die technischen Anforderungen in Bezug auf die Verfüg-
barkeit und die Dynamik relativ tief angesetzt werden. Anfahrzeiten von weniger als einer Stunde oder
höhere Gradienten für den Lastwechsel wären zwar technisch möglich, sind aber für die hier unterstellten
Einsatzziele nicht nötig.

Im Rahmen der Technologieauswahl wurden stationäre Verbrennungsmotoren, aeKxierivative Gastur-
binen sowie schwere Gasturbinen näher betrachtet. Dies entspricht auch dem international weit veIt)rei-
teten Ansatz für Spttzenlast- oder Notreserv&Kraftwerke. All diese Kraftmaschinen sind in Mcxiellreihen
standardisiert, können mit Gas wie auch mit Heizöl betrieben werden, und haben spezifische Vor- und
Nachteile mit Blick auf spezifische Kosten, Wirkungsgrad, Dynamik oder Eignung für eine Erweiterung
zur Kombianlage.

Die möglichen Technologien für feste Brennstoffe (Kohle, Holz, etc.) wurden mit Blick auf die Einsatz-
szenarien und die höheren CO2 -Emission bei Kohle nicht weiter vertieft.
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Aufgrund der technischen Anforderungen wurde festgestellt, dass eine geeignete Anzahl von Maschinen
der Technologiekategorie schwere Gasturbinen der E-Klasse (140 bis 210 MW je Maschine) den Krite-
rien <spez. Anlagekosten», «Redundanz», «Emissionen» und der «Eignung für den Umbau zur Kombi-
anlage» am besten entsprechen dürfte.

Die Einhaltung der aktuellen Umweltgesetzgebung (CO2, Luft, Gewässer, Lärm, etc.) ist durch das vor-
geschlagene Konzept für das Kraftwerk sichergestellt.

2.6 Brennstoffe

2.6.1 Physische Verfügbarkeit

Mit der Etablierung von Reserven auf Basis von fossilthermischen Kraftwerken ist auch die Frage ver-
bLInden, wie sicher die Verfügbarkeit des eingesetzten Brennstoffs wäre. Im Folgenden wird daher die
Frage erläutert, inwiefern eine Speicherung bzw. Lagerhaltung machbar, nötig und zweckmässig wäre.

Wichtig bei der Diskussion der Verfügbarkeiten ist die Feststellung, dass das per 2025 adressierte Ver-
sorgungsproblem im Wesentlichen aufgrund massiv eingeschränkten Transportkapazitäten bei der
Elektrizität sowie reduzierten Produktionsmöglichkeiten mit Wasserkraft und Kernenergie zu erwarten
ist. Dabei ist die Stromknappheit in erster Linie ein Schweiz-spezifisches Problem und basiert nicht auf
der Annahme einer gesamteuropäischen Gasknappheit. Das Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk kann
daher in erster Linie als eine Absicherung gegen dieses Schweiz-spezifische Bedrohungsszenario an-
gesehen werden. Dabei wird ein – für 2025 nicht besonders wahrscheinliches – Szenario mit einer pa-
rallelen Gasversorgungskrise nicht explizit adressiert. Eine Absicherung gegen Gasknappheit drängt
sich aus dieser Optik gar nicht auf.

Dennoch wäre es denkbar, dass mit zusätzlichen Massnahmen auch die physische Versorgung der
Gaskraftwerke mit Brennstoff abgesichert wird. Da die Schweiz aufgrund der mangelnden institutionellen
Integration im Gasbinnenmarkt auch nicht in die europäischen Krisenvorsorgemechanismen bei der
Gasversorgung eingebunden ist, wäre ein Zugriff auf vertraglich vereinbarte Gaslieferungen sowie Spei-
cher- und Netzkapazitäten im Ausland bei europaweiten Gasmangellage unsicher. Konsequenterweise
bräuchte es physische Brennstofflager im Inland. Zwei Optionen kämen grundsätzlich in Frage:

• Bau und Betrieb von Gasspeichern in der Schweiz:
Die Schweiz verfügt aktuell über keine grösseren Gasspeicherkapazitäten. Die Tagesspeicher-
kapazität setzt sich aus Röhren und Kugelspeicher zusammen. Sie werden vor allem zur Netz-
stabilisierung eingesetzt – für eine saisonale oder gar strategische Speicherung eignen sie sich
wegen des sehr beschränkten Speichervolumens dagegen nicht. Ob allenfalls längerfristig bei-
spielsweise grössere unterirdische Speicher im Inland realisiert werden können, ist aufgrund der
geologischen Gegebenheiten fraglich. Bis auf weiteres kann daher nicht von einer Verfügbarkeit
strategischer Gasspeicher in der Schweiz ausgegangen werden,

Laqerunq von Ersatzbrennstoff in der Schweiz:
Im Rahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung wird Heizöl teilweise als Substitut für Erdgas
als Pflichtlager gehalten. Industrieunternehmen, die im Besitz sog. Zweistoffanlagen sind, kön-
nen im Falle einer Gasmangellage dazu verpflichtet werden, ihren EnergËebezug auf Heizöl um-
zustellen. Analog könnten auch Gaskraftwerke als «dual fuel> Anlagen konzipiert werden. Auf-
grund der Möglichkeit einer Umstellung auf leichtes Heizöl könnte als Absicherung gegen eine
Gasknappheit leichtes Heizöl eingelagert werden. Da mit dem kontinuierlich sinkenden Heizöl-
bedarf Pflichtlagerkapazitäten frei werden, könnten diese alternativ für den Gaskraftwerksbedarf
genutzt werden. Alternativ könnten auch Ersatzbrennstoffe aus biogenen Rohstoffen bzw. C02-
neutraler Wasserstoff eingelagert werden, die beim Betrieb von Gaskraftwerken eingesetzt wer-
den können. Weil solche Brennstoffe heute aber knapp sind und nur einen relativ geringen
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Marktanteil haben, würde eine Reservation bzw. vorsorgliche Einlagerung für die Reservegas-
kraftwerke lediglich dazu führen, dass dieses Gas dem Markt und damit alternativen Verwen-
dungen entzogen würde – es entstünde kein klimapolitischer Mehrwert.

Soll ergänzend das Risiko einer Gasknappheit in Europa adressiert werden, dann läge kurz- und mittel-
fristig der Fokus in erster Linie auf der Einlagerung*i* von Heizöl als alternativer Brennstoff. Da eine
Strom- und/oder Gasknappheit nicht zwingend mit einer Knappheit bei der Versorgung mit Heizöl ein-
hergehen muss, wäre es denkbar, dass neben den bestehenden (kommerziellen und Pflicht-) Lagern
kein oder nur ein marginaler Aufbau zusätzlicher Heizöllager nötig würde.

Unabhängig davon müsste der Nutzen eines solchen Lagers in der Praxis relativiert werden. Solange es
in Europa ausreichend Gas gibt, ist auch das Versorgungsrisiko für die Schweiz gering und beschränkt
sich auf Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gasnetzinfrastrukturen. Ein zeitliches Zusam-
menfallen eines Unterbruchs in der Gasnetzinfrastruktur mit einer Stromknappheit im Inland kann als
sehr unwahrscheinlich angesehen werden. Weit kritischer wäre auch für die Schweizer Stromversor-
gungssicherheit eine europaweite Gasknappheit. Weil die Schweiz im Winter in allen – auch von der
Frontier-Studie untersuchten - Szenarien auf Importe angewiesen ist, wäre in jedem Fall auch die
Schweizer Versorgungssicherheit davon tangiert. In einem solchen Szenario aber relativiert sich der
Nutzen eines inländischen Brennstofflagers, das auf den Betrieb der Reservegaskraftwerke ausgelegt
ist. Denn für ein solches Szenario müsste nicht nur das Brennstofflager, sondern auch die Gaskraft-
werksreserve weit grösser dimensioniert werden.

Basierend darauf lässt sich schlussfolgern, dass für das adressierte Risikoszenario gemäss dem Fron-
tier-Bericht ein inländisches Brennstofflager nicht nötig ist. Sollte dennoch eine Absicherung des Pri-
märbrennstoffs mit Lager im Inland angestrebt werden, dann empfiehlt die EICom dies auf Basis von
flüssigem Brennstoff umzusetzen (Heizöl)

2.6.2 Lieferketten

Um den Brennstoff physisch in der Schweiz nutzen zu können, muss dieser zunächst importiert werden.
Die dabei gebräuchlichen Lieferketten weisen einige Aspekte auf, welche beim Betrieb eines Reserve-
gaskraftwerks berücksichtigt werden sollten,

2.6.2.1 Gas
Die Beschaffung des für Testzwecke und den Betrieb der Reservegaskraftwerke erforderlichen Erdga-
ses könnte über einen liquiden Gashandelsplatz im benachbarten Ausland erfolgen. In Frage käme zum
Beispiel der Handelsplatz Trading Hub Europe (THE) in Deutschland, Points d’Ëchange de Gaz (PEG)
in Frankreich sowie Punto di Scambio Virtuale (PSV) in Italien. Eine Erdgasbeschaffung am Central
European Gas Hub (CEGH) in Österreich würde bei hohen benötigten Gaskapazitäten einen Transport
über Deutschland oder Italien bedingen. Als Alternative zum direkten Erwerb des Brennstoffes am Gas-
handelsplatz ist auch eine Beschaffung auf Vertragsbasis (OTC) bei einem Gaslieferanten oder Produ-
zenten denkbar.

Zusätzlich zu den Kosten für die Beschaffung der benötigten Energiemenge am Gashandelsplatz fällt
ein Netzentgelt für die Lieferung bis zur Schweizer Grenze sowie ein Netznutzungsentgelt für den inner-
schweizerischen Transport an. Es besteht auch die Möglichkeit, die am Handelsplatz erworbene Gas-
menge nicht direkt zum Standort des Reservegaskraftwerks zu transportieren, sondern in einem Spei-
cher vorzuhalten, wodurch Kosten aus zusätzlichen Netznutzungsentgelten anfallen könnten. Im be-
nachbarten Ausland, unter anderem in Deutschland und Frankreich”*, bestehen marktbasierte Gasspei-

-- Die Kosten von neu erstellten Tanklagem für Heizöl liegen gemäss Auskunft Carbura grob geschätzt bei rund 17 Millionen CHF
für 20'000 m3, 27 MCHF für 50'000 m3 und 51 MCHF für 150'000 m3

- in diesem Kontext sei verwiesen auf den gaccord inter+tats en la Suisse et la France garanüssant pour la suisse<)ccidentale d’ëtre
reconnue comme une distribution frangaise>
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cherangebote. Für das Netznutzungsentgelt existiert häufig ein differenziertes Tarifsystem, das eine un-
terjährige Kapazitätsbuchung ermöglicht. Erworbene, aber nicht benötigte Kapazitäten können teilweise
auf Handelsplattformen oder allenfalls OTC weiterveräussert werden, um die Leistungskosten zu opti-
mieren. Im Rahmen der Beschaffungsstrategie kann festlegelegt werden, wie die Kapazitätsbuchungen
risikobasiert optimiert werden können.

Nachfolgend wird beispielhaft angenommen, dass die Beschaffung über den Handelsplatz THE in
Deutschland erfolge (für Frankreich oder Italien ist das Prinzip gleich). Für dieses Beispiel wird eine
benötigte Primärenergieleistung”'j in der Höhe von 2.74 GWh/h angenommen, und es werden die ge-
genwärtig verfügbaren Preisinformationen verwendet. Gasprodukte für den virtuellen Handelsplatz THE
im Spot- und Terminmarkt können über die European Energy Exchange (EEX) erworben werden. Die
Befristung der gehandelten Gasprodukte reicht von Intraday bis zu Jahresprodukten mit einer Vorlaufzeit
von vier Jahren.

• Netznutzunq Deutschland:
Gegen Zahlung eines Ausspeiseentgelts kann am THE gekauftes Erdgas an jeden Ausspeise-
punkt in Deutschland geliefert werden. Das Netzentgelt für die Lieferung an den Ausspeisepunkt
Wallbach (DE) an der nordschweizerischen Grenze würde bei Buchung von zwei Monaten etwa
2 Mio. EUR/ax-ji betragen. Kapazitätsbuchungen für ein ganzes Jahr, für Quartale, Monate, oder
einzelne Tage sind möglich. Durch Nutzung spezieller Kapazitätsprodukte könnte allenfalls das
Netzentgelt noch reduziert werden. Nicht benötigte Gastransportkapazitäten könnten eventuell
über eine bestehende Handelsplattform oder OTC weiterverkauft werden.

etznutzunq Schwe

Abbildung 3: Schweizer Erdgas-Transportnetz (Quelle VSG)

Für den Transport des Gases von der Schweizer Grenze bis zum Verwendungsort ist ein Netz-
nutzungsentgelt zu entrichten, das je nach möglichem Standort des Gaskraftwerks 10 - 14
CHF/kW/a beträgt. In Abhängigkeit des Startzeitpunkts und der Dauer der Buchung reduziert

-- Die Primärenergieleistung von 2.74 GM/h ist auf das worst€ase Szenario ausgelegt
-*j Dieser Betrag basiert auf einem Netzentgelt von 3.51 EUR/kW/a. Untedährige Buchungen werden mit einem Multiplikator gewichte\ für

einen monatlichen Zeitraum beträgt der Multiplikator 1.25. Das Netzentgelt Deutschland berechnet sich für dieses Beispiel daher wie
folgt: 3.51 EUR/kW/a ' 2.74 Mio. kW / 12 Mt. ' 2 Mt. ' 1.25 = 2.00 Mio. EUR/a.
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sich das Netznutzungsentgett. Die nachfolgende Tabelle illustriert die Ermittlung für ein unter-
jähriges Netznutzungsentgelt: wird eine Vertragslaufzeit von 2 Monaten ab Beginn Februar go
bucht, so beträgt das Netznutzungsentgelt 37.5% des Jahresbetrages, was einem Diskont von
62.5% entspricht.
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TatmIle 1: Netznutzurusentgettermittlung für unte+jährige Transportem'

Für die Buchung Februar bis März beträgt das Netznutzungsentgelt etwa 12.3 Mio. CHF/a--i-
unter Berücksichtigung eines Diskonts gegenüber einer Jahresbuchung von knapp 63% auf Ba-
sis der heutigen unterjährigen Netznutzungsentgelte.

Netznutzunq Deutschland, Speicherung, Netznutzunq Schweiz:
Wird basierend auf RisikoübeHegungen--" eine Gasvorhattung in einem Speicher beansprucht,
ist ein Ausspeiseentgett für den Transport aus dem Netz in den Speicher sowie ein Einspeise-
entgelt für den umgekehrten Vorgang zu bezahlen. Das Entgelt berechnet sich auf dem gleichen
Tarif wie die Netznutzung zu einem Grenzausspeisepunkt, jedoch wird beim Aus- und Einspei.
seentgelt bei Nutzung eines Speichers gegenwärtig ein pauschaler Rabatt von 75% gewährt.
Die Rabattgewährung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Speicher eine systemdienliche
«Pufferfunktion» einnehmen und daher Anreize zur Speichemutzung gewährt werden. Der
Transport vom Handelsplatz zum Speicher erfolgt üblicherweise mit einer eher geringen Trans-
portkapazität, weil die Befüllung des Speichers über einen längeren Zeitpunkt erfolgen kann.
Würde eine kürnre Dauer für die Befüliung gewählt, dann wäre die zu erwartende Einsparung
durch den geringeren Zeitraum (erheblich) kleiner als die Zusatzkosten infolge der notwendigen
erhöhten Leistung. Die Ausspeicherung, d. h. der Transport vom Speicher bis zum
Grenzausspeisepunkt WaIËbach erfolgt in der Regel mit einer deutlich höheren Kapazität. Für
die Beftillung während zwei Quartalen wird eine reduzierte Leistung von 1.25 GWh/h angenom-
men, die Entleerung erfolgt im worst-case Szenario während insgesamt zwei Monaten mit 2.74
GWh/h. Mit diesen Parametern beträgt das Ausspeiseentgelt 0.6 Mio. EUR und das Einspeise-
entgelt 0.5 Mio. EUR. Die eigentliche Speicherung kann über standardisierte Bündelprodukte
gebucht werden. Eine Speichedösung mit einer AusspeicherIeistIIng von 2.74 GWh/h würde

)adi C)teBe: https JMww kscßerügas dvck)WIR)ads (Algemeine NetznutzungstiedIngIngm. Arfratg 5)
-’- Bashrerxl alf en aUernmmanen Paarntem UIXI unter VerwenchrrU des htttelwertn (12 CHFAWfa) von der SpurNxeite des

Netzentgetttartfs (10 - 14 CHF/kw/a) bendnet SIch das Netznutzu11gsentgelt Schweiz vor§qend wk fOlgt 12 CHFIKWh ' 2,74 Mo
kw ' 0.375 = 12.33 Mb. CHF/a

m AufgruKI cH Ausfr-frrungen in KapItel 2.6.1 Rnrysiscln Verftl#i8Rert• gKtge u m+egend un dIe Al)siclrenzIg von get4xXltisclnn
Risikul. Ndrt Mr Im ehe etgt4>mite MbrBelbge
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rund 28.5 Mio. EUR-xvi kosten. Diese dargestellte Erdgasbeschaffung mit Nutzung des Spei-
chers würde gesamthaft 44.5 Mio. CHF kosten, davon entfallen 1.2 Mio. CHF auf das deutsche
Netzentgelt, 31 Mio. CHF für die Speicherung sowie 12.3 Mio. CHF auf das Schweizer Netznut-
zungsentgelt. In diesen Kosten sind die eigentlichen Energiekosten nicht berücksichtigt.

Eine frühzeitige Gasbeschaffung im Terminmarkt sowie eine längerfristige Reservation von Transport-
und Speicherkapazitäten im Ausland stellen weniger eine Krisenvorsorge, sondern vor allem eine Absi-
cherung gegen Preisrisiken im Gasmarkt dar. Eine Stromknappheit in der Schweiz muss aber nicht
zwangsläufig mit hohen Gaspreisen einhergehen. Darüber hinaus kann auch bei hohen Gaspreisen der
Gasmarkt weiterhin funktionieren und den Ausgleich zwischen Gasangebot und -nachfrage sicherstel-
len. Die Vorhaltung eines Reservegaskraftwerks sollte diesen funktionierenden Marktmechanismus auf
keinen Fall verzerren. Konsequenterweise sollten die Marktakteure auch nicht gegen hohe Gas- und
Strompreise abgesichert werden, sondern einzig gegen Versorgungsausfälle. Dies relativiert generell
die Notwendigkeit einer Absicherungsstrategie bei der Gasbeschaffung: solange der Markt- und der
Preismechanismus beim Gas funktionieren, kann Gas auch kurzfristig am Markt beschafft werden.

Wie oben erläutert, kann aus einer Risikoüberlegung heraus auf die Kapazitätsreservation grundsätzlich
verzichtet werden, bzw. diese kann im Rahmen der Beschaffungsstrategie optimiert werden.

2.6.2.2 Heizöl extraleicht

Als möglicher Ersatzbrennstoff wurde Heizöl extraleicht (HEL) ebenfalls näher betrachtet für den Fall,
dass an einzelnen Standorten eine hinreichende Gas-Ausspeiseleistung nicht möglich wäre. Technisch
wäre es möglich, Brennstoff für die Reservegaskraftwerke in Form von Heizöl im Inland als Lager vor-
zuhalten. Dabei wären aber die Mehrkosten mit dem (beschränkten) Nutzen für die Versorgungssicher-
heit abzuwägen.

Aufgrund der potenziell grossen benötigten Mengen (für ein Gasturbinenkraftwerk mit 500 MW werden
rund 3’600 m3 fTag Heizöl benötigt) wäre dabei primär von einer kontinuierlichen Heizölversorgung per
Zug auszugehen. Dabei könnten Blockzüge mit 20 Kesselwagen ä rund 80 m3 eingesetzt werden. In
Summe müssten rund 2 bis 3 Blockzüge pro Tag und Anlage abgeladen werden.

Damit die Anlage zunächst autark laufen kann, bis die Bahn-Logistik zur kontinuierlichen Anlieferung in
Betrieb genommen werden konnte, wären zwei PuffeHager in der Grössenordnung von je 30'000 m3
vorzusehen. Diese beiden Lager würden somit einen Betrieb der Anlage von gut 14 Tagen ermöglichen.

Die Beschaffung von Heizöl erfolgt an Börsen oder direkt beim Hersteller im Ausland oder in der Schweiz.

Eine mögliche Transportkette wäre der Import von HEL von Norden ab Nordseehafen in die Schweiz
über die Binnenschifffahrt über den Rhein bis Basel, und anschliessend über die Bahnlogistik mittels
Tankwaggons. Alternativ kann der Bahntransport direkt ab Nordseehafen erfolgen

Der Bahntransport ab Nordseehafen wurde detaillierter analysiert. Als relevante Elemente für das Funk-
tionieren der Lieferkette wurden die Trassenreservation (d. h. die Möglichkeit der Nutzung der Schie-
neninfrastruktur für die Durchfahrt je Zug), Lok und Lokführer, die Gefahrengutzulage und die Miete der
Kesselwagen identifiziert. Ein entsprechender Abladebahnhof mit geschultem Personal und Infrastruktur
am Standort ist Voraussetzung.

m Die Kosten für die Speicherung in der Höhe von 28.5 Mio. EUR resultieren aus der Buchung von Speicherbündelprodukten. Ein SpeË
cherbündel für einen bestimmten deutschen Speicher beträgt beispielweise 103’965 EUR und deckt u.a. eine Ausspeictlerleistung von
10 MWh/h. eine Befüllleistung von 4.55 MWh/h sowie ein Arbeitsgasvolumen von 15 GWh ab. Um den Speicher derart zu nutzen, dass
eine Ausspeichedeistung von 2.74 Gmt/h reserviert werden kann, sind 274 Speichert>ündel zum Preis von insgesamt 28 5 Mio. EUR
zu buchen. Die nutzbare Befüllleistung würde 1'247 MWh/h betragen und es stünde ein Arbeitsgasvolumen von 4.1 TWh zur Verfügung
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Brennstoffbedarf der Kraftwerke über die Mechanismen
eines funktionierenden HEL-Marktes gedeckt werden kann. Ein Zugriff auf die strategische Pflichtlager-
haltung der Wirtschaftlichen Landesversorgung der Schweiz wäre grundsätzlich nur dann möglich (und
überhaupt nötig), wenn gleichzeitig bei der Erdölversorgung eine schwere Mangellage vorliegt. Ein sol-
ches Zusammenfallen einer Erdölmangellage mit einer Stromknappheit kann allerdings als relativ un-
wahrscheinlich eingestuft werden. Unabhängig davon würde der erwartete HEL-Verbrauch der Kraft-
werke bei der Dimensionierung der Pflichtlagermengen berücksichtigt, da die Kraftwerke als Verbrau-
cher gelten. Da sie erwartungsgemäss aber kaum oder nur sehr kurz in Betrieb sind und damit auch ihr
Verbrauch gering ist und weil ein Zusammenfallen von Stromversorgungsknappheit und Erdölmangel-
lage unwahrscheinlich ist, wären die zusätzlichen HEL-Pflichtlagermengen voraussichtlich vernachläs-
sjqbar

Nötig wären hingegen Pufferlager zur Absicherung der Transportlogistik. Auch Afry erachtet ein Puffer-
lager für die Bahnlogistik als notwendig und hat ein solches berücksichtigt (siehe Berichtsteil Afry).

Der Rheintransport per Schiff kann bei Hoch- oder Niedrigwasserständen eingeschränkt werden oder
ganz zum Erliegen kommen. Auch sind beim Warentransport mit der Bahn Ausfälle oder Verspätungen
einzuplanen.

Exkurs: Betrieb mit erneuerbaren Brennstoffen

Die teilweise Beimischung von Wasserstoff wird von allen betrachteten Technologien unterstützt,
wobei der mögliche Anteil Wasserstoff schwankt. Einzelne Technologien sind bereits heute schon
zum ausschliesslichen Betrieb mit 100% Wasserstoff in der Lage. Bei der näher analysierten Tech-
nologie ist heute für den Betrieb z. B. eine Beimischung von 25 Volumenprozent Wasserstoff mög-
lich

Einzelne Gasturbinen in Kombination mit speziellen Brennsystemen sind z. T. auch in der Lage,
andere synthetisch hergestellte biogene Brennstoffe (z. B. Methanol, Ethanol) zu verwenden.

2.7 Standorte

Zur Auswahl der Standorte wurde zunächst eine Netzsicht mit folgender Fragestellung eingenommen:

mI
EHHg=bi389m81RËglßgBÜIËIBËisondern möglichst zu reduzieren und zweitens wenn möglich die Versor
gungssicherheit mit höheren NTC Importwerten, bedingt durch spezifische Netzentlastungen im Über
tragungsnetz durch den Kraftwerkseinsatz. zu unterstützen

Obige Überlegungen sind detailliert im Berichtsteil von Swissgrid beschrieben, während die nachfolgen-
den Schritte im Berichtsteil von Afry dokumentiert sind.

Im Umk e s vonl km um wu den ansch essend
geeignete Flächen (d. h. vorhandene unbebaute Flächen > 3 ha in einem ausgewiesenen Industriege-
biet, nicht hochalpines Klima, möglichst weit von Wohnbebauungen entfernt) gesucht. Diese Flächen
wurden in einem weiteren Schritt dahingehend überprüft, ob im Umkreis von 1 km eine Gasleitung und
ob in gleicher Distanz das SBB Schienennetz vorbeiführt (Eignung des Stanaorts für Verwendung von
Hezo asA e na ben so
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Zur Standortanalyse wurden zu verschiedenen Aspekten weitere Eignungskrtterien festgelegt, deren Er-
füllung dann je Fläche beurteilt wurde. Den Eignungskrtterien wurde weiter eine Gewichtung zugeordnet,
womit sich die folgende Rangfolge der Eignung der beurteilten denkbaren Standorte ergibt--*i,

chnkbarer Standorte

Diese Liste ist nicht als abschliessend anzusehen. Es ist gut möglich, dass es weitere Flächen/Standorte
in der Schweiz gibt, die sich bei einer entsprechenden Beurteilung ebenfalls als geeignet erweisen wDr-
den MIt dem gewahKen Ansab sollte aber gewahr
leistet sein, dass eine hinreichend grosse Anzahl grundsätzlich geeigneter Standorte im Konzept evalu-
iert wurde

Je nach Gewichtung der einzelnen Kriterien ändert sich die Reihenfolge. Bisher eher tief gewichtet wur-
den die kantonale Gesetzgebung sowie die lokale Akzeptanz, da diese Themen vorerst nur grob abg&
schätzt werden konnten und sich erst mit genauerer Betrachtung und im Kontakt mit den lokalen Behör-
den zeigen wird, ob die tiefe Gewichtung plausibel bleibt.

In einem nächsten Schritt wäre es angezeigt, einzelne Standorte vertieft abzuklären, auch unter Einbe
zug der betroffenen Kantone und Gemeinden.

Als Arbeitshypothese wurden die Standorte prioritär für 500 MW elektrischer Leistung als Gasturbinerb
kraftwerk untersucht. Erste Abklärungen zeigen, dass an einzelnen Standorten das Gasnetz dazu nicht
mit absoluter Sicherheit ausreicht. In diesem Fall müsste an einem solchen Standort entweder ein klei-
neres Kraftwerk--*ü oder ein Gaskombikraftwerk gebaut resp. der Brennstoff Heizöl eingesetzt werden.
Zudem ist auch die mögliche Gasnetz-KaI
es insofern naheliegend,

It pro Gasne Folge istIt. Mit obiger R

zu realisieren.

m Es Ist a\ztzrnRal. cHss je nach Auswaü du Elgnt#tgskriteäen taxi cHen GeMcbtrrtg aldI ehe Ftile attkrer Ra+gkipn denktnr

m in Beöctüstel mn A&ywtnkn tSe ICXX) MW adzwd Staxkxtezuje5CX) MW aIQetelt Ehe Araeüxtg auf z B. dIa Staxlorte wäre
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2.8 Kostenschätzungen

2.8.1 Vorbemerkungen

Die erforderlichen Investitionen für die Errichtung der Reservegaskraftwerke sind im Wesentlichen de-
terminiert durch die Dimensionierung (MW) der Reservekapazität, Technologieentscheid, Anzahl und
Lage der Standorte sowie durch die Brennstoffwahl. Die Betriebskosten der Reservegaskraftwerke er-
geben sich im Bereitschaftsmodus hauptsächlich durch die Fixkosten. Bei Aktivierung der Reserveleis-
tung entstehen in Abhängigkeit zur produzierten Energiemenge zusätzlich variable Betriebskosten, weI-
che je nach Technologie (Gasturbinenkraftwerk oder Gaskombikraftwerk) und eingesetztem Brennstoff
(Erdgas oder Heizöl extraleicht) erheblich variieren. Gasturbinenkraftwerke weisen im Vergleich zu Gas-
kombikraftwerke geringere jährliche Fixkosten im Bereitschaftsmodus auf, da sie weniger Kapital binden.
Hingegen bringen Gasturbinenkraftwerke deutlich höhere variable Betriebskosten mit sich, da sie im
Vergleich zu Gaskombikraftwerken einen markant geringeren Wirkungsgrad erzielen

Wie in Kapitel <2.4 Dimensionierung» erläutert, ist in einem – sehr unwahrscheinlichen, aber nicht aus-
zuschliessenden - worst-case Szenario ein Einsatz der vollständig vorgehaltenen Reserveleistung wäh-
rend 2'232 Volllaststunden denkbar. Die in diesem Fall erzeugten rund 2.2 TWh Elektrizität würde vari-
able Betriebskosten in einem dreistelligen Millionenbereich verursachen. Vor diesem Hintergrund gilt es
jedoch zu beachten, dass falls die Reserve aktiviert wird, die ins System eingespiesene Elektrizität zu
einem «sehr hohen» Preis (z. B. minimaler preislicher Zuschlag zum letzten kommerziellen Angebot an
der Börse, technisches Day-Ahead-Maximum von 3’000 EUR/MWh oder technisches Intraday-Maximum
von 9'999 EUR/MWh)**j* den unausgeglichenen Bilanzgruppen verrechnet oder in den Markt gestellt
wird. Der Vergütungspreis (absolut oder relativ zu einem Referenzindex) für vom Reservekraftwerk bei
dessen Aktivierung produzierten Strom, ex ante bekannt bei allen Akteuren, soll sicherstellen, dass die
Reservekraftwerke nur zum vorgesehenen Zweck eingesetzt werden und keine Anreize zur Ausnützung
von potenziellen Arbitragemöglichkeiten durch den Einsatz der Reservekraftwerke entstehen.

Für die Schätzungen der Kosten sind verschiedene relevante Parameter zu bestimmen und Annahmen
zu treffen, wobei insbesondere die Annahmen über zukünftige Preisentwicklungen mit – teils erheblicher
– Unsicherheit verbunden sind. Verallgemeinerungen sowie teilweise generische Annahmen (z. B. be-
züglich elektrischer Anbindung an das Netz sowie Brennstoffbeschaffung) sind zudem erforderlich, da
die Kosten nicht für zwei konkrete Kraftwerksstandorte, sondern vor dem Hintergrund mehrerer denkba-
rerer Standorte abgeschätzt werden. Ein weiterer Umstand, welcher die Schätzung der Kosten zusätz-
lich erschwert, ist die Tatsache, dass bei einem Gaskraftwerk wesentliche Kostenbestandteile das Er-
gebnis von der Marktentwicklung, vom Ausgang der wettbewerblichen Ausschreibungen bzw. von Ver-
tragsverhandlungen sind. Dies trifft sowohl für das Reservegaskraftwerk seIbst, als auch für die Beschaf-
fung des Brennstoffes und Kapazitätsvorhaltung zu. Insbesondere die Brennstoffpreise (Erdgas, HEL)
sowie die Notierung für Emissionszertifikate können in einer kurz- bis mittelfristigen Perspektive erheb-
liche Volatilitäten aufweisen. Die in diesem Kapitel dargestellten Kostenschätzungen basieren in weiten
Teilen auf im Bericht von Afry ausgewiesene abgeschätzte Kostenbestandteile zur Errichtung, Bereit-
schaft und Betrieb von Reservegaskraftwerken.

m' Diese Überlegungen werden gemeinsam mit der Branche weiter vertieft
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2.8.2 Übersicht Kostenschätzung

InvestitIonskosten (Mo. CHF) 690

480

56

59
37

36

22

878

533

114

59

142

30

896

652

72

59

37

43

33
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705

136

59

143

41

Anlage

Intntrëbruhme

Netzarü)irxiung elektrisch

Netz8rt>irxfung Gas

Prcjekt. Eßtinvult8r. Nkü)ibienxrg

GIundstück

Betriebskosten

Fix (Mio, CHF)

K8püaRmten (Abschre bung, Vuzinsung)

Pusatal, Irst8rxltraKung, Dtwrsa

65 81

59 75
6 6

83 99
Tl 93

6 6

Variabel (TCHF/GWh)

Brennst(ff

138 243

69 154

85

43

151

95

55

0_73

Abg8tnrr. EmissionskestuI

Inst8rxlhaltung, Ammuliak

68 89
0.43 0.92

42

0.43

T8tnlb 3: Vugbkh Kcntenschätzungen Rwwveg8skraftwerke nach Techrx)kuie und Brenrßtoff

Allgemeine Bemerkungen:
GTK steht für Gasturbinenkraftwerke, GKK für Gaskombikraftwerke.
Die Investitionskosten und die fixen Betriebskosten sind für die Errichtung und den Betrieb von
zwei Reservegaskraftwerken an verschiedenen Standorten abgeschätzt. Bei GTK, ausgelegt
auf den Brennstoff Gas, wird von einer Nennleistung in der Höhe von je 559*-- MW ausgegangen
(Reserveleistung gesamt: 1'118 MW), bei GTK HEL von 817 MW (1’094 MW), bei GKK Gas von
510 MW (1'020 MW) und bei GKK HEL von 498 MW (996 MW).
Bei GTK wurde ein Wirkungsgrad von 36.5% angenommen, bei GKK von 59%.
Die extemen CO?Kosten sind indirekt bei der Kostenposition <Abgaben. Emissionskosten» be-
rücksichtigt, mittels Verwendung der im Bericht von Afry unter Kapitel 2.4.2 angegebenen For-
meI

Ein Leistungspreis für den Brennstoff Erdgas ist bewusst nicht berClcksichügt. Die Überlegung
dazu ist, dass die Fixkosten für ein Reservegaskraftwerk minimiert werden sollten. Da die Re-
servaüon der Erdgaskapazität auch kurzfristig und bedarfsgerecht erfolgen kann, erscheint eine
systematisch langfTistige Reservation von Kapazitäten als nicht sachgerecht. Die anfallenden
Netzentgelte hängen sehr stark von der erforderlichen Leistung über einen zu bestimmenden
Zeitraum (z. B. zwei Monate, ein Quartal, etc.) ab. Folglich wird die Kostenposition <Leistungs-
preis Erdgas> wesentlich durch den Betriebseinsatz der Reservegaskraftwerke bestimmt. Unter
Ziffer 2.6.2.1 wird auf die Beschaffung von Erdgas und die in diesem Zusammenhang zusätzlich
zu erwartenden Kosten näher eingegangen.
Bei Gaskombikraftwerker1 wird angenommen, dass eine Kühlung durch Nasskühlzellen erfolgen
wird. Aufwendungen infolge Wasserentnahme für die Kühlung sind bei den Betriebskosten GKK
nicht berücksichtigt, dürften jedoch vemachlässigbar sein.

m Gunn kaürü mcWdtal Baugrössen
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Investitions- und Betriebskosten für eine auf «dual fuel> (Erdgas und HEL) ausgelegte Anlage
wurde im Rahmen dieses Konzepts nicht ermittelt, weil zur Adressierung des vorliegend betrach-
teten Knappheitsszenarios---i ein Brennstofftyp als ausreichend betrachtet wird.

Die Übersicht in Tabelle 3 zeigt, dass als Reservekraftwerk, bei dem primär die Fixkosten relevant sind,
ein Gasturbinenkraftwerk betrieben mit Brennstoff Gas als die aus volkswirtschaftlichen Erwägungen
effizienteste Lösung hervorgeht.

2.8.3 Reservegaskraftwerke mit Brennstoff Erdgas
2.8.3.1 Gasturbinenkraftwerke

Die gesamten Investitionskosten für zwei Gasturbinenkraftwerke, ausgelegt auf den Betrieb mit Erdgas
und verteilt auf unterschiedliche Standorte, betragen geschätzte 690 Mio. CHF. Etwa 70% dieser Kosten
entfallen auf die schlüsselfertige Anlage. Die Kosten für die Inbetriebnahme der Gasturbinenkraftwerke
werden auf 56 Mio. CHF geschätzt. Der Anschluss an das Gasnetz erfordert geschätzte Investitionen in
der Höhe von 37 Mio. CHF, die elektrische Anbindung an das jeweils nächstgelegene Unterwerk wird
mit gesamthaften 59 Mio. CHF in der Investitionskostenschätzung berücksichtigt

Bei den Betriebskosten erfolgt eine Unterteilung der Kostenschätzung in einen jährlich fixen Bestandteil,
welcher unabhängig vom Einsatz des Gasturbinenkraftwerks anfällt, sowie in einen variablen Anteil funk-
tional abhängig von der zu produzierenden Elektrizität. Die jährlichen Fixkosten werden auf 65 Mio. CHF
geschätzt. Davon entfallen geschätzte 59 Mio. CHF auf Kapitalkosten, welche sich aus linearer Abschrei-
bung über 15 Jahre und Verzinsung des gebundenen Kapitals ergeben. In den abgeschätzten Fixkosten
sind des Weiteren ein Instandhaltungsaufwand von rund 5 Mio. CHF sowie Personalkosten mit 1.1 Mio.
CHF berücksichtigt. Die variablen Betriebskosten, geschätzt auf 138 TCHF/GWh, ergeben sich haupt-
sächlich durch Aufwendungen für den Brennstoff Erdgas (69 TCHF/GWh) sowie durch CO2-Abgaben
und Emissionszertifikatskosten (68 TCHF/GWh). Für die Schätzung der Brennstoffkosten wurde der
DEC24 TTF**-ji Gas Future in der Höhe von rund 23 EUR/MWh verwendet. Zudem sind für Ammoniak-
wasser und Instandhaltungsaufwand, welche in Abhängigkeit zur produzierten Elektrizität anfallen, rund
430 CHF/GWh in den variablen Betriebskosten enthalten.

2.8.3.2 Gaskombikraftwerke

Basieren die Reservegaskraftwerke hingegen auf einer Gaskombikrafttechnologie, dann steigen die not-
wendigen Investitionen um etwa 30% bzw. 206 Mio. CHF auf insgesamt 896 Mio. CHF. Die schlüssel-
fertigen Anlagen wären dann etwa 172 Mio. CHF teurer im Vergleich zu den Anlagen der Gasturbinen-
kraftwerke. Der Aufwand für die Inbetriebnahme würde um etwa 16 Mio. CHF ansteigen, die Kosten für
Projektierung, Personal- und Partnermobilisierung sowie für das Erstinventar wären etwa 7 Mio. CHF
höher. Die Zunahme der jährlichen Fixkosten um rund 18 Mio. CHF ist praktisch vollumfänglich auf hö-
here Kapitalkosten, resultierend aus der grösseren Investitionssumme. zurückzuführen. Die Abnahme
beI der Kostenposition Instandhaltung/Diverses (- 0.2 Mio. CHF) wird in etwa durch die Zunahme des
Personalaufwands (+ 0.3 Mio. CHF) kompensiert. Infolge des höheren Wirkungsgrades bei Gaskombi-
kraftwerken reduzieren sich die variablen Betriebskosten um rund 38% auf etwa 85 TCHF/GWh.

2.8.4 Reservegaskraftwerke mit Brennstoff Heizöl extraleicht
2.8.4.1 Gasturbinenkraftwerke

Für die Erstellung von Gasturbinenkraftwerke mit einer gesamthaften Leistung von 1'094 MW, verteilt
auf zwei Standorte und ausgelegt auf den Betrieb mit Heizöl extraleicht (HEL), sind geschätzte Investiti-
onen in der Höhe von 878 Mio. CHF notwendig. Dies bedeutet eine Zunahme von rund 188 Mio. CHF
gegenüber den mit Erdgas betriebenen Gasturbinenkraftwerken und erklärt sich im Wesentlichen durch

---i in diesem Kontext sei auf die Ausführungen in Kapitel 4 3 RTechndogie des Gaskraftwerks> verwiesen

xx-' Title Transfer Facility (TTF) ist ein virtueller Handelspunkt für Erdgas in den Niederlanden und gehört wegen des hohen Handelsvalu-
mens zu den bedeutendsten Handelspunkten für Erdgas in Europa
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höhere geschätzte Anlagekosten (+ 53 Mio. CHF), höheren Kosten für die Inbetriebnahme (+ 58 Mio.
CHF), Kostensteigerungen beim Erstinventar (+ 106 Mio. CHF) und beim erforderlichen Grundstück (+
8 Mio. CHF) sowie Kostenminderung (- 37 Mio. CHF) weil kein Gasanschluss erforderlich ist. Die Zu-
nahme bei den Anlagekosten ergibt sich durch die beim Brennstoff HEL zusätzlich erforderliche Infra-
struktur zur Bahnentladung sowie durch Berücksichtigung eines Tanklagers (Lagervolumen von 2 x
30’000 m3) pro Standort. Die Kostensteigerung bei der Inbetriebnahme erklärt sich durch gestiegene
Aufwendungen für den Brennstoff (und darauf zu entrichtende Abgaben), welcher für Testzwecke benö-
ttgt wird. Die Befüllung des Tanklagers mit HEL (Brennstoffpreis und CO2-Abgabe) erklärt die Kostenzu-
nahme beim Erstinventar.

Die jährlich fixen Betriebskosten, auf etwa 81 Mio. CHF geschätzt, bestehen im Wesentlichen aus den
Kapitalkosten (75 Mio. CHF), Instandhaltung inklusive verschiedener kleinerer Kostenpositionen (5 Mio.
CHF) und Personalaufwand (1.1 Mio. CHF). Im Vergleich zu Erdgas-betriebenen Gasturbinenkraftwer-
ken steigen die variablen Betriebskosten von der auf HEL ausgelegten Variante um beinahe 11q/, auf
243 TCHF/GWh. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus geschätzten Brennstoffkosten von 154
TCHF/GWh, Abgaben und Emissionskosten in der Höhe von rund 89 TCHF/GWh sowie variablem in-
standhaltungsaufwand und Ammoniakwasser (etwa 1 TCHF/GWh). Für die Abschätzung der Brennstoff-
kosten wurde der DEC23 Low Sulphur Gasoil Futures**-M verwendet, da dieser Kontrakt zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt derjenige von den verfügbaren Futures ist, der am nächsten beim in diesem Konzept
adressierten kritischen Zeithorizont ab 2025 liegt. Des Weiteren beinhalten die ausgewiesenen Brenn-
stoffkosten einen Kostenanteil für Transportaufwendungen in der Höhe von generisch angenommenen
50 USD pro Tonne HEL. Denkbare Beschaffungsvarianten für den alternativen Brennstoff HEL und damit
einhergehende Kostenimplikationen werden unter Ziffer 2.6.2.2 beleuchtet.

2.8.4.2 Gaskombikraftwerke

Gaskombikraftwerke mit einer installierten Leistung von je 498 MW an zwei Standorten, ausgelegt für
den Betrieb mit HEL, bedingen geschätzte Investitionen von rund 1.1 Mrd. CHF. Die Anlagenkosten
steigen – verglichen mit auf HEL ausgelegte Gasturbinenkraftwerke – um etwa 172 Mio. CHF. Zudem
würden Inbetriebnahme (+ 22 Mio. CHF), Projekt-, Erstinventar- und Mobilisierungsaufwände (+ 1 Mio.
CHF) sowie die nötigen Grundstücke (+ 11 Mio. CHF) höhere Investitionen erfordern. Verglichen mit für
den Brennstoff HEL konzipierte Gasturbinenkraftwerke erhöht sich folglich der gesamte Investitionsbe-
darf um rund 206 Mio. CHF. Die jährlich fixen Betriebskosten in der Höhe von etwa 99 Mio. CHF, beste-
hend aus geschätzten Kapitalkosten (93 Mio. CHF), Instandhaltung/Diverses (4.8 Mio. CHF) und Perso-
nalaufwand (1.4 Mio. CHF), steigen um etwa 22% im Vergleich zu dem für die Gasturbinenkraftwerke
geschätzten Betrag. Aufgrund des höheren Wirkungsgrades bei Gaskombikraftwerkerl reduzieren sich
die abgeschätzten variablen Betriebskosten um etwa 38% auf 151 TCHF/GWh.

2.8.5 Hydroreserve

Eine Kostenschätzung der (strategischen) Hydroreserve ist nicht explizit Gegenstand des vorliegenden
Berichts. Aber die Umsetzung einer solchen Reserve wurde im Rahmen des Berichts vom 18. Mai 2018
«Ausgestaltung einer strategischen Reserve für den Strommarkt Schweiz» ausführlich betrachtet. In
diesem Bericht von Frontier Economics und Consentec kam man zum Schluss, dass eine (strategische)
Energiereserve im Umfang von ca. 750 GWh jährlich rund 25 Mio. Euro kosten würde.

-x-j' Der DEC23 Low Sulphur Futures notiert Mitte November 2021 bei rund 622 USD/Metrischer Tonne.
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2.9 Finanzierung

Schreibt der Bundesrat oder eine Entität in seinem Auftrag die Reservegaskraftwerke als Massnahme
gemäss Artikel 9 Absatz 1 StromVG aus, dann erfolgt die Finanzierung allfälliger Mehrkosten (die bei
einer nicht kostendeckendend umsetzbaren Massnahme entstehen) gestützt auf Artikel 9 Absatz 4
StromVG mit einem befristeten, von der nationalen Netzgesellschaft erhobenen Zuschlag auf die Über-
tragungskosten der Hochspannungsnetze. Artikel 9 Absatz 4 StromVG regelt nicht, wie der Netzzuschlag
zu erheben ist. Aufgrund der vom Gesetzgeber gewählten Formulierung «Zuschlag auf die Übertra-
gungskosten der Hochspannungsnetze», welcher deÜenigen in Artikel 7 Absatz 7 der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des StromVG geltenden Fassung des EnG entspricht, ist davon auszugehen, dass der
Gesetzgeber von einer Ausgestaltung analog derjenigen im Energiegesetz ausging. Nach Auffassung
der EICom sollte die Wälzung des Zuschlags auf die Endverbraucher daher durch den Bundesrat auf
Verordnungsebene grundsätzlich analog dem heutigen Artikel 35 Absatz 1 EnG geregelt werden (zu-
sammen mit weiteren Aspekten, insbesondere der Höhe; vgl. zur Zulässigkeit von Verordnungsbestim-
mungen Kapitel 2.10.2.1).

Weil die Versorgungssicherheit allen Endverbrauchern dient, wird eine Ausnahmeregelung in Form einer
Rückerstattungsmöglichkeit des erforderlichen Zuschlags auf dem Übertragungsnetz für stromintensive
Unternehmen – im Gegensatz zur Situation nach Artikel 39 EnG – im Konzept der EICom nicht vorge-
sehen. Die Frage der Notwendigkeit und des Umfangs einer Zwischenfinanzierung für die Reservegas-
kraftwerke ist im Rahmen der Ausarbeitung eines konkreten Betreibermodells beziehungsweise allen-
falls als Bestandteil der Ausschreibungsmodalitäten zu adressieren. Daraus sich ergebende Implikatio-
nen können in einem flexiblen Tarifierungssystem berücksichtigt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass wenn die Ausschreibung durch den Bundesrat oder durch eine Entität
in seinem Auftrag erfolgt, die Reservegaskraftwerke dann in eine bestehende oder noch zu gründende
Gesellschaft eingebracht werden (Eigentümerin; vgl. Ziffer 2.10.1). Die in der Ausschreibung unterstellte
Abschreibungsdauer der Anlage wird auf 15 Jahre festgelegt – für diesen Zeitraum erhält die Gesell-
schaft feste Vergütungen auf Basis ihres Gebotes im Ausschreibungsprozess. Diese über den Aus-
schreibungsprozess definierte Vergütungen kompensieren die Gesellschaft für ihre erwarteten Kosten
im Zusammenhang mit dem Bau und der Bereitschaft der Anlage (Kapital- und fixe Betriebskosten). Für
die in der Ausschreibung festgelegten, zu erfüllenden Zielkriterien sind unterschiedliche Anreiz- und Ver-
gütungssysteme denkbar. Zudem sind grundsätzliche Überlegungen zur Kapitalstruktur erforderlich, das
heisst es ist zu klären, inwiefern Vorgaben zur Finanzierungsstruktur gemacht werden sollen. Weil ex
ante festgelegt ist, dass die Kosten letztendlich mittels eines Umlagemechanismus durch die Endver-
braucher der Schweiz getragen werden, und weil unter anderem aufgrund dessen sowie bedingt durch
den unternehmerischen Zweck der Betreibergesellschaft das Risikoexposure als extrem tief einge-
schätzt werden kann, wäre eine hohe Fremdfinanzierung beziehungsweise die damit einhergehende
Kapitalbeschaffung und -verzinsung als unkritisch zu betrachten.

Für eine Abschätzung der Höhe des erforderlichen Zuschlags auf die Übertragungskosten der Hoch-
spannungsnetze (gemäss Artikel 9 StromVG) werden die jährlichen Kosten, verursacht durch die Inves-
tition sowie den Bereitschaftsmodus der Reservegaskraftwerke, berücksichtigt. Variable Betriebskosten,
welche durch eine Aktivierung der Reserve entstehen, dürften in der Regel durch die Erlöse gedeckt
werden können. Die Abrechnung der zusätzlichen Aufwendungen durch den Betrieb würde kostenba-
siert reguliert erfolgen. Allfällige Mehrerlöse würden zugunsten der Endverbraucher an die nationale
Netzgesellschaft zurückerstattet werden.

Bei der Betrachtung des Netzzuschlags wird angenommen, dass die Reservegaskraftwerke während
der Abschreibungsdauer von 15 Jahren als Reservekapazität zur Verfügung stehen. Folglich müssen
während dieser Dauer die Betriebskosten des Bereitschaftsmodus – zusätzlich zu den Kapitalkosten –
auch durch den Netzzuschlag gedeckt werden. Die Betriebskosten werden inflationsadjustiert berück-
sichtigt, um den während der Abschreibungs- und Reservevorhaltungsdauer erforderlichen durchschnitt-
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lichen Netzzuschlag zu berechnen. Wären die Gaskraftwerke nach Ende der Abschreibungsdauer wei-
terhin noch als Reserve vorzuhalten, dann wären nur noch die Betriebskosten via Netzzuschlag zu fi-
nanzieren und folglich würde der notwendige Netzzuschlag aufgrund Wegfallen der KapitaËkosten sub-
stanziell sinken.

Unter der Annahme einer Abschreibungsdauer von 15 Jahren ist zur Finanzierung der auf den Betrieb
mit Brennstoff Erdgas ausgelegten Gasturbinenkraftwerke sowie deren Betriebskosten ein Netzzuschlag
während 15 Jahren von durchschnittlich 0.11 Rp./kWh erforderlich. Zu Beginn wäre dieser bei etwa 0.14
Rp./kWh festzusetzen, gegen Ende der Abschreibungsperiode bei 0.09 Rp./kWh. Sind die Gasturbinen-
kraftwerke hingegen auf den Betrieb mit HEL ausgelegt, dann wäre ein Netzzuschlag von durchschnitt-
lich 0.14 Rp./kWh bei Abschreibungs- und Reservevorhaltedauer von 15 Jahren erforderlich.

Für die Errichtung und den Betrieb von Gaskombikraftwerken, ausgelegt auf Erdgas, ist unter der An-
nahme einer Abschreibungs- und Reservevorhaltungsdauer von 15 Jahren ein Netzzuschlag von durch-
schnittlich 0.14 Rp./kWh notwendig. Der Grund für diesen höheren Netzzuschlag (+ 0.03 Rp./kWh) im
Vergleich zur Variante mit den Gasturbinenkraftwerken liegt darin, dass die höheren Kapitalkosten die
geringeren Betriebskosten im Bereitschaftsmodus überwiegen. Sind die Gaskombikraftwerke hingegen
auf den alternativen Brennstoff HEL ausgelegt, dann würde dies über den Abschreibungs- und Reser-
vevorhaltungszeitraum von 15 Jahren ein Netzzuschlag von durchschnittlich 0.17 Rp./kWh erfordern

2.10 Betreiberkonzept und Realisierung

2.10.1 Betreiberkonzept

Die Ausgestaltung eines geeigneten Betreiberkonzepts hängt wesentlich davon ab, mit welchem Ein-
satzziel das Reservegaskraftwerk letztlich erstellt und betrieben werden soll (vgl. dazu oben Ziff. 2.2).
Da die EICom oben in Ziffer 2.2 als Einsatzziel die Variante «Energieabtausch zur Befüllung der Hydro-
reserve» empfohlen hat, soll nachfolgend ein mögliches Betreibermodell skizziert werden, welches die
Umsetzung dieser Variante ermöglicht.

Dafür sind zunächst verschiedene Rollen und deren Aufgaben zu definieren:

Rolle

Eigentümerin

Aufgabe / Beschreibung Rechtsgrundlagen

- Sie erhält in einer wettbewerblichen Ausschreibung ge-
mäss Artikel 9 Absatz 2 StromVG den Zuschlag für die
Erstellung (Planung, Bau) und den Betrieb des Reser-
vegaskraftwerks über eine vorgegebene Dauer von 15
Jahren.

Ausschreibung,
Vertrag,
Verordnung,
Artikel 9 Absätze 4
und 5 StromVG

- Sie stellt im vertraglich und im durch eine Verordnung
vorgegebenen regulatorischen Rahmen die Finanzie-
rung des Projekts über eine Abschreibungsdauer von
15 Jahren sicher.

- Sie ist rechtlich die Eigentümerin des Reservegaskraft-
werks.

- Sofern sie den Betrieb des Reservegaskraftwerks nicht
selbst besorgen kann, beauftragt sie damit eine Betrei-
berin

- Sie stellt den im Ausschreibungsverfahren festgelegten
jährlichen Beitrag der Swissgrid AG in Rechnung. Allfäl-
lige die variablen Kosten übersteigende Erlöse des Re-
servegaskraftwerks überweist sie gestützt auf Artikel 9
Absatz 5 StromVG der Swissgrid AG
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Betreiberin - Sie stellt die Bereitschaft und den Betrieb des Reserve-
gaskraftwerks gemäss den regulatorischen Vorgaben
und den von der verantwortlichen Stelle für die Abwick-
lung des präventiven Einsatzes des Reservegaskraft-
werks vorgegebenen Fahrplänen sicher.

Vertrag mit der Ei-
gentümerin,
Verordnung

- Sie kann, muss aber nicht mit der Eigentümerin iden-
tisch sein

Verantwortliche
Behörde

- Sie legt - allenfalls in Absprache mit weiteren Behör-
den, Gremien und/oder Konsultation der Branche –jähr-
lich die zu beschaffende Hydroreserve fest

Verordnung

- Sie ordnet bei Vorliegen geeigneter Indikatoren einen
präventiven Einsatz des Reservegaskraftwerks und da-
mit einen «Energieabtausch» zur Befüllung der Hydro-
reserve an.

- Sie definiert (bei Bedarf dynamisch) den zeitlichen Ver-
lauf der minimalen Hydroreserve als Indikator, wann bei
einem Abruf ein Einsatz des Gaskraftwerks erfolgen soll
und wann die Hydroreserve direkt eingesetzt wird.

- Sie stellt eine kostenbasierte Abrechnung der variablen
Betriebskosten sicher.

Verantwortliche
Stelle für die Ab-
wicklung des
präventiven Ein-
satzes des Re-
servegaskraft-
werks

- Sie setzt gemäss einer allfälligen Anordnung der verant-
wortlichen Behörde einen Energieabtausch zwischen
dem Reservegaskraftwerk und geeigneten Speicher-
kraftwerken um (allenfalls mittels Auktion) und sorgt da-
bei für die erforderliche Aufteilung auf mehrere Spei-
cher

Verordnung,
evtl. Ausschreibung,
Vertrag

- Sie ist unabhängig von den involvierten Energieversor-
gungsunternehmen und selbst nicht in den Bereichen
Elektrizitätserzeugung, -verteilung oder -handel tätig.***i"

- Sie wird entweder unmittelbar durch eine auf Artikel 9
StromVG abgestützte Verordnung zur Aufgabenerfül-
lung verpflichtet oder bewirbt sich im Rahmen einer
wettbewerblichen Ausschreibung gemäss Artikel 9 Ab-
satz 2 StromVG.

Swissgrid AG - Sie erhebt gestützt auf Artikel 9 Absatz 4 StromVG ei-
nen Zuschlag auf den Kosten des Übertragungsnetzes
und erstattet der Eigentümerin die in der Ausschreibung
festgelegten Fixkosten sowie allfällige ungedeckte vari-
able Kosten.

Artikel 9 Absätze 4
und 5 StromVG

Tabelle 4: Mögliche Rollen und Aufgaben im Betreiberkonzept zur Variante <Energieabtausch zur Befüllung der Hydroreserve»

Die nachfolgende Grafik stellt am Beispiel des in Ziffer 2.2 beschriebenen und von der EICom empfoh-
lenen Einsatzziels «Energieabtausch zur Befüllung der Hydroreserve» das Zusammenspiel der vorste-
hend genannten Rollen dar:

Hi" Die Swissgrid AG wäre grundsätzlich gut für diese Rolle geeignet. Da diese Tätigkeit jechh nicht als betriebsnotwerIdiger Grund i. S.
v, Artikel 18 Absatz 6 StII)mVG eingestuft werden kann (vgl. oben ZIff. O), dürfte die Finanzierung nicht über die anrechenbaren Netz-
kosten erfdgen sondern müsste über den gestützt auf Artikel 9 Absatz 4 StromVG ertrotnnen Netzzuschlag sichergestellt werden
Dafür müsste die von der Swissgrid zu erbringende Leistung als eine flankierende Dienstleistung zur wettbewerblichen Ausschreibung
verstanden werden, so dass es sich beim entstehenden Aufwand um <Mehrkosten aus einer Ausschreibung gemäss Ar ikel 9 Absatz
2 StromVGB handelt Altemaüv könnte diese Rolle auch direkt in einer wettbewert)lichen Ausschreibung gemäss Artikel 9 Absatz 2
StromVG ausgeschrieben werden. wobei eine Bewerbung der Swissgrid AG nur noch eine von vielen Optionen wäre.
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Im Rahmen des Betreiberkonzepts wird auch zu definieren sein, was mit dem Reservekraftwerk nach
der mit der Eigentümerin vertraglich vereinbarten Einsatz. und Abschreibungsdauer geschieht. In Be-
tracht käme z. B. eine Heimfallregelung, mit der das Reservegaskraftwerk nach Ablauf der vereinbarten
Laufzeit in das Eigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft zurtlckfällt. Ein solcher Mechanismus
ermöglicht es dem Bund, mit Blick auf die voraussichtliche Versorgungssituation nach diesem Zeitpunkt
zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen das Reservegaskraftwerk wetterbetrbben wer-
den soII (Rückbau, Beibehaltung als Reservekraftwerk, Überführung in den Markt, Ausbau zu einem
Gaskombikraftwerk, etc.) und den Wetterbetrieb gegebenenfalls erneut auszuschreiben. Aufgrund des
aus heutiger Sicht langfristigen Zeithorizonts käme dabei indes nicht eine erneute Anwendung von Ani.
kel 9 StromVG in Betracht. Vielmehr müsste die Basis für einen Weiterbetrieb je nach Ausgestaltung
rechtzeitig auf Gesetzesstufe verankert werden, es sei denn das Kraftwerk würde ohne weitere Auflagen,
Subventionen o. Ä. an ein Energieversorgungsunternehmen übertragen und künftig im Markt eingesetzt.

2.10.2 Realisierung

2.10.2.1 Ausschreibung

Gemäss Artikel 9 Absatz 2 StromVG kann der Bundesrat für den Ausbau der Erzeugungskapaätäten
wettbewerbliche Ausschreibungen durchführen. Er legt dabei bereits in der Ausschreibung die Kriterien
fest in Bezug auf die VersorgungssicherheR und die Wirtschaftlichkeit. Das Verfahren der wettbewert>II-
chen Ausschreibungen ist im Strunversorgungsrecht nicht näher definiert. Das Energiegesetz kennt das
Instrument wettbewertHicher Ausschreibungen jedoch für die Förderung von Effizienznassnahmen (Ar-
tikel 32 EnG). Ob ein Verfahren analog Artikel 32 EnG im Kontext von Artikel 9 StromVG in Betracht
kommt oder ob vielmehr eine öffentliche Ausschreibung im Sinne des Bundesgesetzes über das öffent-
liche Beschaffungswesen vom 21. Juni 2019 (BÖB; SR 172.056.1)erfotgen müsste, ist nicht ohne Wei-
teres ersichtlich.

Die EICom geht voHiegend davon aus, dass mit Artikel 9 Absatz 2 StromVG keine lex specialis zum
Submissionsrecht geschaffen werden sollte, zumal dieses auf dem internationalen Übereinkommen über
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das öffentliche Beschaffungswesen (GATTWTO-Übereinkommen; SR 0.632.231.422) basiert. Sofern
die Ausschreibung eines Reservegaskraftwerks unter den Geltungsbereich des BÖB fällt, besteht daher
kein Raum für anderweitig gestaltete Ausschreibungsverfahren.

In subjektiver Hinsicht gelangt das BÖB u. a. zur Anwendung, wenn die Auftraggeberin eine Verwal-
tungseinheit der zentralen und der dezentralen Bundesverwaltung ist (Art. 4 Abs. 1 Bst. a BÖB). Im vor-
liegenden Kontext ist davon auszugeben, dass der Bundesrat die Durchführung einer Ausschreibung
gemäss Artikel 9 Absatz 2 StromVG dem zuständigen Departement übertragen würde. In subjektiver
Hinsicht dürfte die Auftraggeberin somit dem BÖB unterliegen.

in objektiver Hinsicht gelangt das BÖB zur Anwendung, wenn ein öffentlicher Auftrag vergeben wird
(Art. 1 BÖB) und kein Ausnahmetatbestand nach Artikel 10 BÖB vorliegt. Ein öffentlicher Auftrag ist ge-
mäss Artikel 8 Absatz 1 BÖB ein Vertrag, der zwischen Auftraggeberin und Anbieterin abgeschlossen
wird und der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient. Er ist gekennzeichnet durch seine Entgeltlichkeit
sowie den Austausch von Leistung und Gegenleistung, wobei die charakteristische Leistung durch die
Anbieterin erbracht wird. Gemäss der Botschaft zum BÖB ist es nicht erforderlich, dass die Gegenleis-
tung regelmässig in Form von Geld erfolgt. Auch geldwerte Vorteile (wie die Möglichkeit, ein ausschliess-
liches Recht zu nutzen) fallen unter die Legaldefinition. Immer muss indessen ein Austauschverhältnis
(Synallagma) vorliegen, in welchem die Auftraggeberin als Abnehmerin der Leistung auftritt. Nicht erfor-
derlich ist hingegen, dass Leistung und Gegenleistung direkt zwischen den gleichen Parteien ausge-
tauscht werden. Denkbar ist es sowohl, dass Dritte (und nicht die Auftraggeberin) Empfänger der Leis-
tung sind, als auch der umgekehrte Fall, dass das Entgelt der Anbieterin nicht von der Auftraggeberin,
sondern von Dritten bezahlt wird (BBI 2017 S. 1896).

Der Zuschlag in einer wie auch immer gearteten Ausschreibung eines Reservegaskraftwerks durch den
Bundesrat bzw. das zuständige Departement mündet zweifellos im Abschluss eines (sei es privat- oder
öffentlich-rechtlichen) Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Anbieterin.
Zwar kommt im vorliegenden Kontext die zu erbringende Leistung (Erstellung und Betrieb eines Kraft-
werks) nicht direkt der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu Gute. Ebenso wenig kommt die Eidge-
nossenschaft mit öffentlichen Geldern unmittelbar für die Finanzierung auf (vgl. Art. 9 Abs. 4 StromVG
und oben Ziff. 0). Empfänger der Leistung sind vielmehr die Energiewirtschaft und bei weiterer Betrach-
tung sämtliche Endverbraucher in der Schweiz und die Finanzierung wird letztlich mittelbar von den
Endverbrauchern getragen. Wie sich aus den vorstehend wiedergegebenen Ausführungen aus der Bot-
schaft zum BÖB ergibt, ist aber dennoch von einem Vertrag i. S. v. Artikel 8 Absatz 1 BÖB auszugehen.

Vorliegend stellt sich somit nur noch die Frage, ob dieser Vertrag einer öffentlichen Aufgabe dient. Öf-
fentliche Aufgaben sind all jene Aufgaben, die der Staat aufgrund eines Rechtssatzes wahrzunehmen
hat (BBI 2017 S. 1895). Zwar ist die Energieversorgung gemäss Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 EnG Sache
der Energiewirtschaft. Angesichts der in Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 EnG verankerten Ver-
pflichtungen des Bundes und der Kantone, u. a. die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die
Bereitstellung von Produktionskapazitäten zu schaffen, muss das Ergreifen von Massnahmen gemäss
Artikel 9 StromVG nach Auffassung der EICom trotz der Kann-Formulierung in Artikel 9 Absatz 1
StromVG als öffentliche Aufgabe angesehen werden.

Zu klären bleibt, ob die Ausschreibung im vorliegenden Kontext unter eine der Ausnahmen gemäss Ar-
tikel 10 BÖB fällt. Prüfenswert erscheint dabei einzig Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c BÖB, wonach das
BÖB auf die Ausrichtung von Finanzhilfen gemäss dem Subventionsgesetz vom 5. Oktober 1990 (SuG;
SR 616.1) keine Anwendung findet. Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile, die Empfängern ausserhalb
der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu
fördern oder zu erhalten. Geldwerte Vorteile sind insbesondere nichtrückzahlbare Geldleistungen, Vor-
zugsbedingungen bei Darlehen, Bürgschaften sowie unentgeltliche oder verbilligte Dienst- und Sachleis-
tungen (Art. 3 Abs. 1 SuG). Nach Auffassung der EICom geht die Ausschreibung eines Reservegaskraft-
werks im Sinne des vorliegenden Konzepts weit über die Gewährung von Finanzhilfen hinaus. Denn
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vorliegend geht es nicht um die Förderung oder den Erhalt einer Aufgabe sondern um die Bestellung
von seitens der Auftraggeberin definierten Leistungen, die vollständig entschädigt werden.

Die vorstehenden Ausführungen deuten darauf hin, dass eine Ausschreibung gemäss Artikel 9 Absatz
2 StromVG - mindestens im vorliegenden Kontext – unter das Beschaffungsrecht fällt. Mit Blick auf eine
konkrete Ausschreibung wäre diese Frage jedoch noch zu vertiefen und gegebenenfalls insbesondere
zu prüfen, ob eine wettbewerbliche Ausschreibung im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 StromVG aIs Ge-
samtleistungswettbewerb eingestuft werden kann, in dessen Folge gemäss Artikel 21 Absatz 2 Buch-
stabe i BÖB die Planer- oder Konzeptionierungsleistungen und die Realisierung der Lösung freihändig
an die Gewinnerin des Gesamtleistungswettbewerbs vergeben werden kann (vgl. auch Botschaft zum
BÖB; BBI 2017 S. 1928).

Ungeachtet der konkreten Ausgestaltung des Ausschreibungsverfahrens müssen die Rahmenbedingun-
gen für ein Reservegaskraftwerk bereits in der Ausschreibung möglichst exakt definiert und nach dem
Zuschlag vertraglich verankert werden. Dabei geht es nicht nur um die technischen Parameter wie Tech-
nologie, Leistung, Standorte etc., sondern auch um regulatorische Rahmenbedingungen. Zusätzlich zu
regeln sind beispielsweise:

•

•

•

•

Die Definition des gewählten Einsatzziels inkl. aller erforderlichen Prozesse und damit einher-
gehenden Verpflichtungen

Das Verbot, das Kraftwerk ausserhalb des definierten Einsatzziels im Markt einzusetzen

Vorgaben zur Einsatz- und Abschreibungsdauer sowie zur Abwicklung der Finanzierung gemäss
Artikel 9 Absätze 4 und 5 StromVG

Regelungen für die Zeit nach der vertraglich vereinbarten Einsatz- und Abschreibungsdauer
(z. B. Heimfall an die Schweizerische Eidgenossenschaft).

2.10.2.2 Verordnung

Je nach gewähltem Einsatzziel des Reservegaskraftwerks reichen vertragliche Regelungen mit dem Ei-
gentümer des Kraftwerks nicht aus, sondern es bedarf hoheitlicher Regelungen durch eine Verordnung
des Bundesrates zu Artikel 9 StromVG. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn ein Einsatzziel gewählt
wird, welches nicht nur Pflichten des Eigentümers/Betreibers des Reservegaskraftwerks, sondern wei-
terer Akteure bedarf, wie dies auch bei der von der EICom favorisierten Variante «Energieabtausch zur
Befüllung der Hydroreserve» der Fall ist. In diesem Fall wären auf Verordnungsebene beispielsweise zu
regeln

• Die Bezeichnung der verantwortlichen Behörde

• Die Rechte und Pflichten der verantwortlichen Behörde
•

•

•

•

Die vorläufige Implementierung einer Hydroreserve inkl. Rechte und Pflichten der Beteiligten*xxv

Die Bezeichnung/Konstituierung, Aufgaben und Entschädigung der verantwortlichen Stelle für
die Abwicklung des präventiven Einsatzes des Reservegaskraftwerks

Anpassung des Netzzuschlags

Wälzung des Netzzuschlags gemäss Artikel 9 Absatz 4 StromVG analog Artikel 35 Absatz 1
EnG

Es wird mithin erforderlich sein, dass der Bundesrat auf Verordnungsebene die Rechte und Pflichten
aller Involvierten definiert, soweit sie nicht aus dem bestehenden Recht abgeleitet werden können. Min-

'x-' Auf die Darstellung eines diesbezüglichen Konzepts wurde im vorliegenden Bericht verzichtet
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destens für gewisse Teile der zu treffenden Regelungen ist dabei von einem gesetzesvertretenden Cha-
rakter auszugehen, welcher eine hinreichende Delegationsnorm im Gesetz voraussetzt. Gemäss Artikel
164 Absatz 1 Buchstabe c BV sind die grundlegenden Bestimmungen über die Rechte und Pflichten von
Personen in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Gemäss Artikel 164 Absatz 2 BV können Recht-
setzungsbefugnisse durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfas-
sung ausgeschlossen wird. Gemäss Rechtsprechung gilt eine Gesetzesdelegation als zulässig, wenn
sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich
auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten
Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (BVGer,
Urteil A-5627/2014 vom 12. Januar 201 5).

Da Massnahmen gemäss Artikel 9 Absatz 1 StromVG – wie sich vorliegend zeigt – u. U. nicht aus-
schliesslich im Rahmen einer wettbewerblichen Ausschreibung gemäss Artikel 9 Absatz 2 StromVG auf
vertraglicher Basis ergriffen werden können, kann die in Artikel 9 Absatz 1 StromVG verankerte Kompe-
tenz des Bundesrates zur Ergreifung von Massnahmen nach Auffassung der EICom als Delegati-
onsnorm verstanden werden, die es dem Bundesrat grundsätzlich erlaubt, die erforderlichen flankieren-
den Regelungen zu einer wettbewerblichen Ausschreibung auf Verordnungsebene zu erlassen. Dabei
geht es nicht um die Umsetzung eigenständiger Massnahmen auf Verordnungsebene, sondern lediglich
um ergänzende Regelungen möglichst geringer Eingriffsintensität zu einer mittels wettbewerblicher Aus-
schreibung umgesetzten Massnahme in einer der in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a bis c StromVG
ausdrücklich genannten Stossrichtungen.***"i

-'-" in einer zu Händen des BFE verfassten Stellungnahme vom 18. November 2021 betreffend Massnahmen nach Artikel 9 StIl>mVG
gelangte das Bundesamt für Justiz (BJ) u. a, zum Ergebnis, dass die in Artikel 9 Absatz 2 StromVG explizit vorgesehenen wettbe-
weIblichen Ausschreibungen am äussersten Rand des zulässigen Spektrums von Massnahmen lägen. was die Eingriffe in den Elekt-
rizttätsmarkt und die GIundrechte der Marktteilnehmer angehe, [,,, 1 Nicht auszuschliessen sei, dass im Gesetz nicht angesprochene.
ähnlich einschneidende Massnahmen wie die Ausschreibungen sich nach detaillierter Prüfung als gesetzes- und verfassungskon-
form erweisen würden: dafür müssten sie aber zuerst fachlich entwickelt werden. Als ähnlich einschneidend würde das BJ Massnah-
men betrachten, die keine Grundrechtseingriffe mit sich bringen und insbesondere keine Marktteilnehmer zwangsverpftichten, ein
bestimmtes Verhalten am Markt an den Tag zu legen oder zu unterlassen. Sie dürften aber durchaus eine Abweichung vom Grund-
sak mit sich bringen, dass <der Markt es richten> soll - denn sie seien ja nur subsidiär zu den Marktmechanismen überhaupt an-
wendbar
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3

3.1

Alternative Lösungen

Dezentrale WKK

Ein Schweizer Fachverband hat vorgeschlagen, das Problem der Winterstromlücke mit einem Versiche-
rungsmodell zu lösen, das auf dezentralen Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK-Anlagen) basiert.
Demnach sollen je nach Bedarf WKK zugebaut werden. Diese sollen aus Erdgas, Biogas, Klärgas, Abfall
oder Holz gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen, wobei der Betrieb mit Erdgas nur vorübergehend
angedacht sei. Die Kosten für ein solches WKK-Versicherungsmodell betragen gemäss dem Verband
ca. 112 Mio. CHF pro Jahr während 30 Jahren, sofern die benötigte Winterstromproduktion komplett
ausgebaut wird, also insgesamt etwa 3.5 Mrd. CHF für eine maximal installierte Leistung von 4’500 MW.

Vorgeschlagen wird ein jährlicher Zubau von 150 MW, was gemäss Fachverband Investitionen von 112
Mio. CHF pro Jahr bedinge. Sobald eine Vereinbarung mit den Nachbarländern bezüglich einer Zusam-
menarbeit vorliege, oder wenn es andere verlässliche Lösungen zur Energieproduktion im Winter gäbe,
könnte der weitere Ausbau gestoppt werden. Die Vorteile von kleinen dezentralen Einheiten seien, dass
schrittweise investiert werden kann, aber auch schneller Auf- und Rückbau, die Modularität sowie die
Nutzung von Strom und potenzieller Wärme.

Einschätzung EICom: Diese Technologie zeichnet sich mit einem hohen Wirkungs- bzw. Wärmenut-
zungsgrad aus. Diese Technologie wäre deshalb prädestiniert, um als Brückentechnologie bis zu einem
ausreichenden Ausbau von erneuerbarer Produktion zumindest Importe aus Kohleproduktion zu substi-
tuieren. Die relativ hohen Fixkosten erweisen sich jedoch für eine Anwendung als Versicherungsmodell
als zu nachteilig. Zudem dürfte es schwierig sein, Abnehmer für die Wärmenutzung zu finden, wenn die
Anlagen als Versicherung der Versorgungssicherheit in den meisten Jahren (Normalfall) gar nicht laufen
sollen

3.2 Lastabwürfe und unterbrechbare Strombezüger

Anstelle von zusätzlicher Produktion kann die Versorgungssicherheit auch über die Reduktion der Nach-
frage adressiert werden. Allerdings wird ein bereits relevanter Anteil dieses Potentials über den Markt
adressiert, etwa über entsprechende (vergünstigte) flexible Verträge bei der Energiebeschaffung oder
über die mögliche Teilnahme am Markt für Systemdienstleistungen. Darüber hinaus sind automatische
Lastabwürfe bei grösseren Frequenzabweichungen seit gut zehn Jahren implementiert. Die Umsetzung
von manuellen Lastabwürfen (im Sinne einer last-resort-Massnahme zur Stabilisierung des Netzes) be-
findet sich ausserdem in Vorbereitung

Erfahrungen aus dem britischen Kapazitätsmarkt illustrieren, dass Lastabwürfe bzw. nachfrageseitige
Massnahmen auch in dem für die längerfristige Versorgungssicherheit konzipierten Kapazitätsmarkt ge-
boten wurden. Ob und in welchem Ausmass das auch für die Schweiz gelten würde, ist allerdings schwer
einzuschätzen.m"ii Generell dürfte der Schweizer Industriestandort stärker durch Unternehmen im High-
Tech-Bereich charakterisiert sein, bei denen die Hürden bzw. Kosten für einen Lastabwurf resp. Versor-
gungsunterbruch ungleich höher sind als bei anderen energieintensiven Unternehmen. Darüber hinaus
können die Unternehmen solche Lastreduktionen auf mittlere und längere Sicht schwer garantieren. So
könnten strukturelle Veränderung in der Industrieproduktion auch die Höhe und Struktur des Stromver-
brauchs verändern – eine Verbrauchsreduktion durch Abschaltung von unterbrechbaren Strombezügern
wäre dadurch nicht gesichert.

Einschätzung EICom: Aufgrund des am Markt bereits ausgeschöpften Volumens sowie der besonderen
Industriestruktur dürften zusätzliche vertraglich festgelegte Unterbrechungen von Stromlieferungen be-
schränktes Potenzial aufweisen.

---"' Die vom Bundesrat am 18. Juni 2021 verabschiedete Vorlage für das Bundesgesetz ütnr eine sichere Stromversorgung mit erneuer-
baren Energien sieht eine Energiereserve für kri ische Versorgungssituationen vor, an deren Bildung nebst Betreibern von Speicher-
kraftwerken und Speichern auch Verbraucher teilnehmen können, die über ein Potential für Lastreduktion verfügen
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3.3 Notstromaggregate

Inhaltlich eng verwandt mit Lastabwürfen ist der Einsatz von Notstromaggregaten. Zusätzliche Leistung
könnte allenfalls auch auf Basis der in der Schweiz installierten Notstromaggregate abgerufen werden.
Dies wurde 2019 im Rahmen der Studie «Demand Side Management in der Schweiz» mit diskutiert”'*"ik
Im Jahr 2014 waren demnach rund 3000 Anlagen ohne Abwärmenutzung in der Schweiz installiert'''ü.
Notstromaggregate können mobil oder fest installiert sein. Aus Gründen der Verfügbarkeit für die An-
wendungszwecke wurden nur fest installierte Einheiten qualitativ beurteilt. Diese befinden sich z. B. in
Data-Centern, Kühlanlagen, oder in kritischer Infrastruktur wie z. B. in Flughäfen oder Zivilschutzanla-
gen. Gemäss diesem Bericht kann theoretisches Potential zur Verfügung stehen. Auch wenn die unklare
Datenlage derzeit kein abschliessendes Bild hinsichtlich verfügbares / geeignetes Potential erlaubt, er-
scheint die Umsetzung grundsätzlich machbar. So werden in Deutschland Notstromanlagen für den
zentralen Abruf von Regelenergie bereits eingesetzt. Das technische Potential ist aber dadurch begrenzt,
dass die Brennstoffbevorratung und Brennstoffbewirtschaftung nicht auf hohe Benutzungsstunden aus-
gelegt ist. Zudem ist die Luftreinhalteverordnung gültig, nach der solche Anlagen in der Regel maximal
50 Stunden pro Jahr betrieben werden dürfen*1.

Einschätzung EICom: Der Vorteil dieser Variante wäre, dass diese additive Leistung bereits installiert
ist. Als Nachteile sind die vielen Schnittstellen, die begrenzte Laufzeit sowie die Nicht-Einhaltung der
Luftreinhalteverordnung bei längeren Laufzeiten zu erwähnen. Ausserdem werden Notstromaggregate
teilweise bereits heute aggregiert für die Erbringung von Sekundär- und Tertiärregelleistung eingesetzt.
Notstromgruppen werden meist für kritische Infrastrukturen wie Spitäler, Kommunikationsanlagen, Kühl-
häuser usw. gebaut. Der überwiegend lokal gelagerte Brennstoffvorrat muss zwingend für den spezifi-
schen Einsatz bei Versorgungsausfall vorgehalten werden

3.4 Effizienzmassnahmen

Der Bundesrat hat im Juni 2021 das UVEK beauftragt, zu analysieren, welches Potenzial durch Effi-
zienzsteigerungen bis im Jahre 2025 ausgeschöpft werden kann. Diese Analyse wird zusammen mit
dem Konzept in dieser Studie bis im Dezember 2021 dem Bundesrat unterbreitet. Dabei werden insbe-
sondere die Massnahmen aufgezeigt, welche es auf Bundes- und Kantonsebene braucht, welcher Zeit-
bedarf für die Umsetzung erforderlich ist und welche finanziellen Mittel dafür eingesetzt werden müssten.
Inwiefern die dabei identifizierten Massnahmen geeignet sind, um per 2025 einen substanziellen Zuge-
winn an Resilienz zu erreichen, ist Teil dieser Analyse.

3.5 Einsatz von PhasenschiebenTransformatoren

geschützt werden.

Der Einsatz von PhasenschieberTransformatoren wird im Hinblick auf die kritischen Lastflussverhält-
nisse per 2025 ebenfalls geprüft. Damit könnten in Stunden kritischer Lastflüsse einzelne Netzelemente

3.6 Vorsorgliche Massnahmen durch Bilanzgruppen

Mit Blick auf die aktuelle Investitionstätigkeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Unterneh-
men der Elektrizitätswirtschaft besondere Vorkehrungen treffen, um die identifizierten Risiken per 2025
zu mitigieren. Kurzfristig fokussieren sich Marktakteure vor allem auf die Ausgeglichenheit der Bilanz-
gruppen. Dabei sehen sich die Bilanzgruppen primär als Abrechnungsstelle und nicht als Unternehmer
oder Investoren. In der mittleren und vor allem längeren Frist sollten hingegen Marktpreissignale den

xx-"i Studie vom 10. Oktober 2019 von BET im Auftrag BFE
m Netter, Benedikt Graf, Cornelia (2016): .Emissionsinventar stationäre Motoren und Gasturbinen, Standbericht 2014-. Bern. S. 8
d Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 16,12.1985 in der Fassung vom 01,04.2020
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Unternehmen die nötigen Investitionsanreize vermitteln. Marktpreise sind jedoch nur liquide für den Zeit-
horizont von drei Jahren, darüber hinaus werden Preisprognosen erstellt. Diese wiederum sind von sehr
unsicheren Einflussfaktoren abhängig (globale Entwicklungen hinsichtlich Wirtschaftswachstum sowie
Entwicklung der Preise von Primärenergieträgern, energie- und klimapolitischen Interventionen im in-
und Ausland, technologische Entwicklungen wie E-Mobilität etc.). Im schweizerischen Kontext spielen
aufgrund der engen Vernetzung mit Europa die ausländischen Entwicklungen eine besonders relevante
Rolle. Zudem konnte bislang aufgrund des gut ausgebauten Übertragungsnetzes fehlende inländische
Produktion einfach durch Importe ausgeglichen werden. Eine derart massive Beschneidung der Import-
kapazitäten, wie im Szenario 1 bereits für die mittlere Frist unterstellt wird, konnte von den Marktakteuren
nicht antizipiert werden. Generell fehlen in einer derart unsicheren Situation Markt- bzw. Preissignale für
spezifische Investitionen in die Versorgungssicherheit. Diese kann als eine Art kollektives Gut angese-
hen werden. Für die Unternehmen ist es aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive rational, darauf
zu spekulieren, dass andere Akteure ausreichend inländische Produktion und / oder Importmöglichkeiter1
bereitstellen bzw. dass die erforderlichen Massnahmen auf politscher Ebene getroffen werden

Einschätzung EICom: die für 2025 identifizierten Risiken werden nicht durch die Unternehmen der Elekt-
rizitätswirtschaft und/oder die Bilanzgruppen mitigiert. Wenn die Resilienz per 2025 erhöht werden soll,
braucht es dazu Massnahmen nach Artikel 9 StromVG.
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4

4.1

Schlussfolgerungen

Handlungsbedarf

Gemäss der nationalen Risikoanalyse des BABS ist eine Strommangellage das grösste Risiko für die
Schweiz überhaupt. Das BABS beziffert die Eintrittswahrscheinlichkeit mit ca. einmal in 30 Jahren sowie
das aggregierte Schadenpotential mit deutlich mehr als 100 Mrd. CHF. Im Vergleich zu dieser Risikoein-
schätzung weist die vorgeschlagene Lösung ein hervorragendes Kosten/Nutzen-Verhältnis auf. Die vor-
geschlagene Lösung kann zu verhältnismässig geringen Kosten zwar eine Strommangellage nicht unter
allen Umständen (insbesondere nicht bei einer europaweiten Gasmangellage) ausschliessen, aber die
Eintrittswahrscheinlichkeit doch deutlich verringern sowie das Schadenpotential verkleinern.

ü' CH/FR, CH/DE, CH/AT im Zusammenspiel mit der Kapazitätsberechnungsregion Core (die Südgrenze CH/IT funktioniert im Zusammen-
spiel mit der Kapazitätstmrechnungsregion ltaly North)

47/286



Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk Eidgenössische Elektrizitätskommission EICom

4.2 Bemessung der Reserve

Im Kapitel 2.4 wurden 1000 MW als Zielgrösse für das Reservegaskraftwerk hergeleitet. Gemäss dem
Auftrag des Bundesrats untersucht das UVEK die mögliche Steigerung der Effizienz im Winterhalbjahr
(Ersatz von Elektroheizungen). Sollte sich bei dieser Untersuchung ein erhebliches Potential zeigen, das
auch gesichert bis 2025 realisierbar ist, wäre dieses Potential bei der Bemessung der Gaskraftwerks-
leistung angemessen zu berücksichtigen.

Mit der Aufteilung auf mehrere Standorte ist ein schrittweiser Zubau denkbar. Das Kosten/Nutzen-Ver-
hältnis zur Risikoabsicherung der Versorgungssicherheit ist bei der ersten gebauten Anlage am gröss-
ten

Gemäss Kapitel 2.2 erscheint eine kombinierte Reserve mit einem Gaskraftwerk für länger dauernde
Probleme und einer Hydroreserve für kurzzeitige Probleme zielführend. Da eine Hydroreserve gegen
einen länger dauernden grösseren Versorgungsengpass praktisch nutzlos ist, braucht diese im Normal-
fall nicht allzu gross zu sein. In kritischen Situationen kann sie dann via Gaskraftwerk zusätzlich
(wieder-)befüllt oder geschont werden. Für kurzzeitige Probleme von einigen Tagen erscheint die initiale
Vorhaltung weniger Hundert GWh Hydroreserve ausreichend*1'i,

4.3 Technologie des Gaskraftwerks

Da das Gaskraftwerk im Sinne einer Versicherung im Normalfall seIten läuft, sondern nur bei einer sich
abzeichnenden Notlage, stehen für die Technologieauswahl die Fixkosten im Vordergrund. Hingegen
sind die Emissionen weniger wichtig, da sie in den meisten Jahren nahezu Null sind. Wie in den Kapiteln
2.6 und 2.8 beschrieben, hängen die Betriebskosten des Gaskraftwerks stark davon ab, welcher Grad
der Absicherung der physischen Brennstoffverfügbarkeit (frühzeitige Buchung Gasnetzkapazität, Spei-
cherung) gewählt wird. Ohne oder mit kleiner Absicherung ist ein Gasturbinenkraftwerk am kostengüns-
tigsten. Bei einem hohen Absicherungsgrad wird ein Gaskombikraftwerk günstiger.

Um einzuschätzen, inwiefern eine solche Absicherung notwendig ist, werden drei Fälle unterschieden:

Stromknappheit in der Schweiz, aber nicht in Europa (und damit auch keine Gasknappheit):
Diese Situation kann beispielsweise aufgrund der tiefen Importkapazitäten im Szenario 1 ge-
mäss Frontier-Studie bei gleichzeitig ungünstigen Produktionsbedingungen in der Schweiz auf-
treten. In einer solchen Situation ist die Beschaffung des Brennstoffes z. B. an den Gas-Spot-
märkten kaum problematisch. Eine Absicherung ist nicht nötig.

Stromknappheit in der Schweiz und in Europa:
Dies ist etwa vorstellbar bei einer KäËtewelle in Frankreich und gleichzeitiger Dunkelflaute in
Deutschland. In einer solchen Situation würden alle verfügbaren fossilen Kraftwerke in Konti-
nentaleuropa produzieren. Die Nachfrage nach Gas und damit die Preise würden dadurch er-
höht. Hohe Gaspreise sind aber nicht automatisch ein Indikator für eine Mangellage, wie die
aktuell hohen Gaspreise für 2021 demonstrieren. In einer solchen Situation wird die Nachfrage
nach Gas vollständig abgedeckt. Eine Absicherung ist nicht nötig oder höchstens für die Trans-
portkapazität während weniger Monate. Das Gaskraftwerk ist keine Versicherung gegen hohe
Strompreise, sondern gegen Versorgungsausfälle.

Generelle Enerqiemanqellaqe in Europa:
In diesem Szenario besteht nicht nur ein Strommangel, sondern ein genereller Energiemangel.
Somit ist auch Gas knapp und eine vorgängige Absicherung wäre vorteilhaft. Allerdings ist es in
einer Gasmangellage basierend auf der EU-Richtlinie 2004/67/EG und deren nationalen Umset-
zungen so, dass auch eine Absicherung keine Garantie bietet, dass das Gas wirklich physisch

A" Zum Vergleich: die wöchentliche Produktion des grössten Kernkraftwerkes Leibstadt knträgt a. 205 GWh
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in der Schweiz genutzt werden kann. In einer Mangellage spielt zudem die Realpolitik eine wich-
tige Rolle, wie es sich auch in der Covid-19-Pandemie bestätigt hat, wo teilweise medizinisches
Material von den Nachbarländern zurückbehalten wurde. Somit wäre eine physische Absiche-
rung zwar eigentlich nötig, aber bringt doch keine Garantie und ist daher nicht von grossem
Nutzen

In allen drei Fällen ist aber davon auszugehen, dass ein frühzeitiger vorsorglicher Einsatz des Gaskraft-
werks sinnvoll ist. Insbesondere wenn Europa auf eine generelle Energiemangellage zusteuert, könnte
die Speicherreserve in einer ersten Phase noch geschont resp. aufgestockt werden.

In sämtlichen drei Fällen bringt also eine Absicherung keinen grossen physischen Nutzen. Somit ist ein
Gasturbinenkraftwerk am kostengünstigsten. Falls doch eine Absicherung gewünscht sein sollte, kann
die gewünschte Sicherheit nur erreicht werden, wenn eine gewisse Absicherung innerhalb der Schweiz
vorhanden wäre. Eine mögliche Variante dazu wäre eine Gasturbine, die als «dual fuel» Anlage ebenfalls
mit Öl betrieben werden könnte, ergänzt um ein Heizöltanklager.

Sollte sich in Zukunft abzeichnen, dass das Gaskraftwerk doch häufiger laufen sollte, liesse sich ein
Gasturbinenkraftwerk relativ einfach zu einem Gaskombikraftwerk ausbauen. Ein solches Szenario
könnte denkbar sein, falls sich zum Beispiel der Zubau von neuer erneuerbarer Energie bis zur Ausser-
betriebnahme der Kernkraftwerke doch nicht wie erhofft entwickelt oder falls sich langfristig eine CO2-
neutrale Power-to-Gas-Technologie etablieren sollte, mit welcher der Sommerüberschuss in den Winter
verschoben werden kann

4.4 Empfehlung EICom

Wie im Bericht dargelegt, kann eine erhebliche Gefährdung der Versorgungssicherheit per 2025 nicht
ausgeschlossen werden, so dass die Vorbereitungsarbeiten für Massnahmen nach Artikel 9 StromVG
fortzusetzen sind. Mit der Vorhaltung von zusätzlichen Reserven kann die Resilienz der Schweizer
Stromversorgung effektiv und volkwirtschaftlich effizient verbessert werden. Darüber hinaus werden
auch das politische Ziel gemäss Energiestrategie sowie die weitere Dekarbonisierung mit effektiven
Massnahmen zur Verbesserung der Resilienz flankiert, was sich positiv auf die Umsetzbarkeit und Ak-
zeptanz der Energiestrategie auswirken dürfte. Die Reserven können so eingerichtet werden, dass sie
nur in absoluten Notfällen eingesetzt werden und Marktverzerrungen möglichst vermieden werden.

Die EICom empfiehlt deshalb, die Vorbereitungsarbeiten für die Etablierung von Reserven mit hoher
Priorität fortzusetzen. Vor der konkreten Beschaffung der Reserven sind die Kantone und die Organisa-
tionen der Wirtschaft im Rahmen einer Vernehmlassung einzubeziehen.

Die Eckwerte der vorzubereitenden Massnahmen sind:

• Das Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk stellt in erster Linie eine Absicherung gegen ein Szenario
mit eingeschränkten Importkapazitäten und reduzierten Produktionsmöglichkeiten mit Wasser-
kraft und Kernenergie dar. Ein Szenario mit einer parallelen Gasversorgungskrise wird dagegen
explizit nicht adressiert.

• Die Reserven dienen ausschliesslich zur (regulierten) Überbrückung von Knappheitssituationen
von einigen Tagen bis Wochen gegen Ende des Winters. Dabei sollen die Reserven grundsätz-
lich nur dann eingesetzt werden, wenn der Markt nicht mehr selber einen Ausgleich zwischen
Angebot und Nachfrage schafft, also wenn der «Markt nicht schliesst».

• Die Hydroreserven im Umfang von einigen Hundert GWh ermöglichen den Zugang zu hochfle-
xibler Leistung (von einigen tausend Megawatt), was die Resilienz bei kurzfristigen und uner-
warteten Problemen (kurzzeitiger Ausfall eines CH-KKW oder Importbeschränkungen im Winter)
erhöht
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• Zusätzliche Energie aus thermischen Reserve-Kapazitäten im Umfang von maximal 1000 MW
erhöht die Flexibilität der Hydroreserve und adressiert die Risiken bei länger andauernden (Ta-
gen bis Wochen) Versorgungsproblemen.

• Als Brennstoff wird aus Effizienzgründen Gas empfohlen. Ein Gaskombikraftwerk würde sich nur
bei sehr hohen Kosten für die Bereitstellung des Brennstoffes oder absehbar längerer Einsatz-
dauer als wirtschaftlich effizienter erweisen.

• Reserven werden gemäss der VO geschaffen, vorgehalten, finanziert und abgerufen – hoheitli-
che operatIve Leitplanken werden durch die zuständige Behörde vorgegeben – die operative
Abwicklung erfolgt durch die zuständige Entität.

Beide Reserven entsprechen dem «Stand der Technik» und lassen sich gestützt auf das geltende Recht
(Art. 9 StromVG) realisieren und finanzieren. Eine gewisse Unsicherheit besteht aufgrund der kantonalen
Bestimmungen, da in diesen die Notwendigkeit von fossilen Reservekraftwerken für die Versorgungssi-
cherheit nicht explizit geregelt ist.

Mit Blick auf die benötigte Vorlaufzeit zur Realisierung von Reservekapazitäten sollten die Vorberei-
tungsarbeiten mit entsprechendem Nachdruck weitergeführt werden. Die EICom schlägt dem Bundesrat
deshalb insbesondere vor, folgende Schritte zu initiieren:

1. die Klärung der standortspezifischen Bewilligungsverfahren mit den betroffenen Kantonen und
Gemeinden für 2-3 Gasreservekraftwerke sowie

2. die Vorbereitung eines Vernehmlassungsentwurfs für eine Verordnung zu Artikel 9 StromVG für
wettbewerbliche Ausschreibungen für die Beschaffung

Mmmmlm einer elektrischen Leistung von insgesamt bis zu ca.
1000 MW.
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5 Glossar
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Abkürzung
BFE
Carbura

ccs
EHS

Bedeutung
Bundesamt für Energie
Pflicht:agerorganisation der schweizerischen Mineratölwirtschaft
COPAt>scheidung und Sequestrierung, en'
s

1, «carbon capture and storage’,

M
Entsoe
ENS
GKK

Energiegesetz, SR 730
Organisation der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber (Strom
Zur Verso3§yng fehlende Strommenge, Engl. «EnerM§:upplied»
Gaskombikraftwerk, d. h. Gasturbinenkraftwerk mit Nutzung der Abwärme der
Gasturt)ine zur Stromerzeugung mit einem zweiten (DampDkreislauf

GTK
GW
GWh
HEL
Hydroreserve

Gasturbinerlkraftwerk, d. h. ohne weitere Nutzun! der Abwärme der Gasturbine
Gigawatt, d. h. 1000 MW
Gigawattstunde{n), d, h. 1000 MWh
e
Vorhaltung von Speicherwasser ausserhalb des Marktes in AnlehrM die im
Mantelerlass vorgeschlagene Energiereserve

KKW
Mantelerlass

Kernkraftwerk(e
e 2021 in einem Man-
telerlass unter dem Namen <Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit
emeuerbaren Energien> zusammengefasst

d
A

=

MW
MWh
NTC
OTC
StromVG

Megawatt, d. h. 1000 Kilowatt
Me@Wde(n>, d. h. 1000 Kilowattstunden
kommerziell nutzbare Grenzka1 Fazität, engl. «bla®sfer Capact 1>

Bilaterale Handelsgeschäfte, engl. «over the counter»
Stromve©mBI lgsgesetz, Wg881

11@III
TSO
TWh

Tausend Schweizer Franken
Übertragungsnetzbetreiber, engl. «transmission sl
Terrain!{tunde(n), 1d. h. looj®!iga

;tem operator»

vo
70% Regel

Verordnun.

c s bis spät®tBns
2025 mindestens 70% ihrer Netzkapaätät für grenzüberschreitenden Austausch
zur Verfügung stehen.
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swissgrid
1 Executive Summary
Frontier Eeonunia, db TU Graz urxl Swbsgrid fertigten in 2020 /2021 im Auftrag des BFE uN der El-
Cc)in db RAnatwe Stromzusamnenarbeit CHEUD ftlr dul Zeittxxbont 2025 an’. Dbse Studie, kn Fo+gerb
den KFrortër6tudie> genannt, nirrvnt verschëdere mögliche Grade der Koop'eratbn zwischen der
Schweiz UIXi chr EU tn Strontnreich an UIX1 leitet die damit verbunderen Auswirkungen alf db Schweiz
ab, im Hinblick all ökornmische Aspekte und auf die Netz- uM Versorgungssicherheit.

Das €Szenarb 1 - Keine Kooperatbn> (gSf >) bt datni das ungQnstigste Szenario. Es bt mit dem Beerb
den chr Vert\arxilungen zum irstitutbnetten Rahrrenabkommen durch den Burxlesrat wahMheinlictnr als
vorher

S1 wurde im Rahmen der FIvntbr-Studb im Sinrn eirns Stresstestsftlr die Versorgungssidrerheit weibr
verschärft, h Anlehnung an Stressszenarien, db die EICom in früheren VersorgurUSSbhertIeitsanalysen
definiert hat. DËse Verschärfungen bnd weitere retztechnische Einschränkungen seitens Swbsgrid führ-
ten zum hA>dtfizbrten Szenarb f - Keho Kaoperatbn> (bn Weiteren eSI maß genannt). Im Ergebnis
geht KSI ryxxIB von sehr wenig Importkapaätät uM im Winter von einer um ein Drittel reduzënen KKW.
Leistung in Frankrekh aus. Ausserdem wurde in diesem Szenario die Annahme getroffen, dass db Kern
kraftwerke Bealau 1 und 2 im Jahr 2025 endgültig ausser Betrieb gernmmen wurden uM daher nicht
mehr zur Verfügung steten.

Die tnre its durchgeführte Adequacy Arnlyse der Swbsgrid im Rahrrnn der Frontiu6tudb ergab, dass db
Versorgungssicherheit der Schwiz h Sf mal geschwächt ist. Aus diesem Grund gab die EICom M der
Swissgdd die vodie®rxle=1 AnalWe in Auftrag.
Die FragesteHung der vodiegerxlen Anatwe bt, ob ein cxier mehrere Spitnnlast-Gaskraftwerke die Venor-
gungssichert\eit der Schweiz im tn&achteten Szenarb Sf mal gewährteisten könrnn UIXl wenn ja, ab weI-
cher Grösse (Dimensbnierung) UIXl Inter welctem BetrbbsnxxiLS.

Zusätähh hat SMssgrid rnch eire Analyse durdtgeführl um zu tnuteüen, ob die netzseitbe Versor-
gungssichertreit auch mit rein netztechnischen Massnahmen Im Szenario KSI mcxtD gewährleistet werden
könnte. Aus dieser Analyse ergibt sich, dass ats reiner Netnicht die Installatbn von Phasenschbtnrtran&
forrllatoren im GenferseeGebiet eire wirksarrn Massnahme wäre.

1.1 Methodik und Szenarien
Methodik

Die hëttxxik ist im Wesentlichen dbseltn wb für die vorangegangene Adequacy Analyse aus dem Jahr
2020 Klr den Zetttxxëont 2030, welche Swissgrid etnnfalls im Arftrag der EIC;om durchgeführt hat [1]. Sie
baut auf der Methcxlk cbs Mk1.term Alec+racy Forecast (MAF) 2019 des VeItlamIn der etropäbchen
ÜkurtragungsretztntleUr (ENTSO-E) auf 16]. De Annahmen zum Kraftwerkspaü lrH am Verbratch
sirxl dieseltnn Me h der Frorfbr4tudio <Stromzusammerlartnit Ct+EU>, welche sich auf cbs Szenario
,Natbnal Trerxls 2025, ChI Pan European Market McxleIHng Database (PEMMDB) der ENTSO€ stützt.

Die Fronü8rßtudb analysbrt db Versorgungssittntion im Jahr 2025. Die Annahmen für den Verbrauch in
der Schweiz im Jahr 2025 ab Input für RNatk>neI Trends aJ25B orientbren sich an den Annahmen der
Enelgkstrategie 2050 (Szernrb ,Neue Energbpolitik» INEP], Ausgab 2013). Die Adeqtacy Analyse für
db Frontier6Me nwie die nmhfdgalck AIulyse veMerxien klimaabhängige Hngangsgrössen (Strom.
prcxhktbn aIS emeterbaren <heIlen, Wasserverfi19barkeit uM die Last) sowie klimaunabhängbe Eirb
gangsgrössen (ungeplante KraRwerksat6fälte). Sie kombiniert diese nach dem Zufaltspriruip so oft miteË
narxier, bb ein statistisch belastbares Ergebnb vorlieg. Jede Sbnulatbn tnsteht jeweils als einem von 35
verfügbaren KËmajahrul für db klimaabhängigen Eingangsgrö$sen und einer Ausfallkombinatk)n für de
rngeplanten KraftuerksaLßfälte. Jedes Klknajahr wild nah dem ZufaHsprinzip so oft rrit einer aus ICYOCJO

1 M+älWww lrrdüll Il
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möglchen Atßhllkombinatk>nen verknüpft, bis die Ergebnbse statistbch konwrgieren. Das wbhtigste Er-
gebnb eher sok:hen Analyse ist der erwartete Lnstabwurf aufgrund nbht ausreichend verfügbarer Energë
in eher tntractteten Perbde. Dbs wird als ENS (Enugy not suved) bezeichnet.

Dber Sirrulatbnsrahmen wbd tnnutzt, um db Frage zu beantworten, ob Spitzenlast-Gaskraftwerke einen
Beitrag zur Stärkurg der Versorgungsdcherheit bbten können urxi wie sie dimensionbrt sein müssten -
unter der Annahme verschiedener Betrbbsweben. Die unterstnhten Betriebsweisen heissen im [»kurrent
duchgängig Stratedsdn Reserw (RSRD) urx1 Martdbetrëb (eMARKTw):

• cSR D: Betrieb des Spitzenlast+3askraftwerkes jeweils ab derjenigen Woche, h der kn Referenzfall, also
ohne a8ätäk:he Kraftwerke, ENS resultiert

wMARKTw'. Normabr Maütbetrkb, d.h. das Kraftvnrk prcxILdeH ai jedem Zeitpulkl zu em db PKxiuk-
tionskosten des Kraftwerks unter dem akttnRen Marktpreis liegen. Diese Betrbbsweise führt zu deutlk:h
mehr BetrëbsstuIxlen als die Betrëbswebe RSRB,

&rnahmen

Die Basisannahmen stznmen aus dem tSzenario f - Keine Kooperaüul> der Frontier-stab (eSI 8). Die
ses Szenarb wurde vom PKjek©remium weiter verschärft, un ein Stressszenarb zu erhalten, angelehnt
an de von der EICom definbrten Stresssnnarbn in tnreüs erfolgten Alequacy Alatysen für die EICc>m.
Dbses Stressszenaäo cSI nxxi# bt die Basb der vodiegenden Analyse. Es enthält kn Wnentlbhen toI-
geIlde MlnatInen:

• Reduktion der Net Trarsfer Capacities (NTC)’ an den Schweizer Grenzen: Netzseitig untersteHt db
Analyse ein Netz, das bb 2025 nach heutbem Kenntnisstand vaatmictfhh OFnrativ bt

S1 mal geht atnr wb S1 davon aus, dass db Schweiz im Jahr 2025 kein Stromabkommen mit der EU
haken wid uM dementsprechend an der ünplëiten flussbasieren Kapazitätsvergabe und .albkatbn
nicht teilnehmen kann. Du Weiteren nimmt Sf mtU an, cbss keinerlei bilaterab staaükhe cxier privat-
rechtliche Kooperationen bestehen bzw. abgeschlossen werden. Das führt zu der Annahme, dass die
Nachbadaxier der Schwek itre regulatorischen Vupflictüungen zur 70'hRegel nu dann erfi31bn körb
nen, wenn sb den Stromhandel mit der Schwek entsprecherxl einschränken. Db resultierenden NTCs
der Schwk mit ihren Nachbadärxiern sind sehr niedrig UIXl sind im A)schnitt 3.3 detailliert beschrietnn.
Gnamthaft stehen h S1 md statt der ca. 8.3 GW Importkapazität nur 1.6 GW zu Verfügung, wobei arb
zumerken bt, dass in allen Szenarbn wn den theoretbch nüglichen 8.3 GW aufgnxxi Schweizlntemer
Netzengpässe höchstens ca. 6 GW glekhzeiüg importiert wrden könnten (qSimuttankapazitätw).

• Installierte Leistung: in der Schwek sind nu die Kernkraftwerke Leibstadt urxi Gösgen (gesamttlaft
2200 MW) in Betrieb, Beznau 1 und 2 gdten ats stillgelegt. Ein Drittel der französbchen Kernkraftwerk&
bistung fällt gemäss Annahme im unterstnhten Winter 2025 atB. Alb anderen Mrgatnn ats der Frorb
tier.Strxlë stützen sich bn Wesentlcten all das Szenario RNaüonal Trends 20259 der Pan ELropean
Market Wxlellng Database (PEMMDB) der Eb{TSO.E.

Mocbllierung der Regdresewen: Die dLXChSChnittlich vagehattene Regelbistung in Höhe von 869
MW h der Schwë gilt als nicht verfügbare Pr<xiuktionskapazität. ZusätzBch folgt die Dimensionierung
der Regetenergb in der Schwek den hbtorisctnn AtMerungen, und db dtrchschnittlbhe historbch atb
gerufene positive Regeienergie in Höhe von 400 GWh/a wird vel der verfügbaren Speicherptoduktkx1
akw=wn.

• Berücksichtigung val Energie für Redbpatch: in der Frontier8tudie schliesst sich zi db in der
Marktsbnulatbn erfolgten Dt#chftlhrulg des FBMC>Verfahrens eine Neeanalyse an. Diese nenttfiziert
den blternaöonabn RedispatctbBedarf zwbchen det Schwiz und den Nachbarn. Chr Energkbedarf für
Leistungserhöhung in der Schwek whd wöchentlich ausgewinen. Diese wird al IC}O% wn chr verftlg-
baren SpeichefFxoduktbn abgezogen. Im Szenario eSI nxxf# fühR dieses Vorgehen zu insgesamt 4.2

2 Des Ist de zndeo en TSCh Hxrarlute genztRnßdvetbrxle Ünrtragutgsk4)azta
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TWh Redispatch-Volumen, verteilt über das ganze Jahr. Auf die kritische Periode gegen Ende Winter
entfällt ca. 1 TWh.

1.2 ErgebnIsse
Im Referenzfall <SI mcx1 ohne SR» ohne Spitzenlast.Gaskraftwerke ergibt sich:

• in 199 von 1575 simulierten Fällen kommt es zu ENS, und in allen anderen Fällen resultiert keine ENS.

• Es resultieren im Durchschnitt über alle Simulationen 69 GWh ENS pro Jahr. Diese 69 GWh ENS fallen
im Winter an. Der durchschnittliche Tagesvert>rauch im Winter liegt bei ca. 170 GWh. Im P95-Fall resul-
tieren 775 GWh ENS pro Jahr. Das bedeutet, dass in 5% aller Simulationen die ENS 775 GWh oder
mehr beträgt.

• Im schlimmsten der 1575 simulierten Fälle, dem Wust Case, beträgt die ENS 1'605 GWh, und das maxi-
male Leistungsdefiät beträgt über 6 GW, verursacht durch leere Speicherseen, unzureichende Importka.
pazttät und den in diesem Fall simulierten Simultanausfatl der beiden verbleibenden Kemkraftwerke
Leibstadt und Gösgen’. Wollte man das enorme Leistungsdefizit im Worst Case absichern, indem man
Spitzenlast-Gaskraftwerke nach dem Modell <kurative Ausgleichsenergie> betreibt, wären Gaskraft-
werke mit einer installierten Leistung in etwa derselben Grössenordnung von ca. 6 GW nötig, da sie erst
unmittelbar vor Auftreten der Knappheit eingesetzt werden dürften.

• Das angenommene Redispatch-Volumen von 4.2 TWh, das zu 100% nicht zur Deckung der Last ver-
wendet wird, kann vor dem Hintergrund fehlender Kooperations-Verträge hoch erscheinen. Eine SensttË
vttät mit dem halben Redispatch-Volumen (2.1 TWh) führt zum Ergebnis, dass die ENS für diesen Fall
1'144 GWh pro Jahr beträgt (1'605 GWh für den Fall mit 4.2 TWh Redispatch-Volumen). Der geringere
Redispatch-Bedarf von 500 GWh in den ersten kritischen 15 Wochen des Jahres, führt fast zu einer 1:1
Reduktion der ENS um 500 GWh im selben Zeitraum. Das heisst, jede Reduktion des Redispatch-Be-
darfs führt direkt zu einer Reduktion von ENS im kritischen Zeitraum. Die Sensitivttät zeigt somit, wie
sehr das Schweizer Stromsystem im Stressszenario <SI mod» am Limit ist.

• Die strategische Speicherreserve bringt keine zusätzliche Energie in das System. Sie ist somit kein ge
eignetes Instrumenl um ein strukturelles EnergioDefiztt, wie es im betrachteten Stressszenario unter.
stellt wird. zu beseitigen.

Hinsichtlich des Beitrags von Spitzenlast-Gaskraftwerken zur Stärkung der Versorgungssicherheit in der
Schweiz ergibt sich:

• Die Effektivität von Spitzenlast.Gaskraftwerken bei der Vermeidung von ENS hängt in hohem Mass von
der Betriebsweise ab. Präventive Use Cases, die einen Einsatz bereits mehrere Wochen im Voraus zu-
lassen, zeigen eine deutlich höhere EffektivItät bei der Vermeidung von ENS als eher kurative Use
Cases. die die Spttzenlast-Gaskraftwerke erst wenige Stunden oder Tage vor einem sich abzeichnenden
Versorgungsengpass einsetzen:

• 400 MW in der Betriebsweise <MARKT» reduäeren den Durchschnitt der jährlichen ENS signifikant
von 69 GWh auf 14 GWh.

• Dagegen bleibt der ENSJahreswert auf 48 GWh, wenn dieselben 400 MW in der Betriebsweise
<SR» eingesetzt werden.

• Eine Detailstudie zeigt, dass Spttzenlast-Gaskraftwerke mit einer installierten Leistung von 1 GW die
ENS im Worst Case (1'609 GWh) vollständig vermeiden, wenn sie im Hinblick auf eine sich abzeich-
nende, länger anhaltende Energieknappheit präventiv eingesetzt werden. In diesem Fall produzieren die

3 Dk E&ltrittswahlscInilSchkeit aeses EreigNsses mag Netktg seh. sie Ist Mr Ncht Nta
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Spitzenlast-Gaskraftwerke sieben Wochen im Voraus und kommen insgesamt auf etwas mehr als 2'200
Betriebsstunden, was ca. 25% des gesamten Jahres ausmacht.

• Dieselbe Detailstudie zeigt auch, dass der frühzeitige Einsatz von Spitzenlastkraftwerken aIr Schonung
der Speicherfüllstände führen kann. Die höheren Füllstände machen dann den Einsatz von genügend
Leistung aus Wasserkraft möglich, um plötzlich eintretende Extremereignisse wie z.B. den simultanen
unvorhergesehenen Ausfall der beiden verbleibenden Kernkraftwerke Leibstadt und Gösgen zusammen
mit den Spitzenlast-Gaskraftwerken zu kompensieren.

1.3 Weitere wichtIge Aspekte zur Einordung der Ergebnisse
Die vodiegende Einschätzung des Versorgungssichertleitsrisikos nimmt an, dass Regelreserven der TSOs
und, im Fall der Schweiz, die für Redispatch benötigte Energie nicht zur Lastdeckung eingesetzt werden.
Diese Annahme ist insbesondere angesichts der in <SI mod> teilweise sehr hohen Redispatch-Mengen
bedeutsam.

Die hier vorgestellten Analysen decken <nur» Situationen ab, die historische Klimadaten zu Temperatur,
Wind und WasserverfügbarkeR abbilden. Nicht abgedeckt sind grossftächige Dürren, Katastrophen-
fälle/Terror, eine Jahrhunderthitze/-kälte (sofern nicht bereits in den Klimadaten 1982-2016 enthalten') o
der bisher nicht beobachtete Kombinationen besonderer Wetterphänomene.

Nicht enthalten in den Analysen sind Versorgungsunterbrechungen aus anderen Gründen als einem (lang-
fristigen) Kapazitäts- oder Energiemangei, z.B. Netzversagen auf Übertragung& oder Verteilnetzebene
(Lawine, FrequenzprobËeme aufgrund von Prognosefehlem für Produktion oder Last, etc.).

Wichtig für die Interpretation der Resultate ist, dass das verwendete Modell die ENS minimiert. Die pro
Jahr ausgewiesene LOLE (Loss of Load Expectation) ist ein sekundäres Ergebnis.

1,4 Aufbau des technischen Berichts
Der technische Bericht ist wie folgt strukturiert:

• Methodik zur Analyse der Versorgungssicherheit: in Abschnitt 2 werden das Vorgehen sowie die
verwendeten Werkzeuge und Kennzahlen der Analyse skizziert. Wichtigste Kennzahl ist die <Energy Not
Served» (ENS) in GWh/a, d.h. diejenige jährliche Energiemenge, die zur Deckung der Last fehlt.

• Annahmen für die Analyse (Abschnitt 3): Die getroffenen Annahmen zum europäischen Stromsystem
2030 betreffen u.a. Annahmen zu Kraftwerken, zur Stromnachfrage, zu internationalem Netzausbau und
Brennstoff- sowie CO2-Preisen.

• Ergebnisse der Analyse und technische Interpretation {Abschnitt 4): Die Interpretation zur zukünfti-
gen Versorgungssicherheitssituation beinhaltet sowohl die Schweiz als auch die regionale Perspektive
(Schweiz als Teil des europäischen Stromsystems).

2 Allgemeines Vorgehen
2.1 Hintergrund und Motivation des technischen Berichts
Swissgäd kunmt als Systemverantwortliche für den Ausbau und den Betrieb des Schweizer Stromübertra-
gungsnetzes eine wichtige Rolle bei der Versorgungssicherheit zu. Sie ist kurzfristig für die gesamte Sys-
temsichertrett (<System Security») sowie mittel- und langfristig für die Verfügbarkeit des Übertragungsnetzes

4 me belslielsweise die HitzefnrtxIe lm Jalv XX)3
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(<Transmission Adequacyw) verantwortlich (siehe Abbildung 1 ). Auch wenn Swissgrid weder für die Ener-
gieversorgung der Endkunden noch für den Bau und den Betrieb von Kraftwerken (<Generation Adequacy>1)
zuständig isl spielen die Verfügbarkeit und die Ausbaupläne von Kraftwerken eine wichtige Rolle, damit
auch zukünftig ein sicherer Stromnetzbetrieb gewährleistet werden kann. Swissgrid verfügt dank ihrer Auf.
gaben im Rahmen der strategischen Netzplanung und ihrer Anbindung an die relevanten Gremien innerhalb
ENTSO-E über die methodischen Kenntnisse und über die Daten, um Versorgungssicherheitsanalysen
durchzuführen.

L•ngfh3tO_ Echtz•R >

VersorgungssIcherheIt
{System Adequacy)

Stets ausreichende LIra
unbr?e-txoc4ene BeIde<!iGLrb3 der
Nachfrage nach ErergËe

System secuüty
(Operational securtty)

Ausgbkh<ler Nachfrage LrX1 Prtxiukt cn
N'1 [V:], Ef+S PATh]

Generat}on Adequacy
Le5aixjs- wi

:r9rgie\
ENS [-/M] LCLE [b} LOLi>1:=]

Fc>kts vcxfngender SaHb
[GesetzBcFeIAufbag Swbsgrkl

AIBildung 1: übeniclrt ütnr Aspekte ar Adequacy

Die von Frontier Eaonomics durchgeführte Studie <Analyse Stromalsammenartnit CH-EU> (BFE und El-
Com, 13. Oktober 2021) untersucht vier mögliche Szenarien der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz
und den Nachbarländern im Strombereich. Die vier Szenarien unterscheiden sich im Wesentlichen in der
Art, Weise und in welchem Umfang der Schweiz der Austausch mit den Nachbarländern ermöglicht wird, als
Folge verstärkter oder verminderter Zusammenarbeit und Koordination im Stromtnreich. Das für diese Ana-
lyse relevante Szenario 1 <Keine Kooperation» unterstellt, dass es zwischen der Schweiz und der EU zu
einem Abbruch bestehender staatlicher und privatrechüicher Kooperationen sowie zu keinen neuen Verein.
barungen kommt. Das führt zu der Annahme, , dass die Nachbarländer der Schweiz ihre regulatorischen
Verpflichtungen zur 70%-Regel’ nur dann erfüllen können, wenn sie die Übertragungskapazitäten mit der
Schweiz reduzieren.

Da eine Reduktion der Importkapazitäten im Winter einen Effekt auf die Versorgungssichertleit der
Schweiz hat, hat EICom vor diesem Hintergrund Swissgdd beauftragt, dieses Szenario vertieft zu untersu.
chen. Im Rahmen der Frontier-Studie wurde auf Basis des Szenarios 1 <Keine Kooperation> (>81 >1) ein
Stressszenaäo KSlmOdB für das Jahr 2025 definiert (siehe Abschnitt 3). Die konkrete Fragestellung in der

5 Bb EIxle des Jdves 2025 missen h chr Europaschen Unkxr 70% der grenztRnßchreiten<hn Netzkapazitäten für anI Strtxrtrax}eI zur VertT8urg

gehen
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vodbgerxlen Analyse lautet. ob zusätzßche Spitzenlast4askraftwerke db Versagungssk:hertreit in
KSlrrxxID gewährbisten können. Datei sind db Verantwortlkhkeilen wb folgt verteit

Lead EICom 1 BFE

Vorgatn der Szenarien und Definition
der Senstttvitäten

Lead S~wissgri,d

1.

2. Durchführen der Analysen

3.a Aufbereitung der Ergebnisse

3.b Prüfung und Beurteilung der
Ergebnisse

4. Kommunikation der Ergebnisse

AbüäarnQ2: O<yvern•nee dervorlle9andea Sttx#e

MettxxlisctI orientiert sich die Analyse am MkFtenn Adequacy Forecast (MAF) 2019 des Verbandes der
europäischen Ü1ertragungsnetzIntreiber (ENTSCFE). Ütnr die %n European Market McxJelling Databank
(PEMMDB) hinaus, aus wek:her ein Grossteil der Daten in den vorliegerxlen Berechnungen stamml wer-
den zusätzlicH aktuelle Entwicklungen benlcksictüigt. Dabei harxlelt es sich um politische Entscheidun.
gen, um Erfahrungen aus der operativen Praxb cxier un eine Aktualisierung von Daten:

• Ärx+erung ehr instaHbden KWKapazitäten (siehe Abschnitt 3)

• Anpassung der Mcxkllierung der Regelreserven in der Schweiz (siehe Abschnitt 3.4)

Ein breites Spektnxn an Kllnatndingungen, Kraftwerksausfällen uM Importverfügbarketten ist Tel diner
Berechnungen. Denrnch sirxl hinsichtlich der Aussagekraft urxi Belastbarkeit der Ergebnbse dk fobenden
Einschränkungen zu machen:

• Die hier vorgestellten Analysen decken gnu B Sttuatbnen ab, die durch Annahmen zu Klimajahren sowie
zu Win&NVasser}ahlen abgebildet werden. Nicht abgedeckt sind grossftächige [Xlnen. Katastrophen-
fäHe/Terru, ehe Jahrtlurxlerthitze/-kälte (sofern nicht tnreits in den Klbnadaten 1982-2016 enthalten)
<xler bisher nicht tnobachtete Kanbinatiuten tnsonderer Wetterphänanene. Ein entsprechender Auf-
bau vm zusätzlbtren Erzeugungskapazitäten, un di ue Ereignbse abzudecken, wäre allerdings sehr
teuer und ein voHstärxliger Schutz trotzdem nicht zu erreichen.

• Db Analysen enthalten ke#te Versagungsuntelbrechungen aus arx$eren Grrnden als einem
(!angfristËgen) Kapazttäts- cxler Energ#nangel wb bspw. Netzversagen auf Ütnrtragungs- urxP<xier
Verteilretz.etnne (Lawine, Frecplenzprobbme aufgruIx! von Progrnsefehbm für PRXIUktion cxler Lasl
dauenxler Ausfall von grossen Kraftwerken, dk in cbn Stressszernrien nicht explizit tnRlcksichtigt sind).

• Db Analysen basëren auf Net Transfer Capaciti% (HTC). Dbse NTCs wurden in der ursprünglichen
Frontbr8tudb hergeleitet Die Frontier.Studie wendet die ßussbaskde Marktkopplung an (Flaw.based
Market Coupling, FBMC) urxi bitet daraus entsprecherxle NTC an den Schwizer Grenën ab. Bei die.
sun Verfahren walen[n larxleshterre und grenztlnrschreiterxle Engpässe dbekt im Market
Cbaring bertkksbhtigt.

2.2 MethodIk

Zkl der Mratyse bt die Abschätzung des Beitrags von Spitzenlast-Gaskraftwerken air Verso+gungssictrer-
heit h der Schweiz für das Jahr 2025. Db Analyse wnfasst einen VergLich von nrgetx>t und Nachfrage,
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die auch ungünstige Kombinationen aus hoher Nachfrage (z.B. Stunde an einem katten Wintertag) und gb
ringem Angebot (geringe Einspeisung aus Photovoltaik und/oder Wind bei zeitgleichem Kraftwerksausfalt)
beinhaltet. Sie basiert auf einem Stressszenario, allerdings nicht im Sinne extremer Schocks (z.B. Terror-
anschlag oder JahrhunderthitzeweIle, die bspw. zum Ausfall von Kraftwerken mit Durchlaufkühlung führen
könnten),

Die Analyse verwendet sowohl klimaabhängige als auch klimaunabhängige Eingangsgrössen, wobei letz-
tere teilweise Zufailsvariablen sind. Abbildung 3 zeigt das Vorgehen im Überblick. Die folgenden Atb
schnitte beschreiben die Eingangsgrössen, die Simulationen und die Art der Ergebnisse näher. Die Ztffem
bezeichnen die jeweiligen Abschnitte.

2.3: Klimaabhängige Eingangsgrössen

n Strormachfrage
+ PVurxi Wind
# Wasserverf\labarkeil
9 R€visbnen

2.5: Simulation 2.6: IndIkatoren der
Versorgungssicherheit

Optimierung über ein Jahr
mit ung€planten
K'aft#erRs8u$fäl lea

Ch>til ;iz3nt eine

Minimierung systemweiter
Ezeuguagskosten

Energy Not Ser/ed (ENS}
Loss of Loaa Expectat on
(LOLE)
Lögs of Load ProbahËltty
(LOLP)

2.4: Klimaunabhängige Eingangsgrössen
w 2.4.1: Probabilistische Eingangsgrässe

B Ur©eplante Kraftwerksausfäll€

B 2.4.2. Konstante Eingalrgsgrössen
w COz-Preis
w Brenr\staRpreise
w Kraftwerkspark
9 Kraftuerksparameter
w NTC (abgeleitet in der VSE-

Studio)

Tm
AIBildung 3: Die Analyse+letltodik Im ütnrbl Ick. DIe Ziffern Inaekhnen an Atnclrnitt, chr an jeweiligen Schritt näher bescIInitrl

Abbildung 4 zeigt den expliziten Zusammenhang zwischen den vom Klima abhängigen bzw. unabhängigen
Eingangsgrössen. Klimaabhängige Eingangsgrössen liegen für 35 verschiedene Klimajahre vor. Jede lte-
ration simuliert eine Kombination aus Klimajahr und ungeplanten Kraftwerksausfällen. Jede der 10'000
möglichen ungeplanten Ausfallkombinationen ist gleich wahrscheinlich (Gleichverteilung) und kann auch
mehrmals auftreten. Wie oft jedes der 35 Klimajahre simuliert wird, hängt von der Konvergenz ab (siehe
Abschnitt 2,7), die nach N lterationen erreicht wird. Ist N beispielsweise 700, wird jedes Klimajahr 20-mal
simuliert (700/35 = 20).
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Klimaabhängige
Eingangsgrössen

#
WInd

Klimaunabhängige
Eingangsgrösse

Last

+ N lterattonen'+Un9eplante
Kraftwerks

ausfälle

irre
DE--+CH

A
Hydro

Atüildung 4: Explüiter Zusammenhang zwischen kIËnaat>lränOgen und klimaunabträtl019eII Eingangsgrössen

Das gewählte KIimajahr definiert für die jeweilige lteration die Einspeisung aus Photovoltaik und Wind, die
Last und die Wasserverfügbarkeit in jeder Marktzone. Das Lastprofil beeinflusst zudem die Revisionspla-
nurlg, weil Revisionen jeweils zu Schwachlastzeiten stattfinden.

2.3 Kllmaabhänglge Elngangsgrössen
Die Temperatur beeinflusst die StromnachfTage in Europa (z.B. Stromverbrauch für Heizung und Kühlung).
Zudem spielt insbesondere in Deutschland und anderen Nachbarländern das Angebot aus Wind und Pho.
tovohaik eine grosse Rolle für die Versorgungssichertleit. Eine kritische Versorgungssituation kann sich
beispielsweise ergeben, wenn bei hoher Stromnachfrage (z.B. kalter Wintertag) zeitgleich die nationale
oder europaweite Einspeisung aus Wind und Photovoltaik sehr gering ist.

Datenquelle für alle klimaabhängigen Eingangsgrössen ist die Pan European Climate Database 3.0 (PECD
3.0). Diese enthält H:Ir die Klimajahre 1982 bis 2016 stündliche Zettreihen für die Einspeisung aus Photo
voltaik und Wind, die Wasserverfügbarkeü sowie für die Last. Die Zettreihen basieren auf historischen
Klimadaten wie Temperatur, Globalstrahlung, Niederschlag und Windgeschwindigke lten.

2.3.1 Stromnachfrage

Datenquelle für die erwartete Verbrauchsentwicklung ist die Pan European Market Modelling Database
(PEMMDB). Grundlage für die Verbrauchsprognose ist das <Bottom-up>.Szenario National Trends 2025.
Es berücksichtigt die wahrscheinlichste Entwicklung des europäischen Stromsystems bis zum Jahr 2025.
Die stündlichen Lastprofile entstammen einer Prognosemethode der ENTSO-E (Abbildung 5). Diese er-
stellt zukünftige Lastprofile auf der Grundlage historischer Daten (u.a. historische Lastprofile, Temperatur,
Anzahl Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge) und unter Berücksichtigung erwarteter Marktentwicklungen.6
Ziel der Methode ist es, durch die Berücksichtigung des Klimas und der Entwicklung neuer Technologien
zu fundierten Prognosen für zukünftige Lastkurven zu kommen, Quelle für die historischen Klimadaten ist
die PECD 3.0

6 Anhang 2 cBs MAF 2019tnschrerbt cktalbetl dk Metlxxh eBs neuen PrognoseßxxHs
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Klimadaten
(Zeitraum 2012 – 2018)

Temperatur
Feuchtgkeit
W,ndgesch&lrxl!®eR

Training des Modells

Ein Boispieltag

Klimavariable

Nlarkte.nt\vicklung;en
Wärmepumpen
Elektr6f2hrzeuge
Batterien

Prognose Stromnachfrage

d

gF .Adjustierunq€n
Prognose mittels

Daten und Mcxiell

AIBildung 5: Scltematische Darstellung chr aktuellen ENTS04 ProOnosemethode

Im ersten Schritt erfolgt mittels eines reduzierten Datensatzes aus historischen Lastprofilen und Klimada-
ten das Training des Prognosemodells. Ziel ist es dabei, jenes Modell zu finden, welches den Zusammen-
hang zwischen beobachtetem Verbrauch und Klima bestmöglich beschreibt und somit die beste Replika-
tion der historischen Lastkurven erzeugt.

Im zweiten Schritt erfolgt die Prognose der mehrjährigen stündlichen Lastprofile unter der Berücksichtigung
zukünftiger Marktentwicklungen. Das trainierte Modell verwendet für die Prognose neben dem vollständi-
gen Klimadatensatz der PECD 3.0 auch Angaben zum voraussichtlichen Zuwachs z.B. an Wärmepumpen
und Elektrofahrzeugen aus dem <Bottom.upw-Szenario National Trends 2030. Letztere fliessen als Lade-
kurven für Elektrofahrzeuge bzw. als Lastprofile für Wärmepumpen in die Prognose ein. Abschliessend las-
sen sich weitere Auswirkungen auf die StromnachfTage mittels Adjustierung berücksichtigen. Ein ver-
brauchssteigernder Effekt ist z,B. der Bevölkerungszuwachs. Effizienzgewinne hingegen wirken
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vert)rauchsmindemd. Aus dem Prognosemodell resultieren klimaspeztfische Lastprofi ie in stündlicher Auf-
lösung für alle 35 Klimajahre.

Die Versorgungssicherheitsanalyse berücksichtigt auch den Einfluss von Demand-Sid&Management
(DSM). Die entsprechenden Annahmen zu den gebotenen Mengen und Preisen entstammen der
PEMMDB. Die Umsetzung im Modell findet mittels zusätzlicher Erzeugurlgseinheiten statt, die im Falle ei-
nes Einsatzes (wenn der Marktpreis den Auslösepreis erreicht) die Last reduzieren.' Für die Schweiz exis-
tieR im Modell keine Nachfrageflexibilität.

2.3.2 Einspeisung aus Photovoltaik und Windkraft

Aus den historischen Globalstrahlungsdaten und technischen Parametern wie z.B. Ausrichtung und Nei-
gungswinkel approximiert die PECD 3.0 die Einspeisung aus Photovoltaik. Aus den historischen Windge-
schwindigkeitsdaten ergibt sich die Einspeisung aus der Windkraft. Eine detaillierte Beschreibung der Da-
ten und der Methodologie der PECD 3.0 findet sich im MAF 2020, Appendix 3, Abschnitt 2.3-

Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen beispielhaft die Produktion aus Windkraft und Photovoltaik pro MW
installierter Leistung für das Klimajahr 2016, jeweils im Jahresvedauf und für einen einzelnen Tag. Da die
Modellierung einen durchschnittlichen Kapazitätsfaktor für die gesamte Schweiz vorsieht, schwankt dieser
weniger als bei einer regionalen Betrachtung. So liegt der PV-Kapazitätsfaktor, das heisst der produzie-
rende Anteil der installierten Leistung, sehen über 50%.

Normali 8bde PVProduktion im Klimajahr2016

Datum ll. JunI 2016

Abbildung 6: BdspielhaRes Pnxluk60nsprafil Photovoltaik

Darstellt#19 für de normalisiene tägl}eIle Photovoltaik+r(xlukdon Im Jahresverlauf 2016 Ind am 11. Juni 2016.

7 Detaüs air Hxtdberung der NacIHtag€t+eßbütät fzxkn sich im Apperxlix 2, Absctnttt 1.4,3 cBs MAF 2020

8 trttps J/eefnUrakrwrü3ads erüsen.eWdeaHkxlrnultgsa+k>azTentgMAF/202tvwLF_a120_Appendlx 2 MetlxxXiogy pal
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Normalislerte U bn Im Klimajahr 2016

Datum 07. Seplember2016

AI>bildung 7: Belspielhaftes Produktionsprofll WnclkraR

DarstdlwIg für die narn\alisierte täglhtre WIndkraft+nxlukti$11 im Jalvesvetlaut2Ci16 und am 07. Sep4etntnr 2016.

2.3.3 Wasserverfügbarkeit

Neben der Stromnachfrage sowie der Windkraft- und Photovoltaik.Produküon beeinflusst das Klima auch
die Wasserverfügbarkett, welche für die Versorgungssicherheit insbesondere in der Schweiz eine wichtige
Rolle spielt. Die installierte Leistung von Wasserkraftwerken, die deutlich über der Schweizer Spitzenlast
liegt, erscheint zwar auskömmlich. Trotzdem ist nicht notwendigerweise gesichert, dass die Kraftwerke in
Zeiten hoher Stromnachfrage über einen ausreichend langen Zeitraum hinweg produzieren können, denn
es muss genügend Wasser zum Betrieb der Anlagen zur Verfügung stehen.

Seit der Version 3.0 enthält die PECD auch die Wasserverfügbarkeiten. Die Lautwasserproduktion liegt als
Summe der Produktion pro Tag für jedes Klimajahr vor. Für die (Pump-)SpeicherpKßuktion enthält die
PECD 3.0 wöchentliche Zuflüsse sowie die historischen Pegelstände zu Beginn jeder Woche. Somit ist die
während einer Woche resuttierende Produktion vorgegeben. Demgegenüber sind die Verteilung der Pro
duktion innerhalb der Woche sowie die Pumpenergie ein Ergebnis der Marktsimulaüon, die einen wöchent-
lichen Optimierungshorizont verwendet (siehe Abschnitt 2.5). Die mittlere Produktionserwartung über die
Klimajahre 1982 bis 2016 liegt bei 36.5 TWh und ist konsistent mit den Angaben des Bundesamtes für
Energie (BFE) zum Wasserkraftpotenzial der Schweiz [2]. Die in [2] erwähnte zusätzliche Produktionser-
wartung von 700 GWh/a aus zusätzlichen Gletscherseen ist darin nicht enthalten. Die erwartete Produktion
pro Klimajahr schwankt zwischen -15% und +18% um die mittlere Produküonserwartung.

2.3.4 Geplante Nichtverfügbarkeiten (Kraftwerksrevisionen)

Das für die Analyse verwendete Simulationstool erstellt für jedes Jahr unter Berücksichtigung der Residu-
allast in einer Region einen Revisionsplan, um geplante Nichtverfügbarketten von Kraftwerken zu berück-
sichtigen. Das bedeutet, dass während Perioden mit hohem Stromverbrauch keine oder wenige Revisio
nen geplant werden. Es resultieren somit in der Regel keine Revisionen bei grossen Kraftwerken während
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der Wintermonate. Dies entspricht der aktuellen Praxis in der Schweiz, keine Revisionen von Kemkraftwer-
ken im Winter zu planen.

Bezüglich der Nichtverfügbarkeiten wird zwischen Wasserkraftwerken und thermischen Kraftwerken unter-
schieden:

• Wasserkraftwerke sind im Mcxiell zu grösseren Einheiten aggregiert, deshalb werden ihre geplanten
Ausserbetriebnahmen nicht explizit modelliert. Die Revisionen werden implizit jedoch berücksichtigt, in-
dem man die historischen Produktionswerte als Basis für die Wasserverfllgbarkeit annimmt. Darin sind
die historischen Ausserbetriebnahmen enthalten. Ausserdem ist nicht die Leistung der Wasserkraft-
werke, sondern die für sie verfügbare Wasser- und damit Energiemenge ein limttierender Faktor für die
mögliche Produktion. Dies gilt sowohl für Laufwasser- als auch für Speicherkraftwerke.

• Die thermischen Kraftwerke werden getrennt nach Brennstoffan modelliert, weshalb ihre geplanten Aus-
sert>etriebnahmen präziser modelliert werden können. Die Revisionen einzelner Blöcke werden auf Basis
des Lastprofils und der eingegebenen Nichtverfügbarkeitsrate optimiert. Letztere stammen aus den
Nichtverfügbarkeitsmeldungen der Kraftwerksbetreiber9. Auf Basis der Daten für die Jahre 2016 bis 2019
beträgt sie für die Schweizer Kernkraftwerke ca. 20% der Zeit im Sommer (April bis September).

2.4 Klimaunabhänglge Elngangsgrössen
2.4.1 Probabilistische Eingangsgrössen

Der in der Analyse verwendete Ansatz der Monte-CarloSimulaüonen” basiert auf probabilistischen Ein-
gangsgrössen, die in einer gewissen Verteilung vorliegen. Die Eingangsgrössen werden so oft zufällig <ge-
zogenl>, bis man davon ausgehen kann, dass genügend Konstellationen vorliegen, um ein Phänomen be-
lastbar beschreiben zu können. Ist das der Fall, spricht man von Konvergenz (siehe Abschnttt 2.7). Die
probabilisüschen Eingangsgrössen für die Analyse der Versorgungssicherheit sind die vom Klima unatb
hängigen ungeplanten Kraftwert<sausfälle.

Die Analyse berücksichtigt ausschliesslich ungeplante Ausfälle der thermischen Kraftwerke. Ausfälle sind
unabhängig vom Klima und erfolgen zufällig auf Basis der eingegebenen Raten für ungeplante Ausfälle
(5% bis 10% für thermische Kraftwerke). Eine Rate von 5% bezogen auf ein Jahr bedeutet, dass das Kraft.
werk in diesem Jahr in 5% der Zeit ungeplant ausfällt. Die zeitliche Verteilung der Ausfälle auf die einzel-
nen Kraftwerke wird aus einer Gleichverteilung von 10'000 möglichen Kraftwerksausfallkombinationen zu-
fällig ausgewählt, welche die vorgegebenen Raten für alle modellieRen Kraftwerke erfüllen. Ungeplante
Ausfälle sind unabhängig von der Revisionsplanung, vom Verbrauch und von den jeweils angenommenen
Reduktionen des Kraftwerksparks in den einzelnen Szenarien. Daher sind, wie in der Realität, Ausfälle
grosser Kraftwerke auch zu Hochlastzetten, während der geplanten Revision anderer Kraftwerke und auch
in Stressszenarien mit anderweitig bereits reduziertem KraftwerkspaR möglich.

Die ungeplanten Ausserbetriebnahmer1 der Wasserkraftwerke werden nicht probabilisüsch modelliert, da
sie in den historischen Produküonswerten enthalten sind.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit entsprechen die probabilisüschen Eingangsgrössen in der vorliegenden
Analyse jenen aus dem Szenario Ks1 modB der Frontier-Studie.

o Dk Krdnweß$tntreitnr serxlul diese Daten du EuupeaI Power ExcharUe (EEX). welcln Se an das Transpaenz-F\xta chr

ENTSC>E $eRerleitet: Ntpsl/tranqwency,entstn_eu/

to Ue hRxlteCatbSIIndatkxl ist ein Verfallen als der st:xnastik_ Es vustzhl Frageste#ungen nit Hilfe der WajyscInilüchkeitstleaie zu lösul md

tntßent sich dazu einer gussen Zähl an gleidnrtigen arIal$expertnenten_ Gnxxßage cHr Uxtte<;arkbSinx#atk)n Ist eUs Gesetz der gossen Zalb

len. siehe dazu aldI A!>scjyütt 2.7.
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2.4.2 Konstante Eingangsgrössen

Die folgenden Eingangsgrössen definieren den Szenariorahmen und bleiben für alle lteraüonen konstant:

• Installierte Kraftwerksleistung und technische Parameter
• Annahmen zu den Brennstoff- und CO?Preisen

• Die NTC-Annahmen aus der FrvnberBtudie

Die angenommenen Parameter für diese konstanten Eingangsgrössen finden sich in Abschnitt 3.

2.5 SImulatIon

Neben der Versorgungssituation hierzulande (Stromnachfrage und Erzeugungskapazitäten) spielt für die
Versorgungssicherheit der Schweiz auch die Situation im gesamteuropäischen Stromsystem eine sehr
wichtige Rolle. Im Modell wird deshalb die gesamte ENTSO.E-Region modelliert (siehe Abbildung 8).

AUrildung 8: ENTSO€ (dtnketgrau) und angrenzen& Zonen {hellgnu)

Die Simulationen erfolgen nach der Konsolidierung und Aufbereitung der Daten mit dem kommerziellen
Marktsimulationstool <PowrSym»" in einer Cloud-Umgebung für High Performance Computing ". PowrSym

'’l'ttpmw.ww.axTI/
12 nttps7/aalrerüauscH'carvck IIe/savices4>atclV
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wird in Europa von den Übertragungsnetzbetreibem Tenrlet (Niederlande), Ceps (Tschechien), Trans-
electrica (Rumänien) und Swissgrid verwendet.

Jede Simulation kombiniert ein Klimajahr mit einer zufällig ausgewählten Kraftwerksausfallsituation. Das
gewählte Jahr definiert für jede Marktzone die Einspeisung aus Photovoltaik und Wind, die Last sowie die
WasserverfügbarkeR für die jeweilige Simulation. Das Lastprofil beeinflusst zudem die Revisionsplanung,
weil Revisionen jeweils für Schwachlastzeiten geplant werden.

Das verwendete Marktmodell ermittelt für jede Kombination aus Klima-, Wasser- und Ausfallsituaüon den
kostenopümalen stündlichen Kraftwerksabruf im betrachteten Gesamtsystem sowie die stündlichen Han-
delsflüsse zwischen den Marktzonen. Dabei gelten die technischen und ökonomischen Randbedingun-
gen” für Kraftwerke, Speicher und den intemationalen Stromhandel (Netze). Um Aspekten einer langfristi-
gen Speicherbewirtschaftung Rechnung zu tragen, sind auch Füllstände ausserhalb der historisch
beobachteten Spannweite möglich. Das verwendete Simulationstool PowrSym funktioniert wie folgt:

> Zielfunktion und Optimierungslogik – ZietfunktiorI der Berechnungen ist die Minimierung der System-
kosten. Das angewendete Fundamentalmarktmodell unterstellt somit einen perfekten Markt, d.h. das
Vorhandensein von Informationssymmetrie bei gleichzeitiger Abwesenheit von Missbrauch oder Markt-
macht sowie anderen marktverzenenden Faktoren. Das Optimierungsmodell entspricht somit am ehes-
ten einer ATC"-basierten impliziten Intraday-Auktion ohne Vorlaufzeit. Im Rahmen der Adequacy-Ana-
lyse minimiert das Modell die ENS-Summe pro Woche.

> Optimierungshorizont – Das Modell simuliert jeweils ein Klimajahr in stündlicher Auflösung, wobei der
Optimierungshorizont eine Woche umfasst. Das Modell schaut somit bei der Bestimmung des Kraft-
werkseinsatzes maximal eine Woche in die Zukunft. Ungeplante Kraftwerksausfälle, Einspeisung der er-
neuerbaren Energien sowie die Lastprofile innerhalb dieser Woche sind beim Start der Optimierung für
die jeweilige Woche bekannt. Weiter in der Zukunft liegende Ereignisse sind jedoch nicht bekannt. Vor
der wöchentlichen Optimierung erfolgt eine Revisionsplanung (geplante Nichtverfügbarkeiten) basierend
auf dem Lastprofü und den angenommenen Raten für geplante Kraftwerksrevisionen.

> Optimierungsablauf - Abbildung 9 zeigt den Schritt <Simulation> aus Abbildung 3 im Detail. Die Opü-
mierung erfolgt auf Basis der Grenzt<osten der Erzeugung:

1. Optimierung und Berechnung der Revisionsplanung - Das Modell verteilt die angenommenen
Raten für geplante Revisionen optimal auf den zur Verfügung stehenden Zeitraum. Das führt dazu,
dass die Revisionen hauptsächlich zu Schwachlastzetten stattfinden, was die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Lastabwurfs minimiert. Da Revisionen länger als eine Woche dauern können, betrachtet das Mo-
dell in diesem Schritt das gesamte Jahr.

2.

3.

4.

Ermittlung der Residuallast - in jeder Woche resultiert die stündliche Residuallast als Differenz der
Produktionsprofile der emeuerbaren Energien (inkl. Laufwasser) und des Stromverbrauchs.

Einsatz der thermischen Erzeugungseinheiten – Dieser folgt dem Prinzip der Minimierung der
systemwetten Erzeugungskosten und resultiert in Grenzkosten für jede Marktzone.

Einsatz der (Pump..)Speicherkraftwerke – Auf Basis des Ergebnisses aus Schritt 3 wird der Ein-
satz der (Pump-)Speicherkraftwerke optimiert. Grundlage für die Entscheidung zum Pumpen oder
Turt)inieren sind dk in Schritt 3 ermIttelten zonalen Grenzkosten. Pumpspeicher pumpen also zu Zei-
ten niedrigerer Grenzkosten und turbinieren zu Zeiten höherer Grenzkosten. Das Tool sucht weiter-
hin die kostenoptimale Deckung der systemweiten Last. Beim Einbezug der Pumpspeicher berück.
sichügt es die Übertragungskapazität, Ebenfalls Eingang in die Pumpspeicheroptimierung finden die

13 Wirkt#rgsgal. Anfavtsran+>en. mh#nah Stillstarxb und Lnutzeiten. AusfaBraten. Revisbnsraten um Ehscjyarkrrrpn von Revisionen. EIN$siorn

raten. LebtrIngstesttraInrUe11. Mst-nrbBediWngen. Startkosten. Zulu= UIXI PegelstaxSe tH Seen

H Avabtie Transfer Cap3city
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hydrologischen Randbedingungen wie Zufluss und Pegelstände, wobei letztere den historischen
Rahmen vedassen können. Nach Schritt 4 resultiert der Marktpreis für jede Zone.

Verbrauch

pro Stunde9

Rate für geplante Kraftwerks-Revisionen (%)

Angebotsabhängige Erzeugung

Revisionsplanung

ErmIttlung der Residuallast

+ Einspeisung pro Stunde

Übertragungskapazität

Kraftwerksparameter
Einsatz der thermischen KW

» Kapazität
# Betriebs., Brennstoff., CO2-. Startkosten
w Effizienz
B Ausfälle
B Leistungsvorhaltung
B zunuss und Reservoirgrösse (für Wasserkraft)

Ermittlung der Grenzkosten

(Pump-)Speicheroptimierung

& Entscheidung Pump oder Turbinierbetrieb
# Berücksichtigungder
>
>

Übertragungskapazität
Berücksichtbung der hydrologischen
Systemoptimierurw

Einsatz der (Pump-)Speicher-KW

AIBildung 9: EIngang$gössen und Qpümlen#lpablauf von PowrSym

Dk a+gebotsalrängge Erzeugtrtg trniasst L2ufwasser, PlxXawltaik. WrxfkraR. axlere ernetnrt)are EIzetUurU {Danaue etc.) sowie andere Ncht

emeuert)are EIzeugrxrg (Klaft-WänrnXopplulg etc_)

2.6 Adequacy-Indikatoren
Die Ergebnisse der Simulationen werden mit folgenden Indikatoren für die Versorgungssicherheit zusam.
mengefasst:

> Energy Not Served (ENS), auch Energy Not Supplied genannt, ist der absolute Wert des erwarteten
Lastabwurfs in der betrachteten Periode. Alle Ergebnisse basieren auf der Gesamtbetrachtung aller lte.
rationen. Für jede Stunde resultieren ein Minimum, ein Maximum und ein Mittelwert sowie für die Jahres.
werte folgende Kennzahlen:

• Mittelwert: Durchschnttt über alle lterationen

• Median: in 50% aller lteraüonen ist die ENS-Summe kleiner oder grösser als der Median.

• P95-Wert: in 95% aller lteraüonen ist die ENSSumme kleiner, und in 5% ist sie grösser als der Pg&
Wert

» Loss of Load Expectation (LOLE) bezeichnet die erwartete Anzahl Stunden pro Jahr, in welchen nicht
die gesamte Last bedient werden kann (unabhängig von ihrer Menge). Das heisst, LOLE quanttfiziert die
Häufigkeit eines Lastabwurfs, nicht dessen Umfang. Der Logik der MonteCadoSimulationen folgend,
resultieren für die Jahreswerte ein Median, ein P9&Wert und ein Durchschnittswert.
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» Loss of Load Probability (LOLP) in Prozent ist ein Mass für die Wahrscheinlichkeit eines Lastabwurfs,

ohne dessen Umfang zu berücksictItigen. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit eines Lastabwurfs in einer ge-
wissen Stunde basierend auf den Ergebnissen aller lterationen.

Das verwendete Modell minimiert die ENS pro Jahr. Die pro Jahr ausgewiesene LOLE ist ein sekundäres
Ergebnis. Dies muss bei der Interpretation der Resultate berücksichtigt werden.

Die Verwendung der drei Indikatoren erlaubt eine Abschätzung der Versorgungssichertleit.

2.7 Abschätzung der Konvergenz und Anzahl der nötigen lteratlonen
Eine zentrale Frage bei MonteCarloSimulationen ist die Anzahl an lterationen, die nötig sind, um eine
ausreichende statistische Belastbarkeit zu erreichen. Abbildung 10 zeigt die jähdictle ENS im System pro
Simulaüon. Der Durchschnitt liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb des hellroten Vertrau-
ensintervalls. Der gleKende Mittelwert der ENS (rote Linie) ist ab einer hinreichend grossen Anzahl lteraüo
nen auch gegen Ausreisser genügend stabil, so dass man von Konvergenz sprechen kann.

t2'C')]
n95\ Kk>nfHendnt•tvdI (r•eIlte Achse) –Sys8en EBS {take Achse) eHexI•r Dududtntt (nchb Achs•)

7 25co
7000

’“” g
I'GCO

sco

0
1501

Abbildung 10: Konvergenz der jälvllchen ENS Im System Im Szenario ,SI mods

Die statistischen Annahmen zum Verlrauensintervall von 95% beruhen auf dem Starken Gesetz der gras-
sen Zahlen und auf dem Zentralen Grenzwertsatz. Sind beide erfüllt, gilt der Fehler zwischen dem bea
bachteten Mittelwert der systemweiten ENS und ihrem ErwartungsweR ats normalveReilt. In diesem Fall ist
der Fehler EN mit der Standardabweichung aN in der lteraüon N

Das Vertrauensintervall mit PN als glettender Mittelwert nach N lteraüonen ist

1F I N 1 B 9 6 % 1 P /\1 1F I n 9 6 %1 n

In dem Szenario Ks1 mod» liegt der normierte einseitige Fehler bezogen auf die ENS im System nach
1575 Simulationen bei 5.3%. Jedes der 35 Klimajahre wurde 45-mal simuliert.

3 Szenariorahmen gSI mod>1

Im Sinne eines Stresstests für die Versorgungssicherheit wurde iM Rahmen der Frontier-Studie das Sz&
nario qSIB in Anlehnung an Stressszenarien, die die EICom in früheren Versorgungssichertlettsanalysen

Be+icht Spttzenl8st-Gaskr8ftvwrke zur Stärkung chr
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definiert hat, weiter verschärft. Diese Verschärfungen und die Abbildung weiterer netztechnischer Ein-
schränkungen führten zum Szenario 1cSI modB (ModIfizierten Szenario 1 - Keine Kooperation). Im Ergek>
nis geht Ksl mods von weniger Importkapazitäten und im Winter von einer um ein Drittel reduzierten Kern-
kraftwerksleistung in Frankreich aus. Ausserdem gelten die Schweizer Kernkraftwerke Bealau 1 und 2 im
Jahr 2025 als endgültig ausser Betrieb genommen. Diese verschärften Annahmen erlauben es, den Ein-
fluss einer eingeschränkten Importverfügbarkeit auf die Schweizer Versorgungssichertmit zu untersuchen.
Diese Annahmen spiegeln in Teilen die Situation des Winters 2016/17 wider, in dem die Kernkraftwerke
Bealau 1 und Leibstadt ausser Betrieb waren und es in Frankreich zu einer Reihe von ungeplanten Kraft-
werksaufällen kam.

3.1 Verbrauch und Kraftwerkspark im Jahr 2025
Datengrundlage ist das <Bottom-up>-Szenario National Trends 2025 der PEMMDB. Es berücksichtigt die
wahrscheinlichste Entwicklung des europäischen Stromsystems bis zum Jahr 2025. Tabelle 1 zeigt für das
Szenario KSI modB und für ausgewählte Länder die wesentlichen Eckdaten.

Verbrauch
pWhl

Spitzenlast
IGW1

Installierte Leistung
Ecw]

Davon angebots
abhärlgig [GWl

62

549

494

328

77

115

87

10

85

90

57

13

19

13

13

159

64

48

17

22

17

Deutschland 236

Frankreich Sommer 156
Winter: 135

111Italien

Österreich 28

NIederlande 42

28Belgien

Tabelle 1: Wesentliche Eckdaten des Szenarioralvnens ,sf m$d, aus der Frontier.Studie

Der Verbrauch fällt je nach Jahr unterschiedlich hoch aus, da er vom jährlichen Temperatuwedauf ab.
hängt. Für die Schweiz beträgt der mittlere Jahresvert>rauch inklusIve Verbrauchseffekten aufgrund von
Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen 62 TWh. Für ein kaltes Klimajahr (z.B. 1985) beträgt der Stromver-
brauch aufgrund des temperaturbedingter1 Lastanstiegs 63 TWh, während für ein deutlich wärmeres Klima-
jahr (z.B. 2014) ein Verbrauch von nur 61 TWh resultiert. Die Pumpenergie ist dabei noch nicht enthalten,
da sie ein Modellergebnis ist. Die Werte aus diesen beiden Jahren stellen den minimalen und maximalen
Verbrauch über alle Klimajahre dar. Sie definieren somit die Verbrauchsspanne im Jahr 2025, Für die
Schweiz beträgt sie ca. 2 TWh bzw. etwas mehr als 3% bezogen auf den Minimatwert. Die relativen Ver-
brauchsschwankungen sind für andere Länder wie bspw. Frankreich aufgrund der weIten Verbreitung von
elektrischen Heizungen grösser.

Die erwartete installierte Erzeugungskapazität in der Schweiz beträgt im Jahr 2025 ca. 24 GW und setzt
sich für das Szenario KSI mc>dD wie folgt zusammen:

• Kemkraftwerke: 2.2 GW installierter Kapazität (ohne Bealau 1 und 2)

• Wassert<mR: 16.3 GW installierte Kapazität (Laufwasser und (PumFb)Speicherkraftwerke)

• Photovoltaik: 4 GW installierte Kapazität für eine Jahresproduküon von ca. 4 TWh Energie

Bericht Spitzenlast138skraftwlke zu Stärkung chr
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• Wind: 180 MW installierte Kapazität für eine Jahresproduküon von ca. 0.3 TWh Energie

• Andere Erneuerbare: 907 MW installierte Kapazität für die Jahresproduküon von 3.7 TWh Energie

• Andere Nicht-Erneuerbare: 830 MW installierte Kapazität für die Jahresproduktbn von 3.4 TWh Energie

Der beschlossene Kohle und Kemkraftausstieg in Deutschland ist berücksichtigt. Die Kemkraftwerksleis-
tung in Frankreich wird in eSI mods in den Wintermonaten von Oktober bis einschliesslich März gemäss
den Vorgaben des Steuergremiums der Frontier-Studie um 1/3 (rund 21 GW) reduziert (siehe Tabelle 1 ).
Die Annahmen zur installierten Erzeugungskapazität sowie zu den Ausserbetriebnahmen der Kraftwerke
im Ausland sind gegenüber TYNDP 2020 National Trends /MÄF 2019 ausser für die Schweiz und Frank-
reich unverändert.

3.2 Annahmen zu Brennstoff- und CO2-Preisen
Eine wichtige Rolle für die Marktpreisbildung und die daraus resultierenden intemationalen Stromflüsse
spielen die kurzfristigen Grenzkosten der installierten Kraftwerke. Diese wiederum basieren auf den An.
nahmen zu Brennstoff- und CO?Preisen. Letztere dienen als Grundlage für die Marktsimulation und ent-
sprechen den Annahmen in der Frontier-Studie und sind in (Tabelle 2) dargestellt.

Kategorie Wert
Brennstoff- und CC>2-Preise

Preis für Gas 16,86 €/MWh (HHV)

Quelle

Basierend auF dem Trend der
TTF Forwards Trend 2021 bis
2023

Preis für Kohle 10,15 €/MWh (LHV) Basierend auf dem Trend der
Kohle AP12 Forwards 2021 bis
2023

Preis für Light Fuel Oil
Preis für Heavy Fuel Oil

38,24 aMWh (LHV)
30.29 €/MWh (LHV)

Basierend auf dem Trend der
ICE Brent Forwards 2021 bis
2023 und historisch
beobachtetem Verhältnis zu
Ölpreisen
Basierend auf dem Trend der
EU CO, Allowance Forwards
2020 bis 2022

Preis für EUA 21,34 €/tCO2

Wechselkurs CHF/EUR 1.05 CHF/EUR

Tabelle 2: Annalvnen zu Bnnnsto B. und COrPreisen

Quelle: RAnalyse StreItuusammeltartBt CH€U,, FK>ntiet Economics

Diese Annahmen führen zur folgenden At>n/freihenfolge: Zuerst kornmt die angebotsabhängige Einspei-
sung aus Windkraft, Photovottaik, Laufwasser sowie aus anderen erneuerbaren Energien und anderen
nicht emeuerbaren Stromerzeugungstechnologien (z.B. Kraft-WärmeKopplung) zum Einsatz. Diese wer-
den vereinfacht mit Grenzkosten von 0 €/MWh modelliert15. Der im Vergleich zu anderen Energieszenarien

15 Grenzkosten süd jun Kostur. die durtb die F+tßuktk)n einer zusätzliclten Eintnit. zB. EInIge, entsteF}ut Nicht aBe Artul angetxrtsd>härUiger

EIzet8prU webul tdtsäclüch krrzfrist8e €Xenzkosten von O €/MWh auf_ na sie Mr ar9etxrtsdrträngig einspeisen UM rictlt markubasert, eßcfnint

de Annalvrn im Rajyrnn einu FuIxlanenta#nattrrxxleüs gerochtlertigt
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niedrige CC)2-Preis von 21.34 € pro Tonne sorgt dafür, dass nach der Kernkraft erst die Braun- und Stein-
kohlekraftwerke und anschliessend die Gaskraftwerke abgerufen werden, gefolgt von ölbasierten Techn©
logien. Für eine Versorgungssicherheitsana1)Fse steht die tatsächliche Höhe der Produktionskosten einer
Technologie nicht im Fokus. Doch die daraus resultierende Abnrfreihenfolge ist eine energiewirtschaftliche
Rahmenbedingung, die nicht zuletzt für die resultierenden Stromftüsse eine wichüge Rolle spielt.

3.3 Annahmen zu Grenzkapazltäten (NTC)
Die Frontier-Studie verwendet für die Annahmen zum intemationalen Netzausbau den TyNDP 2018 der
ENTSO-E für das Zieljahr 2025.

Entsprechend der Annahmen werden die NTCs der Schweiz im Szenario KSI mach (keine Kooperationen)
so berechnet, dass die benachbarten Regionen die 70 %-Regel umsetzen können. Ausgehend von einer
Netzkapazität von 100% (F_max), einer Sicherhettsmarge von 10% (FRM) und der Bereitstellung von 70%
(MCCC+MNCC) für den grenzüberschreitenden europäischen Handel, ergibt sich eine verbleibende Netz-
kapazität von 100% - 70% - 10% = 20%. Für die Schweizer NTC verbleiben damit maximal 20% der Netz-
kapazität, wenn nicht inteme Flüsse oder Loop Flows zu erwarten sind.

Die Annahme, dass Beznau 1 und 2 ausser BetrIeb sind, verringert den NTC an den Nordgrenzen eben-
falls, da auf der 220kV-Netzebene deutlich weniger Gegendruck vorhanden ist. Infolgedessen werden die
NTC an den Grenzen zu Deutschland, Frankreich und Österreich jeweils um 100 MW reduziert.

Des Weiteren wird für die Analyse der Versorgungssicherheit die Transmission Reliabltty Margin (TRM) in
Abzug gebracht. Die TRM ist eine Sichertreüsmarge in der Kapazitätsberechnurlg, die auf historisch bea
bachteten Abweichungen der in den Netzmodellen errechneten Kapazität von der tatsächlich zur Verfü-
gung stehenden Kapazität beruht. Die Reduktion für die TRM beträgt an der Grenze zu Italien 250 MW,
und an den drei Nordgrenzen in Summe 500 MW.

Abbildung 11 zeigt die in KSI mc>dB resultierende Übertragungskapazität an den Schweizer Grenzen in Rot
und stellt sie der Übertragungskapazität für 2021 in Grün gegenüber. Die resultierenden niedrigen NTCs
beschränken den Handel mit der Schweiz drastisch.

Bericht Spttzenlast-G8skraftvwrke ztr Stärkuru ür
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AIBildung 11: übertragIneskapazitäten in hnF)ort. uta ExportncttttZIg an an SChweüËW Grenzen

Grün: Gegenwärtige Haximalwette ftir Wnter. Rot Werte gemäss Szenario BSI nB>dB. DIe Haximalwerte werden nicht immer eneiclrt, wie man

3.4 Regelreserven
Der primäre Zweck von Regelreserven ist der Ausgleich der unvermeidbaren Schwankungen zwischen
Produktion und Last. Im Sinne eines konservativen Ansatzes nimmt die Modellierung an, dass positive Re-
gelleistung (durch den TSO reserviert zum Ausgleich kurzfTisüger Frequennchwankungen) in der Metho.
dik der Adequacy-Analyse nicht zur Deckung der Last zur Verfügung steht.

Die ENTSO-E Datenbasis enthält Angaben der TSOs, wie die Regelreserve modelliert werden soll. damit
sie am ehesten der Realität entspricht. Primär- und Sekundärregelleistung vermindern in der Regel direkt
die installierte Kapazität, die für die Deckung der Last zu Verfügung steht.

Tertiärregelleistung wird entweder als Band zur Last addiert oder von der installierten Leistung der jeweili-
gen Erzeugungskategorie subtrahiert, ja nach TSO-Angabe.

Für die Schweiz wird die Regelleistung von der verfügbaren Turt>inierkapazttät der Speicherkraftwerke atb
gezogen. Die Regelleistungsreserve beträgt 869 MW. Zusätzlich wird die verfügbare Speicherproduktion
um die durchschnittliche abgerufene positive Regelenergie in der Höhe von 400 GWh pro Jahr reduziert.
Auf diese Weise lässt sich auch der Energiebedarf für die Regelreserven realistisch abbilden.

3.5 Redispatch
Energiemengen für intemationalen Redispatch, für deren Bereitstellung Kraftwerke in der Schweiz ihre
Leistung erhöhen müssen, wird in dieser Studie zu 100% von der Energiemenge, die zur Deckung der Last
zur Verfügung steht, abgezogen. Im Rahmen der Frontier-Studie wurden im Anschluss an eine Marktsimu-
lation im Netzmodell die anfallenden Redispatchmengen identifiziert und als Energiemengen pro Woche
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ausgewksen. Für eSI mcxIB resultieren in der Schweë für das ganze Jahr 4.2 TWh für Redispatch. [lue
Menge wkd h den Sknulatbnen von der in den Speicherseen ar Verfügung stetnnden Energk wochen.
genau in Abzug getxacht.

3.6 Annahnen in den untersuchten Fällen für Spitzenlast-Gaskraftwerke
Die vodiegende Analyse tntrachtet eben Referenzfall urxl acht Varianten cbsseRnn Stressszenaäos eSI
maß . Verantwxxdich für die t>finttion der Varianten war die EICom.

Das Stressszenarb ohne Strategisctn Reserve urxl ohne zusätzliche SpitzenlastGaskraftwerke w+d Vaß
anten mit Strategischer Reserw und sok:tun mit uNerschbdlichen Dimensbnbrungen und Betriebsweben
von Spitzenlast<3askraftwerken gegenOtnrgestellt

Das Vorgetnn führte zu folgenen Varianten:

• eSI mod otvre SRB: Diu bt der Referenzfall. Er enthält weckr eine strategische Reserw noch
zusätz. IHn Spitzenlast4askraftwerke. Der Referenzfall dbnt dazu, die Venolgungsengpässe al
identifiäeren, db ohne zusätzlich Massnahmen auRreten.

' gSI mod Worst Case % RDB: Sensittvität für gSI mod Worst Case ohne SRa mit dem haltnn Redb-
patchvolurren Redbpatch (2.1 TWh statt 4.2 TWh, siehe Abschnitt 3.5)

• gSI mod HWlro SM.' Das bt der Referenzfal agl. eher strategischen Speicherreserw und entspricht
der Mcxlellierung von eSI rrx)dw in der Fronti8r8tudio. Letztere reserviert Wa wer (1.1 TWh) in den Spei.
cttertncken der (PumFb}Speicherkraftwerke, bringt atm keine zusätzliche Energie ins System.

' SpitzenlastGaskraftwerke mit Betriebsweise eSRB
Die folgenden vier Varianten untersteHen den SpRzedast4askraftwerken eine Betrkbsweise als Strate.
gische Reserve RSRB. Der Abruf ist möglich ab &ginn einer Woche, h der im Rehrendall ENS auftritt.
Dbse Betriebswebe füllt zu weniger Betriebsstunden aIs db unten tnschrbtnne Betr}ebsweise
<MAR i(r).

• RSI rrDd 200 MW Gas SRB

• eSI rrnd 4CX> MW Gas SRB

• eSI IInd 6CX) MW Gas SR8

• RSI ITX>d 8>0 MW Gas SR A

• Spitzenlut-Gaskraftwerke mit Betriebswebe eMARKTB
Db folgenden tniden Varianten untentelbn den Spttzenlast-Gaskraftwerken eine Betriebswetse kn iIblk
chen Maütgeschehen. Diese Betrbbswebe führt zu deutlich mehr Betrbbsstunden als die Betriebs.
wehe gSRB.

• gSI mod 400 MW Gas MARKT3

• Vertbfte Analyse jener Sknulatk>n mit chr höchsten ENS in der Schwiz (RSI mod Worst Case
MARKTs) hinsichtlich folgerxJer FragesteHungen:

1 Welche Dknensionbrung M Spitzenlast<3askraftwerke beseitigt die ENS hn Wust Case voll-
ständig, wenn die Kraftwerke an Markt tntrËtnn werden?

2. Ab wann müssten dëse Spitzenbst-Gaskraftwerke hufen, un db ENS vollständig zu eliminËren
(minimal erfoK+edbhe Betrët>sstunden)?

3. Wk vieh BetrietBstunckn resuttkren für diesen FaR?

Abschnitt 4 zeigt die Ergebnisse uM die technische Interpretatk>n für aHe untersuchten Varianten urxi Serb
siüvttäten.
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4 Ergebnisse und technische Interpretation
Dieser Abschnitt beschreibt zuerst die Ergebnisse für den Referenzfall <SI mod ohne SR» und die sechs
Varianten, für die Ergebnisse aus kornpletten MonteCadaSimulationen vodiegen. Daran schliesst die Be-
sprechung für die beiden Varianten <SI mod Worst Case MARKTD und gSI mod Worst Case q/2 RDB.
Letztere basieren jeweils auf einer einzelnen Monte CadoZiehung (Worst Case) und sind somit nicht di-
rekt vergleichbar mit den P9$, Mediarb und Durchschnittswerter1 für die anderen sechs Varianten.

Abbildung 12 zeigt die Jahressummen der beiden Adequacy-Indikatoren Energy Not Supplied (ENS) und
Loss of Load Expectation (LOLE) für die Schweiz. Für den Referenzfall und die sechs hier dargestellten
Varianten resultieren aus allen Simulationen jeweils ein Mittelwert, ein Median und ein P9&Wert (siehe
Abschnitt 2.6). Wichtig für die Interpretation der Resultate ist, dass das verwendete Modell die ENS mini.
miert. Die pro Jahr ausgewiesene LOLE ist ein sekundäres Ergebnis.

EN s p9s –ENS bIetetweI Ll)LE POS - tOtE MinehNel

-=29 –25 1loU•HIR 47 19

6 6

AbbIldung 12: Energy Not SuppIIed (ENS) und Lass of Lead Ëxp4€#atlon {LOLE) für den Re$er•nzfall und 6 Vadanten.

Zrr Definitkn vm Pg8Welten getn Atrscltral 2.6. Zlr BesclveawrU chr unterstxhtul FäBe (•SI rrxxl ollrn SFb r6w.)geln At)scNtitt 3.6

Der Median.Wert für die ENS und die LOLE pro Jahr beträgt in allen Varianten 0 (in Abbildung 12 nicht ex-
plizit dargestellt). Ein stabiler Durchschnitt über einen Grossteil der Varianten sowie ein hoher P9$Wert
deuten darauf hin. dass mindestens in der Hälfte der Fälle keine ENS resultiert. Eine detailliertere Auswer-
tung des Referenzfalls sowie der sechs Varianten ergibt. dass je nach Variante in 66 (<SI mod 400 MW
Gas MARKTs) bis 201 (<SI mod Hydro SR>) von 1'575 Simulationen ENS auftritt (vgl. Tabelle 3). Dies
entspricht einem relativen Anteil zwischen 4.2 Prozent und 12.8 Prozent.
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Simulation Anzahl Simulationen mit
ENS

Relativer Anteil an insgesamt
1’575 Simulationen

51 mod ohne SR

81 mod Hydro SR

81 mod 200 MW Gas SR

91 mod 400 MW Gas SR

S1 mad 600 MW Gas SR

S1 mod 800 MW Gas SR

81 mod 400 MW Gas MARKT

199

201

12.696

12.896

179

168

158

145

66

11 .4%

1 O,7%

l o.0%

9.2%

4.2%

Tabelle 3: Anzahl SimulatIonen mit ENS im Retererutall und in den 6 Varianten

Abbildung 13 macht deutlich, dass insbesondere in den Simulationen mit den Klimajahren 1985, 1996 und
2006 ENS auftritt. 1996 und 2006 weisen eine im langjährigen Vergleich sehr niedrige Wasserverfügbar-
keit auf, und 1985 ist ein aussergewöhnlich kaltes Klimajahr. Die drei Ktimajahre sind durch eine niedrigere
Wasserverfügbarkett gekennzeichnet. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit des Eintrttts von ENS.

350

Häufigkeit der Klimajahre in Simulationen mit ENS

300

250

5 200X
01=
3
2 150

100

50

cya) geBncoh ooo) OP typ) Neu) 80 Fb oo aD O r cya) 'elf) UDN ooo) areNa) qetc) (o
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Kllmajahr

0

AIBildung 13: Häufigkeit Ihr Klknajalrn 1982 bis 2t116 in den SImulationen mit ENS.

Zu den Varianten im Einzelnen:

• Der Durchschnitt und der Median-Wert verändern sich durch die Einführung einer strategischen Spei-
cherreserve (<SI mod Hydro SF?w) nur unwesentlich gegenüber dem Referenzfall (<Sf mod ohne SR>).
Die strategische Speicherreserve bringt keine zusätzliche Energie in das System. Sie ist somit kein ge-
eignetes Instrument, um ein strukturelles Energie-Defizit, wie es im betrachteten Stressszenario unter-
stellt wird, zu beseitigen. Siehe dazu auch die Erklärung am Ende dieses Kapitels.

Bericht Spttzenlast-Gaskraftwerke zu St&kuru ür
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swissgr id

• Spitzenlast.Gaskraftwerke mit Betriebsweise <SR», die als strategische Reserve betrieben werden, sen-
ken sowohl den Durchschnitt als auch den P95-Wert der ENS sukzessive mit steigender Leistung . Sie
eliminieren aber die ENS bis hin zu einer Leistung von 800 MW nicht vollständig. Mit der kurzen <Vor-
laufzeit» von einer Woche reicht die Zeit somit nicht aus, um genügend Wasser in den Stauseen zu spa-
ren, um damit unvorhergesehenen zusätzlichen Stress, wie z.B. den Simuhanausfall der beiden Kern-
kraftwerke Leibstadt und Gösgen, zu kompensieren.

• Eine zusätzliche am Markt betriebene Leistung von 400 MW reduziert die ENS signifikant. Dies ist
dadurch zu erklären, dass die Preise bei Knappheit hinreichend hoch sind, so dass die Leistung regel-
mässig abgerufen und im Jahresverlauf durchschnittlich knapp 1.5 TWh produziert werden. Dadurch
werden die Füllstände in den Speichern geschont. Tritt dann zusätzlicher Stress auf, z.B. der Simultan-
ausfall der beiden Kernkraftwerke Leibstadt und Gösgen, kann die hohe installierte Leistung der SF>ei-
cherkraftwerke diesen zum Teil kompensieren, da in den Stauseen noch mehr Wasser vorhanden ist.
Der Durchschnitt der ENS für KSI mod 400 MW Gas MARKT» beträgt 14 GWh, die LOLE 10 Stunden.
Dies und die Tatsache, dass der Median und auch der Pg 5Wert jeweils Null sind, deuten darauf hin,
dass nur in wenigen Extremfällen ENS auftritt.

Als Ergänzung zu den Jahressummen zeigen Abbildung 14 bis Abbildung 16 stündliche Ergebnisse für die
Schweiz zur Loss of Load Probability (LOLP) und zur durchschnittlichen sowie maximalen ENS aus allen
Simulationen. Aus Gründen der Lesbarkeit besteht eine Abbildung jeweils aus zwei Bildern.
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Abbildung 14: Loss al Lead ProtntHltty (LOLP) tik en Refererxzfall und 6 Varianten

• in allen Fällen steigt die LOLP ab Mitte / Ende Februar an, erreicht ihren Höhepunkt Ende März und sinkt
dann wieder.

• Die Fälle qSI mod 200 MW GAS SFb bis und mit qSI mod 800 MW GAS SRB senken die LOLP gegen-
über dem Referenzfa 11 KSI mod ohne SFb, allerdings bleibt der Effekt überschaubar_ Während im Refb
renzfall bis zu 12% resultieren, erreicht die LOLP im Fall für 800 MW maximal 8%.

• Die LOLP sinkt für den Fall KSI 400 MW GAS MARKT> am deutlichsten gegenüber dem Referenzfall
KSI mod ohne SR>.

Bericht Spitzenlast<38skr8ftvwrke zur Stärkuru chr
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• Der Fall KSI mod Hydro SRB weist eine sehr ähnliche LOLP auf wie KSI mal ohne SFb . Vor ca. dem
26.03. ist sie etwas niedriger, und nach dem 26.03. ist sie etwas höher.

51 rr\od: DurchschnIttliche ENS pro Stunde
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Abbildung 15: DureItseItnttIIiclte stün<llbhe EMS Im Re$erenzfall und in 6 Varianten.

• Die durchschnittliche ENS pro Stunde steigt ab Mitte / Ende Februar an bis Ende März wo sie mit 250
MW ihr Maximum erreicht. Danach sinkt sie, wie auch die LOLP, relativ rapide. Der Grund isl dass ab
April alle französischen Kernkraftwerke, von denen gemäss Szenariodefiniüon ein Drittel im Winterhalkb
jahr (Oktober bis und mit März) ausser BetrIeb ist, wieder zur Verfügung stehen.

• Die durchschnittliche ENS sinkt nur für den Fall KSI mod 400 MW GAS MARKTs signifikant gegenüber
dem Referenzfall qSI mod ohne SFb .

• Die Fälle KSI mod 200 MW GAS SFb bis und mit KSI mod 8CX) MW GAS SF?w senken die durchschntttli-
che ENS gegenüber dem Referenzfall gSI mod ohne SR>1 , aber nicht sehr stark.

• Der Fall KSI mod Hydro SR» weist eine sehr ähnliche durchschntttiiche ENS auf wie qSI mod ohne
SF?w. Vor ca. dem 26.03. ist sie etwas niedriger, und nach dem 26.03. ist sie, auf niedrigem Niveau, zum
Teil etwas höher.

Bericht Spttzenlast-G8skr8ftvwrk8 ZIg Stakung chr
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Abbildung 16: Haxbnak stündliüe ENS Im Referatzfall und in 6 VarIanten

Die maximale ENS pro Stunde ist diejenige Grösse, die sich in den Varianten am wenigsten ändert: Die
Maximatwerte resultieren oft aus Extremereignissen, wie z.B. dem Simultanausfall der beiden Kernkraft-
werke Gösgen und Leibstadt während eines ohnehin schon eklatanten Versorgungsengpasses. Abbildung
17 zeigt die Situation im RSI mod Worst CaseB:
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AIBildung 17: Situation in aSV mod ohne SR Worst Case,
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Au©nrnd der in Szenario angenomnenen extrem niedrben verfügbaren Importkapazität aus ltaËen UIXi
Östenek:h (h Surrrne nahe Null), der niedrigen verfügbaren Importkapaätät aus Ckutschland unI Frzlk.
rekih (in Sumrre maxinal 1.7 GW), des hohen Redispatch.Ebtsatzes uM der unzureichend ausgebauten
PV-Lebtung leeren sbh de Speicher rasch. Bereits Ende Februar eneMt der Füllstand da technische
Minbnum bei 5(X) GWh, und kurz vor Anfang harz tritt ENS auf in der Grössenordnung von ca. 4 GW, weil
db Spek:her nk:ht mehr Frcxiuäeren können. Wenn h eher derart angesparvrten Situatbn h Wust Case
db bekJen Kemkraftwerke LeR)statt und Gösgen Anfang März (Kalenderwche 9) zusätzlk:h ausfallen,
verschärft sich die Situaüul deutlich. In dëser Wcx:he werden die maxhnalen ENSWerte vm bb zu über 6
GW h AbbBdung 6 beca>achtet. Db Läge tn$sert sich etwas, sobak1 db tniden Kemkraftuerke Lebstatt
und Gösgul vüeder verf{}gbar shI, blebt atnr krttbch bb Mitte April, wenn Zufluss in db Becken strömt
und wbder Energie zur Verftlgwrg steht.

Sersitivität eSI mod m)r5r Case % RD8:

Du angenanmene RedispatctbVdL#nen vm 4.2 TWh, das zu 100% nicht zur Deckung der Lat vermrh
det wird, kann vor dem Hintergrund fehbnder Kaoperatbn&Verträge hoch ersctninen. Eine SensttMtät mit
dem tnltnn Redbpatl:h-Volumen (2.1 TWh) führt zum Ergebnb, dass db ENS ftlrdbsen Fal 1'144 GWh
pro Jatr tnträgl gegenüber 1'6{15 GWh für den Fall mit 4.2 TWh RedispatctbVolumen. Dies bt zwn signt-
fikant tiefer. aber immer ncnh htx>h. Auf den kritbchen Zeitraum in ckn ersten 15 Wcx:hen des Jahres ent.
fallen ca. 1 TWh der 4.2 TWh an Redbpatch-Volumen. In der Sensttivttät falbn h diesen Wa:hen santt ca.
500 GWh wniger Redbpatch an.

&>rrit zeigt dbse SensiüvttäL wb sehr das Schweizer Stromsptem im Stressszenario RSI rrxxJD an Unit
bt: Die zusätzlichen 500 GWh, db sanK zur thc:kung der Last zusätzlbh zur Verfügung stehen , entsprb
chen in etwa der Reduktion an ENS.

Eine Detailstrxlie anhand du RSI mod Worst Gases ergib\ das ehe Lebtung von 4000 MW nötb bt,
um die ENS im Worst Cue kompbtt zu vermeiden. Im Worst Cae ohne zusätzliche Kraftwerke tritt wie
d>en tnschäetnn, 21#n ersten Mal kurz vor Anfang März ENS auf. Abbikiung 18 zeigt db veit>lebende
ENS und db resultkrerxlen Betrbbsstunden der Spitzenlast.Gaskraftvnrke in Abhängigkeit von der Arb
zahl Waden, die die Kraftvwrke in Betrieb sind, bevor bn Worst Case ohne zusätzlich Kraftuerke ENS
auftttt. Daal zwi Lesebebpiele:

Lesebebpbl 1: Db Wache 0 auf chr N>szisse entspricht derjenigen Woche, h der bn Worst Case zum ers-
ten Mal ENS auftritt (Kalerx}erwaüe 9}. Laufen db Kraftwerke erst ab dieser Woche 0, verbleiben trotz der
zusätzlicten Kraftwerksbistung von 1000 MW knrrer rwh 960 GWh ENS Im Wust Case, und die Kraft.
wrke absoNkren IX>81 Betriebsstunden.

Lesetnispiel 2: Sirxi db Kraftwerke tnretts 4 Wcx:hen vor der Woche, h der ohne db Kraftvwrke ENS auf.
tritt, h Betrieb (also ab Kabnderwcx:he 5), verbleknn mit den Kraftwerken 389 GWh ENS, und die Kraft-
wrke lebten 1'728 Betriebsstunden.

Die ENS whd kanpleü vermbden, wuln db Kraftwerke mit lex>o MW tnretts ab 7 Wcx:ben vor Ehtreten
deT ENS, also ä>Kabndermhe 2, für 7232 Stuntlen in Betrieb shld.

Baktrt: q>tz8Nast48$kr8ftänrke ar St&krxlg de
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Bib 3 zeigt, das sich durch den Ersatz wn Erergie aus Speictnrseen durch Energie am SpttzenlasË
Gaskraftwerken der FtBstarxl langsamer senkt Das führt dazu, dus in Kalendervw>che 10, wenn db beË
den KemkraRwerke LeI>statt UIXi (,ösgen unwrhergesehen ausfallen, db Pumpspeicher zusammen mit
den Spttzenlnt-Gaskraftwerken dbse Lebtung ersetzen könren (Biki 1) uM so db ENS komplett vermi&
den whd (BId 4). Bid 5 zeigt, cbss sich die Austausche mit cbn Nachbarn in einem derart gestressten Sy&
hm in den kritischen Ka}endermctnn 9 bb 15 nicht verärxiern, weil db Schweiz tnreits am Anschlag der
geringen zur Verfügung steherxien Grenzkapa2ität importbrt

Warum hilft db strategische Speictrene$erve h diesem Szenario Mun?

Die strategbctn Speictnneserw bn Unfang von immerhin l.1 TWh zeigt in den AchquacFBerechnungen
zu KSI mods so gut wie keble Wirkung. In keiner Ziehung verhhldeR db Speicheneserve db ENS vollum-
fänglich. Im Dunhschnitt geht die ENS lediglich von 69 all 66 GWtVa zurück (FB5 von 775 art 696
GWh/a). Warum bt dies so?

In den Fällen mit ENS lst das System h der &hwelztypbcherwelse komplett am Limit. Der ImF>rt ist dann
währerxi längerer Zeit praktisch kontinubrl ich am Maximum. Dbses Maximum ist aufgrurxi der Annahmen
im Szenarb cSI mod 9 sehr niedrig (ca. 1.6 GW, siehe AbschnItt 3.3). Auch wenn chr Import also länger
auf dewm sehr nbdrigen Maxbnum vert\anl werden die Spe}cherseen entkert, und>hängig davon, d) ein
Teil cbvon eine strategbche Spe}cheneserve bt. Es gilt immer: Db Prcxiuktion chr Schweizer Speictnr-
kraftwerke entspricht den Verbrauch der Schweiz abztlglk:h sonstber Pnxiuktion in der Schweiz urxl atb
zöglich Importe. Dadurch entvHckeR sich db FillstarxlskuIW mit uM ohne strategische Speicheneserve
praktbch Hentisch. Ohne strategische SFnicherreserve funktionbrt der Markt länger, mit tkm nicht reser-
vierten Wuser kann chr Markt ENS länger verhindern. WeIn das für db Speicheneserve reservierte Was
ser am Markt entzogen wurde, schlie at der Markt sctx>n früher nk:ht mehr.

Das verwrxIete AdequacFM(Heil versucht, der Hsttxbchen Füllstandskwve (kordgkd um die SpeIcher-
reserve) zu folgen. In den Fällen mit Knapptntt gelingt dbs typbcherw tse nIcht, ch der ImFnrt nicht erhöht
werden kann.

Zur lllustraäul zeigt die folgertcb AbbIldung cbn totalen Import in die Schweiz und cbn totäen NTC für die
Worst-Casoaehung:

BahN. Spitzenl8sK38skIdtwolke ar stakuru chr
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Abbildung 20: Vergleich des totalen lmpottes der Schweiz mit dem HTC

Abbildung 20 zeigt: Der Import in Q4 nutzt den zur Verfügung stehenden NTC meist aus. In Q1 ist dies
nicht immer der Fall, weil der NTC aus FR nicht immer ausgenutzt wird. Dies kommt daher, dass FR
gleichzeitig ENS hat und daher nicht liefern kann.

Vereinfachend kann gesagt werden:

• Wenn das Schweizer System über längere Zeit am Limit ist, wenn also eine strukturelle Energie.
knappheit herrscht, bringt eine strategische Speicherreserve keinen relevanten Zusatznutzen.

• Wenn das Schweizer System über längere Zeit nicht am Limit ist, ist die strategische Speichern.
serve nicht notwendig.

Es bleibt möglich, dass in einem Grenzfall die strategische Speicheneserve ein kurzfrisüges Problem (z.B.
Ausfall eines für den Import wichtigen Netzelements während einiger Tage) überbrücken könnte. Ebenfalls
bleibt es denkbar, dass ein radikaler Ansatz wie z.B. das explizite Vorschreiben von datumsabhängigen
Mindestfüllständen andere Ergebnisse zeigen würde. Wenn so die Speicherproduktion radikal verschoben
werden könnte, bleibt es denkbar, dass ein Nutzen entstünde. Dies würde aber eine völlige Umstellung
des Marktdesigns bedeuten, von einem <Markt» könnte kaum noch gesproctlen werden.

5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Die vodiegende Analyse für das Jahr 2025 ist eine Auftragsstudie für die EICom. Sie basiert auf den in der
Frontier-Studie getrofFenen Annahmen. Die Analyse führt zu folgenden Schlüssen:

• Die strategische Speicherreserve bringt keine zusätzliche Energie in das System. Sie ist somit kein go
eignetes Instrument, um ein strukturelles Energie-Defizit, wie es im betrachteten Stressszenario unter-
stellt wird, zu beseitigen.

Bericht Spitzenlast-Gaskraftwerke zu St&kung tU
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• Spitzenlast-Gaskraftwerke können ehen substanzielbn Beitrag zu Stärkwlg der VersorgungssbhertIeit
kn defxlbrten Stressszenario bbten. Albrdngs hängt dbser Beitrag sehr von der Betriebswebe ab. Nur
ehe gerügerxl large Vortaufzeit erlaubt es SpitzenlasbGaskraftwerken mit m<xleraten zusätzHch©l Pro
duktbnskapazitäten, ehen substxr&Ihn Beitrag zu lebten.

• Eine Detaüstrßie zeigt, dass Spitzenlast4askraftwerke mit einer Leistung wn ICXX) MW die im unter-
suchten Wust Case auftreterxle ENS wn 1605 GWh komplett vermekien können. Dazu benaigen sie
ehe Vorlauheit mt 7 Wochen md pnxirlzbren etwas mehr als 2'200 Sturden pro Jahr, meist wlter Voll.
last (Pßxluktül: 1’925 GWh).

6 Mögliche Standorte für den Anschluss eines Gaskraftwerks

6.1 GrundsätzIIche Fragestellung und Ausgangslage

6.2 Betrachtete und nicht betrachtete

6.3 KrIterien für betrachtete

Baictrt: q)tz9N8968araftHerke ar Stährru chr
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7 PSTs an den Grenzleltungen
ParaBel alan CX>er}egungen al ülem GabKW hat die EICkxn mit UntentOtarng ck Süsqrti au:h eben
Bert:ht zu nRb üben kurz- ulli mittel&isügen Masslünen vermentlult. Ehe dbser Massnahmen hat gct1
in Rahmen der Dbktnsüten Ind Untersuchungen alm Ga9KW ats vklverslrectIerxi tnrausgesteltt, un
unervü)nschte Flüsse im Schmbr Ndz al redtduen. ZIel dbser Löstrrg iH u, daI durch urnrwt3nschte
Strüae verursachbn Redispatch zu retiräuen. Ein geringeres Rulbpa&:h-Vokxynn will ehen Teil chr

BodeN: qxtzn+8st6ashaRwuIËe zu SUhrrU ür
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Energie h chr Schwiz häten Ind sunR de Anzahl der ENS-Sünden reduäeren. Sät der Ehfr-rhrung des
Fk>w Based Market Cot4>hg h der CWE-Redon s&Id äarke unervnln=He StTüme n

&1 gr%ser Teil der ATBE-DE+FR-Hatdebströme, ungefähr 20%F3CYh f§esst von Deutschland DEm du
Schweizer Mz nach Frankreich. Einer der Hatptgrt#Ide dafür ist dk geringe Zahl der Grenzlettungen M
schen Deutschlarxi und Frankreich.
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Solte FBMC gemäss Szenaio 1 chr Flvntier.StIHie ohne angemusule Belücksiehtigulg des Schweizer
Netzn auf ltalen at8gedehntwudut, würde in einzelnul Stunden auch der Austausch FR 9 IT zu erhöhten
ungeplanten FIa=uI fQhrul Auch für dese Sttnden wtlrclen dese PSTs helfen,
de Netzsichuheit gewätrleisten au kN\nen.
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Solche PSTs mIlden die Netzskhertleit instnsorxiere atnh im Szenario 1 der Frontier.Stude stark unter.
stützen. Ein gewisseT Nutzen ergibt sich aLnh für die Adequacy. Allerdings kann dieser mit den aktuell zur
Verfügung stetenden Daten nicht zuverlässig quanttfiäert werden. Es bt atnr anzunehmen, dass der Nut.
zen rkht allal hoch ist TypischerweIse Mrd im krttbchen Szenario 1 db Importkq)azttät der Schweiz w&
rüger durch Schweizer EngFüsse Ihnitbrt, sorxlern durch auslärxiisdre En@ässe in Erfi]llung des 7(XX,-KrF
teriums. Durch die GewäMeistung der Netzsichertreit wird atnr du Kriterium cungeplante Flüsse> in der
Stanckxtauswahl des GasKW weniger wichtig.
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Zusammenfassung
DIe Eldgenössische Elektrizitätskommission (EICom) wurde vom Bundesrat beauftragt,
eIn Kraftwerk-Konzept zu erstellen, welches die SIcherheIt des SchweIzer Stromübertra-
gungsnetzes auch in ausserordentlichen Notsituationen gewährleistet.

In dieser StudIe waren zunächst die technIsch relevanten Projektgrundlagen zusammen
zu tragen, mit denen es dann möglich wurde, dIe zentralen Anforderungen an das Kraft-
werk zu definieren. Aus dIesen konnten dann die für die Auslegung zentralen Parameter
• elektrIsche LeIstung und erforderliche Anfahr- sowie Regeldynamik - festgelegt wer-
den

Obwohl es dIe erkennbare Intention des Auftraggebers Ist, ein fosstl-thermlsches Kraft-
werk für den Brennstoff Erdgas zu konzipIeren, haben wir auch den Brennstoff Heizöl
Extra LeIcht (HEL) als zumIndest mögliche Alternative mit untersucht. Dies deswegen,
weII es während des sehr kurzen BearbeItungszeItraums von wenIgen Monaten nicht
machbar war, für alle denkbaren Standorte mit ausreichender SicherheIt (in Vorver-
handlungen mit der GaswirtschaR zu erzielen) abzuklären, ob die erforderliche Gasnetz-
kapazität verfügbar gemacht werden kann. Deshalb wurde das technische Konzept für
die ReaIIsIerung mIt entweder Erdgas oder(!) HEL entwIckelt, wobei der Fokus auf den
BetrIeb mIt Erdgas gelegt wurde.

Neben der technIschen KonzeptIon des Kraftwerks, war es auch notwendig, denkbare
Standorte zu identifizIeren und hInsIchtIIch ihrer grundsätzlichen Eignung für das Vortra-

acht, welche zuvor von Swlssgrid für diesen Zweck qualifiziert wurden. Dieser Suchan-
satz drängte sIch auch aus genehmIgungsrechtlichen Abwägungen (s. Berichtsteil El-
Com) auf.

In Tabelle 0-1 werden die wesentIIchen technisch relevanten Projektgrundlagen präsen-
tlert

Tabelle 0-1: Zusammenfassung der technisch relevanten Projektgrundlagen

Parameter
Installierte LeIstung des
Kraftwerks

Wert
Insgesamt I'OOO MW, aufgeteilt auf 2 x 500 MW (zwei
Standorte)
• Nennleistung muss in rund 60 Minuten nach Trlgge-

rung erreicht werden
• Nach dem Hochfahren Abgabe der Leistung im tech-

nisch üblichen Regelbereich bis zum Abfahren
Anlagendynamik

Betriebsarten Für die Anlagenauslegung:
Präventiver Energieabtausch (Use case 3a/b)

Einspeisung ins Netz
der Swissgrid

Brennstoff

Standort

Erdgas als bevorzugter Brennstoff; HEL aIs alternatIver
Brennstoff

GeeIgnete Standorte sInd vorzuschlagen und hinsichtlich
ihrer Eignung zu evaluIeren
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Basierend auf den Projektgrundlagen kommen Technologien gemäss Abbildung O- 1 in
Frage

Verbrennungsmotor
(stationär)

Aeroderivative
Gasturbine

Schwere Gasturbirre
(Industrie-Gasturbine)

ir-a @

Abbildung 0-1 Mögliche Technologien

Mit allen drei technologischen Ansätzen lassen sich Kraftwerke konzipieren, die die ge-
forderte Leistung aufweisen. Dies allerdings mit Abweichungen bezüglich der spezifi-
schen Anlagenkosten, Anlagendynamik und Redundanz (Verfügbarkeit). Zu betonen Ist
in diesem Zusammenhang, dass das Kraftwerk nur in ausserordentlichen Notsituationen
überhaupt zum Einsatz kommen soll - dann aber möglichst zuverlässig. Daher wurden
bei der Evaluation die Aspekte <spezifische Anlagenkosten> (sollten möglichst gering
sein) und <Redundanz> (sollte möglichst hoch sein) besonders hoch gewichtet.

Um bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt die Effizienz des Kraftwerks Im Hinblick auf
seine Umweltauswirkungen im Betrieb zu erhöhen oder die Kosten für die Bereitstellung
der notwendigen Brenn$toffkapazität zu minimieren, wurde auch die Ausbaufähigkeit
der Technologie zu einer Kombi-Anlage beurteilt.

Das ErgebnIs der Evaluation ergab folgende Rangfolge für die TechnologIen:

Technologie

Abbildung 0-2 Ergebnis Technologieauswahl

Zwei Anlagen basierend auf jeweils dreI E-Klasse Gasturblnen (ohne Nutzung der Ab-
gaswärme) erweisen sich aufgrund der Balance zwischen Kosten und Redundanz als der
bestplatzierte Lösungsansatz. Generise;h - also stanclarturlabhängig - wurden die beIden
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identischen Anlagen des Kraftwerks technisch weiter zum Anlagengrundkonzept ausge-
arbeitet. Die einzelne Anlage besteht dabei aus den folgenden Elementen:

•

•

•

•

•

•

•

•

3 x E-Klasse Gasturbine mit Synchrongenerator und Nebenanlagen
SCR System mit Ammoniak Lagerung und Handhabung
Brennstoffsystem (Erdgas) mit Druckregelung und Aufbereitung
Für den Alternativbrennstoff HEL: Öllager und Entladestation
Maschinentransformatoren für jeden Generator
Elektrische Anlagen
Leittechnische Anlagen
Wassersysteme

Am Beispiel einer für die gewählte Maschinenklasse typischen Gasturbine, der AE94.2
der Firma Ansaldo Energia, wurden die technischen Hauptparameter bestimmt und die
wichtigsten Anlagenkomponenten beschrieben. Insgesamt würde mit diesen Maschinen
eine Kraftwerksleistung von 2 x 559 MW (bei den klimatischen Auslegungsbedingungen;
höher bei tieferen Temperaturen, bzw. niedriger bei höheren Temperaturen) installiert.
Der Wirkungsgrad des Kraftwerks beträgt im Erdgasbetrieb 36.5%, woraus sich die Not-
wendigkeit ergibt am einzelnen Standort eine Gasnetz-Kapazität von bis zu ca. 1'530
MW vorzuhalten (etwas geringer, wenn die Anlagen bei jeweils 500 MW abgeregelt wer-
den)

Das Konzept lässt sich auch auf mehr als zwei Standorte übertragen. So sind Kombina-
tionen wie 3 Standorte mit je 2 Maschinen oder sogar 6 Standorte mit je 1 Maschine
ebenfalls mit den vorgeschlagenen Gasturbinen denkbar.

Das Kraftwerk erfüllt sämtliche Emissionsanforderungen der gültigen LRV und ist zu die-
sem Zweck auch mit einer Entstickungsanlage (SCR) ausgerüstet.

Die Identifizierung denkbarer Standorte für die beiden Anlagen wurde durchgeführt, um
grundsätzlich in Frage kommende Standorte vorzuschlagen und zu beurteilen.

bedingt vergleichbare Anforderungen.
Insofern nur

:a=n==

Die geographische Verteilung der denkbaren Standorte ist aus Abbildung 0-3A ersicht-
lich

A Der Standort wird aufgrund seiner Nichteignung für die Versorgung mit HEL nur als Reservestandort
betrachtet
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AbbIldung O-3: ÜbersIcht denkbare Standorte

Alle •Standorte wurden eIner gewichteten Evaluation unterworfen

immmMEi

ausgegangen wurde, dass sIch an allen Standorten die erforderliche Brennstoffversor-
Irealtsteren lässt, was zunächst noch veRgung

tet. Schliesslich würde es keinen SInn machen, eine Anlage zu errichten, deren Strom-
produktIon dann gar nicht im erforderlichen Umfang ins Netz eingespeist und verteilt
werden könnte. BeI der EvaluatIon hat sIch eIne Rangfolge der denkbaren Standorte
gemäss Tabelle 2 ergeben. Nochmals sei erwähnt, dass bei dieser Evaluation davon

fizlert werden müsste.

Tabelle 2: Rangfolge nach StandortevaluaUon
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Für jede der beIden Anlagen - ausgelegt auf den Brennstoff Erdgas ' wurden Investiti-
onskosten in Höhe von 343 Mio. CHF (Insgesamt also 686 Mio. CHF) abgeschätzt. Die
voraussichtlichen Betriebskosten wiederum wurden für das Worst-case Stressszenario
ermIttelt. Dabei wurden berücksichtigt:

•

•

•

•

•

Instandhaltung der Anlage
Arbeitskosten
Energieverbrauch Im Stillstand
Brennstoff, CO2-Kosten und Ammonlakwasser
Verschiedenes

Es ergeben sich fixe Betrlebskosten in Höhe von 12.09 Mio. CHF pro Jahr und Anlage
(somit 24.18 Mio. CHF pro Jahr für das Kraftwerk). Darin enthalten und dIe mit Abstand
grösste Einzelpositlon sInd die Bereitstellungskosten für den Brennstoff Erdgas, be-
stimmt von den sehr hohen Netznutzungsgebühren in der Schweiz.

HInzu kommen (verbrauchsabhänglge) varIable BetrIebskosten, zu denen Im Wesentll-
chen die Brennstoffkosten (EnergIe) sowie die CO2-Kosten zählen. SIe fallen nur an,
wenn dIe Anlage dann auch tatsächlich Strom erzeugen muss.

Aus dieser Studie gehen sowohl die technischen Anforderungen an das Kraftwerk hervor
als auch ein technIsches Konzept, mIt welchem sich dIese erfüllen lassen. Darüber hInaus
wurden mögliche Standorte identifIzIert und hinsichtlich Ihrer Eignung analysiert. Gene-
risch wurden InvestItIons- und Betriebskosten für das Kraftwerk abgeschätzt. Bevor nun
jedoch eine Implementierung stattfinden kann, müssen zunächst dringend weitere
Schritte durchgeführt werden :

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

DetaIllierte Abklärung der tatsächlichen Verfügbarkeit der denkbaren Standorte
und Auswahl bevorzugter Standorte Für die weIteren Untersuchungen
Vorvertlandlungen betreffend Brennstoffversorgung bevorzugter Standorte
Sicherstellung des rechtlichen Rahmens für alle denkbaren Standorte (Auflösung
eventueller Restriktionen aufgrund kantonaler Gesetzgebung)
Festlegung des Jurlstischen Modells für dIe Umsetzung des Vorhabens
Finale Konzeptdefinition nach Klärung der Standort- und Brennstofffrage
Festlegung der FInanzierung
SIcherstellung der Verfügbarkeit der Grundstücke für die konkret ausgewählten
Standorte (Kauf, Pacht, ...)

Es erscheint nach Durchführung dieser Studie kaum machbar, die beIden Anlagen bereits
im Jahr 2025 einsatzbereIt zu haben. Selbst unter äusserst ambitIonIerten Annahmen
für den tatsächlichen Zeitbedarf, welchen die weiteren Projektschritte in Anspruch neh-
men, dürfte eher das Jahr 2026 als Zeitharizont realistisch sein. Dies bedingt jedoch,
dass der Grundsatzentscheld, das Vorhaben zu realisIeren äusserst zeItnah - eigentIIch
noch Im Jahr 2021 - fällt.
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1 Einleitung und Aufgabenstellung
Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (EICom) wurde vom Bundesrat beauftragt,
bis im November 2021 ein «Konzept Spitzenlast-Kraftwerk» für die Schweiz zu erarbei-
ten. Das zu konzipierende Spitzenlast-Kraftwerk soll die Sicherheit des Schweizer Stro-
mübertragungsnetzes auch in ausserordentlichen Notsituationen sicherstellen. Durch El-
Com wurde bereits im Vorfeld untersucht, welche Szenarien eine solche Notsituation
begründen würden. Die Aufgabe der AFRY Schweiz AG (AFRY) besteht nun darin, aus
den bisher zusammengetragenen Informationen zum einen die sich aus dem Notfallsze-
nario ergebenden technischen Anforderungen an das Spitzenlast-Kraftwerk abzuleiten
und zum anderen ein Anlagenkonzept zu definieren, welches geeignet ist, den von EICom
erkannten Bedrohungen für die Netzverfügbarkeit gezielt zu begegnen.

Zur Erarbeitung des Konzepts gehört zunächst die Analyse und Zusammenstellung der
Projektgrundlagen. Mit diesen kann die geeignete Anlagentechnologie ausgewählt wer-
den und darauf aufbauend ein generisches, also standortunabhängiges, Anlagenkonzept
erarbeitet werden. In einem nächsten Schritt müssen geeignete Standorte für eine sol-
che Anlage identifiziert und auf ihre Tauglichkeit für das Vorhaben geprüft werden. Da-
raus ergibt sich eine Rangliste denkbarer Standorte. Um der EICom die Definition eines
geeigneten Finanzierungsansatzes zu ermöglichen, werden im Weiteren die erforderli-
chen Investitions- und Betriebskosten der Anlage abgeschätzt. Abschliessend wird ein
Ausblick auf den Implementierungszeitrahmen gegeben.
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2 Technische Projektgrundlagen
In diesem Kapitel sind die technischen Projektgrundlagen zusammengestellt, auf welche
das zu entwickelnde und darzustellende Anlagenkonzept abgestimmt sein muss. Zu-
nächst erfolgt die Definition der für die Technologieauswahl und Bestimmung der zu
installierenden Anlagenleistung relevanten Betriebsart - der Auslegungsfall. Im An-
schluss werden weitere Betriebsarten skizziert, welche aus der regulatorischen Sicht der
EICom von Interesse wären und für die zu prüfen ist, inwieweit diese mit der schluss-
endlich konzipierten Anlage machbar sind. Aus noch näher darzulegenden Gründen ist
es nicht ratsam, sich bei der Konzeption der Anlage bereits zu Beginn auf den Brennstoff
Erdgas fest zu legen. Vielmehr ist die Klärung der Frage, welche(r) Brennstoff(e) dem
eigentlichen Projektziel dienen, das Stromübertragungsnetz in einer Notsituation vor
Engpässen zu schützen, von zentraler Bedeutung im Rahmen dieser Studie und wird
deswegen in den Projektgrundlagen breiten Raum einnehmen.

2.1 Auslegungsfa ll
2.1. 1 Anlagenleistung
Die Festlegung der Anlagenleistung erfolgt basierend auf umfassenden Simulationsrech-
nungen durch Swissgrid. Mit diesen so genannten <Adequacy»-Berechnungen wurden
verschiedene Betriebs-, bzw. Bewirtschaftungs-Szenarien für das Jahr 2025 überprüft.
An dieser Stelle sei betont, dass diese Untersuchungen sich also auf einen Zeitpunkt vor
der geplanten, regulären Abschaltung der Schweizer Kernkraftwerke beziehen. Es geht
hier also nicht um die Frage, wie eine sich dadurch möglicherweise auftuende Stromlü-
cke geschlossen werden könnte, sondern darum, wie eine Notsituation für das Schweizer
Netz bestmöglich gemanagt werden kann, welche bereits sehr bald im europäischen
Verbundnetz auftreten könnte,

Die Berechnungen der Swissgrid simulieren eine Situation in 2025 in welcher

1.

2. gleichzeitig ein Drittel der durch französische Kernkraftwerke im Winter übli-
cherweise zur Verfügung stehenden Leistung ausfällt und

3. die Schweizer Kernkraftwerke Beznau l und Beznau 2 als vom Netz genommen
betrachtet werden .

In dieser Situation wurden dann ca. 1500 verschiedene Kombinationen von Klimajahren
und stochastischen Kraftwerksausfällen simuliert. In der Worst-case Kombination fielen
kurzzeitig die beiden noch am Netz verbliebenen Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt
ebenfalls (unvorhergesehen) aus.

Als Basisszenario wurde dabei ermittelt, wie hoch dann die nichtgelieferte Energie
(<Energy Not Supplied+ , ENS) in einem Jahr ausfallen könnte, wenn a) das Kraftwerk
auf Basis rollierender Wochenprognosen proaktiv als strategische Reserve zur Reduktion
von Importen, bzw. als Ersatz für (teure) zoneninterne Kraftwerke und mit dem Ziel,
Wasser zu sparen, eingesetzt würde oder b) das Kraftwerk (ganzjährig) marktbasiert
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eingesetzt würde. Das Kraftwerk wird dabei aber in jedem Fall in der so genannten Be-
triebsart «Präventiver Einsatz» gefahren (für Details zu den Betriebsarten, siehe 2.2.1).
Mit diesen Analysen konnte (für das Jahr 2025) das Risiko für das Auftreten von ENS
grösser Null (also dem tatsächlichen Auftreten eines Versorgungsengpasses) abge-
schätzt werden. ENS grösser Null bedeutet nicht zwangsläufig einen Totalzusammen-
bruch des Stromnetzes («Blackout»). Vielmehr würde Swissgrid diese Situation aktiv
managen, was aber die unfreiwillige Zwangstrennung von Verbrauchern nach sich ziehen
könnte (um dadurch einen Blackout zu vermeiden)B.

Im Sinne einer vollumfänglichen Risikovorsorge wäre es gemäss der Analyse von Swiss-
grid konsequent, das Kraftwerk so zu konzipieren, dass sich ENS auch für das betrach-
tete Szenario sicher auf den Wert Null reduzieren lässt. Dies wäre sicher möglich, wenn
im Netz der Swissgrid nach Eintritt des Szenarios eine zusätzliche EIzeugungsleistung
in der Grössenordnung von 6'000 MW hochgefahren werden könnte.

Die Adequacy-Berechnungen zeigen aber auch, dass sich bei entsprechender Voraus-
planungc mit einer präventiven, zusätzlichen Erzeugungsleistung von «nur» 1'000 MW
im Worst-case über einen zusammenhängenden Zeitraum von 2'232 Stunden (in 100%
aller simulierten Fälle) ebenfalls ENS auf den Wert Null reduzieren liesse. Der Unter-
schied bei dieser Fahrweise besteht darin, dass die Anlage präventiv (und nicht erst
reaktiv nach Eintritt des Szenarios) bereits hochgefahren wird, wenn sich dies aufgrund
der vorausschauenden Systemanalyse als notwendig erweist.

Es ist wichtig in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die Wahrscheinlichkeit für den
Eintritt das analysierte Szenario zwar äusserst gering, aber dennoch vorhanden ist. Für
die weiteren von Swissgrid untersuchten Szenarien (mit niedrigerer, zusätzlicher Erzeu-
gungsleistung als 1’000 MW oder kürzerer Vorlaufzeit) würde sich nicht in jedem Fall
ENS vollständig eliminieren lassenD.

Als Zwischenfazit kann also festgestellt werden, dass die vollständige Absicherung des
(geringen) Risikos «ENS > 0» mit 6'OOO MW zusätzlich installierter, reaktiv mobilisier-
barer Erzeugungsleistung - primär wegen der damit verbundenen hohen Investitions-
kosten - nicht zu rechtfertigen ist, da der selbe Effekt auch mit einer präventiv einzu-
setzenden Erzeugungsleistung von I'OOO MW (und einer Laufzeit von 2'232 h im krl-
tischsten simulierten Jahr) möglich jstE. Die Wahrscheinlichkeit, dass das simulierte Sze-
nario eintritt kann gemäss den Adequacy-Berechnungen als äusserst niedrig bezeichnet
werden. Das heisst, die zusätzlich installierte Erzeugungsleistung wird in den allermeis-
ten Jahren, in denen sie am Netz verfügbar ist, deutlich geringere Laufzeiten ausweisen
und somit auch geringe (in den meisten Jahren auch gar keine) Energiemengen tatsäch-
lich ins Netz einspeisen müssen.

Damit der Lösungsraum nicht zu eng gefasst wird, wurde deshalb durch die EICom vor-
gegeben, dass für diese Studie ein Konzept erarbeitet werden soll, mit welchen eine
zusätzliche Erzeugungsleistung von bis zu 1'000 MW für das Netz der Swissgrid verfüg-
bar gemacht werden kann. Diese zusätzlich zu installierende Leistung kann dabei auch

B Für weitergehende Erläuterungen wird auf den Bericht der Swissgrid betreffend Adequacy Berechnungen ver-

c Konkret: bei einem Hochfahren des Kraftwerks 7 Wochen vor prognostiziertem Eintreten von ENS.
D Denkbar ist es aber durchaus, dass sich nach Durchführung weiterer Adequacy-Berechnungen auch solche
präventive Bewirtschaftungsszenarien finden lassen, bei denen eine etwas geringere Anlagenleistung ausreicht,
um ENS sicher zu eliminieren.
E Dieser technischen Betrachtungsweise müssen selbstverständlich Überlegungen bezüglich des rechtlichen Rah-
mens für eine solche Betriebsweise gegenübergestellt werden.

wiesen
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in zeitlich gestreckter Reihenfolge an einem oder mehreren Standorten realisiert werden.
Basierend auf den Adequacy-Berechnungen der Swissgrid, hat EICom für die Auslegung
der Anlage vorgegeben, dass zunächst einmal das oben beschriebene ENS-Risiko für
einen Zeitraum von 50 Jahren (somit im Zeitraum 2025 - 2075) betrachtet werden soll.
Dies entspricht der voraussichtlich problemlos erreichbaren, technischen Lebensdauer
einer äusserst seIten betriebenen Stromerzeugungsanlage. Während dieser Zeitspanne
wird angenommen, dass genau in einem einzigen Jahr der Extremfall eintritt und die
zusätzliche EIzeugungsleistung von 1'000 MW für den zusammenhängenden Zeitraum
von 2'232 h benötigt wird (die Wahrscheinlichkeit für den Extremfall ist simulierten
Stressszenario tatsächlich noch deutlich geringer, denn er tritt nur in einem von 1'500
simulierten Jahren auf) ). Es würden in diesem einen Jahr dann 2'232 GWh tatsächlich
ins Netz eingespeist. Weiterhin gibt EICom basierend auf Durchschnittsüberlegungen aus
den Adequacy-Resultaten vor, dass während weiterer fünf der 50 Betrachtungsjahre
dann nochmals 752 GWh/a (in Volllast) ins Netz eingespeist werden müssen. Während
der übrigen 44 Betrachtungsjahre wird lediglich ein Bereitschaftsmodus erforderlich
sein. AFRY geht davon aus, dass in solchen Jahren wegen erforderlichem Test- und War-
tungsbetrieb einer geeigneten Anlage lediglich 24 GWh/a ins Netz einzuspeisen sind.

Unabhängig von der noch durchzuführenden Technologieauswahl kann bereits an dieser
Stelle geschlussfolgert werden, dass sich die Erzeugungsleistung von 1'000 MW nicht
mit einer einzigen Stromerzeugungsmaschine erbringen lässt. Grundsätzlich geeignet
wären Gasturbinen, jedoch die grössten derzeit am Markt erhältlichen Gasturbinen kön-
nen lediglich bis zu knapp 600 MW (H-Klasse) abgeben. Deshalb wird das Spitzenlast-
Kraftwerk über mindestens 2 Maschinen verfügen, welche aber nicht zwingend am seI-
ben Standort installiert sein müssen. Nach eingehender Diskussion dieses Umstandes
mit EICom wurde beschlossen, dass an einem Standort maximal 500 MW installiert wer-
den sollen. Dies hat gewichtige Vorteile:

•

•

Es ist eine Realisierung in Phasen möglich, so dass nach entsprechenden Risiko-
abwägungen mit zunächst bis zu 500 MW gestartet werden kann.
Das zusätzliche Einspeisen von 1'000 MW über einen einzigen Netzknoten kann
je nach Standort zu erheblichen Netzproblemen (Überlastungen) führen, wäh-
rend bei einer räumlich gut verteilten Einspeisung diese Probleme deutlich re-
duziert werden.
Die sichere und ausreichende Brennstoff-Versorgung eines einzigen Standortes
mit grob geschätzten 3'000 MW Brennstoffleistung (welche multipliziert mit dem
Wirkungsgrad dann die elektrische Leistung ergibt) könnte problematisch wer-
den, während auch diesbezüglich 2 x 1'500 MW (oder, falls sich dies als zusätz-
lich vorteilhaft erweisen sollte auch noch eine Aufteilung auf mehrere Standorte
und/oder Maschinen)voraussichtlich eine geringere Herausforderung darstellen .
Die Akzeptanz für das Spitzenlast-Kraftwerk könnte vermutlich in der Bevölke-
rung erhöht werden, wenn die damit verbundenen Lasten nicht nur auf einen
Standort konzentriert werden.

•

•

Gleichzeitig liegt es auf der Hand, dass die Vorhaltungskosten für die gewünschte, zu-
sätzliche Erzeugungsletstung mit zunehmender Anzahl von Standorten steigen werden.
Deswegen werden zunächst einmal 2 Standorte für die weiteren Planungen zugrunde
gelegt. Im weiteren Verlauf der Studie wird immer dann von «dem Kraftwerk” gespro-
chen, wenn damit die kumulierte Erzeugungsleistung von 1'000 MW gemeint ist. Wird
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hIngegen von <der Anlage> gesprochen, Ist damIt die Erzeugungslelstung von 500 MW
an einem eInzIgen Standort gemeInt.

Bezüglich der Technologie des Kraftwerks oder auch der Anlage wIrd seitens EICom keine
Vorgabe gemacht. Jedoch soll bewährte TechnIk zum Einsatz kommen, die maximal dIe
noch näher zu beschreibenden technischen Anforderungen erfüllt. Prinzipiell kommen
für dIe weiteren Untersuchungen in Frage:

Tabelle 2-1: in Frage kommende TechnologIen

Technologje
Motorisches Kraftwerk (stationäre Verbrennungsmotoren)

Kennung
M 1(W

Gasturblnen-KraRwerl< arK
DTK

GKK

Dampfturblnen-Kraftwerk

Gas-Kombi-Kraftwerk

Für das weIter oben erwähnte Extremszenarlo käme das Kraftwerk auf eIne recht hohe
jährliche LaufzeIt und man könnte daraus schliessen, dass es daher auch hocheffizient
seIn muss. Weil das erwähnte Extremszenarla jedoch nur mIt eIner sehr geringen Wahr-
schelnIËchkelt eintreten dürfte, stehen diejenIgen TechnologIen im Fokus, welche die ge-
rlngstmögllchen, spezifischen Investitionskosten (CAPEX/MW) aufweIsen. DIe Technolo-
gie GKK zeIchnet sIch insbesondere durch Ihre hohe EffizIenz aus, die höchste aller in
Frage kommender Technologien. DIesem VorteII stehen jedoch die höchsten spezifischen
Investitionskosten gegenüber. Endgültig kann daher die Auswahl der rIchtigen Techno-
logle erst durch eine umfassende Analyse der WIrtschaftIIchkeit eInzelner Konzepte er-
folgen. Dies würde jedoch in jedem Fall bedingen, dass die Brennstoff1<osten weitgehend
bekannt sInd, was allerdIngs für dIeses Projektstadium nIcht der Fall Ist. Vielmehr müs-
sen zu dIesem ZeItpunkt noch vIele Annahmen getroffen werden, gerade bezügIIch der
Brennstoffkosten ( siehe 2.3.4). Vorläufig wird davon ausgegangen, dass dIe Brennstoff-
kosten nIcht dIe Technologleauswahl determinleren, was wegen der zu erwartenden,
geringen Laufzeiten über dIe Projektdauer auch eine zulässige Annahme ist. Wegen dIe.
ser Überlegungen wIrd die TechnologIe GKK vorerst nicht weiter analysIert. Insbeson-
dere, wenn dIe Konditionen für die Brennstoffversorgung weitgehend klar sind, Ist eine
Neubewertung der SituatIon notwendig.

DIese Festlegung schliesst aber nIcht aus, dass für den Fall, dass sich die TechnologIe
GT als die zu emF)fehlende technIsche Lösung erweist, eIn späterer Ausbau zu GKK na-
türlich eIne technIsch (EffizIenz, Umweltauswirkungen) und kommerziell (Gestehungs-
kosten) attraktIve Option sein kann. Aus diesem Grund wird dIese Erwelterungsoption
für die Technologie GT auch dort wo relevant betrachtet und ggf. auch bewertet werden.

2.1.2 Anlagendynamik
Die erfordediche Anlagendynamik richtet sIch nach den Betriebsarten, für welche die
Anlage ausgelegt werden soll. Nach Aussagen von Swissgrid wurden die Adequacy-Si-
mulationen unter der Annahme durchgeführt, dass es ausreicht, wenn dIe Anlage, bzw.
das Kraftwerk nach entsprechender Trlggerung in rund 60 Minuten seIne NennleIstung
erreichen kann. Nach dem Hochfahren soll das Kraftwerk dann kontInuierIIch seIne Leis-
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tung im technisch üblichen RegelbereichF abgeben und es werden keine besonderen An-
forderungen an dessen Regeldynamik im laufenden Betrieb gestellt. Im Worst-case wird
das Kraftwerk über mehrere Wochen konstant mit seiner Nennleistung fahren müssen.

Die geforderte Anfahrzeit lässt sich mit der Technologie DTK jedoch nur dann realisieren,
wenn sich die Anlage zumindest im so genannten «heissen Stand-by-Modus» befindet.
Dies aber widerspricht der Grundanforderung an das Kraftwerk, nämlich kostengünstig
lediglich in Bereitschaft zu stehen, um im Notfall aus dem Stand und relativ kurzfristig
auf Nennleistung hochfahren zu können. Deshalb wird die Technologie DTK ebenfalls
nicht weiterverfolgt.

2.1.3 Schwarzsta rt- Fähigkeit
Eine Schwarzstart-Fähigkeit der Anlage ist nicht erforderlich. AllerdIngs sollte im Konzept
dargestellt werden, wie sich das Kraftwerk für diese einfach nachrüsten lässt.

2.2 Betriebsarten («Use-cases»)
Unter einer Betriebsart ist die Fahrweise des Kraftwerks während seines Lebenszyklus
zu verstehen. Als Faustregel gilt, dass ein technisches System umso teurer in der An-
schaffung aber auch Wartung wird, je mehr verschiedene Betriebsarten es ermöglichen
muss. Im Umkehrschluss und im Hinblick auf seinen äusserst seltenen Einsatz ist es
daher sinnvoll, das Kraftwerk lediglich auf einen Hauptanwendungsfall auszulegen.

Abzugrenzen von Betrlebsarten sind Betreibermodelle, also letztlich die juristischen Ge-
fässe, welche das Kraftwerk dann betreiben und seine Produktion ausliefern. Betriebs-
arten dürfen nicht mit Betreibermodellen vermischt werden. Allerdings kann es durchaus
sein, dass ein bestimmtes Betreibermodell die eine oder andere Betriebsart – zum Bei-
spiel aus juristischen Gründen - ausschliesst.

Im Rahmen dieser Studie werden folgende Betriebsarten («Use-cases») unterschieden.
Die einzelnen Use-cases sind detaillierter beschrieben im Berichtsteil der EICom (dort:
Kapitel 2.2).

1)
2)
3)

Ausgleichsenergie kurativ
Redispatch kurativ
Präventiver Einsatz mit Untervarianten

a) Präventiver Energieabtausch
b) Präventive Versorgungsenergie

Weiterhin gibt es im Zusammenhang mit Betriebsarten noch Nebenaspekte, welche
ebenfalls von der Anlage bedient werden könnten. Dies sind :

4) Nebenaspekte
a) Spannungshaltung
b) Regelenergie

2.2.1 Präventiver Einsatz - Betriebsart für die Auslegung
Die für die Festlegung der Anlagenleistung berücksichtigte Betriebsart wird als «Präven-
tiver Energieabtausch> (Use-case 3a) bezeichnet. Die sich ergebende Anlagendynamik

F Moderne Kraftwerke lassen sich üblicherweise problemlos zwischen 50% und 100% der Nennleistung regeln,
ohne dass die Emissionen dabei problematisch würden.
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ist in 2.1.2 bereits festgelegt worden. Motivation für diese Betriebsart ist es, das Kraft-
werk präventiv hochzufahren, wenn sich eine Unterdeckung für die RZ Schweiz ab-
zeichnet. Speicherturbinen werden im Gegenzug runtergefahren (resp. allenfalls Pum-
pen hochgefahren). Somit werden Hydrospeicher geschont oder befüllt. Das Kraftwerk
muss also nicht hochdynamisch auf eine bereits eingetretene Notsituation reagieren,
sondern seine Zuschaltung mit moderater Hochfahrzeit verhindert deren absehbaren
Eintritt

2.2.2 Optionale, weitere Betriebsarten
Untersucht werden soll im Rahmen der Studie aber auch, inwieweit mit der zu konzipie-
renden Anlage eine oder mehrere der im Folgenden beschriebenen, weiteren Betriebs-
arten ebenfalls möglich ist/sind. Grund dafür ist, dass eine Erweiterung des Einsatz-
spektrums voraussichtlich die Nettovorhaltungskosten, welche letztlich ja durch die All-
gemeinheit (zum Beispiel durch eine Umlage) zu tragen wären, reduzieren würde. Ein
Teil der Kosten des Kraftwerks könnte möglicherweise verursachergerecht überwälzt
werden und es dürfte dadurch einfacher werden, der Öffentlichkeit die Notwendigkeit
der verbleibenden Kosten als Versicherungsprämie gegen einen Netz-Notfall und den
damit verbundenen Konsequenzen zu vermitteln.

Die Betriebsart «Ausgleichsenergie kurativ» (Use-case 1, Reaktion erst nach Eintritt der
Notsituation) wurde als ausschliessliche Auslegungsvorgabe bereits in 2.1 als ökono-
misch nicht vertretbar verworfen. Dies bedeutet aber nicht, dass das Gas-KW in gewis-
sen Situationen nicht auch nach dieser Betriebsart funktionieren können soll. Die weite-
ren, alternativen Betriebsarten werden im Folgenden kurz skizziert.

2.2.2.1 Use case 2 - Redtspatch kurativ
In dieser Betriebsart ermöglicht das Kraftwerk die additive und garantierte (stunden-
scharfe) Vorhaltung von RD im Rahmen internationaler RD-Verträge. Dadurch können
Sicherheitsmargen bei der NTC-Berechnung reduziert werden, was wiederum eine hö-
here NTC (und damit Energieimporte) ermöglicht.

Das Kraftwerk, bzw. die einzelne Anlage müsste für eine solche Betriebsart innerhalb
von 10 Minuten auf Anforderung (durch Swissgrid) auf Nennleistung hochfahren können,
was entsprechend hochdynamische Maschinen erfordern würdeG. Diese würden grob ge-
schätzt 50-70% höhere spezifische Investitionskosten (CAPEX/MW) nach sich ziehen,
als für den Auslegungsfall geeignete Technologie. Deshalb wird dieser Betriebsfall nur
dann untersucht, wenn sich bei der Technologieauswahl (siehe 3.2) entsprechend hoch-
dynamische Maschinen als die beste Wahl erweisen.

2.2.2.2 Nebenaspekt - Spannungshaltung
Der Generator der Anlage wird zur Spannungshaltung (ÜN) genutzt, auch wenn die An-
lage keine Wirkleistung produziert. Dazu wird der Generator als «Phasenschieber» ein-
gesetzt und der Generator muss von der Arbeitsmaschine abgekoppelt werden. Da die
Spannungshaltung ein lokales Thema ist, könnte dies je nach Standort sinnvoll sein.

G Diese Anforderung kann nur mit stationären Verbrennungsmotoren und eventuell aeroderivaten Gasturbinen
erfüllt werden (siehe Kapitel 3).
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2.2.2.3 Nebenaspekt - Systemdienstleistungen für RZ Schweiz
Um tertiäre, positive Regelenergie (TRL+) bereit stellen zu können, müsste eine Anlage
innerhalb von 10 - 15 Minuten auf Anforderung (durch Swissgrid) auf Nennleistung hoch-
fahren können, was wiederum entsprechend hochdynamische Maschinen erfordern
würde. Damit greifen dieselben Überlegungen wie für den Use-case 2 (Redispatch kura-
tiv). Deshalb wird auch dieser Betriebsfall nur dann untersucht, wenn sich bei der Tech-
nologieauswahl (siehe 3.2) entsprechend hochdynamische Maschinen als die beste Wahl
erweisen.

2.3 Brennstoff

2.3 . 1 Bevorzugter Brennstoff
Für ein thermisches Kraftwerk (hier: die Anlage) kommen zunächst einmal und ganz
grundsätzlich viele Arten von Brennstoff in Frage:

1) Fossile Brennstoffe
a) Verschiedene Typen von Kohle (Braun-, Steinkohle)
b) Erdgas (Methan)
c) Verschiedene Arten von aus

(Schwer-, Leichtöl)
Brennstoffe aus Biomasse
a) Fest
b) FIÜssig
c) Gasförmig
Wasserstoff

Erdöl gewonnenen/ flüssigen Brennstoffen

2)

3)

Aus heutiger Sicht sind für Anlagen der hier geplanten Leistungsklasse jedoch Brenn-
stoffe aus Biomasse sowie aus erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff noch nicht
in ausreichenden Mengen zuverlässig verfügbar. Weil es sich bei dem Kraftwerk aber
um ein für die Sicherheit der Stromversorgung bedeutendes Systemelement handelt,
können derzeit nur fossile Brennstoffe in Betracht gezogen werden, für welche eine aus-
reichend gut entwickelte Beschaffungs- und Speicherlogistik vorausgesetzt werden
kann. Nicht nur aus Kostengründen (CAPEX/MW), sondern auch im Hinblick auf die Mi-
nimierung der CC)2-Emissionen ist damit in erster Priorität Erdgas - so wie es im Schwei-
zer Hochdrucknetz voraussichtlich verfügbar ist - als Brennstoff zu bevorzugen.

Da während der Durchführung dieser Studie jedoch nicht abschliessend geklärt werden
konnte (dies hätte umfangreiche Detailabklärungen und den Abschluss von Vorverträgen
bedingt), ob und an welchen Standorten für den Brennstoff Erdgas die jederzeit sichere
Verfügbarkeit in ausreichenden Mengen, kurzfristig abrufbar und zu vertretbaren Kosten
als gegeben betrachtet werden kann, muss in diesem Entwicklungsstadium des Projek-
tes aus Sicherheitsabwägungen heraus ein alternativer Brennstoff in die Betrachtungen
einbezogen werden. <Heizöl Extraleicht» (HEL oder Diesel) drängt sich hier auf, weil es
ebenfalls in den benötigten Mengen verfügbar erscheint, relativ gut speicherbar wäre
und die für Erdgas in Betracht kommende Technologie ebenfalls genutzt werden könnte.
Für die weitere Projektentwicklung könnte somit mehr Flexibilität erreicht werden. HEL
ist als Brennstoff auch deutlich einfacher zu handhaben als Schweröl und weist zudem
geringere spezifische CC)2-Emissionen auf, so dass es dem Schweröl vorzuziehen ist.
Schweröl hätte lediglich einen Kostenvorteil zu bieten.
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Für jegliche Art von Kohlen gilt, dass die Stromerzeugung daraus nach heutigem Stand
der Technik nur mit der Technologie DTK möglich ist. Da diese für die Anlage bereits in
2.1.2 (aufgrund nicht adäquater dynamischer Eigenschaften) ausgeschlossen wurde,
kommt folglich auch Kohle als Brennstoff nicht in Frage. Dies gilt ganz analog auch für
die Erzeugung von Strom aus fester Biomasse (z.B. Holzabfälle, Maiskolben, Nussscha-
len), weswegen auch diese Art von Brennstoff nicht weiterverfolgt wird.

2.3.2 (Zukünftiger) Ersatzbrennstoff
In diesem Abschnitt werden weitere potenzielle Brennstoffe vorgestellt welche unter
Umständen einmal zu einem späteren Zeitpunkt als Ersatzbrennstoffe zur Anwendung
kommen könnten. Der Fokus liegt dabei auf solchen, die eine Reduktion oder gar Ver-
meidung von CO2-Emissionen ermöglichen würden. Dies wären aus Biomasse herge-
stellte Brennstoffe sowie Wasserstoff.

Schweröl, welches einerseits bei seiner Verwendung als Brennstoff mit erhöhten CO2-
Emissionen verbunden wäre und darüber hinaus nur im vorgewärmten Zustand fliessfä-
hig (also auf der Anlage pumpt)ar) ist, wird aufgrund dieser Nachteile nicht als Ersatz-
brennstoff in Erwägung gezogen.

Es soll hier jedoch nicht weiter untersucht werden, ob für Ersatzbrennstoffe die erfor-
derlichen Produktions- oder Importkapazitäten gegeben sind. Es wird lediglich zu evalu-
ieren sein, ob die in Betracht kommende Anlagentechnologie für ihre Verwendung im
Grundsatz geeignet ist oder nicht. Falls ja, wird dies bei der Technologieauswahl als
Vorteil gewertet.

2.3.2.1 Brennstoff aus biogenen Rohstoffen
Aus biogenen Rohstoffen lassen sich Brennstoffe durch mehr oder weniger ausgereifte
technische Prozesse herstellen. Es stellt sich somit die Frage, ob ein auf Biomasse ba-
sierender Brennstoff daher optional als zukünftiger Ersatzbrennstoff denkbar ist. Diese
Fragestellung gilt auch für Wasserstoff.

Es herrscht heute ein relativ breiter Konsens, dass Brennstoffe basierend auf Biomasse
aus ethischen Gründen der so genannten zweiten Generation angehören sollten. Abwei-
chend von den biogenen Brennstoffen der ersten Generation handelt es sich dabei um
Brennstoffe, bei denen der verwendete Rohstoff zwar auf Ackerflächen für die Nahrungs-
produktion wächst, aber nur ein Nebenprodukt der eigentlichen Ernte (Hauptkultur) ist.
Alternativ kann er auch auf Flächen angebaut werden, die für den Anbau von Nahrungs-
mittelpflanzen überhaupt nicht geeignet sind.

Es gibt eine Vielzahl von Rohstoffen der zweiten Generation, die in biogene Brennstoffe
umgewandelt werden können. Die EU-Direktive «EU RED II» listet dies im Anhang IX,
Teil A und B auf. Nur die dort gelisteten Rohstoffe, welche teilweise auch direkt als
Brennstoff genutzt werden können, kommen in Betracht.

Aus geeigneten Rohstoffen lassen sich sowohl flüssige als auch gasförmige Brennstoffe
synthetisieren (feste, biogene Brennstoffe wurden bereits in 2.3. 1 verworfen). Abbildung
2-1 vermittelt einen groben Überblick, welche Verfahren derzeit für die einzelnen Um-
wandlungspfade zu flüssigen oder gasförmËgen Brennstoffen bekannt sind.
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AbbIldung 2-1: Übersicht zur Umwandlung Biomasse in Biobrennstoff

Derzeit können davon aber ledigIIch die Verfahren

• Fermentierung und Desttllatlon
• Anaerobe Vergärung und Veredlung
• Gaslfizierung und Fischer-Tropsch

als ausreichend marktreif bezeichnet werden, um aus blogenen Rohstoffen, flüssige oder
gasförmige Brennstoffe herzustellen. HInzu kommt die Umwandlung von Altölen und
-fetten (pflanzlicher Herkunft) in (BIo-)Diesel.
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Um das hier zur Diskussion stehende Kraftwerk mit Biogas betreiben zu können, müss-
ten sehr grosse Mengen davon auf Abruf und dann sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt
werden können. Es müssten dafür zum einen sehr grosse Speicher errichtet werden und
für den Fall, dass das Kraftwerk in Ausnahmefällen einmal über einen längeren Zeitraum
laufen muss, müssten auch die Produktionskapazitäten für Biogas entsprechend vorge-
halten werden. Die Produktion, Vorhaltung von Produktionskapazitäten und Speicherung
solcher Mengen an Biogas für einen seltenen Ernstfall lässt sich ökonomisch gesehen
nicht vertreten. Es müsste ja in Konkurrenz zu fossilem Erdgas eine separate Infrastruk-
tur für die Produktion oder den Import, die Verteilung und die Speicherung von Biogas
errichtet werden. Deshalb wird Biogas als Ersatzbrennstoff von den weiteren Untersu-
chungen ebenfalls ausgeschlossen. Sollte in ferner Zukunft die bestehende Infrastruktur
für Erdgas einmal umgewidmet werden in eine solche für Biogas, ist davon auszugehen,
dass solches Biogas dieselben chemisch-physikalischen Eigenschaften aufweist wie Erd-
gas, und insofern für die Anlage ohne Einschränkungen verwendet werden könnte.

Flüssige Brennstoffe aus Biomasse sind entweder (Bio-)Äthanol oder ein hinsichtlich sei-
ner chemisch-physikalischen Eigenschaften nahezu dem fossilen Leichtöl (Diesel) gleich-
wertiges Produkt, welches unter dem Sammelbegriff «Biodiesel» in verschiedenen Fein-
ausprägungen bereits heute am Markt erhältlich ist. Insbesondere Biodiesel wird daher
für die weiteren Betrachtungen in dieser Studie als gleichwertig zu HEL betrachtet. Auch
Bio-Äthanol wird als möglicher Ersatzbrennstoff in die weiteren Überlegungen einbezo-
gen. Allerdings weichen seine Eigenschaften von denen des HEL ab.

2.3.2.2 Wasserstoff
Wasserstoff könnte in Zukunft eine zentrale Rolle bei den weltweiten Bemühungen einer
Dekarbonisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten einnehmen. Auch für das hier zu un-
tersuchende Kraftwerk sollte daher Wasserstoff als Ersatzbrennstoff berücksichtigt wer-
den. Wasserstoff kann auf ganz verschiedenen Wegen gewonnen werden und je nach-
dem können während des Produktionsprozesses an verschiedenen Orten verschiedene
Mangen an CO2 entstehen, was dann dem gewünschten Effekt der Dekarbonisierung
zunächst einmal im Wege steht. Es hat sich daher mittlerweile ein Farbspektrum für die
Kennzeichnung des Herstellungsprozesses von Wasserstoff (und der damit verbundenen
Umweltlasten) entwickelt.
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Tabelle 2-2: Wasserstoff-Farbenlehre und Herstellung11

Farbcode
WeIss

Gelb

Herstellungsprozess
Natürlich vorkommender Wasserstoff

Grün
Elektrolyse mIt Strom aus SolarenergIe

Elektrolyse mit Strom aus Solar- oder WindenergIe
edoch nicht Strom erzeugt aus BIomasse)

Hellgrün

Orange

Hydrogenase von Biomasse (in Methan und Wasser-
stoff)
Elektrolyse mit Strom erzeugt aus Biomasse (auch
organischen Abfällen)

(PrImär) Elektrolyse mit Strom aus KernenergIe; gilt
weItgehend als CO2-freIe EIzeugung

Blau GewInnung aus Erdgas durch Dampfreformierung
mit At)scheidung der dabei entstehenden CO2-Men
en und deren sicherer Endlageru

Grau

Türkis

Gewinnung aus Erdgas durch Dampfreformierung;
CO2-EmIssIonen (ca. 10 t CO2 / t Wasserstoff)
Gewinnung aus Erdgas durch Pyrolyse ( Aufspaltung
In Wasserstoff und festen Kohlenstoff)

Braun (oder schwarz) GewInnung aus Kohle durch Vergasung

Sofem nur die Dekarbonislerung eIne Rolle spIelt, kämen demnach - je nach Grund-
überzeugung bezüglich der CO2'FreIheit eInzelner Stromerzeugungsformen - mit SIcher-
heIt als Ersatzbrenn stoffe nur gelber und grüner Wasserstoff in Frage. Im Falle von
blauem, roten und orangenem Wasserstoff müsste noch ausführlich die CC)2-Freiheit des
Herstellungsprozesses (sowie für blauen Wasserstoff des Abscheldungs- und Einlage-
rungsprozesses) geprüft werden, was aber den Rahmen dieser Studie sprengen würde.
Türkiser Wasserstoff bedingt die Bindung des entstehenden, festen Kohlenstoff, z.B. In
Asphalt für den Strassenbau. WIe sIch dies (Transport) auf die Umweltbilanz auswIrkt,
kann hIer nicht abgeschätzt werden.

Zusammenfassend lässt sIch sagen, dass als Ersatzbrennstoff nur gelber oder grüner
Wasserstoff betrachtet werden sollte, da nur in diesem Fall eIne konslstente Dekarboni-
sierungsstrategie umsetzbar sein dürfte. Allerdings Ist zu betonen, dass dann der für dIe
ProduktIon notwendige Strom aus extra dafür zu erHchtenden Solar- oder Windkraft-
werken stammen müsste, um zu vermeiden, dass sonst an anderen Orten der Verbrauch
an CO2-emittierendem Strom steigt.

u Siehe auch: https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/publikauonerVdin-magaziVwasserstofF
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2.3.3 Versorgungskonzept für bevorzugten Brennstoff
In 2.3.1 wurde Erdgas als bevorzugter Brennstoff bereits festgelegt. In diesem Abschnitt
wird nun vertieft darauf eingegangen, warum diese Wahl gerechtfertigt ist und welche
wichtigsten Anforderungen an die Brennstoffversorgung bestehen, bzw. ob und wie
diese insbesondere von Erdgas abgedeckt werden können - für die Schweiz im Allge-
meinen, und für einzelne Standorte spezifisch. Während eine breitere Analyse des Gas-
marktes nicht Teil der vorliegenden Studie ist, wird auf einige besonders relevanten
Punkte hinsichtlich Gasmarkt und die voraussichtlichen Gasversorgungskosten einge-
gangen.

2.3.3.1 Anforderungen und generelle Abwägungen
Um die Anlage zuverlässig betreiben zu können, soll der Brennstoff in ausreichenden
Mengen kurzfristig am Anlagenstandort verfügbar sein, wenn er denn mal gebraucht
wird. Im Idealfalt lässt sich dies mit möglichst geringen Investitionen in neue Infrastruk-
turanlagen (Brennstoffleitungen und Netzwerkanschlüsse, Tanks, Transportwege und
Fahrzeuge für den Transport), und ohne höhere Kapazitätsbereithaltungskosten (also
z.B. möglichst keine «take-or-pay>-Verträge) bewerkstelligen.

Unter Umständen wird das Kraftwerk für bis zu mehrere tausend Stunden am Stück in
Volllast betrieben werden müssen, so dass die Belieferung mit Brennstoff über viele
Wochen ununterbrochen möglich sein muss.

Während es keinen Sinn macht, das Kraftwerk zu erstellen, wenn im Ernstfall eine zu-
verlässige Brennstoffanlieferung dann gar nicht möglich ist, ist gleichzeitig zu betonen,
dass es bei der Brennstofffrage nicht darum gehen kann, bei der Brennstoffverfügbarkeit
selbst nochmal auf mehrstufige Redundanz zu setzen, wenn dafür hohe Extrakosten
anfallen würden. So basiert zum Beispiel das hier zugrunde liegende Einsatzszenario auf
dem Fall, dass die EU der Schweiz keinen (oder wenig) Strom liefert, weil die EU selbst
ihre Kapazitäten für den innereuropäischen Strommarkt bereithalten will und die
Schweiz in entsprechenden Stromhandelsabkommen aussen vor bleibt (70 %-Regel der
EU für grenzüberschreitende Kapazitäten), und dass zusätzlich in der Schweiz die eige-
nen Produktionskapazitäten nicht verfügbar sind (2 AKWs gleichzeitig im mehrmonati-
gen Ausfall). Dieses Szenario impliziert keine sonderlich starke Korrelation zwischen ei-
ner Nichtverfügbarkeit von Erdgas in Europa und der sich ergebenden akuten Stromlü-
cke in der Schweiz. Aus diesen Überlegungen heraus ist Erdgas also durchaus ein ge-
eigneter Brennstoffkandidat für das Kraftwerk, und dies auch ohne zusätzliche Gasspei-
cher in der Schweiz, und auch relativ unabhängig davon, ob die Gastransportinfrastruk-
tur selbst die normalerweise benutzte «N-1»-Regel beim ausnahmsweisen Einsatz des
Kraftwerks einhalten kann.

Neben der zuverlässigen, physischen Verfügbarkeit des Brennstoffes, kurzfristig und zu
vertretbaren finanziellen Kosten, ist es trotz des voraussichtlich seltenen Einsatzes auch
wünschenswert, dass der Brennstoff relativ umweltfreundlich ist. Dies zum einen im
Hinblick auf lokale Verschmutzung und den Treibhausgasausstoss, aber zum anderen
auch aufgrund der schwer einzuordnenden Möglichkeit, dass aus heute noch nicht genau
absehbaren Gründen ein grosses thermisches Kraftwerk in der Schweiz in Zukunft plötz-
lich doch auch auf die eine oder andere Weise am regulären Markt teilhaben muss. Dann
aber würde es über seine Lebensdauer hinweg betrachtet durchaus eine beträchtliche
Anzahl an Betriebsstunden erreichen. Hier bietet Erdgas aufgrund seiner um etwa 25%
tieferen spezifischen Treibhausgas-Emissionen (siehe 4.12.1) einen grossen Vorteil.
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Zusammenfassend wird Erdgas also aus folgenden Gründen als bevorzugter Brennstoff
erachtet :

•

•

•

Es ermöglicht an einigen über die Schweiz verteilten Standorten die physisch
relativ unkomplizierte Bereitstellung - auch kurzfristig - (Pipelineanschluss an
bestehende, grössere Gasleitungen)
Vorteil bei Energiepreisen: Erdgas ist typischerweise ein erheblich günstigerer
Brennstoff (bezogen auf die Energieeinheit) als HEL, sofern der Transport ohne
exzessive Infrastrukturkosten bewerkstelligt werden kann
Es ermöglicht insgesamt eine sehr schadstoffarme Verbrennung, denn weder
gegen die Entstehung von Russ noch Schwefeldioxid müssen Massnahmen er-
griffen werden

Der Vollständigkeit hatber seien hier die sich für den Alternativbrennstoff HEL ergeben-
den Vorteile genannt:

• HEL kann nahe der Anlage in Tanklagern bevorratet werden, was den Betrieb
der Anlage zumindest für einen Überbrückungszeitraum unabhängig von einer
Nachschublogistik macht. Je nach Grösse des Tanklagers ist innerhalb mehr oder
weniger kurzer Zeit aber dann eine Transportkette zu etablieren, bei welcher
voraussichtlich mehrere Ganz-Güterzüge täglich den einzelnen Anlagenstandort
erreichen müssen und dort das HEL in kurzer Zeit in das Tanklager umgeschla-
gen werden muss.

2.3.3.2 Allgemeine Erdgasverfügbarkeit in der Schweiz
Die Schweiz ist bezüglich Erdgas, insbesondere auch aufgrund ihrer geografischen Lage
inmitten von Europa und mit der wichtigen Transitgaspipeline zwischen Italien und
Deutschland (siehe Abbildung 5-1, TRANSITGAS AG), sowie aufgrund von AnbËndungen
an das französische Netz, versorgungsmässig gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz ergibt
sich aufgrund der Binnenlage der Schweiz eine natürliche, absolute Abhängigkeit von
den umliegenden EU Ländern.

Postulierend, dass das Schweizer Stromknappheitsszenario nicht direkt mit einer sehr
akuten Erdgasknappheit in weiten Teilen Europas koinzidiert, sollte in diesem Sinne die
generelle Versorgung mit Erdgas auch in kalten Winterperioden kein grösseres Problem
sein

Es ist allerdings zu beachten, dass die in den Projektgrundlagen fixierte elektrische Leis-
tung eine äquivalente Gasnetz-Kapazität von um die 3’000 MWh/h bedeutet, was knapp
über 75% der sich theoretisch im Jahresdurchschnitt benutzten Leistung an den Import-
stellen der Schweiz entspricht. Der Durchschnittsverbrauch an importiertem Erdgas
(exkl. 4 TWh/Jahr verbrauchtem Biogas) liegt in der Schweiz bei um die 34 TWh/Jahr,
was einer jahresdurchschnittlichen Leistung an den Grenzübertritten von ca. 3'900
MWh/hl (Brennstoffleistung) entspricht. Es ist andererseits zu berücksichtigen, dass die
während des Jahres auftretende Schweizer Spitzenleistung nach Einschätzung von AFRY
deutlich über diesem Wert liegt und entsprechend das Transportsystem auch heute
schon für höhere Durchsätze ausgelegt ist.

lhttos;//{?azeßer??e.ch/Hleädrnin/user uötoad/e-par)er/GE-GaslnZahlen/GiZ 20 de.cdi
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Während der eigentliche Transport dieser Menge in die Schweiz nicht unbedingt ein
grösseres Problem darstellen muss, so müsste diese zusätzliche Menge an Energie den-
noch zusätzlich über die Pipelines aus z.B. NoIwegen oder Russland, von LNG Import-
Terminals, oder aus in erster Linie europäischen - Gasspeichern bereitgestellt werden
können. Da der Europäische Gasverbrauch den schweizerischen Verbrauch um über das
Hundertfache übersteigt (Verbrauch EU 2020: 380 Milliarden Normkubikmeter oder ca.
3’712 TWh)j, ist diese Energiebereitstellung voraussichtlich auch keine besonders her-
ausfordernde Angelegenheit. Aber aufgrund der relativ komplexen Struktur des Gas-
marktes und der verschiedenen vertraglichen Abhängigkeiten der einzelnen Marktak-
teure, sowie der generellen Volatilitäten auf dem Markt - welche sich auch gerade nun
zu Beginn des Winters 2021 eindrücklich manifestieren - stellt sich dennoch die Frage,
inwiefern sichergestellt werden kann, dass die benötigten Gasmengen bei Bedarf mög-
lichst kurzfristig erworben und konkret in die Schweiz importiert werden können.

Dafür dürfte es notwendig sein, entsprechende Kapazitäten («Exit»-Kapazitäten zur
Schweiz) auf den ausländischen Gastransportnetzen zu reservieren. Dies wird voraus-
sichtlich nicht unerhebliche jährliche Kosten mit sich bringen, relativ unabhängig davon
ob, oder wie oft, die entsprechende maximale Leistungskapazität während einem Jahr
tatsächlich beansprucht wird, z.B. auch für Testzwecke (teilweise ist eine erhebliche Re-
duktion des Tarifes möglich, wenn die Reservierung nur für z.B. das kritischere Ql (also
von Januar bis März) gemacht wird). Andererseits muss das Erdgas selbst auf den Gas-
märkten erworben werden. Da im Normalfall kaum Erdgas für das Kraftwerk benötigt
wird, würde sich statt einem langfristigen, fixen Liefervertrag viel eher eine flexible Be-
schaffung auf dem Gas Spot-Markt anbieten, wobei sich daraus, wie gerade auch nun
im Oktober 2021 eindrücklich erfahren, nicht unerhebliche finanzielle Risiken ergeben.
Dieses Risiko kann einerseits bewusst getragen werden – die absolute Verfügbarkeit des
Gases ist generell kein physisches Problem,K sondern es ergibt sich eher ein rein preis-
liches Risiko für die Beschaffung, welches im Vergleich zu den hohen Kosten eines
Stromausfalles, insbesondere aufgrund des seIten zu erwartenden Gebrauchs des Kraft-
werks kein dominantes Risiko darstellen dürfte. Andererseits könnte die Möglichkeit ge-
prüft werden, sich im EU-Ausland in entsprechende Gasspeicherreserven einzukaufen,
um für den Fall eines dringenden Gebrauches das Gas bis zu einer bestimmten Menge
zuverlässig und zu festen Konditionen abrufen zu können. Die nicht zu vernachlässigba-
ren Kosten einer solchen vertraglich geregelten Spetchervorhaltung im Ausland könnte
einerseits bei Nichtgebrauch für das Kraftwerk - also fast immer - über eine Sekundär-
vermarktung verringert werden. Andererseits sollte bei der Möglichkeit einer Reservie-
rung von ausländischen Speichern generell berücksichtigt werden, dass eine solche Spei-
cherreservierung im Falle einer absoluten Gasknappheit in Europa die Versorgungssi-
cherheit kaum zu 100% garantieren kann, sollte ein solch akuter Gasversorgungseng-
pass in Zukunft tatsächlich mal auftreten und dazu führen, dass die Politik im Ausland
die Weitergabe von verfügbarem Gas an Drittstaaten relativ unabhängig von Verträgen
untersagt. Dieser Fall kann zwar wohl als unwahrscheinlich eingestuft werden, aber
gleichfalls ist auch das Fehlen von Gas auf dem Spotmarkt (Day-ahead) an sich in ab-
sehbarer Zukunft sehr unwahrscheinlich. In diesem Sinne ist ein Abstellen auf einen

1 Z.B. https://de.statista.conr/ statistik/daten/studie/41065/umfraae/euroDaeische-union---erdqasyerbrauch-in-

K Der grösste Gas Spot Markt, mit sowohl Day-ahead und Intraday Angeboten, ist die EEX, mit sehr hoher Liqui-
dität. Die Beschaffung von Erdgas für das Kraftwerk an einer solchen Börse stellt grössenordnungsmässig kein
Problem dar. Events mit sehr hohen Preisschwankungen können dabei aber immer wieder auftreten. Die letzten
1.5 Monate an täglichen Handelsvolumen können auf httos: //',vw*,v,po',vernext.ccm/soot-market-dat3 eingesehen
werden; sie sind von Oktober bis Mitte November 2021 z.B. typischerweise um die 300'000 MWh/Tag.

/rr r l
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allfälligen Erwerb der Energie über die Gas-Spotmärkte voraussichtlich die sinnvollste
Variante .

Auf die zu erwartenden Kosten für die Gasversorgung wird in 2.3.4 näher eingegangen.

2.3.3.3 Erdgasverfügbarkeit an den Standorten
Die Erdgasverfügbarkeit an den einzelnen zu untersuchenden Standorten hängt von ver-
schiedenen Details der Netzwerkskonfiguration und von dem aktuellen und zukünftigen
Restverbrauch durch andere Gaskonsumenten ab. Da in diesem Stadium der Projekt-
entwicklung noch keine Standorte zur Diskussion stehen, für welche die Erdgasverfüg-
barkeit präzise durch Gespräche mit dem jeweils zuständigen Gasnetzbetreiber -zumin-
dest im Rahmen von Vorverhandlungen - abgeklärt werden kann, wird lediglich unter-
sucht, wie gut ein denkbarer Standort voraussichtlich an Leitungen angeschlossen wer-
den kann, welche wir für die Versorgung des Kraftwerks als ausreichend dimensioniert
einschätzen.

2.3.3.4 Regelung der Gasversorgung
Unter Einbezug der oben beschriebenen Sachverhalte ergeben sich für die Organisation
der Gasversorgung im Allgemeinen unter anderem die im Folgenden erläuterten
Schritte. Es könnte dabei von Vorteil sein, die entsprechenden Verhandlungen (mit to-
kalem Versorger und möglicherweise ausländischen vorgelagerten Versorgern) frühzei-
tig zu führen und mit der definitiven Bestimmung der Standorte abzuwarten, bis die
entsprechenden Anbindungs- und (Leistungs-)Bereitstellungsbedingungen für die favo-
risierten Standorte vorliegen. Die Beschreibung geht nicht spezifisch auf das allgemeine
Betreibermodell für das Kraftwerk ein, und geht implizit davon aus, dass das Kraftwerk
von einer eigenständigen Institution betrieben wird, welche nicht sonst schon als rele-
vanter Akteur im Gasbereich tätig ist.

1. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Gasnetzbetreiber: Sicherstellung einer aus-
reichenden physischen Netzanbindung an eine Gasleitung mit genügend hoher,
verfügbarer Lieferkapazität, unter Einbezug der Kapazität der lokalen Leitung
(insbesondere Druck und Durchmesser); der restlichen angeschlossenen Ver-
braucher welche einen Teil der Bruttokapazität beanspruchen; und der vorgela-
gerten Netzwerkstücken bis zu schweizerischen oder ausländischen Transmissi-
onslinien, auf welchen die benötigte Kapazität im Allgemeinen physisch eher
kein grösseres Problem mehr darstellen sollte. Für diese Netzanbindung werden
an vielen Standorten Ausleitungsstücke von mehreren Kilometern Länge benö-
tigt, und es müssen entsprechende Eingliederungsmassnahmen am Netz vorge-
nommen werden.
In Zusammenarbeit mit dem lokalen Gasnetzbetreiber, und möglicherweise re-
levanter Verbraucher in der umliegenden Region: Regelung der Bereitstellung
der Transportkapazität, inklusive möglicherweise notwendiger Spezialbedingun-
gen die sich aus dem aussergewöhnlichen User-Profil von sehr seltenem Ge-
brauch sehr grosser Gasmengen - und im Ernstfall über längere Zeit - ergeben.
So ist zum Beispiel zu prüfen, inwiefern die vom Netzbetreiber typischerweise
erwartete «N-1»-Sicherheitsreserve (= Lieferfähigkeit an alle Benutzer auch bei
seltenem Ausfall eines relevanten Netzelementes) teilweise ignoriert werden
kann, und zwar durch eine Sonderregelung für den Fall eines Ausfalls, z.B. indem

2.
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die Anlage - oder auch weitere regionale Verbraucher – ein leicht erhöhtes tem-
poräres Ausfallsrisiko für die Erdgaslieferung bewusst in Kauf nimmt, für den
seltenen Fall, dass die Anlage überhaupt gebraucht wird.L Im Gegenzug sollte
insbesondere im Falle der Akzeptanz einer leicht verringerten Versorgungssi-
cherheit geprüft werden, ob die normalerweise durch den Netzwerkbetreiber an-
gewendeten Leistungspreise entsprechend angepasst werden können, um neben
dem voraussichtlich sehr seltenen Gebrauch auch der akzeptierten verringerten
Versorgungssicherheit Rechnung zu tragen. Je nach Bedarf und Risikobereit-
schaft dürfte sich eine Abmachung mit lokalen Verbrauchern lohnen, wenn diese
weiteren Verbraucher ihren Eigenverbrauch im Fall der Fälle zugunsten des
Kraftwerks einschränken könnten, so dass je nach genauer Situation die ge-
samte Anschlussleistung, und das entsprechende Entgelt, reduziert werden

Mit den vorgelagerten, ausländischen Transportnetzbetreibern sollte der Use-
case besprochen werden, und ähnlich wie mit dem lokalen Netzwerkbetreiber
sollte die Möglichkeit eine vertragliche Verbesserung für den speziellen Use-case
einer sehr seltenen Beanspruchung der Kapazität ausgelotet werden.
Ein Konzept für die Beschaffung der Energie für Testzwecke und für den seltenen
Fall eines längeren Einsatzes aufgrund des Stromnotstandes soIIte erstellt wer-
den, und könnte idealerweise mit dem lokalen Gaslieferanten, den vorgelagerten
ausländischen Transportnetzbetreibern, sowie allenfalls mit internationalen Gas-
lieferanten sowie den Betreibern von relevanten europäischen Speichern bespro-
chen werden.
Ein etablierter Akteur, der seit längerem mit grossen Gasmengen auf dem
schweizerischen oder europäischen Markt handelt, wird im Idealfall als Partner
eng in all diese Prozesse miteingebunden.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Regulierung muss die genaue finanzielle
Handhabung der Treibhausgasemissionen für das Kraftwerk geregelt werden.

kann
3.

4.

5.

6.

Zu den entsprechenden Diskussionen und Verhandlungen mit den Akteuren im Gassek-
tor, und zu den Kostenabschätzungen untenan, ist hier anzumerken, dass die Umset-
zung eines Kraftwerksprojekts (mit dem Brennstoff Erdgas) in dieser Grösse - oder auch
allgemeiner der Zubau von 2 x 1'500 = 3’000 MW thermischer Erdgasverbrauchskapa-
zität - ein absolutes Novum für die Schweiz wäre. Dies bedeutet auch, dass die aktuell
üblichen und sehr heterogenen Erdgaslieferbedingungen und Tarife, in jedem Fall für
das Kraftwerk in Spezialverträgen angepasst werden müssten, möglicherweise sehr
stark

2.3.4 Versorgungskosten Erdgas
Die Erdgasversorgungskosten können ohne eine spezifisch auf das Thema ausgelegte
Studie und Verhandlungen mit möglichen Anbietern, nicht präzise angegeben werden.
Die Erdgastarife sind zwar für bestehende Kunden und ihre Anwendungen teilweise be-
kannt, aber die entsprechenden Tarifangaben sind typischerweise eine Mischrechnung
aus bezogenem Erdgasvolumen (Energiekomponente) und reservierter Gasnetz-Kapazi-
tät (Leistungskomponente), und sind stark abhängig von der Anlagengrösse. Abbildung
2-2 zeigt ein Beispiel von Tarifen für Grosskonsumenten (31 MW) mit sehr hohen Be-
nutzungsstunden (8'000h/a), für welche schon oft keine Standardverträge existieren,

L Hier ist zu berücksichtigen, dass grössere Ausfälle im regionalen Gasnetz eine höchst seltene Angelegenheit zu
sein scheinen.
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oder teilweise sogar unklar ist, ob sie überhaupt vom lokalen Netz bedient werden kön-
nen. Für die Bereithaltung von einer sehr selten gebrauchten Abnahmekapazität von
1’500 MW thermischer Gaskapazität, bewegen wir uns für die Schweiz hingegen in einem
Territorium, das sowohl bezüglich Grössenordnung als auch bezüglich Verbrauchsmuster
sehr ausserordentlich ist.
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Abbildung 2-2 Schweizer Gasversorgungskosten für Grossverbraucher (Leistungs- und Energie-
komponente zusammengerechnet) (Quelle: Preisüberwacher 2021)"

Für einen gegebenen Anschluss an das GasversorgLIngssystem, müssen folgende wich-
tigen Kostenkomponenten bei der Brennstoffversorgung berücksichtigt werden:

1. Energiekosten (ohne Transport): Die eigentlichen Grosshandelspreise für
Erdgas sind innerhalb von Europa relativ homogen. Sie hängen stark von Bedin-
gungen auf dem Gasmarkt in anderen Regionen ab, können aber erheblich von
Preisen z.B. in Japan oder den USA abweichen. Die preislichen Unterschiede
zwischen verschiedenen Weltregionen sind insbesondere durch die begrenzten
und teuren Transortkapazitäten (Pipelines und LNG) bedingt, und hängen zum
Teil auch von spezifischen, langfristigen Lieferverträgen zwischen grossen Pro-
duzenten und Verbrauchern ab. Insgesamt liegen die europäischen Preise typi-
scherweise in einem Mittelfeld im Vergleich zu den Preisen in anderen Regionen,
sowohl durch das letzte Jahrzehnt hindurch als auch bisher in Projektionen in
die Zukunft (s. Abbildung 2-3).
Die Gaspreise sind zeitweise durch akute Verknappungen, aber teilweise auch
durch Überangebote gekennzeichnet, welche in einzelnen Regionen besonders

" http://gaspreise.preisueberwacher.ch/web/index.asp
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ausgeprägt sein können. Dies kann zu sehr starken zeitlichen Schwankungen
der Preise, und zu hohen regionalen Preisdifferenzen führen. In der Tendenz
wird im Mittel oft von einem langsamen Preisanstieg des Gases über die nächs-
ten Jahre und Jahrzehnte ausgegangen, und für Europa scheint für die relevante
Periode von 2025 bis 2035 die Annahme eines regionalen Preises von um die 20
CHF/MWhH„ vernünftig (Projektion der Weltbank, April 2021).N Dieser Wert er-
höht sich noch etwas, wenn zusätzliche Kosten für die Vertragsstrukturierung,
Speicherbewirtschaftung, Hedging, etc. in Betracht gezogen werden. Deswegen
wird im Weiteren für die Studie ein Arbeitspreis von 25 CHF/MWhH„ angenom-

Exit-Kapazitätskosten des vorgelagerten ausländischen Netzbetreibers
(Netzgebühren): Hier können sich die Kosten zwischen verschiedenen Regio-
nen erheblich unterscheiden. So scheinen für herkömmliche Abnehmer Kosten
in der Grössenordnung von um die 5 CHF/kW/Jahr plausibel. Diese könnten
aber, je nachdem um welchen europäischen Exporteur es sich handelt, theore-
tisch auch höher sein. Zudem könnten diese Werte in der Tendenz in Zukunft
eher noch ansteigen. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass es beim Projekt
um eine 3'000 MW grosse Gesamtkapazität geht, die höchstwahrscheinlich durch
ein gegebenes Jahr hindurch entweder nie oder sonst fast nie gebraucht wird,
was keinem typischen Verbrauchsmuster von existierenden Gaskonsumenten
(inklusive Gasverteilern) in der Schweiz entspricht. Es scheint somit relativ of-
fensichtlich, dass mit dem (oder den) entsprechenden ausländischen Grenzgas-
netzbetreiber(n) ohnehin eine Spezialabmachung getroffen werden muss. Es
wird hier davon ausgegangen, dass diese Abmachung der besonderen Situation
des fast ausschliesslich im Stand-By stehenden Kraftwerks Rechnung trägt, und
entsprechend eine Reservierung zu besseren Konditionen als für den «norma-
len» Kunden ermöglicht (falls notwendig, eventuell inklusive Inkaufnahme kurz
anhaltender Liefereinschränkungen für das Kraftwerk im Notfall, z.B. wenn das
Gasnetz einmal durch besonders hohe Tagesspitzenwerte während 1-2 Stunden
überbelastet isto). Für die weiteren Berechnungen werden deshalb provisorisch
vorgelagerte Exit-Kosten von um die 2 CHF/kWH„/Jahr angenommen.
Dadurch ergeben sind erhebliche Gesamtkosten; für die eine Gaskapazität von
vorläufig geschätzten 3'000 MW und mit der Annahme einer ganzjährigen, lü-
ckenlosen Vorhaltung, schon 6 Mio. CHF/Jahr rein aus diesen Exit-Gebühren.
Um höhere jährliche Exit-Kosten zu verhindern, kann je nach Partner theoretisch
auch eine Beschränkung der Kapazitätsbereitstellung z.B. auf das Winterhalb-
jahr möglich sein. Inwiefern dies möglich und vertretbar sein kann, hängt auch
von der Region, und von Details des Einsatzszenarios für das Kraftwerk ab.
Schweizer Netzgebühren: Netznutzungsentgelte für feste Kapazität variieren
in der Schweiz extrem stark, mit indikativen Tarifen der Koordinationsstelle
Durchleitung die sich zwischen verschiedenen Regionen teilweise bis um ca . ei-
nen Faktor 10 unterscheiden.P Hierbei ist zu beachten, dass die künftige Ent-
wicklung der Netznutzungstarife stark durch Zeitplan und Inhalt des GasVG ge-
prägt sein wird. Tarife im Bereich von IO - 14 CHF/ kWH„ /Jahr müssten nach

men
2.

3.

N Von $5.8/MMBTU im Jahr 2025, auf $6.5/MMBTU im Jahr 2035, World Bank Commodity Market Outlook April
2021, htto§://y/\vw.WQridbank.org/en/research/commedËq/-marketsË3. See also httos://kneema.com/in-
foaraphics/ncszerf/natura!-gas-Orice-fcrecast-2021-2022-and-lena-term-to-2050.
o Derartige Abmachungen wären im Rahmen von Vertragsverhandlungen mit dem Ziel einer möglichst hohen
Fixkostensenkung zu treffen.
p Siehe httcs://wr;w.ksdË-erdaas.ch/äleadmin/user upload/FINE auf Hochdrucknetzen 21-22.odF
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unseren ErkenntnIssen derzeIt als SchweIzer Netzgebühren angesetzt werden.
Für dIe vorläufig geschätzte Gaskapazität von 3'000 MW würden sIch daraus beI
ganzjährlger und lückenloser Kontrahlerung Kosten in Höhe von 30 - 42 Mio.
CHF/Jahr errechnen. Wir gehen hIer jedoch wiederum provisorisch davon aus,
dass für das in den meIsten Jahren nIcht oder nur kaum gebrauchte qStand-By>
Reservekraftwerk diese Anschlusskogenkomponente dadurch deutlich reduzIert
werden kann, dass die Netznutzung nur für die Monate Februar und März fest
gebucht werden muss. Gemäss <AllgemeIne Netznutzungsbedingungen für die
schweizerischen Erdgasnetze> (Version l.5a vom Oktober 2015) kann auf die
ganzjährigen Kosten dann eIn Rabatt angewendet werden, der dIe Kosten dann
in den Bereich von 11.25 - 15.75 Mio. CHF/Jahr drücken würde. Für die weiteren
Betrachtungen wird deswegen mit einen angenommenen (mittleren) Wert von
4.5 CHF/ kWH„ /Jahr gerechnet.
Treibhausgasemissionen: DIe CO2-Kosten werden mit 121.50 CHF/tCO2 ver-
anschlagt (siehe 2.4.2).

4.

Weltbank - Erdgas Preisprognose bis 2035 (Stand:
April 2021)
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AbbIldung 2-3 Weltbank Projektion: Erdgas Preisvorhersage, Weltbank (Quelle: AFRY, basiert auf
Daten World Bank April 2021 Commodlt)' PrIce Forecast)q

Aufgrund der sehr geringen EinsatzwahrscheinIIchkeit für das KraRwerk, spIelen die
Leistungsbereithaltung skosten Insgesamt die dominante Rolle; dIe für eIn <durchschnitt-
liches> Jahr (unter BerücksIchtIgung der gerIngen WahrscheinlichkeIt eIner Stromlücke)
zu erwarteten EnergIekosten sind Insgesamt vergleichsweise vernachlässIgbar.

Eine detailIIertere Aufstellung der Kraftwerkskosten - inkl. Brennstoff - findet sIch in
Kapitel 6.

2.3.5 Schlussfolgerungen für den bevorzugten Brennstoff
Es wIrd davon ausgegangen, dass für zwei der denkbaren Standorte schlussendlich
also nach Abschluss vertiefender Untersuchungen in Zusammenarbeit mIt der Gaswirt-
schaft - eIne Erdgasversoryung machbar Ist.

Für die exIstIerenden TarIfe in der Schweizer Gasbranche scheInt es keIne umfassende
(und öffentIIche) Datenbank zu geben, und oft scheinen Tarife ohnehIn das Resultat
IndIvidueller Abmachungen (Verträge zwIschen Netzbetreiber und Abnehmer). Für den

Q https://knoema.com/infoqraphics/ncszerf/natural-gas-price-forecast-2021-2022-and-lcnq-term-to-20SO
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besonderen Anwendungsfall des grossen «Stand-Byw-Reservekraftwerkes, werden not-
wendigerweise Sondervereinbarungen mit den entsprechenden Netzwerksbetreiberr1 -
definitiv lokal, aber wahrscheinlich auch in den relevanten Nachbarländern – getroffen
werden müssen. Dies einerseits, um eine zufriedenstellende Versorgung sicherzustellen,
aber gleichzeitig auch, um eine Handhabung zu finden, die es erlaubt, einen ökonomisch
sinnvollen Leistungspreis zu finden, der der «Stand-By»-Natur des Kraftwerks genügend
Rechnung trägt.

Insgesamt ist es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich detaillierte Angaben zu den zu er-
wartenden Gasanschlusskosten zu treffen - dies wird erst nach detaillierten Abklärun-
gen, oder eigentlichen Verhandlungen, mit den relevanten Anbietern möglich sein. Es
ist also wichtig, die sehr grosse Unsicherheit über die oben angegebenen Zahlen aus
dem Weg zu räumen, bevor das Kraftwerkskonzept final festgelegt und umgesetzt wird.
Dies inkludiert auch die parallele Analyse der Machbarkeit des alternativen Brennstoffs
HEL zumindest für besonders interessante Standorte.

2.4 U mweltanforderungen

2.4.1 Anzuwendendes (Umwelt-)Recht und Standards
Grundsätzlich sind für das Vorhaben alle gültigen Schweizer Gesetze und Standards zu
berücksichtigen. Für die Studie kann selbstverständlich nur die aktuell gültige Situation
in Betracht gezogen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Kraftwerk konkret
realisiert werden soll ist dann eine UVP durchzuführen, mit welcher nachzuweisen sein
wird, dass die Anlage in Bezug auf die Umwelt rechtskonform umgesetzt wird. Die UVP
wird für den gewählten Standort und die schlussendlich vorgesehene Technik durchge-
führt und bildet die Grundlage für einen Genehmigungsbescheid.

In dieser Studie werden die zu erwartenden Umweltanforderungen lediglich grundsätz-
lich in die Überlegungen bezüglich des Anlagenkonzepts einbezogen, was selbstver-
ständlich nicht die UVP ersetzt oder deren Resultate (evtl. Auflagen durch die Behörden)
voIwegnimmt.

2.4.2 Emission von CO2
Das Schweizer Bundesgesetz über die ReduktIon der C02-Emissionen (CO2G) regelt den
Umgang mit den CC)2-Emissionen des (fossil-thermischen) Kraftwerks. Bis zum
31.12.2019 enthielt das CO2G die Art. 22-25 betreffend der Kompensation bei fossil -
thermischen Kraftwerken. Aufgrund dieser Artikel hätten die CO2-Emissionen eines fos-
sil-thermischen Kraftwerks i) vollumfänglich und ii) zu höchstens 50% durch Emissions-
minderungszertifikate kompensiert werden dürfen. Nachdem die Schweiz im Jahr 2019
ihr Emissionshandelssystem mit jenem der EU verknüpft hat, wurden Art. 22-25 ersatz-
los aufgehoben.

Gemäss der CO2-Verordnung (CO2V) in der Fassung vom 10.02.2021, Anhang 6, Ziffer
1, ist für eIn fossil-thermisches Kraftwerk mit einer Feuerungsleistung von mehr als 20
MW die Teilnahme am EHS zwingend. Lediglich für den Fall, dass die jährlichen Treib-
hausgasemissionen weniger als 25’000 Tonnen CO2-Äquivalente (C02,q) betragen, kann
nach Art. 41 Abs. 1 und 2 der CO2V eine Ausnahme von der Pflicht zur Teilnahme am
EHS beantragt werden.
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Eine kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten wäre grundsätzlich gemäss Art.19 (4)
CO2G möglich. Nach Einschätzung EICom kann jedoch derzeit nicht beurteilt werden, ob
der Bundesrat einer solchen Ausnahmeregelung zustimmen würde. Deswegen wird für
die Kostenschätzung davon ausgegangen, dass sämtliche CO2-Emissionen des Kraft-
werks durch am Markt zu erwerbende CO2-Zertifikate abgedeckt sein müssen.

Für die Untersuchungen im Rahmen dieser Studie (voraussichtlich wird das Kraftwerk in
kritischen Jahren mehr als 25'000 Tonnen C02,q emittieren; während es in der Mehrzahl
der Jahre nur zu Test- und Wartungszwecken laufen muss) wird davon ausgegangen,
dass das zu konzipierende Kraftwerk in einzelnen Jahren am EHS teilnehmen muss, in
diesen Jahren aber gleichzeitig auch aufgrund von CO2V, Art. 96b Absatz 1 die Differenz
zwischen der bezahlten CO2-Abgabe auf Brennstoffen und dem Mindestpreis nach Artikel
17 Absatz 2 CO2G rückerstattet erhält.

Für die Studie wird gemäss Vorgaben von EICom zusammenfassend von Folgendem aus-
gegangen:

•

•

Das Kraftwerk muss in einzelnen Jahren am EHS teilnehmen und die erforderli-
chen CO2-Emissionsrechte am Markt erwerben (coLz)
Auf den Brennstoffverbrauch ist eine CO2-Abgabe (CO2_A) in Höhe von CHF
120 pro Tonne zu berücksichtigenR. Als Mittelwert der externen CO2-Kosten
(CO2_E) werden CHF 121.50 pro Tonne berücksichtigt (siehe oben). Sowohl für
den Worst-case (hoher Brennstoffverbrauch) als auch für Jahre, in denen das
Kraftwerk lediglich in Bereitschaft steht (minimaler Brennstoffverbrauch) wird
AFRY sowohl den Brennstoffbedarf, die damit einhergehende Brennstoffabgabe
sowie die zu erwartende Rückerstattung angeben. Für die Berechnung der
Rückerstattung (COLR) gilt:

Wenn co,_A + ca,_z > CO2_E ,
dann CO2_R = CO2_A + COl_Z – COl_E ,
sonst CO2_R = 0

2.4.3 Emissionen von sonstigen Schadstoffen in die Atmosphäre
Das Kraftwerk soll den Anforderungen der Schweizer Luftreinhalteverordnung in der Ver-
sion vom 12. Februar 2020 (LRV) genügen.

Die LRV unterscheidet bezüglich der Emissionsanforderungen zwischen verschiedenen -
im Rahmen dieser Studie relevanten - Technologien :

1. Gasturbinen
2. Stationäre Verbrennungsmotoren
3. Feuerungsanlagen (z.B. Dampfturbinen-Kraftwerk)

Weiterhin ist zwischen den zum Einsatz kommenden Brennstoffen zu differenzieren.

2.4.3. 1 Gasturbinen
Bei Einsatz von flüssigen Brenn- oder Treibstoffen dürfen die Emissionen von Russ die
Russzahl (nach Bacharach) 2 (Anhang 1 Ziff. 22) nicht überschreiten.

R Seitens AFRY werden nur nominelle Werte berücksichtigt. Etwaige, inflationsbedingte Anpassungen werden
durch EICom für die Tarifierung berücksichtigt.
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Tabelle 2-3: Zulässige CO-Emissionen (LRV, Anhang 2, Ziffer 834)

FmmFn'äaInleiatIDg

Us40XfW Übu 40 MW

Ing/In3Kohlnlmonoxid (CO)
– beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gastreib3tofFen

nach Anhand ziaer 41 Absatz 1 ochr fhlssigen
Brenn- cxierTrdbstoffen
beim Betrieb mit Gasbrenn- cxier GastleibstoEen

:lie, 3,#:IEe ißlgÜäFIsist :,im::::1,d
80 Prozent mit diesen-Stoßen betrietnn wird

100 35

240 35

Tabelle 2-4: Zulässige NO,-Emissionen (LRV, Anhang 2, Ziffer 836)

Farerunawüandeistung

bis 40 MW 1-Ibn 40 MW

- Sticloäde (NOx) ng/m3
– beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gastreü>sto Ren

nach Anhang 5 ZiBer 41 Absatz 1
– tnim Betrie$mit flüssigen Brenn- cdu Tral>stoffen

40
50

20
40

Wird eine Gasturbine mit einer Entstickungsanlage betrieben, dürfen die Emissionen von
Ammoniak und Ammoniumverbindungen, angegeben als Ammoniak, 10 mg/m3 nicht
überschreiten .

Die Emissionen von Schwefeloxiden (SO*), angegeben als Schwefeldioxid, dürfen bei
einem Massenstrom von 2.5 kg/h oder mehr 120 mg/m3 nicht überschreiten.

Für Gasturbinen von Notstromgruppen, die während höchstens 50 Stunden pro Jahr
betrieben werden, legt die Behörde die vorsorglichen Emissionsbegrenzungen nach Ar-
tikel 4 fest; Anhang 1 und Anhang 2 Ziffern 833 (Russzahl), 834 (CO) und 836 (NO,)
gelten nicht.

2.4.3.2 Stationäre Verbrennungsmotoren
Gemäss LRV, Anhang 2, 824 müssen Verbrennungsmotoren die Emissionsgrenzwerte
gemäss Tabelle 2-5 einhalten.

Eidgenössische Elektrizitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006046 l November 2021
Teil 3 Afry 115006046- 10-0-Schlussbericht.docx

copyright© AFRY Schweiz AG
afry .com



AFRY Page 139/286

Tabelle 2-5: Emissionsgrenzwerte für stationäre Verbrennungsmotoren

Fcln,„,nW&nHl,i,t,4,g

bislOOkW übulOOkW überIMW

KIhlennronaxid (CO)
– beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gas-

treibstoffen nach Anhang 5 Ziffer 41
Absatz 1
beim BetrIeb mit Gasbrenn. oder Gas-
treibstoß'en nach Anhang 5 Ziffer 41
Absatz 1 Buchstaben d und e. wenn die
Anlage jährlich lrlindesteus zu 80 Pro
zent mit diesen Stoffen betrieben \\+d
beim Betrieb mit flüssigen Brerm- oder
Trxibstoffen

Stickoxide (NOx). angegeben
als Stickstoffdioxid (NC>2)
– beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gas-

treibstoß-en nach Anhang 5 Ziffer 41
Absatz 1
beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gas.
treibstoffen nach Anhang 5 Ziffer 41
Absatz 1 Buchstaben d und e. n’enn die
Anlage jährlich mindestens zu 80 Pro-
zerrt mit diesen Stoffen betrIeben wird
beim BetrIeb mit flüssjgen Brenn- oder
Treibstoffen

Ing/m3

650 300 300

1300

650

650

300

300

300

mg/n13

250 150 100

400

400

250

250

100

250

Wird ein stationärer Verbrennungsmotor mit einer Entstickungsanlage betrieben, so dür-
fen die Emissionen von Ammoniak und Ammoniumverbindungen, angegeben als Ammo-
niak, 30 mg/m3 nicht überschreiten.

2.4.4 Luftqualität
Die Luftqualität ist ein standortspezifisches Merkmal. Gemäss Anhang 7 der LRV, defi-
niert sich die Luftqualität durch Immissionsgrenzwerte für verschiedene Stoffe in der
Umgebungsluft (eines Standortes). Im Rahmen einer UVP ist bei einem Vorhaben, weI-
ches konkret umgesetzt werden soll, nachzuweisen, dass sich die Luftqualität durch die-
ses nicht in unzulässiger Weise verschlechtert und die Immissionsgrenzwerte überschrit-
ten werdens. Sofern die Anlagentechnik des Kraftwerks die Emissionsanforderungen ge-
mäss 2.4.2 erfüllt, kann davon ausgegangen werden, dass es zu keinerlei Problemen
bezüglich der Luftqualität kommen wird solange die Kaminhöhe entsprechend ermittelt
und beim Bau der Anlage auch umgesetzt wird.

Bei der Auswahl des Standortes wird daher der Einfluss der Anlage auf die Luftqualität
als nicht relevant vernachlässigt.

2.4.5 Abwasser
Die Anforderungen an das mögliche Abwasser des Kraftwerks ergeben sich aus den
Bestimmungen der Schweizer Gewässerschutzverordnung (GSchV). Die GSchV definiert

s Sofern der in der Schweiz eher unwahrscheinliche Fall eintritt, dass die Immissionsgrenzwerte am Standort
schon vor Realisierung eines Vorhabens überschritten sind, wäre es zumindest theoretisch möglich, dass höhere
Werte genehmigt werden.

Eidgenössische Elektrizitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006046 l November 2021
Teil 3 Afry 115006046- 10-0-Schlussbericht.docx

copyright© AFRY Schweiz AG
afry .com



AFRY Page 140/286

AF PÖYRY

in Anhang 2 die geforderte Wasserqualität für das aufnehmende Gewässer und in An-
hang 3, die Anforderungen an das Abwasser selbst.

Für das Abwasser eines Kraftwerks kommt allenfalls die Einleitung in ein oberirdisches
Gewässer in Frage, so dass die Sicherstellung der Wasserqualität gemäss Anhang 2 der
GSchV im Rahmen einer späteren UVP zu prüfen wäre.

Das Kraftwerk ist für den Fall, dass es nennenswerte Abwasserströme produziert, so
auszurüsten, dass die Anforderungen gemäss Anhang 3 der GSchV eingehalten werden.

2.4.6 Frischwasser
Die Frischwasserqualität ist ein standortspezifisches Merkmal und ist daher erst nach
Festlegung des Standortes bekannt. Für diese Studie wird von einer Frischwasserqualität
ausgegangen, welche keine über das übliche Mass hinausgehenden Anforderungen an
die interne Wasseraufbereitungsanlage stellt.

2.4.7 Lärmpegel
Die von der Anlage ausgehende Lärmbelastung muss gemäss den Bestimmungen der
Schweizer Lärmschutz-Verordnung (LSV) begrenzt werden. Die Belastungsgrenzwerte
(für das vor Lärm zu schützende, dem Kraftwerks-Standort nächstgelegene Gebäude)
ergeben sich aus Anhang 6 der LSV für Industrie- und GewerbelärmT. Ihre Einhaltung
ist im Rahmen der späteren UVP im Detail nachzuweisen. Für diese Studie wird ange-
nommen, dass keine über das übliche Mass hinausgehenden Anforderungen an die in-
Lernen Schallschutzmassnahmen getroffen werden müssen. Maschinen, welche einen
erhöhten Lärmpegel verursachen, werden anlagentypisch mit einer Lärmschutzhaube
ausgestattet und Kamin sowie Ansaugkanal für die Verbrennungsluft werden mit Schall-
dämpfern ausgerüstet.

Tabelle 2-6: Belastungsgrenzwerte Lärm gemäss Anhang 6, LSV

2 BëIastungsgrenzwerte
Emp11ndlichkeitssmfe
(Art. 43)

Planungs\\’ert

Lr in dB(A)

Tag Nacht

Irnnlissions.
grenztveIt
ir in dB(A)
Tag Nacht

Alann\verl

Lr in dB(A)

Tag Nacht

I
11

HI
TV

50
55
60
65

40
45
50
55

55
60
65
70

45
50
55
60

65
70
70
75

60
65
65
70

T Energie-, Entsorgungs- und Förderanlagen, Luft- und Standseilbahnen, Skilifte sowie Motorsportanlagen, die
regelmässig während längerer Zeit betrieben werden, sind den Industrie- und Gewerbeanlagen gleichgestellt
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2.5 Zusammenfassung der technischen Projektgrundlagen
In Tabelle 2-7 sind noch eInmal alle technIsch relevanten Projektgrundlagen übersicht-
IIch zusammengestellt.

Tabelle 2-7: Zusammenfassung der technisch relevanten Projektgrundlagen

Parameter Wert Bemerkung
Realisierung in Etappen denkbar:
• Ausbaustufe 1: SOO MW an

Standort 1
• Ausbaustufe 2: I'OOO MW an

Standort 1 und 2
Auch die Aufteilung auf mehr als
zwei Standorte ist - je nach An-
lagenkonzept - denkbar.

Installierte Leistung des
Kraftwerks

Insgesamt I'OOO MW, aufge-
teilt auf zunächst 2 x 500 MW
an zweI Standorte

Zu evalulerende Anta-
gentypen

+ Motorlsches Kraftwerk (sta-
tionäre Verbrennungsmoto-
ren)

• Gasturbinen-Kraftwerk

Späterer Ausbau zu GKK aIs Op-
tIon nicht ausgeschlossen (Aus-
baustufe 3 an Standort 1 und/o-
der 2)

•

•

NennleIstung muss in rund
60 Minuten nach Triggerung
erreIcht werden
Nach dem Hochfahren Ab-
gabe der LeIstung Im tech-
nisch üblichen Regelberelch
bIs zum Abfahren.

Anlagendynamik

Schwarzstart-Fähigkeit Nicht notwendig Nachrüstoptlon aufzeigen
• Für die Anlagenauslegung :

Präventiver Energleab-
tausch (Use case 3a/b)
Auf grundsätzliche Mach-
barkeit mit gewählter
Technik zu untersuchen :
Nebenaspekt - Span-
nungshaltung

Betriebsarten •

EInspeIsung ins Netz
der Swissgrid

Unterwer+< der Swissgrid, für
welches Swissgrid die Einlel-
tung von 500 MW ab 2025 für
gut machbar eInstuft

Standorte sInd in der Nähe der
nominierten Unterwerke zu su-
chen.

Wasserversorgung
Entnahme aus dem öffentli-
chen Trinkwassernetz

Für einen späteren Ausbau zu
GKK (eventuell) sInd Standorte
in der Nähe von Oberflächenge-
wässern vorteIlhaft

• EHS-Teilnahme voraussicht-
IIch nur in Extremjahren er-
forderlich; dann aber keIne
kostenlose Zuteilung von
Emissionsrechten; Emissi-
onsrechte müssen am Markt
beschafft werden
Brennstoffabgabe in Höhe
von CHF 120 pro Tonne CO2

CO2

•
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Parameter Wert Bemerkung
zu berücksIchtigen; rücker-
stattbar gemäss CO2V, Art.
96b
MIttelwert für externe CO2-
Kosten mit CHF 121.50 pro
Tonne zu berücksichtigen

•

EmIssIon von sonstIgen
Schadstoffen

LRV-Anforderungen sind zu er-
füllen

Abwasseranforderungen GSchV-Anforderungen sind zu
erfüllen

Zulässige Lärmpegel LSV-Anforderungen sind zu er-
füllen

Anlagentechnologie, welche Bio-
dlesäl, Bio-Äthanol und/oder gel-
ben/grünen Wasserstoff als zu-
künftigen Ersatzbrennstoff er-
möglicht, Ist im VorteII bei der
EvaluatIon

Brennstoff
Erdgas als bevorzugter Brenn-
stoff; HEL als altemativer
Brennstoff

Standort
Geeignete Standorte sInd vor-
zuschlagen und hinsichtIIch ih-
rer Eignung zu evaluieren
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3 Technologieauswahl
Im Folgenden werden die möglichen Technologien für das Kraftwerk, bzw. die einzelne
Anlage dargestellt. Dabei wird als Technologie der Typ der Kraftmaschine verstanden.
Technologien zur Luftreinhaltung und andere technische Konzepte werden im Anlagen-
grundkonzept ausgewählt.

Betrachtet werden Kraftmaschinen, die mit Erdgas und/oder leichtem Heizöl betrieben
werden können und für thermische Kraftwerke dieser Art und Grösse erfolgreich kom-
merziell eingesetzt werden.

Die Technologie für das Kraftwerk wird anhand der Einhaltung der Betriebsanforderun-
gen und den spezifischen Kosten ausgewählt.

3.1 Technologieüberblick
Basierend auf die Projektgrundlagen kommen folgende Technologien in Frage:

• Verbrennungsmotoren
• Aeroderivative Gasturbinen
• Schwere Gasturbinen

Dies entspricht auch dem international weit verbreiteten Ansatz für Spitzenlast- oder
Notreserve-Kraftwerke. Jede dieser Technologien hat spezifische Vor- und Nachteile, die
im Folgenden kurz erläutert werden. Alle dargestellten Kraftmaschinen sind durch die
jeweiligen Hersteller in Modellreihen standardisiert und es gibt für die Leistungsklassen,
die hier in Betracht kommen, nur eine limitierte Anzahl von etablierten Herstellern.

Es wird ausserdem die Möglichkeit zum Ausbau zu einer Kombianlage (GKK) betrachtet.
In einer Kombianlage wird das Abgas der Kraftmaschine in einem nachgeschalteten Ab-
hitzekessel abgekühlt und mit dieser Wärme dann Dampf mit hohem Druck und hoher
Temperatur erzeugt. Dieser Dampf wird in einer zusätzlichen Dampfturbine entspannt
und die damit erzeugte elektrische Leistung erhöht den Wirkungsgrad der Gesamtanlage
beträchtlich .

Wo im Folgenden Leistungsdaten gegeben sind, beziehen sich diese auf ISO Umge-
bungsbedingungen (15 '’C, 101.3 kPa, 60% relative Luftfeuchtigkeit). Wo Wirkungs-
grade genannt werden handelt es sich um den Nettowirkungsgrad basierend auf dem
Heizwert (H„) des Brennstoffes.

Die technischen Daten basieren auf Herstellerinformationen. Wo verschiedene Hersteller
und Modelle betrachtet werden, werden Bereiche angegeben, die die Daten verschiede-
ner Hersteller und Modelle abdecken sollen.

3.1. 1 Stationäre Verbrennungsmotoren
Gasmotoren sind kommerziell mit einer Kapazität von bis zu 18.5 MW erhältlich. Die
Gasmotoren in dieser Leistungsklasse sind in der Regel mittelschnell laufende Viertakt-
Motoren mit Turboaufladung.

Während es für die Leistungsgrösse bis 10 MW eine grosse Anzahl von Herstellern am
Markt gibt, sind in der Leistungsklasse über 10 MW nur zwei renommierte Hersteller am
Markt: MAN und Wärtsilä. Tabelle 3-1 zeigt die Hauptdaten der beiden grössten Gasmo-
toren auf dem Markt.
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Der Wlrkungsgradu mit fast 50% Ist hoch Im VergleIch zu einer Gasturt>ine. Die Leistung
und der Wirkungsgrad sind sehr vIel weniger von den Umgebungsbedingungen abhängIg
als bei Gasturbinen.

Tabelle 3-1 Technische Daten grosse Gasmotoren

Parameter Einheit Typ
Wärtsilä

Wärtsllä !8V50SG
18.434
48.6%

4-takt, Otto
500

Hersteller

Model

Elektrische LeIstung

WIrkungsgrad
Typ
Motordrehzahl

Anzahl Zylinder
DImensIonen (L x B x H)

MAN

MAN V5t/60G
18,465
49r6cYo

4-takt, Otto
500

MW

1/mIn

mx mx m
V18

19x4,7x9
V18

19x5,5x6,3

AbbIldung 3-1 zeigt eInen MAN Gasmotor.

Abbildung 3-1 Gasmotor (Quelle: MAN Energy Solutions, V51/60G)

Gasmotoren zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Dynamische Eigenschaften

Gasmotoren können sehr flexIbel eIngesetzt werden, da die Anfahrzeit nur wenige MI-
nuten dauert. AllerdIngs muss dazu der Motor vorgewärmt seIn.

u Wrkungsgrade sind bezogen auf den (unteren) HeizweR angegetnn.
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Gasmotoren können Lastwechsel sehr schnell durchführen. Die Lastrampen betragen bis
zu 120% der maximalen Leistung pro Minute.

Brennstoffe

Die Gasmotoren sind auch als «dual fuel> Motoren erhältlich, die sowohl mit Gas als
auch mit flüssigem Brennstoff betrieben werden können. Als flüssige Brennstoffe kom-
men leichtes Heizöl, SchweröË, Rohöl oder Biobrennstoffe in Frage.

Die Motoren sind derzeit nicht für den Betrieb mit reinem Wasserstoff ausgelegt. Der
Betrieb mit Erdgas, das mit 15% - 25% Volumen Wasserstoff angereichert ist, ist mög-
lich

Abbildung 3-2 Gasmotorenkraftwerk (Quelle: Wärtsilä)

Emissionen

Der in der LRV geforderte Grenzwert für NOx von 100 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 5%-vol kann nur mit einer Nachbehandlung sichergestellt werden. Gas-
motoren werden in der Regel als Magermotoren betrieben, wobei die Verbrennung im
Zylinder unter Sauerstoffüberschuss erfolgt. Damit werden hohe Temperaturspitzen ver-
mieden und so die NOx Bildung reduziert.

Als Nachbehandlung ist der Einsatz einer SCR-Anlage (Selective Catalytic Reduction)
erforderlich. Das SCR-Verfahren reduziert die Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak (bzw.
Ammoniakwasser oder Harnstoff) zu Stickstoff und Wasserdampf. Dazu wird im Ab-
gasstrom eine Einspritzung von Ammoniak oder Harnstoff und ein Katalysator installiert.

Der in der LRV geforderte Grenzwert für CO von 300 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 5%-vol kann ohne Nachbehandlung sichergestellt werden.
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Umbau zur Kombianlage

Gasmotoren können zu eIner Komblanlage ausgebaut werden. Allerdings Ist der Gewinn
an Leistung und Wirkungsgrad aufgrund der bereits geringen Abgastemperatur und
Menge wesentlich gednger als bei eIner Kombianlage mIt Gasturt>ine. Komblanlagen mIt
Gasmotoren dieser Lelstungsklasse können Wirkungsgrade bIs etwa 55% erreichen.

3.1.2 Aeroderivative Gasturbinen
Aeroderivative Gasturblnen sInd statIonäre Gasturblnen, die aus Strahltrlebwerken für
Flugzeuge entwickelt wurden.

Gasturblnen nutzen eIn Gas, nämIIch Luft vor der Brennkammer und Verbrennungsgase
nach der Brennkammer, als Arbeltsmedium. Die Verbrennungsluft wird in einem Tur-
boverdichter komprimiert. Anschliessend wird die Luft durch Verbrennung des Brenn-
stoff$ in der Brennkammer unter hohem Druck erhItzt, Das entstehende Vert>rennungs-
gas wIrd in einer TurbIne entspannt, dIe den Turboverdichter antreibt. In einem Strahl-
trIebwerk für Flugzeuge wird das heisse Gas aus der Turbine in eIner Düse entspannt
und beschleunigt, wodurch der Schub erzeugt wird. In einer Gasturt)ine, die als Arbeits-
maschIne eingesetzt wird, wird die Schubdüse des Strahltrlebwerks durch weitere Tur-
binenstufen ersetzt, dIe eInen Generator antreiben.

Aeroderivative Gasturbinen sind kommerziell mit einer Kapazität von bis über 100 MW
erhältlich. Während es für die Leistungsgrösse bis 40 MW eine grosse Anzahl von Her-
stellern am Markt gibt, sInd in der Leistungsklasse über 40 MW nur zweI renommIerte
Hersteller am Markt: GE Power und SIemens. Tabelle 3-2 zeigt die Hauptdaten der gröss-
ten Aeroderlvative Gasturbinen auf dem Markt.

Tabelle 3-2 Technische Daten grosse Aeroderlvatlve Gasturbinen

Parameter
Hersteller

Einheit Typ
GE Gas
Power

LMSIOOW

GE Gas
Power

LM6000v

SIemens
Energy

SGr-A65xModel

ElektHsche Leistung

WIrkungsgrad

MW 54

41,8%
118

43,6%
61,9

43,3%

Die LM6000 ist von GEs CF6-80C2 Mantelstromtriebwerk abgeleitet. Sie ist eine der am
meIsten eIngesetzten Aeroderivatlven Gasturbinen in dieser Leistungsklasse mit mehr
als 1.300 ausgelieferten Gasturblnen.

Die UYSIOO ist die grösste Aerodedvatlve Gasturt>Ine und Ist eine Weiterentwicklung der
LM6000 mit Komponenten aus lrldustriegasturbinen. Zur Steigerung der Leistung und
des Wiüungsgrades ist der Verdichter der Gasturt)ine mit einem Zwlschenkühler ausge-
rüstet, der einen zusätzlichen Zellenkühler benötigt.

v Grw Spe(5 2019. DLEPF+
w GTW Specs 2019, water Injection
x GTW Specs 2019, DLI Industrial Trent 60 DLI
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Die Siemens SGT-A65 ist vom Rolls-Royce Trent Mantelstromtriebwerk abgeleitet. Ge-
mäss Herstellerangaben sind insgesamt mehr als 115 Gasturbinen dieses Typs ausge-
liefert worden.

a@ JPqq

r / a= 1iT:Ä

Abbildung 3-3 Aeroderivative Gasturbine (Quelle: GE, LM6000)

Dynamische Eigenschaften

Aeroderivative Gasturbinen sind, wie Strahltriebwerke, für schnelles Anfahren und
schnelle Lastwechsel ausgelegt. Das wird im Wesentlichen durch leichte Bauweise und
Mehrwellenanordnung erreicht. Dabei sind verschiedene Verdichter und Turbinenab-
schnitte auf separaten Wellen angeordnet und können so mechanisch entkoppelt mit
verschiedenen Drehzahlen laufen.

Die Anfahrzeit für eine Aeroderivative Gasturbine ist zwischen 5 und 8 Minuten vom
Anfahrsignal bis Volllast. Die Lastrampen betragen bis zu 100% der maximalen Leistung
pro Minute.

Brennstoffe

Alle aufgelisteten Gasturbinen sind auch als «dual fuel» varianten erhältlich, die sowohl
mit Erdgas als auch mit leichtem Heizöl betrieben werden können. GE Aeroderivative
Gasturbinen können darüber hinaus auch mit Biodiesel, Ethanol und Methanol betrieben
werden.

Aeroderivative Gasturbinen können derzeit mit 90%-100% Wasserstoff Volumenanteil
betrieben werden.

Emissionen

Der in der LRV geforderte Grenzwert für NOx von 20 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann nur mit einer Nachbehandlung sichergestellt werden. Die
üblicherweise für Erdgas eingesetzten Dry Low NOx (DLN) Brenner oder YVet Low Emis-
sions (WLE) Brenner mit Wassereinspritzung können NOx Emissionswerte zwischen 30
und 50 mg/Nm3 sicherstellen.

Als Nachbehandlung ist der Einsatz einer SCR-Anlage (Selective Catalytic Reduction)
erforderlich. Das SCR-Verfahren reduziert die Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak (bzw.
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Ammonlakwasser oder Harnstoff) zu Stickstoff und Wasserdampf. Dazu wird im Ab-
gasstrom eine Einspritzung von Ammoniak oder Harnstoff und eIn Katalysator installiert.

Der in der LRV geforderte Grenzwert für CO von 35 mg/Nm3 bei einem Bezug5sauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann ohne Nachbehandlung sichergestellt werden.

Umbau zur Kombianlage

AerodeHvative Gasturblne können zu einer Kombianlage ausgebaut werden. Allerdings
ist der Gewinn an LeIstung und Wirkungsgrad aufgrund der moderaten Abgastemperatur
wesentlich geringer als beI einer Kombianlage mit schweren Gasturbinen. Kombtanlagen
mit Aeroderlvativen Gasturbinen dieser Leistungsklasse können Wirkungsgrate zwIschen
50% und 55% erreichen.

3.1.3 Schwere Gasturbinen
Schwere Gasturblnen (Heavy Duty Gas Turbines) wurden für den Betrieb in Kraftwerken
entwickelt. DabeI wurde das Hauptaugenmerk auf den Wirkungsgrad Im Kombibetrieb
gelegt.

Schwere Gasturbinen sind kommerziell mit eIner Kapazität von bIs zu 580 MW erhältlich.
Vier Hersteller liefern Schwere Gasturbinen :

• GE Gas Power (USA)
• Siemens Energy (Deutschland)
• Mitsubishi Power (Japan)
• Ansaldo Eneryla (Italien)

Schwere Gasturbinen werden nach Klassen eingeteilt:

3.1.3.1 E-Klasse

E-Klasse Gasturbinen wurden hauptsächlich in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren
eIngeführt. E-Klasse Gasturbinen sind bis heute bezüglich Leistung und Wirkungsgrad
weiterentwickelt worden und sind heute weit verbreitet wo Robustheit und flexibler
Brennstoffeinsatz gefordert sind.

Tabelle 3-3 zeigt die Hauptleistungsciaten der E-Klasse Gasturbinen, die heute am Markt
verfügbar sind.

Tabelle 3-3 Technische Daten E-Klasse Gasturblnen (>100 MW)

Parameter

Hersteller

Ein-
heit

Typ

Ansaldo
Energia
AE94.2

GE Power Mitsubishi
Power

gE.04 Gr13E2Y M70IDA

Siemens
Energy
SGT5-
2000E

Model

ElektrIsche LeIs-
tung
Wirkungsgrad

MW 190

36.3%

145 210 144 187

37% 38% 34.8% 36.5%

Y Vormals Alstom GT13E2
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Dynamische Eigenschaften

Aufgrund der Bauweise können schwere Gasturbinen einen Lastwechsel nur relativ lang-
sam vollziehen und auch das Anfahren benötigt deutlich mehr Zeit als im Fall von aero-
derivativen Gasturbinen.

Die Anfahrzeit für E-Klasse Gasturbinen ist zwischen 20 und 40 Minuten vom Anfahrsig-
nal bis Volllast. Die Lastrampen betragen bis zu 15% bis 20% der maximalen Leistung
pro Minute.

Abbildung 3-4 E-Klasse Gasturbine mit offenem Gehäuse (Quelle: Ansaldo Energia, AE94.2)

Brennstoffe

Alle aufgelisteten Gasturbinen sind auch als «dual fuel» varianten erhältlich, die sowohl
mit Erdgas als auch mit leichtem Heizöl betrieben werden können.

Aufgrund der weiten Verbreitung und langen Betriebserfahrung mit E-Klasse Gasturbi-
nen können diese mit einer grossen Palette verschiedener Brennstoffe betrieben werden,
darunter auch Biodiesel, Ethanol und Methanol.

E-Klasse Gasturbinen können derzeit mit 25%-30% Wasserstoff Volumenanteil betrie-
ben werden. Die GE 9E.04 kann sogar mit 100% Wasserstoff betrieben werden.

Emissionen

Der in der LRV geforderte Grenzwert für NOx von 20 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann nur mit einer Nachbehandlung sichergestellt werden. Die
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üblicherweIse für Erdgas eIngesetzten Dry Low NOx (DLN) Brenner können NOx Emissi-
onswerte zwischen 30 und 50 mg/Nm3 sicherstellen.

Als Nachbehandlung Ist der Einsatz eIner SCR-Anlage (Selective Catalytic Reduction)
erforderlich. Das SCR-Verfahren reduziert die Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak (bzw.
Ammoniakwasser oder Harnstoff) zu Stickstoff und Wasserdampf. Dazu wird im Ab-
gasstrom eine Einspritzung von Ammoniak oder Harnstoff und eIn Katalysator installiert.

Der in der LRV geforderte Grenzwert Für CO von 35 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
$toffgehalt von 15%-vol kann ohne Nachbehandlung sichergestellt werden.

Umbau zur Kombianlage

E-Klasse Gasturt>ine werden vornehmlich in Kombianlagen eingesetzt und können nach-
träglich zu einer Kombianlage ausgebaut werden. Kombianlagen mit E-Klasse Gasturbi-
nen erreichen Wirkungsgrade um 55%.

3.1.3.2 F-Klasse

F-Klasse Gasturblnen wurden hauptsächlich in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren
eingeführt. F-Klasse Gasturblnen wurden spezIell für den Einsatz in Kombikraftwerken
mit Wirkungsgraden bis 60% und Anlagenleistungen um 450 MW entwickelt. Dabei lie-
fert die Gasturt>ine eine LeIstung von etwa 280 MW. F-Klasse Gasturt>inen sInd bis heute
bezüglich Leistung und Wirkungsgrad weiterentwickelt worden und sind heute mit Leis-
tungen bis zu 385 MW am Markt verfügbar.

Tabelle 3-4 zeigt die Hauptleistungsdaten der F-Klasse Gasturbinen, die heute am Markt
verfügbar sind.

Tabelle 3-4 Technische Daten F-Klasse Gasturbinen

Parameter
Hersteller

Einheit Typ
GE MitsubIshi

Power Power

9F.05 M70IF

Ansaldo Energia Siemens
Energy
sars-
4000F

Model Gr94.3A GT26z

Elektrische Leis-
tung
Wirkungsgrad

MW 340

40.3%

370

41tyo

314

38.6tyo

385

41.9cyo

329

41cYo

z Vormals Alstom GT26

Hdgenössische ElektrIzitätskommisgan EICom
Studie Spitzentast-Kraftwerk
115006€H6 l Novemtnr 2021
Teil 3 Afry 115006tH6-ltFtFSdUussbendILdocx

copynght© AFRY Schweiz AG
aflIF.com



AFRY
AF PÖYRY@ Page 151/286

Abbildung 3-5 F-Klasse Gasturbine mit offenem Gehäuse (Quelle: Mitsubishi Power, M70IF)

Dynamische Eigenschaften

Die Anfahrzeit für F-Klasse Gasturbtnen ist zwischen 30 und 40 Minuten vom Anfahrsig-
nal bis Volllast. Die Lastrampen betragen 8%-15% der maximalen Leistung pro Minute.

Brennstoffe

Alle aufgelisteten Gasturbinen sind auch als «dual fuel» varianten erhältlich, die sowohl
mit Erdgas als auch mit leichtem Heizöl betrieben werden können.

Betriebserfahrungen mit Biodiesel, Ethanol und Methanol als Hauptbrennstoff sind nicht
bekannt.

F-Klasse Gasturbinen können derzeit mit 30%-60% Wasserstoff Volumenanteil betrie-
ben werden.

Emissionen

Der in der LRV geforderte Grenzwert für NOx von 20 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann nur mit einer Nachbehandlung sichergestellt werden. Die
üblicherweise für Erdgas eingesetzten Dry Low NOx (DLN) Brenner können NOx Emissi-
onswerte zwischen 30 und 50 mg/Nm3 sicherstellen.

Als Nachbehandlung ist der Einsatz einer SCR-Anlage (Selective Catalytic Reduction)
erforderlich. Das SCR-Verfahren reduziert die Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak (bzw.
Ammoniakwasser oder Harnstoff) zu Stickstoff und Wasserdampf. Dazu wird im Ab-
gasstrom eine Einspritzung von Ammoniak oder Harnstoff und ein Katalysator installiert.

Der in der LRV geforderte Grenzwert für CO von 35 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann ohne Nachbehandlung sichergestellt werden.

Umbau zur Kombianlage
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F-Klasse Gasturbine werden vornehmIIch in Kombianlagen eIngesetzt und können nach-
trägllch zu eIner Kombianlage ausgebaut werden. Komblanlagen mIt F-Klasse Gasturt>i-
nen erreIchen Wirkungsgrade von 58% bis 60%.

3.1.3.3 H-Klasse

H-Klasse Gasturblnen wurden hauptsächIIch in den 2010er-Jahren eIngeführt. Auch H-
Klasse Gasturbinen wurden speziell für den Einsatz in Komblkraftwerken mIt Wirkungs-
graden bis zu 63% und mehr als 600 MW entwickelt.

Tabelle 3-5 zeigt die HauptleIstungsdaten der H-Klasse Gasturbinen, dIe heute am Markt
verfügbar sInd und bereIts langjährige Referenzen im kommerziellen Betrleb haben.

Tabelle 3-5 Technische Daten H-Klasse Gasturbinen mIt Referenzen

Parameter
Hersteller

Einheit Typ
MitsubIshI

Power
GE Power SIemens

Energy
SGr5-8000H

450
>41%

Model

ElektrIsche LeIstung

WIrkungsgrad

9HA.01
446

43.lcyo

M70IJ
478

42.3cyo

MW

Tabelle 3-6 zeigt die Hauptleistungsdaten der neuesten H-Klasse Gasturbinen, die heute
am Markt verfügbar sind, aber noch keine langJährigen Referenzen Im kommerziellen
Betrieb haben.

Tabelle 3-6 Technische Daten H-Klasse Gasturbinen ohne Referenzen

Parameter
Herstetler

Einheit

An saldo
Energla
Gr36

Typ
GE Power MitsubIshI

Power
Siemens
Energy
sars-

9000HL
Model 9HA.02 M70IJAC

Elektrische LeIstung

WIrkungsgrad

MW 538
42.8cyo

571
440/o

563
43.6%

593
42.6%

Der Entwicklungsstand der neuesten H-Klasse Gasturbtnenmodelle ohne langjährige Re-
ferenzen im kommerzIellen BetrIeb kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Die Ansaldo GT36 ist eine EntwIcklung basIerend auf Alstoms GT26 F-Ktasse
Gasturt>ine. Im Vergleich zur GT26 ist dIe LeIstung von 370 MW auf 538 MW
gesteigert. Die sequenzielle Verbrennung der GT26 wird auch in der GT36 ge-
nutzt. Unter anderem wurde das Druckverträltnls reduziert, der Verdichter ver-
klelnert und ein neues Turblnenschaufel-Kühlsystem entwIckelt.
Die erste verkaufte GT36-Gasturt>ine ist für das Kraftwerk Minhang in ChIna
(Ankündigung 2018, SpatenstIch im Dezember 2019, Betrieb voraussichtIIch Im
Februar 2022). Die zweite verkaufte GT36-Gasturbine ist für das Marghera Le-
vant Kraftwerk, Edison Italien (Beauftragung 2019 bekannt gegeben, BaubegInn
2020, BetrIeb voraussichtIIch 2023).
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• Die GE 9HA.02 ist ein Upgrade der 9HA.01 mit einer Kapazitätssteigeru ng von
ca. 30%. Insgesamt umfasst die H-Klasse-Flotte von GE 63 50-Hz- und 60-Hz-
Gasturbinen im kommerziellen Betrieb. Die ersten beiden GE 9HA.02 Gasturbi-
nen sind erst im Januar 2021 in den kommerziellen Betrieb gegangen (Anlage
Track 4A, 1.440 MW GKK in Malaysia) und 15 weitere Gasturbinen sind bestellt
und werden in den kommenden Jahren in den kommerziellen Betrieb gehen.
Die M70IJAC basiert auf Technologien, die sich in der Flotte der J-Klasse mit
mehr als 42 Gasturbinen im kommerziellen Betrieb weitgehend bewährt haben.
Verbesserungen wie die luftgekühlte Brennkammer und die erhöhte Turbinen-
eintrittstemperatur sind in Mitsubishis T- Point Testanlage in Japan verifiziert
worden. Bisher wurden 17 M701JAC-Gasturbinen bestellt. Die erste M701JAC
(kleinere Version mit 448 MW) ist am 31. März 2021 in Thailand in den kom-
merziellen Betrieb gegangen. Die ersten Gasturbinen der grossen Version (563
MW) werden nicht vor 2023 in den kommerziellen Betrieb gehen.

•

b

\

r

IK1

Abbildung 3-6 H-Klasse Gasturbine (Quelle: Siemens, SGT5-8000H)

• Die Leistung der neuen SGT5-9000HL wird auf 593 MW gegenüber der SGT5-
8000H mit 450 MW um 30 % gesteigert. Andere Änderungen im Vergleich zur
SGT5-8000H sind verbesserte Verdichterschaufelprofile und ein erhöhtes Druck-
verhältnis, Verbesserungen der Brennkammer und Verbesserungen der Turbi-
nenkühlung und der Wärmedämmschicht im Heissgaspfad.
Derzeit befindet sich keine SGT5-9000HL im kommerziellen Betrieb. Derzeit ist
eine 60 Hz SGT6-9000HL (440 MW) bei Lincoln County CT Addition, USA, in
Betrieb. Die erste 50-Hz-Gasturbine soII 2022 in Keadby II, Großbritannien, in
den kommerziellen Betrieb gehen. Neben den oben genannten Gasturbinen sind
fünf weitere 9000HL-Einheiten verkauft und sollen 2022 in Korea in den kom-
merziellen Betrieb gehen. Alle diese fünf Einheiten sind das kleinere 60-Hz-Mo-
dell

Die neuesten H-Klasse Modelle zeichnen sich durch ihre hohe Leistung und verbesserte
Wirkungsgrade aus.
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Dynamische Eigenschaften

Die Anfahrzeit für H-Klasse Gasturbinen ist zwischen 30 und 40 Minuten vom Anfahrsig-
nal bis Volllast. Die Lastrampen betragen bis zu 10% bis 15% der maximalen Leistung
pro Minute.

Brennstoffe

Alle aufgelisteten Gasturbinen sind auch als «dual fuel» varianten erhältlich, die sowohl
mit Erdgas als auch mit leichtem Heizöl betrieben werden können.

Betriebserfahrungen mit Biodiesel, Ethanol und Methanol als Hauptbrennstoff sind nicht
bekannt.

H-Klasse Gasturbinen können derzeit mit 30%-70% Wasserstoff VolumenanteËI betrie-
ben werden.

Emissionen

Der in der LRV geforderte Grenzwert für NOx von 20 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann nur mit einer Nachbehandlung sichergestellt werden. Die
üblicherweise für Erdgas eingesetzten Dry Low NOx (DLN) Brenner können NOx Emissi-
onswerte zwischen 30 und 50 mg/Nm3 sicherstellen.

Als Nachbehandlung ist der Einsatz einer SCR-Anlage (Selective Catalytic Reduction)
erforderlich. Das SCR-Verfahren reduziert die Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak (bzw.
Ammoniakwasser oder Harnstoff) zu Stickstoff und Wasserdampf. Dazu wird im Ab-
gasstrom eine Einspritzung von Ammoniak oder Harnstoff und ein Katalysator installiert.

Der in der LRV geforderte Grenzwert für CO von 35 mg/Nm3 bei einem Bezugssauer-
stoffgehalt von 15%-vol kann ohne Nachbehandlung sichergestellt werden.

Umbau zur Kombianlage

H-Klasse Gasturbine werden vornehmlich in Kombianlagen eingesetzt und können nach-
träglich zu einer Kombianlage ausgebaut werden. Kombianlagen mit H-Klasse Gasturbi-
nen erreichen Wirkungsgrade von 61% bis 63%.

3.2 Bewertung und Auswahl der Anlagentechnologie
Gemäss der Technologieübersicht werden folgende Anlagentechnologien bewertet:

•

•

•

•

•

Verbrennungsmotoren
Aeroderivative Gasturbinen
Schwere Gasturbinen E-Klasse
Schwere Gasturbinen F-Klasse
Schwere Gasturbinen H-Klasse

Abbildung 3-7 zeigt die möglichen Anlagenkonfigurationen mit verschiedenen Technolo-
gien um eine Leistung von 500 MW Ë20% zu erreichen:

• 27 Verbrennungsmotoren
• Je nach Modell vier bis neun Aeroderivative Gasturbinen
• Je nach Modell zwei bis drei E-Klasse Gasturbinen
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• F-Klasse Gasturblnen mit 300 bIs 400 MW LeIstung sind ungeeIgnet, um eIne
Anlagenlelstung zwischen 400 und 600 MW darzustellen. F-Klasse Gasturbi-
nen werden daher nicht weiter betrachtetM

• Jeweils eine H-Klasse Gasturblne

700.0

600.0

8
E
9 400.o3
8
'Ö

8 300.o
003C<

200.0

500.0

100.o

n\g&Sp8:g©by:+öff3 dIes3o::iii:4:1:d+d fjeR :i::)e++>F::::#pIpe:9+:::3g+
0+-

0.0

AbbIldung 3-7 AnlagenkonfIgurationen mit 500 MW 1100 MW

Die GIunddaten der Technologien sInd in Tabelle 3-7 zusammengestellt.

hÄ Der Atßschluss von F-Klasse Maschinen von den weiteren Untersuchungen ist au=dIliuslich auf die Leistungs-
anforderungen gemäss Projektgrundlagen zurück zu führen, Falls im weiteren VedauF der Projektentwicklung
diese Vorgaben ändern, muss diese Entscheidung überprüft werden.
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Tabelle 3-7 Zusammenfassung Anlagendaten der TechnologIeoptIonen

Parameter Einheit Motoren Aeroderivative
Gasturbinen

Schwere Gasturbi.
nen

E-Klasse

c mm
nen 1 turbinen

F-Klasse 1 H-Klasse
Leistunasdaten
-I ;;;--M
mr liche Anzahl

MW

Ko

MIn

==18.4
27 dab

54-118
Ma

41-44

140-210
2-3

35-38

=:[– =r
== ==

318-385
–=–––TF–l––--–

W
448-593

1
41-44

DvnamiscFl3e
Anfahm!

lalten
E4T8]M5

[;;r
r
ma
-[;ichtes HeHI
a (WoWteII raILy
Erdgas, derzeItIge FähIgkeIt)

[
%/Min

5 - 8
50% - tOD%

m
15%-20%3 T-m

8%-15%
m

W!Wo
Ta Ta

HaI
M Mod:eM

30% -60%

Ta
Ja

Je nach Modell
30% - 700/o

%-vol EIBËYMm 1
90cyo -100cyo

Je nach Modell
25%-30%,

GE gE: 100%
Ja

Ja

e
r
Spezifisch CO2
s:mF©
Nix

Ja Ja me NeIn

las
Helzö G

e elchbar

F-Jawr–aF–T––m 418
– l–

>

465485
600 - 628

LRV erreichbar mIt
SCR

r

533-558
690 - 723

[!’REIn2187$BFr;EBit
SCR@mm

484-503
627 - 652m

SCR
e

460-495
596 - 641

LR\,, erreichbar
mIt SCR

e==
e
13:Minen
ark=Mr lnRbnaT;Feme ;en kosten
Anlagenkosten

FBI

%

CHF/kW

Ja
50 - 55

673

Ja
58 - 60

400

Ja
61 - 63

345770 442
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3.2.1 Auswahlkriterien und Bewertung
DIe Anlagentechnologle wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. DabeI wird jedes
Kriterium anhand von Punkten bewertet und alle Kriterien mit GewIchtungsfaktoren zu
einer Gesamtbewertung addiert.

Die Punkte werden wie folgt vergeben:

0
1

2
3

ungeeIgnet
ausreIchend
befrIedigend
vorteIlhaft

Wo möglich werden Punkte anhand von Werten berechnet.

Folgende Kriterien werden bewertet:

•

•

•

•

Kosten inklusIve Anlagenkosten für den Bau der Anlage.
Redundanz anhand der Kapazität dIe beI Ausfall einer EinheIt zur Verfügung

Spezifischer Gasverbrauch und CC>2-EmIssionen.
Umbau zur Kombianlage anhand des Wirkungsgrades, der bei einem Umbau in
eine Komblanlage erreicht werden kann.

steht

3.2.1.1 Anlagenkosten
Für dIe hier zu konziplerende Anlage mit wenIg Betrlebsstunden sInd dIe Anfangsinves-
titionen die bestimmenden Kosten und werden daher für die Bewertung herangezogen.
DabeI werden ausschliesslich Kosten für Planung, Beschaffung, ErrIchtung und Inbe-
triebset2ung der Anlage betrachtet. Standortspezifische Kosten sowIe andere Projekt-
kosten wie Infrastrukturkosten, Landkosten, Gasanschluss, Energleableltung und ande-
res werden nicht betrachtet, da diese sIch nur wenig zwischen den Technologien unter-
scheiden. Die Kostenschätzungen werden mIt der weit verbreiteten Software GT Pro von
TbermoHowTm mit entsprechenden KostenmultipIIkatoren. DetaIls zu den Kostenmultlpll-
katoren finden sich in Abschnitt 6.1. Für jede TechnologIe wird der Durchschnitt der am
Markt verfügbaren Modelle verwendet.

Die Punkte werden wie folgt vergeben:

• Die TechnologIe mit den nIedrIgsten spezifischen Anlagenkosten ertlält 3 Punkte
• DIe TechnologIe mit den höchsten spezIfischen Anlagenkosten erhält 1 Punkt
• DIe Punkte für die übrigen TechnologIen werden linear Interpoliert

Die Bewertungen sInd in Tabelle 3-8 dargestellt.

Tabelle 3-8 Bewertung der Anlagenkosten

Technologie
Anlagelrkostelr Bewertung

Motoren

Aeroderivative Gasttlrbinen
Schwere Gasturbinen, E-Klasse

a

671
438
364
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3.2.1.2 Redundanz

Für die hIer zu konzipierende Anlage sind geplante NIchtverfügbarkeiten nIcht proble-
matisch, da diese für einen Zeitraum im Sommer geplant werden können, wenn abzu-
sehen ist, dass in diesem Zeitraum kein Einsatz zu erwarten Ist.

Relevant für diese Anlage sInd vIelmehr dIe StartzuvedässËgkeit und erzwungene Aus-
fälle, die nicht disponlbel sInd. TypIscherweise haben Gasturbinen eine Startzuverlässig-
keit von über 99% und erzwungene Ausfallrate von wenIger als 1%.

Zur Bewertung der Redundanz wird dIe relatIve LeIstung, die im Falle des Ausfalls eIner
Einheit (N-1) zur Verfügung steht. Zum BeIspiel Ist bei eIner Anlage mit dreI Gasturbinen
im N-1 Fall eine relative Leistung von 66.7% verfügbar. Bei einer Anlage mit nur eIner
Gasturblne stehen im N-1 Fall O% zur Verfügung.

DIe Punkte werden wIe folgt vergeben :

@

•

•

100% relative bistung im N-1 Fall wird mIt 3 Punkten bewertet
O% relatIve Leistung Im N-1 Fall wIrd mIt 1 Punkt bewertet. Da eine zweite An-
lage an eInem anderen Standort errichtet wird, werden für O% relative LeIstung
nIcht O Punkte vergeben.
Zwischen 0% und 100% wIrd IInear interpoliert

Die Bewertungen sind in Tabelle 3'9 dargestellt.

Tabelle 3-9 Bewertung der Redundanz

Technologie
Bewertung

Punkte
2.93

2.71

2.33
1.00

Motoren

Aeroderivative Gasl en

Schwere Gasturbi In, E-Klasse

Gasturblnen, H-KlasseSchw

96.3%
85.70/6

66.7%
o.0%

3.2.1.3 Erdgasvert>rauch und CO2 EmIssIonen
Da Erdgasvert>rauch und CO2 EmIssionen beI gleichem Brennstoff direkt linear zusam-
menhängen werden der Wirkungsgrad und CO2 EmIssionen zusammen als ein Kriterium
evaluIert. Der Erdgasvert>rauch wIrd durch den Wärmeverbrauch ausgedrückt. Der Wär-
meverbrauchB8 ist dIe Menge an Brennstoff in kl, dIe für die Erzeugung eIner kWh elektri-
scher Energie aufgewendet werden muss.

Die Punkte werden wie folgt vergeben :

• DIe Technologie mIt dem niedrigsten Wärmeverbrauch ertlält 3 Punkte
• DIe TechnologIe mit dem höchsten Wärmevert)rauch ertlält 1 Punkt
• Die Punkte für die übrlgen Technologien werden linear interpoliert

Die Bewertungen sind in Tabelle 3-10 dargestellt.

n Der Wärmevert>rauch berechnet sich aus 3600 gh / VUrkungsgrad
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Tabelle 3-10 Bewertung des Wärmeverbrauchs

Wärme-ver-
brauch

Spezifische
CO, Enlissio

nen
Bewertung

Technologie

kJ/kWh g/kwh Punkte

Motoren

Aeroderivative Gasturbinen

7'407

8'392

9'858

8'359

3.2.1.4 Umbau zur Komblanlage
Alle TechnologIen können nachträgIIch zur Komblanlage aufgerüstet werden. AllerdIngs
unterscheIden sich die TechnologIen durch die Wirkungsgrade, die als Kombianlage er-
reicht werden können. Zur Bewertung der Kombianlage wird der Wärmevert)rauch der
Kombianlage berücksichtigt. Der Wärmeverbrauchcc ist die Menge an Brennstoff in kJ,
dIe für dIe Erzeugung eIner kWh elektrlscher EnergIe aufgewendet werden muss.

DIe Punkte werden wie folgt vergeben:

• Die Technologie mit dem niedrIgsten Wärmevert>rauch ertrält 3 Punkte
• Die TechnologIe mit dem höchsten Wärmeverbrauch erhält 1 Punkt
• Die Punkte für die übrIgen Technologien werden linear Interpoliert

Die Bewertungen sInd in Tabelle 3-11 dargestellt.

Tabelle 3-11 Bewertung Umbau zur Komblanlage

WärltIe-ver-
bratlclr i11r Be-
triebsnrodus

GKK

Id/kWh
6’545

6'857

6’545

5’806

Teclrlrojogie
Bewertung

Motoren

Aeroderivatlve Gasturbinen

Schwere Gasturbinen, E-Klasse

Schwere Gasturbinen, H-Klasse

3.2.1.5 Andere Kriterien

Andere Kriterien wIr EmIssionen und BrennstoffflexIbilität werden nIcht bewertet, da alle
TechnologIen die gestellten Anforderungen erfüllen.

Das dynamIsche Verhalten wIrd nicht bewertet, da an dIe hIer zu konziplerende Anlage
keine besonderen Anforderungen wIe schnelle Anfahrzeiten unter zehn Minuten und
schnelle Lnstwechsel zu stellen sind.

t= Wärrnevertxauctr = 3600 s/h / Wirkungsgrad
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3.2.2 Bewertung und Auswahl
Für dIe Gesamtbewertung werden die KrIterIen mIt GewIchturlgsfaktoren multIpIIziert.
Folgende GewIchtungsfaktoren werden angewandt:

•

•

•

Die Anlagenkosten und Redundanz sInd die wIchtIgsten Faktoren für die hier zu
konzipierende Anlage und werden je mIt 40% gewichtet, da die Anlage in der
Regel nIcht betrieben wIrd jedoch jederzeit für den EInsatz bereIt seIn muss.
Erdgasvert)rauch und CO2 Emissionen werden mit 10% gewichtet.
Der Umbau zur Kombiantage Ist eher ein untergeordnetes Kriterium und wird
ebenfalls 10% gewIchtet.

Tabelle 3-12 GewIchtungsfaktoren für dIe Technologieauswahl

Kriterium
Speäi,fische Kosten
Redundanz
Gasverbrauch und CO2 Emissionen
Umbau zur Kombianlaqe
Gesamt

Gewichtun
[4[©M

40%
10%
10%
100%

MIt den Bewertungen und den Gewlchtungen ergibt sich die Rangfolge wie in Tabelle
3-13 aufgeIIstet:

•

@

E-Klasse Gasturbinen sInd aufgrund der Balance zwischen Kosten und Redun-
danz auf dem ersten Platz.
H-Klasse Gasturbinen sInd knapp dahInter aufgrund des niedrigeren spezifi-
sehen Anlagenprelses und des besseren Wirkungsgrades und damIt einherge-
hender geringerer Gas- und CO2-Kosten.

Tabelle 3-13 Bewertung Technologieauswahl

gewiclrtete Punkte

Technologie Spezifi
sche Kos

eii
Motoren

0.60

c
1.05

E-Klasse
/
turbInen
H-Klasse

[ lag:rIFFTi
Ulrrltau zur
Kombi-aIr-

0.16

0.10

Das Ergebnis der Technologleauswahl führt dazu, dass von den in 2.2.2 vorgestellten,
weiteren Betriebsarten (Use-cases) a) Redtspatch kurativ (Use case 2) und b) Sys-
temdienstleistungen für RZ Schweiz (Nebenaspekt) wegen unzureichender Anlagendy-
namlk nicht machbar sein werden.
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4 Anlageng rund konzept
Basierend auf der Technologieauswahl wird für die Anlage ein Konzept mit drei E-Klasse
Gasturbinen entwickelt. Das Konzept soll möglichst herstellerneutral entwickelt werden,
allerdings muss ein Gasturbinenmodell als Basis für die Leistungsdaten ausgewählt wer-
den. Als typisches Beispiel für mögliche Gasturbinen wird das Modell mit der grössten
Leistung gewählt, mit der 3 Einheiten benötigt werden, verwendet. Das ist die Ansaldo
AE 94.2 Gasturbine. Als Beispiel für ein Reservekraftwerk mit den gleichen Gasturbinen
sei das 300 MW Fingrid Reservekraftwerk in Forssa, Finnland genanntDD

Die Anlage besteht aus den folgenden Elementen :

•

•

•

•

•

•

•

•

3 x E-Klasse Gasturbine mit Synchrongenerator und Nebenanlagen
SCR System mit Ammoniak Lagerung und Handhabung
Brennstoffsystem (Erdgas) mit Druckregelung und Aufbereitung
Für den Alternativbrennstoff HEL: Öllager und Entladestatton
Maschinentransformatoren für jeden Generator
Elektrische Anlagen
Leittechnische Anlagen
Wassersysteme

Auch wenn das Konzept in dieser Studie für ein Kraftwerk gemäss der Projektgrundlagen
mit 2 x 500 MW Leistung (bereitgestellt an zwei räumlich getrennten Standorten) ent-
wickelt wird, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es sich auch auf mehr als zwei Standorte
übertragen lässt. So sind Kombinationen wie 3 Standorte mit je 2 Maschinen oder sogar
6 Standorte mit je 1 Maschine ebenfalls mit den vorgeschlagenen Gasturbinen denkbar.
Dies erweitert die Flexibilität bei der späteren Standortauswahl beträchtlich und auch
möglichen, brennstoffseitigen Restriktionen könnte damit gut begegnet werden.

4.1 Standortbedingungen
Da im Rahmen dieser Untersuchung der finale Standort der Anlage noch nicht festgelegt
wird, muss das Anlagenkonzept standortunabhängig (generisch) entwickelt werden .

4 . 1 . 1 Brennstoffeigenschaften
Die mittlere Zusammensetzung der Swissgas-Importe im Jahre 2020EE wird für die Be-
rechnungen mit Erdgas als Brennstoff benutzt. Die Zusammensetzung ist in Tabelle 4-1
dargestellt. Es ergibt sich ein brennstoffspezifischer CO2-Emissionsfaktor von 56.51 t/H .

Im Erdgas können kleine Mengen an Schwefel durch die Odorierung vorhanden sein.
Gemäss den Zusammensetzungen der letzten Jahre können bis zu 10 mg/Nm3 Schwefel
im Erdgas vorhanden seinFF. Dieser Wert wird für die Berechnung der Emissionen ver-
wendet.

Es wird davon ausgegangen, dass der Lieferdruck am Standort der Anlage 30 barCa)
nicht unterschreitet und dass deswegen eine Kompressor Station nicht erforderlich ist.

DD Als Beispiel siehe 300 MW Fingrid Reservekraftwerk in Forssa, Finland, 2 x Ansaldo AE94.2 Gasturbinen, ölge-
feuert, https://youtu.be/yD2-auvioyu, https://youtu.be/OCQznM9gKuM
EËhttps;//www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissga s/downloads/Erdgaseigenschaften/Erdgaseigenschaf-
ten_2020_SG_D.pdf
FF http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissgas/downloads/Erdgaseigenschaften_2018_SG_D.pdf
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Tabelle 4-1 ErdgaseIgenschaften

TYP Erdgas

Methan CH4

Ethan C2H6

Propan C3H8

n-Butane C4Hro

2-Methylpropane C4Hro

n-Pentane C5H12

2-Methylbutan C5Hr2

2,2-Dimethylpropan CsHr2

n-Hexane C6H14

Stickstoff N2

Sauerstoff O2

Kohlendioxid CO2

Wasserdampf H20

Summe

93.160/o

4.30cyo

0.57cyo

0,09tyo

0.12tyo

0,Olcyo

0,02cyo

0.0028%

0.02cyo

0.7472cyo

o.00%

0,960/o

0.00tyo

100.00tyo

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

-vol

Brenngaseigenschaften
Helzwert (Hu) 47.91 MJ/kg

37.08 MJ/Nm3

10.30 kWh/Nm3

53.07 MJ/kg
41.08 MJ/Nm3

11.41 kWh/Nm3

0.77 kg/Nm3

IO mg/Nm3
Verbrennung bei 25 t)C

Brennwert (Ho)

Normdichte

Gesamtschwefel
ISO 6976, Messung bei O ')C and 101.325 kPa,
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Als altemativer Brennstoff wIrd -Heizöl Extraleldrt> gemäss Normblatt 181160-2 der
Schwekerischen Norrren-Vereinigung h Brroqualität mit O.1% SchweFelgehalt betrach-
tet. Heizwert (43 Ml/kg) und Dichte (0.83 kg/l) des Heizöls sind gemäss Anhxlg IO zur
CO2-Verordnung gewählt. Die Verbrennungsrechnung wird nach EN 12952-15, Annex A
(statistical mmbustion calallation) durchgeführt und ergibt einen
CO2.Emissionsfaktor von 73.14 t/TJ .

Brennstoffspezif\sdr en

Tatnlb 4-2 Heizöleigenschafter1

Heizöl

Typ

Heizwert (Hu)

HEL

43.oo ni/kg
35.69 Mj/l

9.91 kWh/l

45.86 Mj/kgBrennwert (Ha)

38.06 MJ/1

10.57 kWh/l

O.83 kg/lDIchte

Schwefelgehalt O.10% -mass

4.1.2 Umgebungstndingurlgen
Die klimatischen Bedingungen basieren auf von MeteoSchweiz bereItgestellten Klima-
Normwerten<36 Der Durchschnitt der klimatischen Bedingungen aller Standorte =

m Wintertralbjahr (Oktober bis März) wird als Referenz verwendet
Für jeden Standort wurden die Werte der nächsten Wetterstationut verwendet und der
Luftdruck entsprechend des He>henunterschiedes auf den Standort korrigIert.

Tabelk 4 3 Betriebsl>uWe für das Anlagenkonzept

Referenz
BP 1

Durchschnitt
Winter

BP 2
JaIrrw-
durch-
schnitt

Paralrteter Einheit

0(-'

hPa

BP 3
Maxhrra le
Leistung

5

BP 4
Heissu

Klilrra

UmgebungstemperatLIr

Umgebungsdruck
Relative Luftfeuchte

4.4
970
83%

10

970

34

970

30%
970

90%81%

66 https://www.metaosdrweiz3dnin.ctVhome/kIIma/sctwei2er klina Ira dRaVklrna norrrwvërte#norrrmerte
lro'messga>ese'uncFstation.html
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4.2 Gasturbine mit Nebenanlagen
4.2.1 Gasturbinensatz
Jede Gasturbine besteht aus den Sektionen Luftverdichter, Brennkammer und Heiss-
gasexpansionsturbine. Über den mehrstufigen Axialverdichter wird gefilterte Umge-
bungsluft angesaugt, verdichtet und dem Brennraum zugeführt. In der Brennkammer
wird der Brennstoff mit der komprimieRen Luft vermischt und dieses Brennstoff-Luft-
Gemisch verbrannt. Durch diese permanente Verbrennung entsteht ein heisses Hoch-
druck-Rauchgas, das in der mehrstufigen Turbinensektion der Gasturbine expandiert
wird und den Gasturbinenrotor antreibt. Der Rotor wiederum ist direkt mit dem elektri-
schen Generator verbunden, der den Strom erzeugt.

Für die Verbrennung von Erdgas werden Dry-Low-NOx (DLN) Brenner eingesetzt, die
NOx-Emissionen von 30 - 40 mg/Nm3 erreichen können.

Die NOx-Emissionen von DLN Brennern im Betrieb mit Heizöl sind wesentlich höher, je
nach Hersteller 150 - 200 mg/Nm3. Durch Wasserinjektion oder Verbrennung in Emul-
sion mit Wasser können diese Werte auf 50 – 80 mg/Nm3 reduziert werden.

Jede Gasturbine treibt einen luftgekühlten Synchrongenerator an.

4.2.2 Luftansaugung
Die Luftansaugung für die Gasturbine besteht im Allgemeinen aus zweistufigen Luftfil-
tern, Schalldämpfern und Kanälen. Die Luftansaugung ist so auszuwählen, dass ein si-
cherer Betrieb der GT bei der am Standort vorherrschenden Umgebungsluftqualität ge-
währleistet ist.

Der Zweck des Luftfiltersystems besteht darin, in der Luft schwebende Partikel aus der
Einlassluft zu entfernen, die ansonsten die Leistung der Gasturbine und die Lebensdauer
der Gasturbinenkomponenten nachteilig beeinflussen könnten. Es ist ein zweistufiges
Hochleistungsfiltersystem erforderlich. Vor dem Filtersystem ist eine Wetterjatousie zu
montieren.

Die Luftansaugung wird mit einer Schalldämpfersektion ausgestattet, um die Ansaugge-
räusche des Kompressors auf ein den Anforderungen entsprechendes Mass zu dämpfen.

Die Luftansaugung ist ausserdem mit einem Anti-Icing System ausgestattet. Das Anti-
Icing System stellt sicher, dass bei kalten und feuchten Bedingungen die Bildung von
Eiskristallen in Filtern und Verdichter unterbunden wird. Typischerweise ist dies bei Um-
gebungstemperaturen zwischen -5 '’C und +5 '’C und einer relativen Luftfeuchtigkeit
über 80% erforderlich.

Für das Anti-Icing wird die Ansaugluft um 5 K bis 10 K erwärmt. Dies kann durch Rück-
führung von heisser Verdichterluft oder einen Wärmetauscher erfolgen. In diesem Fall
wird heisse Verdichterluft verwendet, da in einer Simple Cycle Gasturbinenanlage keine
alternative Wärmequelle zur Verfügung steht.

4.2.3 Nebensysteme
Die Gasturbinen werden mit allen erforderlichen Systemen ausgestattet, wie z.B.
Schmier- und Hydrauliksystem, Rotordrehvorrichtung, Steuerung, Schallschutzhaube
inkl. Gaswarnanlage und Brandschutzsystem.
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Die Gasturbine wird über einen Anfahrfrequenzumrichter durch den Generator gestartet.
Die maximale Leistungsaufnahme zum Anfahren ist etwa 3 MW.

Gasturbinen sind üblicherweise mit einem Kompressorreinigungssystem ausgerüstet,
was die On- und Offline-Reinigung der Kompressorbeschaufelung ermöglicht. Aufgrund
der geringen erwarteten Betriebsstunden wird das Reinigungssystem in dieser Anlage
nicht vorgesehen, kann aber leicht nachgerüstet werden.

Zur Konservierung der Gasturbinen während der Stillstandszeiten wird ein Luftentfeuch-
ter eingesetzt. Um das Eindringen von Aussenluft und Tieren zu vermeiden, werden
Absperrklappen auf den Kaminen installiert.

4.3 Abgasreinigung
Die in der LRV geforderten Stickoxidgrenzwerte sind durch Primärmassnahmen wie Dry-
Low-NOx Brenner oder Wasserinjektion nicht sicher zu erreichen. Daher muss die NO,-
Konzentration im Abgas durch eine selektive katalytische Reduktion (SCR) unter den
geforderten Grenzwert reduziert werden.

Das SCR-Verfahren reduziert die Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak (bzw. Ammoniak-
wasser oder Harnstoff) zu Stickstoff und Wasserdampf. Die Reaktion von Ammoniak und
NO, erfolgt hauptsächlich nach folgender Formel :

4NO + 4NH3 + O2 A 4N2 + 6H20

6NO2 + 8NH3 + 7N2 + 12H20

Durch den Einsatz eines Katalysators werden die Reaktionsgeschwindigkeiten erhöht, so
dass der Prozess in einem Temperaturbereich von 280 - 400'’C ablaufen kann.

Am weitesten verbreitet sind Wabenkatalysatoren, teilweise auch Plattenkatalysatoren.
Das Katalysatormaterial besteht hauptsächlich aus Titandioxid, dem V205 (und andere
wie z.B. WO3) als aktive Komponenten zugesetzt werden. Durch Variation der Zusam-
mensetzung und Geometrie der Katalysatorelemente können die Eigenschaften und Ak-
tivität der Katalysatoren in gewissen Grenzen modifiziert und an unterschiedliche Be-
triebsbedingungen angepasst werden. Die einzelnen Katalysatorelemente (bzw. Platten)
werden zu Modulen zusammengefasst und diese dann in mehreren Lagen in den SCR-
Reaktor eingebaut.

Das Abgas aus der Gasturbine übersteigt die Betriebstemperatur des Katalysators. Da-
her wird die Abgastemperatur vor dem SCR System durch Zufuhr von Temperierluft
gesenkt.

Abbildung 4-1 zeigt die typische Anordnung eines SCR Systems hinter einer Gasturbine
ohne Abhitzekessel. Zunächst wird dem Abgas mit Gebläsen Temperierluft zugemischt.
Nach einer Aufweitung des Kanals wird Ammoniak durch ein Einspritzgitter in das Abgas
injiziert bevor es durch den Katalysator geleitet wird. Das gereinigte Abgas wird dann
durch den Kamin abgeführt.

Abbildung 4-1 zeigt eine ausgeführte Gasturbinenanlage mit SCR System.

Als Reduktionsmittel kommen entweder reines Ammoniak oder Ammoniakwasser (Am-
moniumhydroxid) in Frage. Alternativ kann auch Harnstoff verwendet werden. Die Si-
cherheitsanforderungen für die Lagerung und Handhabung von reinem Ammoniak sind
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wesentlich strenger als für Ammoniakwasser. Es wIrd daher in diesem Projekt von Am-
monlakwasser mIt 290/o AmmonIak ausgegangen.

Katalysator
AmmonIak-Elnspritzgitter

Abgas

Kamin

Temperierluftsystem

Abbildung 4-1: Anordnung SCR für SImple Cycle

Tabelle 4-4 zeigt den AmmonIakwasserbedarf der Anlage in Volllast unter verschIedenen
Betrlebsbedlngungen. Unter durchschnittIIchen Winterbedingungen verbraucht die An-
lage 5 t/Tag Ammonlakwasser. Es wIrd ein L3ger für zwei Wochen Betrieb mIt 70 m3
Volumen vorgesehen .

Tabelle 4-4 Ammonlakverbrauch (BetrIeb mIt Erdgas)

Jahres- Maxinrale HeissesDu'rchschnitt
Winter du,rclasclrn.itt Leistung Kli11r

NO, vor SCR 40.00

19.49

50.00%

40.00

19.49

50.OC)%

40.OO 40.00 mg/Nm3

19.49 19.49 ppm

50.00% 50.00%
r
duktion

Ammonlakschlupf 5.00

6.58

29.00%

5.00

6.58

29.00cyo

5.00 5.00 mg/Nm3

6.58 6.58 ppm

29.00% 29.00% AmmonlakwasserKonzentration

Ammoniakwasser 208.73 204.45 215.34 182.00 kg/h
Falls HeIzöl als Brennstoff eIngesetzt wird, muss mit einer signifikant höheren NO, Kon-
zentraüon Im Abgas der Gasturbine und höherem Ammoniakverbrauch gerechnet wer-
den. Das Ammoniaklager Ist in diesem Fall entsprechend grösser auszuführen.
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Abbildung 4-2 750 MW Gasturbinenkraftwerk mit SCR (NRG Marsh Landing, USA)

4.4 Erdgassystem (Brennstoffversorgung)
Die Aufgabe des Erdgassystems ist die Bereitstellung von Erdgas in der Menge, Reinheit
und Druck, der für den sicheren Betrieb der Gasturbinen erforderlich ist. Es wird davon
ausgegangen, dass der Lieferdruck am Kraftwerk 30 barCa) nicht unterschreitet und dass
eine Kompressor Station nicht erforderlich ist.

Typischerweise besteht das Brennstoffsystem aus den folgenden Komponenten:

•

•

•

•

•

•

•

Notabsperrventil
Knock-Out-Trommel
2 x 100% Gasfilter
geeichte Durchflussmessung
Gaschromatog ra ph
2 x 100% Wasserbad Taupunkt-Gasvorwärmer (je nach Lieferdruck des Erdga-
ses)
2 x 100% Druckreduzierstationen

Danach wird das Gas auf die Gasturbinen verteilt. Jede Gasturbine hat ein eigenes Gas-
Skid zur Durchflussregelung und letzten Filterung.

4.5 Heizölsystem (Option)
Die Aufgabe des Heizölsystems ist neben der Bereitstellung von Heizöl in der Menge,
Reinheit und Druck, der für den sicheren Betrieb der Gasturbinen erforderlich ist, die
Entladung von Kesselwagen und Lagerung des Heizöls.
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Das Heizöl System besteht aus den folgenden Teilsystemen :

• Ölentladung
• Öllager
• Ölverteilung

4.5. 1 Ölentladung
Die Anlage verbraucht an einem durchschnittlichen Wintertag etwa 3'000 t Heizöl. Der-
artige Mengen können nur per Schiff (über den Rhein) oder die Eisenbahn angeliefert
werden. Da eine Anlieferung per Schiff nur für die wenigsten Standorte in der Schweiz
eine Option sein könnte, wird in dieser Studie davon ausgegangen, dass HEL über den
Schienenweg (Normalspurnetz) angeliefert werden müsste. Legt man einen standardi-
sierten Kesselwaggon mit einer Nutzlast von 60 t zugrunde, erfordert das die Anlieferung
und Entladung von 50 Kesselwaggons pro Tag.

Um das zu ermöglichen, wird eine Entladestation errichtet, die in der Lage ist, auf zwei
parallelen Gleisen auf jedem Gleis jeweils zwei Kesselwaggons gleichzeitig zu entladen.
Die Entladestation ist in einer Auffangwanne unter einem Wetterschutzdach angeordnet.

Das System besteht aus Enttadearmen oder Schläuchen, die an die Kesselwagen gekop-
pelt werden. Über Sammelleitungen und Siebfilter wird das Heizöl mit Pumpen in Öllager
gefördert. Das System ist mit einem Prozessleitsystem und Instrumentierung ausgerüs-
tet, welche die Mengen erfasst und für einen sicheren Ablauf des Entladevorganges
sorgt

Entsprechend der einschlägigen Regeln wird die Entladestation mit den erforderlichen
Sicherheits- und Löscheinrichtungen ausgerüstet. Löschwasser muss in Ausreichender
Menge vorhanden sein und eine Löschwasserrückhaltung sichergestellt werden.

Um eine Entladung des Tanklagers zu ermöglichen, wird die Entladestation so eingerich-
tet, dass Kesselwagen auch beladen werden können.

Während dieses frühen Stadiums der Projektentwicklung wird auf logistische Details
nicht näher eingegangen. Es wird davon ausgegangen, dass die hier angenommene
Nachschublogistik unterbrechungsfrei möglich ist.

4.5.2 Öllager
Damit die Anlage autark betrieben werden kann, bis eine Logistik zur kontinuierlichen
Anlieferung von Heizöl aufgebaut ist, wird am Standort ein Heizöllager für mindestens
14 Tage Betrieb errichtetHH

Dazu werden zwei oberirdische vertikale Stahltanks mit einem Lagervolumen von je
30'000 m3 errichtet. Die Auslegung ist in Tabelle 4-5 dargestellt und die Kapazität für
verschiedene Betriebsbedingungen berechnet.

Die Tanks sind in einer Auffangwanne aus Stahlbeton platziert, in der im Falle einer
Leckage das gesamte Volumen beider Tanks aufgefangen werden kann. Entsprechend

H" Gespräche mit der Erdölwirtschaft haben ergeben, dass dieser Zeitraum eher als ambitioniert (kUIZ) einzustu-
fen ist, aber nicht völlig unmöglich. Vom Standpunkt der Versorgungssicherheit wäre es natürlich zu begrüssen,
wenn die maximal benötigte Brennstoffmenge permanent bevorratet würde. Dies allerdings würde nicht nur einen
erheblichen Platzbedarf nach sich ziehen, sondern auch eine sehr hohe Summe an Kapital binden. Ohne dies im
Detail geprüft zu haben, erscheint AFRY - ohne weitere Detailuntersuchungen - die gewählte Bevorratungskapa-
zität einen tragbaren Kompromiss zwischen Kapitalbindung und Sicherheit darzustellen.
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der eInschlägIgen Regeln wird die Tankanlage mit den erfordedlchen SIcherheits- und
Löschelnr{chtungen ausgerüstet.

Tabelle 4-5 Auslegung Öllager

BRENNSTOFFLAGER
Durchschnitt Jahres-durch

Winter sclrnitt
Maxin,rate
Leistu

TYP

Anzahl Tanks

Vertikaler Tank VerDkaler Tank Vertikaler Tank

2.00 2.00 2.00

Lagerdichte

Nutzvolumen pro Tank

0.83

30'OOO.00

18.00

0.83

30'OOO.00

18.00

O.83 kg/l

30'000.00 m3

Maximale Füllhöhe 18.00 m

Innendurchmesser 46.07 46.07 46.07 m

Brennstoffvolumenstrom 3'710.88

49'800.00

3'627.16

49'800.00

3'826.16 m3/Tag

Kapazität 49'800.00 t

16.17

2.31

16.54

2.36

15.68 Tage

2.24 Wochen

4.5.3 Ölverteilung
Das öl wird zunächst in einen Tagestank gepumpt von wo das Öl mit 2xlOO% Förder-
pumpen zu den Öl-Skld$ der jeweiligen Gasturblnen gefördert. Überschüssiges Öl wird
in den Tagestank rezirkultert.

4.6 Kühlsystem
Die Gasturblnen und Generatoren der Anlage benötIgen Kühlung. DIe Ölkühler und Ge-
neratorkühler werden durch geschlossene KühlwasserkreIsläufe gekühlt. Jede Gastur-
bine hat einen eigenen Kühlkreislauf. Jeder KühlwasserkreIslauf besteht aus den folgen.
den Komponenten:

•

•

•

•

Membrantank zur Druckhaltung
2xl00cYo Umwälzpumpen
Armaturen und Rohrleitungen zu den Ölkühlem und Generatorkühlern
Zwangsbelüfteter Rippenrohrkühler zum Abführen der Abwärme an die Umge-
bungsluft

Das System ist mit eIner Wasser-Glykol Mischung gefüllt.

4.7 Wassersysteme
Der Wasserbedarf eIner Gasturblnenanlage ist gering. Wasser wIrd für folgende Zwecke
benötIgt :

•

•

•

•

•

•

Feuerlöschwasser
Trinkwasser für Sanitäre Einrlchtungen
Notdusche für Körper und Augen
Servicewasser für Reinigungsarbeiten
Demineralislertes Wasser für das Auffüllen des KühËkreislaufes
Demineralisiertes Wasser für Kompressorreinigung, falls vorgesehen
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Es kann davon ausgegangen werden, dass an allen Standorten Wasser in ausreichender
Menge vom lokalen Trinkwassernetz bezogen werden kann. Der Bedarf an deminerali-
siertem Wasser ist so gering, dass dieses extern in IBC Behältern bezogen werden kann .

Falls Heizöl eingesetzt wird und Wasser zur NOx-Reduktion eingesetzt wird, muss eine
entsprechende Vollentsalzungsanlage errichtet werden, die die entsprechenden Wasser-
mengen produzieren kann.

Wird ein Tanklager errichtet, muss zusätzlich eine grosse Menge Löschwasser vorgehal-
ten werden.

Die Anlage erzeugt im normalen Betrieb kein Abwasser ausser Sanitärabwasser aus den
sanitären Anlagen. Es kann davon ausgegangen werden, dass an allen Standorten Ab-
wasser in ausreichender Menge in das lokale Kanalnetz abgeführt werden kann.

4.8 Elektrische Anlagen
Jeder Generator wird über einen Generatorleistungsschalter mit dem jeweiligen Maschi-
nentransformator mittels isolierter Stromschienen verbunden. Die Eigenbedarfstransfor-
matoren werden direkt aus den isolierten Stromschienen gespeist.

Der Blocktransformator wird als Zweiwickeltransformator ausgeführt, der den Generator
mit der 380 kV bzw. 220 kV-Oberspannungsseite verbindet. Die Generatorspannung
beträgt je nach Hersteller zwischen 10 kV und 20 kV.

Die Maschinentransformatoren werden direkt mit der neuen GIS verbunden, die über
Freileitungen oder Kabelleitungen an das jeweilige Unterwerk angebunden sind.

Der statische Frequenzumrichter zum Anfahren wird von der Mittelspannungs-Schaltan-
lage gespeist.

In der Gasturbinenanlage sind üblicherweise relativ kleine Motoren installiert, die aus
der Niederspannungs-Schaltanlage (0.4 kV) gespeist werden. Falls Gaskompressoren
erforderlich sind, müssen diese von der Mittelspannungs-Schaltanlage (z.B. 10 kV oder
6.9 kV) gespeist werden.

Die Mittelspannungs-Schaltanlage wird in drei getrennten Abschnitten zugehörig zu den
Gasturbinen ausgeführt und an unterschiedlichen Orten aufgestellt. Die Speisung ge-
schieht über den jeweiligen Eigenbedarfs-Transformator. Abgehend von den Mittelspan-
nungs-Schaltanlagen werden über den jeweiligen Eigenbedarfstransformator die Nieder-
spannungs-Schaltanlagen versorgt. Eine Längskupplung ermöglicht auch hier eine re-
dundante Einspeisung.

Je nach Gasturbinenhersteller werden die Systeme aus den Schaltanlagen 440 VDC oder
220 VDC und einer gesicherten Schiene 230 V AC (USV) versorgt. Eine Längskupplung
der drei Systeme wird nach Möglichkeit vorgesehen.

Um die Anlage schwarzstartfähig zu machen, müsste zusätzlich noch ein DËeselgenerator
installiert werden, der genug Wirkleistung zur Verfügung stellt, um eine Gasturbine an-
zufahren. Die Wirkleistung des Dieselgenerators wird etwa 4.5 MW betragen, Der Die-
selgenerator müsste an die Mittelspannungs-Schaltanlage angebunden werden.
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4.9 Leittech nik
Die allgemeine Steuerungsphilosophie für die Anlage basiert auf den folgenden Haupt-
anforderungen :

•

•

•

•

•

•

•

Ein verteiltes Prozessleitsystem (DCS) für den gesamten Kraftwerksprozess
mit allen Teilsystemen
Maximale Sicherheit für Personal und Ausrüstung
Sicherer, zuverlässiger und effizienter Betrieb unter allen Bedingungen
Sehr hohe Verfügbarkeit des Kraftwerks
Hoher Grad an Automatisierung
Bereitstellung aller für Betrieb, Wartung und Leistungsoptimierung erforder-
lichen Daten
Hierarchische Struktur der Steuerung

Das DCS wird so konzipiert, dass es die folgenden Anforderungen erfüllt:

Das DCS wird flexibel für zukünftige Änderungen und Erweiterungen sein.
Das Kraftwerk kann unter allen Bedingungen betrieben werden, wie zum
Beispiel

normaler Leistungsbetrieb
Betrieb von 1 - n GT-Blöcken
Kalt-, Warm- und Heißanlauf
Lastabwurf
Hauslast-/Inselbetrieb
Störfälle

Abschaltung im vollautomatischen Modus oder ferngesteuert durch den
Betreiber von der (zentralen) Anlagenwarte aus.

Alle Steuerungs- und Regelungssysteme basieren auf einer verteilten digitalen Steu-
erung mit eingebauter Redundanz und sind über ein redundantes Bussystem mitei-
nander verbunden.
Redundanzen für den Prozess und/oder die Instrumentierung werden im DCS be-
rücksichtigt, um die Verfügbarkeit des Gesamtsystems weiter zu verbessern.
Das Kriterium des Einzelfehlers wird auf das gesamte Prozessleitsystem angewen-
det. Das bedeutet, dass ein einzelner Fehler in einem beliebigen Teil des Prozess-
leitsystems nicht zum Ausfall einer Hauptkomponente der Anlage oder der Anlage
selbst führen darf.
Alle Messkreise, die letztendlich zu einer Abschaltung der Anlage führen könnten,
basieren auf der Wahl von 1 aus 2 oder 2 aus 3 Messkreisen und werden von einem
zuverlässigen, ausfallsicheren und fehlertoleranten Notabschaltsystem (ESD) ge-
steuert.
Sowohl die Bedienung als auch die Wartungsarbeiten müssen von einem Minimum
an erforderlichem Personal durchgeführt werden. Diese Anforderung wirkt sich auf
die Gesamtkonzeption der Anlage in dem Sinne aus, dass die vorgeschlagene Aus-
rüstung auf höchste Automatisierung, Zentralisierung der Betriebsarbeiten (Anla-
genkontrollraum oder Fernbedienung), Routinen für Diagnose und Fehlerbehebung,
Fernkonfiguration und -kalibrierung der Feldinstrumente usw. ausgelegt sein muss.
Der Handbetrieb wird alle wichtigen Verriegelungen umfassen, um einen sicheren
Betrieb der Anlage auch im Handbetrieb zu gewährleisten.

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

Ferngesteuerte Geräte werden für alle erforderlichen Ablassventile und alle anderen
Anlagenventile geliefert, die entweder beim Anfahren, beim Abschalten oder beim
normalen Betrieb der Anlage betätigt werden müssen.
Die gesamte Ausrüstung der Anlage, einschließlich aller elektrischen und BOP-Sys-
teme und die Gasturbinen, wird über die gleiche Bedienoberfläche im Kontrollraum
der Anlage bedient.
Redundantes, USV-gestütztes Stromversorgungskonzept.
Das DCS muss Kommunikationsverbindungen für den Datenaustausch mit anderen
Leitstellen unterstützen, wie z. B.

- Stromnetz (Spannungs-/Frequenzregelung)
- Dispatch

Die DCS-Kommunikationsnetze basieren hauptsächlich auf redundantem Glasfaser-
Ethernet und unterstützen alle neuen Standardprotokolle mit Übertragung von Zeit-
stempel-, Wert- und Qualitätsinformationen.

•

4.10 Aufstellungsplanung
Anhand der zu erwartenden Abmessungen der Hauptkomponenten und typischen
Layouts von Anlagen dieser Art und Grösse ist ein standortunabhängige Aufstellungsplan
erstellt worden.

Neben den Hauptkomponenten und technischen Gebäuden beinhaltet der Plan auch
Gebäude für die Warte und Administartion sowie Lager- und Werkstattgebäude.
Auserdem sind Flächen für die GIS und die Baustelleneinrichtung augewiesen.

Als Optionen sind Öltanklager und Enladestation eingezeichnet.

Der Aufstellungsplan ist in Abbildung 4-3 dargestellt, Die erforderlichen Flächen sind in
Abbildung 4-5 und Tabelle 4-6 dargestellt. In Tabelle 4-6 sind auch die nötigen Flächen
für ein Kombikraftwerk angegeben.

Die Anlage mit Erdgas benötigt eine Fläche von mindestens 3 ha. Eine Anlage mit
Ölfeuerung und dem entsprechenden Tanklager benötigt mindestens 4.9 ha.

Der Platzbedarf des Gleisanschlusses und der Nebengleise hängt stark von den
Standortbedingungen ab. In jedem Fall muss das Nebengleis wesentlich länger sein als
die zu erwartende Zuglänge (je nach Länge der Entladestation) und zusätzliche
Nebengleise für wartende Züge könnten erforderlich sein. Für den Platzbedarf wird von
einer Gleislänge von 1’000 m ausgegangen.
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AbbIldung 4-3 Aufstellungsplan, Erdgas
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Abbildung 4-4 Aufstellungsplan, HeIzöl
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Tabelle 4-6 Platzbedarf der Anlage

Erdgas
B

m

Heizöl
B

m

las KonIbi
Bl A
m 1 ha

Heizöl Kombi
LI BIA
m I m 1 ha

L

m

165

120

100

A

ha

2.23

0.48

0.30

L

m

A

ha

L

m

165

150

100

SImple Cycle Anlage

GIS
BaustelleneInrIchtunI

Tanklager
Entladestatlon

GleIse

AHK und Snelsewasser-System
DTG 14aschinm;iCT;-id mm
lagen

Kühlturm (Induced Draft]
Wasseraufbereltunc

Total

135

40

30

165

120

100

144

45
1000

135

40

30

74

30

7

2.23

0.48

0.30
1.07

0.14
0.70

135

40

30

2.23

0.60

0.60

165

150

100

144

45

1000

140

135
40

30

74
30

7

30

2.23
0.60

0.30

1.07

0.14

0.70
0.42140

66

115

45

30

80

50

40

0.42

0.53
0.58

0.18

5$13

66

115

45

80

50

40

0.53

0.58

o.lg
6..733gOI 4+91
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4.11 Wärme und Massebilanzen (Kraftwerk)
Wärmebllanzen sInd mIt GTPRO ThermoflowTn Software berechnet worden und dIe Mas-
$enbtlanzen InklusIve Emissionen mit AFRY in-house Software berechnet worden. Die
sIch aus den Wärmebilanzen ergebenden Resultate sInd in Tabelle 4-7 und Tabelle 4-8
dargestellt. Zugrunde liegen dabeI die Annahmen, welche in Tabelle 4-3 aufgelistet sind.
DIe detaillierten Wärmeschaltbilder für den Betrieb unter mittleren WInter-Betriebsbe-
dingungen sInd in AbbIldung 4-6 und Abbildung 4-7 gezeigt. AbbIldung 4-8 bIs AbbIldung
4-10 zeIgen die entsprechenden Massenströme.

Tabelle 4-9 zeIgt die resultierenden Mengen für Brennstoff, CO2 und Ammoniakwasser
über dIe Lebenszeit des Kraftwerks für den Fall, dass tatsächlich das sIch aus den
Adequacy'Rechnungen ergebende Worst-case Stressszenario eintritt. Das Kraftwerk Ist
dann in der Lßge, den negatIven AuswIrkungen dIeser Situation den ZIelvorgaben ent-
sprechend zu begegnen (und somIt ENS auf O zu reduzieren). Jedoch werden dIe tat-
sächlichen Stoffmengen vermutlich deutlich geHnger ausfallen, da das dieser Tabelle
zugrunde liegende Worst-case Stressszenarlo eben nur mit einer eher gerIngen Wahr-
schelntlchkeit eIntreten wird. Die dort aufgelisteten Werte beziehen sIch somit auf zwei
identische Anlagen an zweI Standorten, DIe Annahmen für den Betdeb während der
Lebensdauer der Anlagen / des Kraftwerks sind in AbschnItt 2.1 dargestellt.

Tabelle 4-7 Lelstungsdaten mit Erdgas

Paralrreter

Gasturbine

Einheit BPI

AE94.2

3

BP2

AE94 .2

3

BP3

AE94 .2

3

BP4

AE94 .2

3Anzahl Gasturbinen

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur o(-P

hPa

4.4 10.0 -5.0

970

34.0

970Umgebungsdruck 970

83%

Erdgas

970

81tyo

Erdgas

RelatIve Luftfeuchte 90%

Erdgas

30%

ErdgasBrennstoff

Leistungsdaten

Bruttolelstung MW

MW

k3/kWh

566.5 551.8 590.6 473.7

Nettoleistung 559.4

9'989

544.7

IO'048

583,3

9'883

467.1

IO'431Nettowärmeverbrauch

Nettowirkungsgrad 36.0%

545.5

546.4

35.8cyo

534.9

551.5

36.4%

562.1

536.7

34.SO/a

488.4

568.3

Abgasmassenstrom (pro GT) kg/s

OCAbgastemperatur nach GT
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Tabelle 4-8 Leistungsdaten mit Heizöl

Paranreter

Gasturbine

Anzahl Gasturbinen

Einheit BPI

AE94.2

3

BP2

AE94.2

3

BP3

AE94.2

3

BP4

AE94 . 2

3

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Umgebungsdruck

Relative Luftfeuchte

o(-'P 4.4

970

83%

HEL

10.0

970

81cyo

HEL

-5.0

970

90t70

HEL

34.0

970

30%

HEL

hPa

Brennstoff

Leistungsdaten

Bruttoleistung

Nettoleistung

Nettowärmeverbrauch

Nettowirkungsgrad

Abgasmassenstrom (pro GT)

Abgastemperatur nach GT

MW 555.0

546.7

IO'094

35.7%

546.6

548.3

539.2

531.0

IO'157

35.4cyo

535.9

552.4

578,3

569.9

9'984

36.1%

563.2

538.2

462.5

454.8

10l560

34.1%

489.3

569.5

MW

k1/kwh

kg/s

0('
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Tabelle 4-9 Worst-case Abschätzung der Verbräuche über die Lebensdauer des Kraftwerks (2 An-
lagen)

Betriebsjahr Typ 1
Produktion (beide Standorte)
Häufigkeit
Total Lebensdauer

Betriebsjahr Typ 2

Produktion (beide Standorte)
Häufigkeit
Total Lebensdauer
Testläufe
Lebensdauer

Volllaststunden pro Jahr
Total Lebensdauer

Betrieb Erdgas, gesamte
Nettoleistung pro Standort
Nettoleistung beide Standorte
Erdgas, gesamte Lebensdauer

CO2, gesamte Lebensdauer

Ammoniakwasser, gesamte Lebensdauer
Betrieb Öl, gesamte Lebensdauer
Nettoleistung pro Standort
Nettoleistung beide Standorte
Heizöl, gesamte Lebensdauer

752 GWh/a
5 x in Lebensdauer

3'760 GWh

h

1 x in Lebensdauer
2'232 GWh

50 Jahre
24 h/a

1'200 h
Lebensdauer

559

1l119

20'354

4lj36'746
2'736

MW
MW
GWh (Hu)
t

t

547 MW
I'093 MW

1'716'459 t

CO2, gesamte Lebensdauer
Ammoniakwasser, gesamte Lebensdauer

5'390'411 t
14l535 t
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GT generator power = 188846 kW
GT Heat Rate @ gon term = 9881 kJ/kWh
GT eflicioncy @ gen term - 32.95% HHV - 36.5% LHV
GT @ 100 % ratIng, Infenod TIT control model, CC IImIt

Amblont aIr in
0.97 P
4.4 T
534.7 m

83 %RH
367.4 m olov

10 mINibar
188846 kW
9864 kI/kWh LHV
36,5 % LHV df,
100 % load0.96 P

4.4 T
534.7 m
82.14 RH

AE94.2 CID # 693)
(Phy8leal Mocbl)

1

11 63 p

ä:8.1?,1

0.96 p
4.4 T
5:M.7 rr1

1 82.14 RH

dp = 0.2982 bar (2.5 % }

11.81 PR
375872 kW

19.45 P
25 T
10.79 m
47931 LHV

2678.6 Qrej
2338.6 (eloc, & wlndage l06s)
340 (mech. los8)

Fuel = SwissGas2020
25 T
10.79 m
47931 LHV

14.74 DP millibar

26.09 m
4.879 % airflow

0.9847 P
546.4 T
545.5 m

0.97 P

N2= 74.94 %
02= 13.38 %
C02= 3,471 %
H20= 7.307 %
AR= O.9022 %
NOx= 20 ppmvd at 15 02%

p[bar]. T[C 1. M[kg/ s]. Q[kW]. Steam Proportle9: IFC47

# GT MASTER 29.O
- o 10.11.2021 17: 13:17 nlc'.C:\Unnw+l0343WRY\EICom . Studie Rcwrvcknttwcrk . AFRY intern - 3(X)_Prucss\350_Calculation\GTPRO\Design\ECl8s&GTM

Abbildung 4-6 Wärmeschaltbild Erdgasbetrieb
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GT generator power = 184987 kW
GT Heat Rate @ gen torrn = 99#1 kJ/kWh
GT efficiencar @ gen term ; 33.88% HHV = 36.2% LHV
GT @ 100 % ratIng, Inf8rnd TIT control model, CC IImIt

Amblent aIr in
0.97 P
4.4 T
534.7 m

83 %RH
367.4 m olev

10 mlllibar
184987 kW
9944 n/kwh LW
3682 % U{V 611,
100 % lead0.96 P

4.4 T
534.7 m
82. 14 RH

AE9C2 (ID # 683)
(Phy8lcal Model)

12.37 PR
182440 kW :f: 1 98.61 e/o oft,

0.98 P
4.4 T
581.7
82.14

dp = 0.2988 bar (2,5 %)

11.75 PR
371204 kM

- J
19.45 P
25 T
11.88 m
43000 LHV

2616.1 ard
2276.1 (8186. & wlndage loss)
340 (mech. loss)

Fuel = Distillato oil
25 T
11.88 m
43000 LHV

14.74 DP mlllibar

26.09 m
4.879 % airflow

0.9847 P
548.3 T
546.6 m

0.97 P

N2= 75.89 %
02= 13.73 %
C02= 4.556 %
H20= 4.909 %
AR= O.914 %

d GT MASTER 29.O ,- 0 10-11.2021 17:38:31 fijoaC:\Uscß\A410343\AFRY\EICom - Studie Rcnwckrnltwcrk . AFRY intern . 3(X)_Process\350_Calculation\GTPRO\[Xsißn\DClass oil.GrM

p[barI, T IC] , M[kg/s 1, Q[kW], Steam Propertles: IFO-67

Abbildung 4-7 Wärmeschaltbild Heizölbetrieb
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O AFFWSa&nftHd u4 a21

S'891 t.

Alrvrnniakwasser 0.209 t/h Schwofelox de als SO2 o.o0301 Vh

O.0948 t/h

13

St doxide ats NO:

Brennstoff

Verbrennung 3luft

1117 1
5774

Aayyx>niakschlupf

KöhlendioxH CO:
GT

SCR 316

PROZESSSY STEHE

Nettol8istung: 559 MW, neuerungswärnebistung (Hu): 1'5S2 MW

Natural Gas, Heizwert (Hu): 47.91 Ml/19

l 1

“'“-"'G;;==:;={f!:13:@AFRY
Ae 9övav

Durchsdrnitt WInter
MASSENSIROMBERECHNUNG

AbbIldung 4-8 Massenströme (Erdgas), Stundenwerte
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OAFRY 9HÜZBtHÜ Ltd. 2021

AtIBI oniakwasser 1.09 t/h

Trockenos Abqas]) 15.O% OZ
SdIWOfetoxklo aIs SO:

4'702'OOO Nm3,

O.256 t/h

Stickox do als NO2

Kohlonnunoxki CO_

O.188 t7h

_0.165

Verbrennungsluft 5'775 t/h
GT

SCR Kohlondiox d CO2 404 tyh

PROZESSSYSTeME

Netto leistung: 547 MW, Feuerung6wämnleistung (HU): I'S33 MW

HEL, H8ëwert: 43.O MJ/kg

e 1
SAS, Renewable and Thermal Energy M

2021/10/15 \M/
Durchschnitt WInter AFRY

Ar RövavMASSENgrROMBERECHNUNG

AbbIldung 4-9 Massenströme (HeIzöl), Stundenwerte
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o AFRY 3UlüHlBUU4mal

Ab

Anülnniakwasser 26.1 t7Tal Schwefekix de als SOz

StidoxHo aIs NO:

6.15 t7Ta

4.51 \na

BIBnnstoff

V8rbrennungsluft

3'080 t7Tal

138'600 \ITa

K>bJQrIC[QQOxid

Anyvunbladllupf
Kbhl8ndiox d COI

L95 UTa
&Ta

9'687

1.13

GT
SCR

PROZESSSYSTEME

Nettobistung: 547 MW, Feuerungswärrrnlei$tung (HU): 1'533 MW

HEb Heizwert: 43.0 Ml/kg

e
Durxflsdtnttt Winter
MASSENSrROMBERECHNUNG

1
SAS, Renewabk and Thermal EnergY M A FR Y

2021/10/15 \31/ Ae PöYßV
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4.12 Umweltaspekte

4.12.1 Emissionen in die Luft

4.12.1.1 Luftschadstoffe

Die Emissionen der Anlage in die Luft ist anhand der Verbrennungsrechnung mit den
Brennstoffeigenschaften wie in Abschnitt 4.1.1 auf Seite 161 ff definiert berechnet wor-
den. Die wesentlichen Emissionen der Anlage in die Luft sind :

• Schwefeloxide als SO2 Der LRV Grenzwert für S02 ist 120 mg/Nm3:
o Im Erdgas können kleine Mengen an Schwefel durch die Odorierung vor-

handen sein. Gemäss den Zusammensetzungen der letzten Jahre kön-
nen bis zu 10 mg/Nm3 Schwefel im Erdgas vorhanden seinn. Dieser Wert
wird für die Berechnung der Emissionen verwendet, was zu einer Kon-
zentration im Abgas von 0.64 mg/Nm3 führt.

o in HEL können je nach Qualität bis zu 0.1% Schwefel enthalten sein,
was zu einer Konzentration im Abgas von 54.5 mg/Nm3 führt. In schwe-
felarmem HEL können bis zu 0.005% Schwefel enthalten sein, was zu
einer Konzentration im Abgas von 2.73 mg/Nm3 führt. Für die Berech-
nung wird von HEL mit einem Schwefelgehalt von 0.1% ausgegangen.

Stickoxide als NO2: Die LRV Grenzwerte von 20 mg/Nm3 für den Betrieb mit
Erdgas und 40 mg/Nm3 für den Betrieb mit Erdgas werden durch den Einsatz
eines SCR-Systems eingehalten. Diese Grenzwerte werden für die Berechnung
der Emissionsmassenströme verwendet. Weitaus niedrigere NO2 Emissionen un-
ter 10 mg/Nm3 könnten mit dem SCR-System erreicht werden, erfordern aber
einen höheren Einsatz von Ammoniak.
Kohlenmonoxid CO: Der LRV Grenzwert von 35 mg/Nm3 wird von den Gastur-
binen eingehalten. Dieser Grenzwert wird für die Berechnung der Emissionsmas-
senströme verwendet.
Ammoniak: Im SCR-System kommt es zu einem gewissen Ammoniakschlupf, so
dass Ammoniak mit dem Abgas in die Umgebung abgegeben wird. Der LRV
Grenzwert von 10 mg/Nm3 wird vom SCR-System eingehalten und es kann ein
wesentlich niedrigerer Wert erwartet werden. Der LRV Grenzwert wird für die
Berechnung der Emissionsmassenströme verwendet.

•

•

•

Die berechneten Emissionen für eine Anlage sind in

u http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissgas/downloads/Erdgaseigenschaften_2018_SG_D. pdf
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Tabelle 4-10 und Tabelle 4-11 dargestellt. Die Werte basieren auf den durchschnittli-
chen Betriebsbedingungen im Winter und den Massen- und Wärmebilanzen in Ab-
schnitt 4.11 sowie den Annahmen für den Betrieb während der Lebensdauer der Anla-
gen in Abschnitt 2.
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ABGASEMISSIONEN

Tabelle 4-10 EmissIonen für den BetrIeb mit Erdgas

Bezugssauerstoffgehalt Im Abgas

Abgasstrom bel Bezugs Oz

15.00% -vol, trocken

4.74 MËoNm3/h, trocken

5.08 MioNm3/h, feucht

Schwefeloxide aIs SO,

EIwartete EmIssIonen

EmIssIonsmassenstrom

EmissIonen in Lebensdauer

0.64 mg/Nm3

3.01 kg/h

19.74 t

0.54 mg/MiSpezifIsche EmIssionen (Feuerunq)

Stickoxide als NO,

Grenzwert

Emissionsmassenstrom

EmIssIonen in Lebensdauer

20.00 mg/Nm3

94.80 kg/h

621.47 t

16.97 mg/MJSpezifische EmissIonen (Feuerung)

Kohlenmonoxid CO

Grenzwert

EmissIonsmassenstrom

EmIssIonen in Lebensdauer

SpezIfische EmIssionen (Feuerunq)

Anrnroniakschlupf

Grenzwert

Erwartete EmissIonen

Emissionsmassenstrom

35.00 mg/Nm3

165.91 kg/h

I'087.58 t

29.69 mg/MJ

10.oo

5.00

47.40

310.74

mg/Nm3

mg/Nm3

kg/h

mg/MJ

tEmIssIonen in Lebensdauer

Spezifische EmissIonen (Feuerung) 8.48
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Tabelle 4-11 EmissIonen für den BetrIeb mit HEL

ABGASEM

Bezugssauerstoffgehalt Im Abgas

Abgasstrom bel Bezugs Oz

15.00% -vol, trocken

4.70 MioNm3/h, trocken

4.92 MioNm3/h, feucht

Schwefeloxide aIs SO,

Erwartete Emissionen

Emissionsmassenstrom

EmIssionen in Lebensdauer

Spezifische EmIssIonen (Feuerung)

Stickoxide als NO,

54.54 mg/Nm3

256.41 kg/h

1l712.87 t

46.47 mg/MJ

Grenzwert

Emissionsmassenstrom

EmIssionen in Lebensdauer

Spezifische EmissIonen (Feuerung)

Kohlennronoxid CO

40.00 mg/Nm3

188.07 kg/h

1'256.34 t

34.08 mg/MJ

Grenzwert

Emissionsmassenstrom

Emissionen in Lebensdauer

35.00 mg/Nm3

164.56 kg/h

1’099.30 t

29.82 mg/MJSpezifische EmissIonen (Feuerunq)

Anrnroniakschlupf

Grenzwert 10.oo

5.00

47.02

308.22

8.52

mg/Nm3

mg/Nm3

kg/h

t

mg/MJ

Erwartete Emissionen

EmissIonsmassenstrom

EmIssionen in Lebensdauer

SpezifIsche EmissIonen (Feuerun9)
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4.12.1.2 Treibhausgase

Im regulären Betrieb der Anlage wird Kohlendioxid als eInziges Treibhausgas emittIert.
Methan wIrd, als BestandteII des Erdgases, höchstens beI Störungen oder Spülvorgängen
freigesetzt. Das passIert jedoch äusserst seIten.

Die CO2 EmIssIonen der Anlage sind anhand der Verbrennungsrechnung mit den Brenn-
stoffeigenschaften wie in AbschnItt 4.1.1 auf SeIte 161 ff definiert berechnet worden.

DIe berechneten CO2-EmIssIonen für eine der zwei geplanten Anlagen sind in Tabelle
4- 12 dargestellt. Die Werte basIeren auf den durchschnittlichen BetrIebsbedIngungen im
Winter und den Massen- und Wärmebilanzen in Abschnitt 4.11 sowie den Annahmen für
den Betrieb während der Lebensdauer der Anlagen in Abschnitt 2.1. Auch hIer gIlt wie-
der, dass die Emissionen in der ReaIItät voraussichtIIch deutlich nledHger ausfallen, weil
das zugrundeliegende Worst-case StressszenaHo nur mIt eIner geHngen Wahr scheIn-
lichkeit elntrltt.

Die berechneten C02 EmIssIonen werden wIe in Abschnitt 2.4.2 angeführt durch den
Erwerb von CC>2-Zertifikaten abgedeckt.

Tabelle 4- 12 CO,-Emissionen

CO2 EMISSIONEN

Betrieb IIrit E S

EmissIonsmassenstrom 87.72 kq/s

EmIssionen in Lebensdauer 2l070l056.83 t

Spezifische Emissionen (Feuerunq) 56.51 t/TJ

156.79 t/T3Spezifisch (elektrische Nettoleistung)

564.46 q/kWh

Betrieb mit Heizöl

Emissionsmassenstrom 112.12 kg/s

EmIssIonen in Lebensdauer 2'696'341.08 t

Spezifische Emissionen (Feuerung) 73.14 t/TJ

Spezifisch (elektrische Nettoleistung) 205.09 t/TJ

738.31 g/kWh

4.12.2 Lärm

Die Anforderungen bezüglich Schallemlsslonen hängen von der Entfernung der Anlage
zu den nächsten Rezeptoren ab. DIe Belastungsgrenzwerte und Planungswerte sind in
der Lärmschutz-Verordnung festgelegt, siehe Abschnitt 2.4.7. DIe Anlage

Komponenten wie Gasturblnen, Gaskompressoren und Pumpen werden mIt Schall-
schutzhauben versehen und, falls erforderlich, in geschlossenen Gebäuden angeordnet.
DIe wesentIIchen Schallquellen eines GasturbInenkraRwerkes sind die Kamine, Lun-
ansaugungen und die Maschinentransformatoren. Kamine und Luftansaugungen werden
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mit Schalldämpfern, typischerweise Kulissenschalldämpfer, ausgerüstet, um die erfor-
derlichen Schallemisstonen einzuhalten, so dass die von der Anlage allein erzeugten Lär-
mimmissionen die Planungswerte gemäss Lärmschutz-Verordnung nicht überschreiten.
Falls erforderlich müssen die Maschinentransformatoren eingehaust werden.

Die für einen spezifischen Standort zulässigen Schallemissionen werden anhand einer
Schallemissionsprognose im Rahmen einer UVU festgelegt und darauf basierend die er-
forderlichen Schallschutzmassnahmen in der Planungsphase ausgewählt.

Falls Heizöl per Bahn angeliefert wird sind die dadurch entstehenden Rangierlärm zu
berücksichtigen.

4.12.3 Abwasser
Die Anlage erzeugt im normalen Betrieb kein Abwasser ausser Sanitärabwasser aus den
sanitären Anlagen. Sanitärabwasser wird direkt in das lokale Kanalnetz eingeleitet.

Abwasser, das nicht in die Kanalisation abgegeben werden kann, kann sporadisch bei
Wasch- und Spülvorgängen im Rahmen der Inbetriebsetzung und Instandhaltung anfal-
len. Dieses Abwasser wird durch externe Anbieter entsorgt.

Oberflächenwasser, für das eine Verunreinigung mit Öl ausgeschlossen werden kann,
wird direkt in das lokale Kanalnetz für Regenwasser eingeleitet. Oberflächenwasser, für
das eine Verunreinigung mit Öl nicht ausgeschlossen werden kann, wird über einen Mi-
neralölabscheider in das lokale Kanalnetz für Regenwasser eingeleitet.

In der Anlage werden verschiedene wassergefährdende Flüssigkeiten gehandhabt:

•

•

•

•

•

Heizöl
Transformatorenöl
Schmieröl

Hydrauliköl
Ammoniak, wässrige Lösung

Die Anlagen zum Umschlag, Lagerung und Handhabung der wassergefährdenden Flüs-
sigkeiten werden, wie im Gewässerschutzgesetz gefordert, so ausgeführt, dass Flüssig-
keitsverluste verhindert, sowie auslaufende Flüssigkeiten leicht erkannt und zurückge-
halten werden. Das wird durch entsprechende Entladetassen und Auffangwannen reali-
siert

4.13 Machbarkeit weiterer Use-cases
Bereits im Abschnitt 2.1 wurde darauf hingewiesen, dass die Use-cases, bzw. Nebenas-
pekte

• Redispatch kurativ (Use-case 2)
• Systemdienstleistungen für RZ Schweiz (Nebenaspekt 4b)

jeweils den Einsatz hochdynamischer Maschinen erfordern würden. Da die Technologie-
auswahl eindeutig zugunsten der schweren Gasturbinen ausgegangen ist (s. Abschnitt
3.2.2), welche die geforderte Laständerungsdynamik nicht ermöglichen würden, können
diese Betriebsarten mit dem Kraftwerk nicht gefahren werden.
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Lediglich die Möglichkeit, die Anlage im Modus «Ausgleichsenergie kurativ» zu fahren,
sowie des Nebenaspekts «Spannungshaltung» sollen hier noch hinsichtlich ihrer techni-
schen Machbarkeit mit der hier konzipierten Anlage dargestellt werden.

4.13. 1 Ausgleichsenergie kurativ
Der Unterschied zwischen den Use-cases l und 3 besteht im Wesentlichen im Zeitpunkt
der Triggerung. Das Kraftwerk (also beide Anlagen) kann problemlos auch im Betriebs-
modus <Ausgleichsenergie kurativ» (Use-case 1) betrieben werden. Es wird allerdings
nicht möglich sein, in dieser Betriebsart den Worst-case zu beheben, weil die Leistung
des Kraftwerks dazu nicht ausreichen wird.

4.13.2 Spannungshaltung
Damit der Generator als Phasenschieber zur Spannungshaltung eingesetzt werden kann
(siehe Abschnitt 2.2.2.2), muss eine Möglichkeit geschaffen werden, Gasturbine und
Generator mechanisch zu trennen. Das wird durch die Installation einer Synchronkupp-
lung ermöglicht. Der Einsatz von Synchronkupplungen aIs Selbstsynchronisierende
Schaltkupplung (SSS-clutch) ist in Single-shafti3 Kombianlagen weit verbreitet. Für den
Einsatz als Phasenschieber muss die Kopplung jedoch Drehmomente in beide Richtungen
übertragen und wird hydraulisch gesteuert. Abbildung 4-11 zeigt ein Beispiel einer sol-
chen Kupplung.

Abbildung 4-11 Synchronkupplung (Quelle: RENK-MAAG GmbH, Kupplung Typ HS)

” Die GKK-Anordnung <'Single-shaft» liegt vor, wenn Gasturbine und Dampfturbine über eine gemeinsame WeIle
an einen gemeinsamen Generator angeschlossen sind.
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Da die Kupplung im geschlossenen Zustand keinen Schlupf hat, hat der Einbau dieser
Kupplung keinen Einfluss auf die Leistung und den Wirkungsgrad der Anlage. Synchron-
kupplungen sind sehr kompakt und der Einfluss auf die Länge des Wellenstranges ist
vernachlässigbar.

Der Anfahrfrequenzumrichter ist dafür ausgelegt, den gesamten Wellenstrang mit Ver-
dichter, Turbine und Generator auf eine Drehzahl von etwa 20% der Nenndrehzahl zu
beschleunigen bevor die Brenner gezündet werden. Es ist davon auszugehen, dass der
Anfahrfrequenzumrichter mit dieser Leistung in der Lage ist, den Generator alleine auf
Nenndrehzahl zu beschleunigen und zu halten. In jedem Fall muss dieser Use-case bei
der Auslegung der Anfahreinrichtung berücksichtigt werden.

Es kann mit zusätzlichen Kosten zwischen 2.0 MCHF und 2.5 MCHF pro Gasturbine ge-
rechnet werden .

4.14 Umbau zum Kombikraftwerk
Wie bereits in der Technologieauswahl beschrieben, kann die Gasturbinenanlage nach-
träglich in eine Kombianlage umgerüstet werden. Dazu muss ein Wasser-/Dampfkreis-
lauf mit den erforderlichen Nebensystemen installiert werden. Abbildung 4-12 zeigt ein
Vereinfachtes Schema der Anlage mit Erweiterung zur Kombianlage.

Dazu im Wesentlichen sind folgende Änderungen an der Anlage erforderlich:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Die SCR Systeme jeder Gasturbine werden durch je einen Abhitzekessel mit
SCR System ersetzt.
Ein Kondensations-Dampfturbinengenerator mit einer Leistung von 286 MW
wird installiert.

Es wird entweder ein wassergekühlter Kondensator oder ein Luftgekühlter Kon-
densator installiert.
Die erforderlichen Dampfsysteme bestehend aus Rohrleitungen, Reduzierstati-
onen und Armaturen werden installiert.
Die erforderlichen Speisewasser- und Kondensat-Systeme bestehend aus Pum-
pen, Rohrleitungen, Behältern und Armaturen werden installiert.
Eine Vollentsalzungsanlage zur Produktion von demineralisiertem Wasser zum
Betrieb des Wasser-/Dampfkreislaufs wird installiert.
Ein System zur Versorgung der Anlage mit den nötigen Mengen an Wasser und
zur Entsorgung des Abwassers wird hergestellt.
Ein zusätzlicher Maschinentransformator für den Dampfturbinengenerator wird
installiert und die GIS für dessen Anschluss erweitert.
Zusätzliche Mittel- und Niederspannungs-Schaltanlagen zur Speisung der zu-
sätzlichen Stromverbraucher werden installiert.
Die leittechnischen Anlagen der zusätzlichen Anlagenteile werden in das beste-
hende DCS integriert oder daran angebunden.
Die erforderlichen Gebäude und Konstruktionen werden errichtet.

Die Konfiguration und Parameter des Wasser-/Dampfkreislaufs richtet sich
nach der Abgastemperatur der Gasturbine:
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• E-Klasse Gasturt>lnen haben relatIv nIedrige Abgastemperaturen, so dass
Dampftemperaturen bis etwa 525 'C reaIIsIerbar sInd. Daher sInd Kombianla-
gen mit E-Klasse Gasturbinen typischerweIse mit 2-Druck-Kesseln ohne Zwi-
schenübertlitzung ausgerüstet.
F-Klasse und H-Klasse Gasturblnen haben wesentlich höhere Abgastemperatu-
ren, so dass Dampftemperaturen bIs etwa 600 '’C realisIerbar sind. Daher sInd
Kombianlagen mit F-Klasse und H-Klasse Gasturbinen typischerweise mit 3-
Druck-Kesseln mit ZwIschenüberhitzurIg ausgerüstet.

•

Da das selektlerte Anlagenkonzept auf E-Klasse Gasturt)inen basIert, wIrd eIn Prozess
mit 2-Druck Abhttzekesseln und ohne ZwischenüberfrItzung gewählt. Abbildung 4-13
zeIgt das Wärmeschaltblld der Komblanlage mIt Prozessparametem und Leistungsda-
ten. Die Nettoleistung wird etwa 837 MW betragen und der Nettowlrkungsgrad 54%.

NIED€RDRUCXDAMPF

Abbildung 4-12 Verelnfachtes Schema der Anlage mit Erweiterung zur Komblanlage

Als Kühlsystem für den Kondensator kommen die folgenden Systeme in Frage:

• Bei der Durchlaufküh lung wIrd Wasser aus einem Gewässer entnommen, Im
Kondensator erwärmt und in das Gewässer zurückgeführt. Da die gesamte Wär-
memenge an das Gewässer abgegeben wird, führt dIes zu einer Erwärmung des
Gewässers und den daraus folgenden negatIven Folgen für Flora und Fauna im
Gewässer.
Bei der Kühlung durch eInen Nasskühlturm wIrd die Wärme grösstenteIls durch
Verdunstung an die Umgebung abgegeben. Das dabei verdunstete Wasser muss
durch Zusatzwasser ersetzt werden. Um die Konzentration Im Kühlwasser zu
kontrollieren, muss Im Betrieb eIn Teil des Kühlwassers als Absalzung (Cooling
Water Blow- Down) abgeführt werden. DIe zu erwartenden Wassermengen sind
In Abbildung 4-14 ersichtlich. Für Anlagen dIeser Grösse werden üblicherweIse
Saugzug'Nasskühlzellen eingesetzt,

•
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• Bei der Kühlung durch einen luftgekühlten Kondensator wird der Kondensator
direkt durch Umgebungsluft gekühlt. Das erfordert grosse Wärmetauscherflä-
chen und der erreichbare Druck im Kondensator ist relativ hoch und damit un-
günstig für die Leistung der Dampfturbine. Aufgrund des daraus resultierenden
hohen Platzbedarfs und der Leistungseinbussen im Vergleich zu wassergekühl-
ten Systemen werden luftgekühlte Kondensatoren nur eingesetzt, wenn die für
einen Nasskühlturm erforderlichen Wassermengen nicht zur Verfügung stehen.

Für die Erweiterung zum Kombikraftwerk wird vom Einsatz von einem Saugzug-Nass-
kühlzellen ausgegangen. Ob eine Aufbereitungsanlage für das Zusatzwasser für das
Kühlsystem erforderlich ist, hängt von der Qualität des zur Verfügung stehenden Was-
sers ab. Es wird davon ausgegangen, dass eine Aufbereitungsanlage für diese Anlage
nicht erforderlich ist.

Abbildung 4-15 zeigt eine mögliche Aufstellung der Anlage auf einem Standort mit einer
Fläche von 5.2 ha.

Während der Stillstandszeiten müssen die Komponenten des Wasser-/Dampfkreislaufs
entsprechend einschlägiger Richtlinien konserviert werden. Es muss davon ausgegangen
werden, dass ein Start aus dem konservieRen Zustand etwa 7 Stunden dauert.
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Abbildung 4-13 Wärmeschaltbild der Anlage mit Erweiterung zur Kombianlage
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AbbIldung 4-14 Massenströme mIt EIweIterung zur Komblanlage
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(1)
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Generator
Urftan&augung
Gasturt>ine
Abhitzekessel
Kamin
Nasskühlturm
Maschinantransformator
Eigenbaartstransformator
Schaltanlag8
Gasaufboreitung
AmmonIak Lager und Handling
Warten- und
Administration6gebäude
Lager und Werkstatt
GIS
Laydown Araa
Spasewas$ersystem
Maschinen}raus
Wasserauftnrdtungsanlage

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Om SOn ta)in

AbbIldung 4-15 Aufstetlungsplan, Erdgas, ErweIterung zur Komblanlage
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5 Standortauswahl

5.1 Methodik
Die Realisierung einer Anlage soll an einem dafür besonders gut geeigneten Standort
erfolgen. Im Rahmen dieser noch sehr grundsätzlichen Untersuchung kann sicherlich
keine finale Standortempfehlung ausgesprochen werden, jedoch soll zumindest eine
Liste denkbarer Standorte soweit erstellt und evaluiert werden. Dies mit dem Ziel, dass
besser geeignete und weniger geeignete Standorte leichter erkennbar werden.

Zunächst ist es also notwendig, eine Liste denkbarer Standorte zu erstellen, welche dann
unter Anlegung angemessener Kriterien evaluiert werden kann.

5.1.1 Quallfikatlo

•

KK Konkret müssen im Notfall an jedem der beiden Standorte 500 MW konstant über 2’032 h ins Netz eingespeist
werden
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5.1.2 Identifikation denkbarer Standorte
Da es den Rahmen dIeser Studie vollständig sprengen würde, sämtliche Flächen auf dem
TerritorIum der Schweiz hInreichend genau auf Ihre EIgnung für das Vorhaben zu über-
prüfen, muss hIer eIn pragmatIscher Weg beschritten werden, welcher einen guten Kom-
promlss zwIschen der hIer nur möglichen Untersuchungstiefe einerseIts und der Vermei-
dung des Ausschlusses sehr guter Standorte andererseits darstellt. Dabei muss in Kauf
genommen werden, dass beI eIner erneuten Standortsuche, dann womöglich in KenntnIs
zusätzIIcher für dIe RealisIerung bedeutender DetaIls, noch besser geeignete Standorte
gefunden werden. Wir haben uns vor diesem Hintergrund für die Im Folgenden beschrle-
bene weitere Suche nach denkbaren Standorten entschieden.

Das lokale Klima spielt für dIe Spezifikation der technischen Komponenten eine Rolle
und wirkt sich somit prImär auf die Investitionskosten aus. Für die Schweiz bietet sIch
in dIesem Zusammenhang eIne UnterscheIdung zwischen zwei Klimatypen an:

6 Hochalplnes Klima (raue Winter, starke Windexposition)
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• Nicht (hoch)alpines Klima

Ein Standort mit hochalpinem Klima stellt deutlich höhere Anforderungen an die Bauteil-
dimensionierung und auch an Betrieb und Wartung der Anlage und wird daher nicht
favorisiert. Somit werden auch diejenigen Standorte, an welchen ein solches hochalpines
Klima zu erwarten ist, nicht als denkbare Standorte in Betracht gezogen. Die restlichen
Klimata in der Schweiz stellen hinsichtlich des Vorhabens keine Herausforderung dar
und spielen somit keine Rolle für die Evaluation. Alle in Tabelle 5-1 gelisteten
befinden sich ausserhalb hochalpiner Gebiete und somit kann diese Anforderung als er-
füllt eingestuft werden.

Im UmkreIS von wurden Flachen gesucht
welche als grundsätzlich geeignet für die Errichtung des Kraftwerks erscheinen. Der u
km Radius wird als sinnvoll betrachtet,

ein allfälliges Ge-
nehmigungsverfahren einfacher und damit auch schneller sowie kostengünstiger durch-
führbar wäre.

Zur weiteren Eingrenzung des Suchraums wurde dann festgelegt, dass sich ein Standort
in maximal H km Luftliniendistanz zur nächsten Erdgasleitung befinden muss. Dabei
wurde das Schweizer Erdgasnetz gemäss Abbildung 5-1 zugrunde gelegt.

Abbildung 5-1: Schweizer Erdgas-Transportnetz (p > 5 bar; Quelle: VSG)

Aufgrund der in den Projektgrundlagen geforderten Eignung aller Standorte sowohl für
Erdgas als auch HEL, erfolgt die weitere Standortanalyse auf dieser Basis. Mit welchem
Brennstoff dann an einem Standort schlussendlich eine Anlage am wirtschaftlichsten zu
betreiben ist, muss seitens EICom im Detail und nach Festlegung dafür relevanter Para-
meter, separat untersucht werden.

Um die Standortsuche also unabhängig vom Brennstoff der Anlage zu halten, wird für
diese Studie gefordert, dass ebenfalls in max. H km Entfernung ein Anschluss an das
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Schienennetz der SBB zumindest machbar erscheint. Wie im Abschnitt 4.5 dargelegt,
müsste - für den Fall des Betriebes mit HEL - am Standort ein Brennstofflager errichtet
werden, welches allerdings den Betrieb nur solange sicher stellen würde, bis die Nach-
schublogistik per Schiff/Bahn organisiert ist und auch ein längerfristiger Betrieb durch
täglich neu eintreffende Brennstofflieferungen möglich wird. Auch hier gilt, dass dies im
Detail noch zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen wäre und AFRY lediglich eine grobe
Einschätzung vornehmen kann.

MIt Hilfe der beIden vorstehend beschrIebenen Anforderungen kann
eIn Suchkrels mIt dem RadIus H km gelegt werden Innerhalb

dieses Kreises kommen nur Flächen in Betracht, welche sich bereits heute in ausgewie-
senen Industriezonen befinden. Dies, um im Hinblick auf den ambitionierten Realisie-
rungszeitraum nicht noch Zeit für die notwendige Umzonierung des Geländes beachten
zu müssen und auch um das Risiko zu vermindern, dass eine Baugenehmigung verwei-
gert werden kann.

Im letzten Schritt der Suche nach möglichen Standorten wurden dann im Suchkreis und
dort in Industriezonen unbebaute und für das Vorhaben günstig erscheinende Flächen
identifiziert, welche im Minimum eine Grösse von 3 ha haben müssen, damit eine solche
Anlage dort errichtet werden kann.

Zusammenfassend wurden folgende Anforderungen an die Suche nach denkbaren
Standorten gestellt:

•

•

•

Mindestfläche: 3 ha und für die ausgewählte Technologie können die Haupt-
komponenten angeordnet werden
Lage in maximal H km Entfernung zu einer Gasleitung, für welche allerdings im
Detail noch zu prüfen sein wird, ob sie die erforderlichen Kapazitätsreserven
tatsächlich aufweist.

Lage in maximal H km Entfernung zu einem Bahnanschluss (Normalspur), um
die Möglichkeit einer Versorgung mit dem Alternativbrennstoff HEL zu ermögli-
chen. Platzreserven für ein Nebengleis mit Entladeterminal müssen ebenfalls
vorhanden sein

Lage in einer bereits als solche ausgewiesenen Industriezone, weil sonst zu-
nächst der voraussichtlich langwierige Prozess einer Umzonierung erforderlich
würde
Derzeit unbebaute Fläche, wobei weder die derzeit tatsächliche Nutzung (Land-
wirtschaft, Brache, etc.) noch die Eigentumssituation beurteilt wird; auch Inf-
rastruktur (Strassen, Schienen) gelten dabei als Bebauung
Möglichst in der Nähe bestehender Industrieanlagen und/oder möglichst grosse
Distanz zu existierender verdichteter Wohnbebauung
Lage ausserhalb einer Region, für welche hochalpines Klima zu erwarten ist

•

•

•

•

•
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•

Während dIeses VerfahrensschHtts mussten einige
verworfen werden, da sich in Ihrer Umgebung keine geeigneten Standorte

finden liessen, welche die oben erwähnten Anforderungen vollumfänglich erfüllen. In
Abbildung 5-2 ist dargestellt, wie dies schritt für Schdtt zum Ausschluss (rot) geführt
hatK

AbbIldung 5-2: Verfahren zum Ausschluss von von der Standortsuche

SomIt kann rund um dIe aufgelisteten Idie Identifikation denkbarer Standorte
durchgeführt werden.
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Tabelle 5-2

5.1.3 Evaluation der denkbaren Standorte
SchIIesslich werden die in der Varselektion verbliebenen Areale eIner gewichteten Eva-
luatlon unterzogen, bei der die Übereinstimmung mit wichtigen Standortkrlterien über-
prüft wird. Das einzelne Areal kann dabei für jedes Kriterium eIne der folgenden Bewer-
tungen erlangen :

Erfüllun rad des Kriteriums
1}aMMI m

Fast maximal erfüllt
Gut äMÜft

Mässjg erfüllt
Mrml aMFit

dicht erfüllt (neutral

Da nIcht jedes KriteHum dIe gleiche WIchtigkeit für die generelle Eignung eines Standor-
tes aufweIst, wird darüber hInaus noch eIne Gewichtung der eInzelnen KrIterien vorge-
nommen. Die Gesamtwertung (Rangfolge) ergibt sIch dann aus dem Summenprodukt
der Punktezahl und Gewichtung der KriterIen.
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Zusammenfassend Ist dIe MethodIk der Standortau$wahl noch einmal in Abbildung 5-3
dargestellt .

Identifikation denkbarer Standorte

'{93Tii JIËlobneä:BF!,a:tfJn5fvä::aeLrJs16ll: 8eliI;}iäFË
Rea isieruna es Kra [wer 5fsrl:öjen im Umkreis der

Evaluation
•Bewertung der Standorte hinsichtlich verschiedener
Kriterien und somit Identifikation besser / schlechter
geeigneter Standorte (Rangbildung)

AbbIldung 5-3: Ablauf der Standortsuche und Priorisierung

In den folgenden Unterkapiteln werden dIe einzelnen Evaluationskriterien sowie ihre An-
wendung und GewIchtung vorgestellt.

5.1.3.1 Grösse des Standortes

Der Platzbedarf für die Anlage hängt primär von der Technologie und vom zum EInsatz
kommenden Brennstoff ab. Für die Anlage wird eIne Mindestgrösse von 3 ha festgelegt,
wobeI die BedürfnIsse für dIe Brennstoffloglsttk (z.B.: PuFferlager), aber auch der Bau-
phase (temporäre Ablageflächen für Materlal, Baustellen-Infrastruktur), berücksichtigt
sInd. Alle zu evalulerenden Areale haben per se bereIts die geforderte Mindestgrösse. Je
grösser eIn Areal ist, desto besser wIrd es bewertet. Da man sagen kann, dass für dieses
Kriterium ledIglich dIe Mlndestgrösse des Standorts ausschlaggebend Ist und sich durch
eine zunehmende Grösse nur geringe Vorteile ergeben, wird die Gewichtung des Krite-
rlums als gering angesetzt.

An das KrIterium wIrd folgende Bewertungsskala angelegt:

Bewertung
Maximal erfüllt

Beschreibung
> 8 ha

Fast maximal erfüllt 6.1 ha bis 8 ha
5.1 ha bis 6 haGut erfüllt

Mässig erfüllt 4.1 ha bis 5 ha
Minimal erfüllt

Neutral
3 ha bis 4 ha

NA

Gewichtung des Kriteriums: 5%
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Die spätere Erweiterbarkelt auf eIn GKK erfordert eIne Mlndestfläche von 5 ha. DIeses
Merkmal wIrd in einem eIgenen KrIterIum (siehe 5.1.3.2) erfasst und eine geeignete
Bewertungsskala angelegt.

5.1.3.2 Standortgrösse im Hinblick auf <iKK-Ausbau
Der Wasser-Dampf-KreIslauf eines GKK erfordert zusätzIIchen Platz und deswegen sInd
nur Standorte für dIese Option geeignet, welche über mIndestens 5 ha Fläche verfügen,
auch wenn diese für das eIgentliche Vorhaben nicht benötigt wird. Gleichzeitig darf aber
dIe Nichterfüllung dIeser Anforderung nIcht zum Ausschluss eines Standorts führen, da
der GKK-Ausbau ja allenfalls eine Option für die Zukunft darstellt. Somit kann für dIeses
KriterIum ledigIIch eIn 4ausrelchend> erreIcht werden, was zu einer Erhöhung der Punkt-
zahl in der Gesamtwertung führt, wenn die StandortfIäche mIndestens 5 ha beträgt. Für
Standorte mit kleInerer Fläche wIrd dieses Kriterium <nicht bewertet> (erhält somit O
Punkte), wodurch das Kriterium in der Gesamtwertung für den betreffenden Standort
neutraIIsiert wird. Da sIch dIeses Kdterium mIt eInem eher unwIchtigen Nebenaspekt
beschäftIgt, wird dessen GewIchtung als nIedrig angesetzt.

An das KrIterium wird folgende Bewertungsskala angelegt:

Bewertung
Maximal erfüllt

Mässig erfüllt
Minimal erfüllt

Neutral < 5 ha

Gewichtung des Kriteriums: 5%

5.1.3.3 Zugang zu Wasser für Kühlzwecke in HInblick auf GKK-Ausbau
Die im Wasser-Dampf-KreIslauf eines GKK anfallende Prozesswärme wird vorteilhaft mit
einer Wasserkühlung aus dem System entfernt. Zwar ist auch eIne Luftkühlung technisch
mögIIch, aber Insgesamt aus ökonomischen Gründen wenIger vorteilhaft. Standorte,
welche sIch in unmittelbarer Nähe zu einem Fluss oder auch grossem See (mit Zu- und
Abfluss) befinden, würden für den Fall eInes zukünftigen GKl<-Ausbaus der Anlage die
Option auf eine effizIente Wasserkühlung offenhalten. Falls eIne solche Nähe jedoch nicht
gegeben ist, wird dIeses Kriterium ledigIIch <nicht bewertet> (erhält somit O Punkte).
Da sich dieses Krlterium mIt einem eher unwichtigen Nebenaspekt beschäftigt, wIrd des-
sen GewIchtung als niedrig angesetzt.

An das KrIterium wird folgende Bewertungsskala angelegt:

Bewertung
Maximal erfüllt

pesch reibung
Proze$swasser kann auf oder neben dem

Standort entnommen und zurück gespeist
werden

NAFast maximal erfüllt
Gut erfüllt
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Bewertung
Mässig erfüllt

Beschreibung
Prozesswasser kann in akzeptabler Nähe

zum Standort wltnommen und zurück ge-
speIst werden

Minimal erfüllt Zu wenIg Wasser nahe Standort verfügbar
(LuftkQhlung notwendig)

Neutral

Gewldltung cbs Kritedums: 5%
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5.1.3.6 EInfluss auf Import'NTC
Das Kraftwerk hat während selnu Betriebe nIcht nur eInen (posItIven) EInfluss auf die
Kenngrö$se ENS, sondern auch auf die Energieflüsse an den Interkonnektoren (Schnitt-
stellen des SchweIzer Übertragungsnetzu mit dun Ausland). DahInter steckt die Über-
legung, dass die Anlage primär Nutzen Im Inland stIften soll und Im Idealfall während
ihres Betriebs audI dafür sorgt, dass ungeplante Energieflüsse über die Intw-
konnektorul hinweg nügllchst gering ausfallen. Die Beurteilung di%es Sachverhalts
muss für das einzelne Unterwerk und die entsprechenden EnergieableItungsszerladen
erfolgen. Swissgrid hat entsprechende Überlegungul durctlgeftlhrt und für die Untu-
werke eIne entsprechende Beurteilung vorgenommen. Dort, wo kein Nutzen zu erwarten
wäre, wIrd das KrIterium mIt O Punkten (neutral) bewertet. Standorte, welche über das
gleIche Unterwerk evakuiert wuden, ertlaltul für dieses Kriterium db gleiche Bewer-
tung. Wdl dluer Aspekt lediglich als nIcht zentraler Zusatznutzul zu betrachten ist wird
dIe GewIchtung du KHteriums mit nieddg gewählt.

An das Krttedum wIrd folgende Bewertungsskala angelegt (skaliert basierend auf Anga-
ben von Swtssgdd):
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Bewertung
Maximal erfüllt

Punkte Beschreibung
hoher Nutzen gegen die ungeplanten Flüsse
DE>CH>FR
gewisser Nutzen gegen dIe ungeplanten
Flüsse DE>CH>FR

hoher Nutzen gegen den (weniger wichti
gen) Engpass Lnufenburg/Breite Beznau,
d.h. ungeplante Flüsse DE>CH>IT
NA

geringer Nutzen gegen ungeplante Flüsse
keIn Nutzen gegen ungeplante Flüsse

Fast maximal erfüllt

Gut erfüllt

MässIg erfüllt
MInImal erfüllt

Neutral

Gewichtung des Kriteriums: 5%

5.1.3.7 BewilIIgungsfähIgkeit unter kantonalem Recht
Die kantonalen Energlegesetze edauben fossile Kraftwerke mehrheitIIch nur unter be-
stimmten Voraussetzungen (insbes. vorgeschriebene Wärmenutzung). SeItens EICom
wurde dIesbezügIIch eIne Analyse erstellt, welche eine Indikation liefert, ob die Anlage
(mIt der in 3.2.2 selektierten Technologie <Gasturbinen-Kraftwerk> ohne Wärmenut-
zung) unter den kantonalen Gesetzen voraussIchtlich bewilligungsfählg Ist. Diese sum-
marische Einschätzung ersetzt keIne vertiefte Abklärung beIm betroffenen Kanton und
um zu vermeIden, dass in UnkenntnIs der Ergebnisse solcher zukünftiger Abklärungen
eIn Standort bereIts zum jetzigen ZeItpunkt wegen dIeses Standortmer+<maIs als un-
günstIg evaluiert wird, wIrd dIeses KHterium sehr niedrig gewichtet.

An das Kriterium wird folgende Bewertungsskala angelegt:

Bewertung
Maximal erfüllt

Punkte Beschreibung
Ohne Einschränkung aus heutiger Sicht be-

Fähtwilltgun
NA

bewilllgungsfählg oder zumindest keine of
fenslchtlichen EInschränkungen ersichtlich

NA

evtl. bewilllgungsfähig
nIcht bewllligungsfählg

Fast maximal erfüllt

Gut erfüllt

MässIg erfüllt

GewIchtung des Kriterlums: 5%

5.1.3.8 Zugänglichkeit für Schwertransporte
EIne gute Anbindung eIner (fossII-thermischen Kraftwerks-)Anlage an die bestehende
Verkehrsinfrastruktur ist insbesondere für die Bauphase von grösserer Relevanz. EInmal
in Betrieb genommen, Ist nur noch der seltene Austausch grosser Anlagenteile (Trafo,
Generator, TurbInen) diesbezüglich ein Ttrema. Selbstverständlich muss der Standort
auch vom Betriebs-, Wartungs- und Verwaltungspersonal gut erreichbar sein, was aber
für alle denkbaren Standorte als gegeben vorausgesetzt wird, da dIes für die Schweiz
als grundsätzlich unkrItisch betrachtet werden kann.
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Für den Bau du Anlage sind Sdrwersttransporte, bzw. Sondertransporte erforderlich,
für dIe die schwädrstul Elemulte auf dem Transportweg geeignet seIn müssen. Um
talre, im Normalfall auch nur temporär benötigte, Anpassungen der Infrastruktur ent-
lang des Transportweges zu vermeIden, sollte der Standort deswegen Idealerwdse nIcht
an schwer zugängUchul SteIlen IIegen. Je wenigu gewundert oder stell belspblsweise
eIn Stra=enzugang Ist, desto besser. AudI enge Ortspa=agul (zum BeIspIel auf dem
Weg in Gebirgstäler) k&lnul problematisch werden, et>enn Tunnels oder Brückenbau.
werke

DIe kritischen technischen Anlagenkomponenten wIegen unter Umständul mehrere hun-
dert Tonnen und werden voraussIchtlich mIt Spezlalgerät über das Autobahnnetz
(nachts) in die Schweiz ImportIert wenlul müssen. 81$ in elnul Rhelnhafen (Basel)
kommt auch eIn Schiffstranspcxt in Frage. Der inländische WeltertransFx>rt mit der Bahn
könnte aus Gewichtsgründen problematisch wuden, so dass ein Standort in der Nähe
elnu AutDbahnanschlussu besonders vcxteilhaR wäre. UngünstIg ist dIe Lage in eIner
RegIon, dIe nur über Neben$tnssul ersdrlos9en Ist. Ideal wäre eIn Standort

primär relevant für dIe Investitionskosten (wobeI dIe Transportkosten ledigIIch Im eIn-
stelllgul Prozentberelch baogen auf die Insgesamt erforderlichen Investitionen je
Standort zu erwarten sind) und wIrd daher mIt mIttlerer GewIchtung berücksIchtIgt.

An das Kriterium wird folgende Bewertungsskala angelegt:

Bewertun
MaxImal erfüllt

Fast maxImal erfüllt

Besch reibun

Neutral

GewIchtung des Krltedums: IOKI

5.1.3.9 Nähe zu bestehenden Kraftwerkul

Auch wenn für den Betrleb der Anlage eher wenig Personal bulötigt wIrd, nuss di%%
hoctrqualiflziert und -motivIert sein. Letztlich muss dIe Anlage vom zuständigen Personal
permanent in elnwandfreier BetHebsbereitschaft gehalten werden und beI Bedarf stö-
rungsfrel hochfahrul können. Der Standort sollte duwegen so gewählt werden, dass u
für geeIgnetes Perwnal attraktIv Ist, hkr zu arbeIten (Erreichbarkeit, Umgebung, kon-
kurrlerende ArbeItsplätze). EIn Standort, in deuen unmIttelbarer Nähe bereIts Personal
beschäftIgt wIrd, welches Kraftwerksanlagen (egal welcher Art, Insb%ondere aber auch
Kehrridrt-Verbrulnungsanlagen) betreIbt, hätte beI du Standoftnvaluatlon deuüictre

Eklgenäsg=he ElektrlatataorrrnIs9on E}CZ>m
Stude Spiüenbst'Kraftwerk
115006046 1 Navambu 2021
Tel 3 Afry llSCX>6CP+6.10<).SdüusstnHdlt.dxx
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VorteIle. In julun Fall kann für die SchweIz aber davon ausgegangen werden, da= =
keine Standorte gibt, für dIe keIn geeIgnetes Personal rekrutiert werdul könnte. Die
Gewichtung des Kriteriums wird deshalb sehr niedrig gewählt.

An das Kriterium wird folgende Bawertungsskala angelegt:

Bewertung Beschreitxrng
Mitbetreuung durch vorhandenes Personal
eines unmittelbar benachbarten, GT-Kraft-

IIla1werks

Mltbetreuung durch vorhandenes Pernnal
entfemtul, GT-Krafteines maxImal
enkbar

Mitbetreuung durch vorhandenes Personal

!kskTrk7301\e:LitEITi
eInes maximal

schen Kraftw

Voraussichtlich Mitbetreuung durch Perso
nal eines nicht-thermischen Kraftwerks

dwlkbar
Minimal erfüllt keine Mitbetreuung durch nahe gehgenes

Kraftwerk zu erwartul
Neutral

GewIchtung cbs Kriteriums: 5%

5.1.3.10 Akzeptanzwahrscheinlichkeit in der Öffentlichkeit
Es ist davon auszugehen, dass jedu der denkbaren Standorte Kritiker auf dul Plan rufen
wird. Es findul sich in jeder RegIon Personen(-gruppen), mit pHnzipiellul Vorbehalte
gegul fDSsil-Urermisdre Kraftwerke, und erst recht, wenn eines vor der eigenen Haustür
realisIert werden soll. Insofern kann beI der Standortevaluatlon nur versucht werden,
die WdIr9dreinlichkett zu beurtellul, mIt wekher eIn Kraftwerk in der Bevölkerung auf
Akzeptanz stossen dürfte. Es wird dabei postuliert, dass eIn Standort umso grössere
Akzeptanz erfährt, desto weiter u von (heutIgen) Wohngebieten entfernt ist. Noch bes.
ser ist es zu bewertul, wenn sich zwlschul dem Areal und dem nädrstul Wohngebiet
ein natüdidrer sicht- und Lärmschutz (zum BeIspiel eine topographisdre Geländeüber.
höhung) bkatisierul lässt. Idealerweise kann die Anlage darüber hinaus h ein beste-
hendes IndustriegebIet Integriert werden. Da nur Flächen h ausgewl%enen Industrie
zonul betrachtet werden, darf angenommen werden, dass keIne standortspezIfischen
Vorbehalte aus Umweltsctlutzgründu1 erhoben werdul. Ausserdem sind auch keine Ge-
nehmtgungsprobIerrIe für eine industrielb Anlage zu erwartul. Die Kaminhöhe der An.
lage wird selbstverständlich final erst im Rahmen der Umweltverträglidlkeitspdfung
festgelegt (nach Durchführung einer Ausbreitungsrechnung bezüglich der zulässigen
Schadstoffemissionen).

Diesu Kriterium ist allerdings ohne eine VorOrt-Inspektion nur bedingt prüfbar und
Inst#em ist die Auswertung hier vort>ehaltlidr einer Vor-Ort-Prührng zu verstdren. Die
GewIchtung cbs Kriteriums wird deshalb sehr nIedrig gewählt.

An das Kriterium wIrd folgende Bewertungsskala angelegt:

EUgenösgsdre Elektriatät+onrnIsguI EIChIn
Stude Spitzenbst'Kraftwerk
11SO06tH6 1 Novamtnr 2021
Teil 3 Ally 115cx>6tPtGIO.o.ScNusstnridlt,axx
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Bewertung
MaxImal erfüllt

Beschreibung
Anlage für umgebende Wohnbevölkerung
voraussIchtlich weder sicht- nach hörbar

UI IndustrIeund benactlbart zu b
anlagen

Fast maximal erfüllt Anlage für umgebende Wohnbevölkerung
voraussIchtIIch weder sicht- nach hörbar

Gut erfüllt Anlage für umgebende Wohnbevölkerung
vorau=lchtlich zwar sIcht' und/cxIer hör.
bar, aber wegen bereits vorhandener in

dustrleanlagen keine Probleme zu uwarten

Mässig erfüllt Anlage für umgebende Wohnbevölkerung
voraussIchtlich zwar sIcht' und/oder hör.
bar. aber durch einfache Schutzmassnah-

men lösbar
MinImal erfüllt Anlage für umgebende Wohnbevölkerung

voraussIchtlich gut sIcht- und hörbar und
hohe Zusatzkosten für SIcht-/Lärmsäutz

zu erwarten

GewIchtung des Kriterlums: 5%

5.1.3.11 Vorau=lchtlidle Einfachheit der AnbIndung an die BrennstoffloglsHk
DerzeIt kann noch nicht futgelegt werden, mit welchem Brennstoff dIe Anlage betrieben
wird. Aus dIesem Grund müssen alle Standorte hinsIchtlich beIder in Frage kommenden
Alternativen (Erdgas, HEL) analysiert werdul. Je besser an eInem Standort die Lßglstik
sowohl für den dnen wIe auch den anderen Brennstoff (also eIne UND'Verknüpfung)
realisIerbar erscheint, desto höher fällt seIne Bewertung für dlues Kriterium aus. Wenn
zu einem späteren Zeitpunkt dIe EntscheIdung bezügIIch des Brennstoffes final getroffen
wurde, sollte diuer Aspekt erneut beurteIlt werden. Es kann dann durchaus seIn, dass
sIch die Rangfolge der Standorte dadurch verändert, weil nur noch die Eignung für einen
eInzigen Brennstoff eIne Rolle spIelt.

Nur eIne sIchere Brutnstoffversorgung ermöglicht den gewollten Nutzen der Anlage,
nämIIch vor unfreiwilligen Abschaltungen von Verbrauchem al sctrützen. Daher Ist dIe-
sun Kriterium eIne durchaus hohe Gewichtung zuzumusen. Da auf der anderen Seite
zum jetzigen ZeItpunkt noch viele Fragen bezüglich der BrennstofHoglstik unbeantwortet
sind und Insofern viele Unsicherheiten bestehen, sollte dieses Kriterium nIcht zu domi-
nant die Rangfolge beeinnu=en. Deshalb wIrd eIne mIttlere Gewichtung gewählt.

An das Kriterium wird folgende Bewertungsskala angelegt:

Bewertung
MaxImal erfüllt

Beschreibu

Bdgenösgsdre ElektrtatätAorlrntsgon Elcrxn
Stude Spitzenlast'Kraftwerk
11scx)6cP+6 1 Nwamtnr 2021
Tel 3 Ally rlso06046.10.O.Sdüussbeßdlt.Mx
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Bewertung
Fast maximal erfüllt

Beschreibung

Gut erfüllt

Mässig erfüllt

Minimal erfüllt

Gewichtung des Kriteriums: 10%

5.2 Denkbare Standorte

Tabelle 5-3: Liste der denkbaren Standorte

Standort

1 Asphard
2 BËrr

Cornaux

Gösgen
Kaisten

Mathod (Orbe
Mathod (Yverdon
Perlen

n AFRY hat für die Auswahl der denkbaren Standorte auf die Informab€xren vml Google Earth zurückgegäffen.
Es bleibt deswegen vortnha lten, dan zwischenzeitlich Teile der selektieRen Flädnn ütnrt>aut wurden.

Eidger®sisdle Elektrizitätskommisbn EIQc>m
Strxlie Spitzenlast-Kraftwerk
llSC)06€bt6 l Novemtnr 2021
[631746171] Teil 3 AfTy llS(D6cH6-10-o-Sdlusstnridrt.dcxx
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Standort
11 Schweizerhalle

12 St.Triphon (Aigle 1
13 St-Triphon (Aigle 2

bhon (Collombe14 St.Tl

15 St-Triphon (Monthe
16 St-Triphon (Bex
17 Utzenstorf

Unterwerk

Abbildung 5-4: Übersicht denkbare Standorte

KonstItaticxrsb€tBtt+8 Rc9deilungen

e Stancbrt

N\löw
B
Bauzaten Sct7weiz (hamonlsbrl)
BWoünHapn
Ulktb+fbxa+n
f 1 lpt!!\=6 tn
= . Zo+ 1/ne9Ben
n Z#1+nU BfH8cm tknLrq
IB +nt+uh++bBaao+n
IB Thnyrhßr UH FItcv+;una

Y+4++TU)n+n rv!+tt 48 441 ehren+n
1+++1+ 8&nenn

Abbildung 5-5: Legende für Karten

E}dgemsixhe Elektrizitätskommi=bn EICan
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
llSO06€146 1 Novemtnr 2021
[631746171} Teil 3 Afry 115CD6tH6-10-O-Sdrlu=tnrichtdocx
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Eidgenössische Elektrizitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006046 l November 2021
Teil 3 Afry 115006046- 10-0-Schlussbericht.docx
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Eidgenössische Elektrlzitatskommisdon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006CH6 l Novemtnr 2021
Teil 3 Afry llSO06046-ltFO-Sdrlussberidü.docx
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Eidgen®sixhe Elektrlzitätskommission EICorn
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006CH6 l Novemtnr 2021
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Eidgen&sixhe ElektrizitätskommIssIon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
llSO06CH6 l Novemtnr 2021
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Eidgen®si9che Elektrlzitatskommisdon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
llSO06CP+6 1 Novemtnr 2021
TeII 3 Afry llsO06046-ltbo-Sdrlusstnndt.dacx
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Eidgenö$sische Elektrizitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006CH6 l Novemtnr 2021
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Eidgen®sische Elektrizitätskommission EIGom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006CH6 l Novemtnr 2021
Teil 3 Afry 115006CH6-10-o-Sdrlussbericm.docx

copynght© AFRY Schweiz AG
ally.com



@ A Page 220/286

Aß PÖVRV

Eidgen®slsche ElektrizitätskommissIon Elcom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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Eid9en®sische Elektrizitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-KraRwerk
llSO06tH6 1 Novemtnr 2021
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EidgenBsi9che ElektrlzitatskommissIon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
llSCX)6{H6 1 Novemtnr 2021
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Eidgenässi9che Elektrlzitätskommission EICöm
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006CH6 l Novemtnr 2021
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Eidgenössische Elektrizitätskommisdon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
llS006CH6 l Novemtnr 2021
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Eidgen®sische Elektrlzitätskommisgan EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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Eidgenössische ElektrIzitätskommissIon EICom
Studie Spitzenlast-KraRwerk
115006Ck+6 1 Novemtnr 2021
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Eidgenössische Elektrizitätskommission EIGom
Studie Spitzenlast-KraRwerk
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Eidgenässische Elektrlzitätskommisdon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
llSO06046 l Novemtnr 2021
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Eldgenössische ElektrIzitätskommisdon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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Eldgenössische ElektrIzitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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EidgenössËsche Elektrizitatskommisdon EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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Eidgen&si9che ElektrIzitätskommisgon EICr)m
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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Eidgenössische ElektrIzitätskommIssion EICom
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Eidgen®sische ElektrIzitätskommission EICom
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llS006(HS 1 Novemtnr 2021
Teil 3 Afry lr5006a+6-10-o-Sctrlu5sbencm.docx

copynght© AFRY Schweiz AG
afTyocDm



@ A Page 235/286

AF PÖVRV

Eidgenössische ElektrIzitätskommisdon EICl>m
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Eidgenössische Elektrizitätskommission EICI)m
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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Eidgen®sische ElektrizitätskommissIon EICoIn
Studie Spitzenlast-KraRwerk
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Eldgenössische ElektrIzitätskommission EIGorn
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Eldgenössische Elektrizitätskommission Elcom
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5.3 Ergebnisse der Evaluation

Tabelle 4: Rangfolge nach StandortevaluaHon

Eidgen®sische Elektrlzitatskommissim EICörn
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115CX)6046 l Novemtnr 2021
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Eidgenössische Elektrizitätskommission EICom
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
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6 Kostenabschätzung
Den Kostenschätzungen sind folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 USD = O.87 EUR = O.92 CHF

6 . 1 CAPEX
Die Investitionskosten setzen sIch aus den folgenden Komponenten zusammen :

• Die Anlagenkosten beinhalten die Kosten für Planung, Beschaffung, Errichtung
und InbetHebnahme der Anlage. DIe Kostenschätzungen werden mIt der welt
verbreiteten Software GT Pro von TtrermoflowTR mIt entsprechenden Kostenmul-
tlplikatoren für die Schweiz erstellt. Die Software stellt regIonale Kostenmultipll-
katoren bereit, die regelmässIg aktualisiert werden. Darüber hinaus modifiziert
AFRY dIe Kostenmultiplikatoren basIerend auf Kosteninformatlon auslaufenden
Projekten. DIe Kosten basIeren auf eIner schlüsselfertigen LIeferung der Anlage
durch einen Generaluntemehmer. Der Ueferumfang beinhaltet die gesamte An-
lage innerhalb des Areals. Die elektrische Uefergrenze sind dIe HS-Transf:orma-
torklemmen. Tabelle 6-1 zeIgt dIe KostenauFschlüsselung der Anlagenkosten
(welche für das Kraftwerk dann entsprechend zweimal anfallen).

Tabelle 6-1 Kostenaufschlüsselung Anlagenkosten

Kostenpunkt

MaschInen und Ausrüstung

Montage und Rohrleitungen
Bauarbeiten und Gebäude

139.1 MCHF

28.2 MCHF

28.2 MCHF

Planung und Inbetriebsetzunq

Unvorherqesehenes
Kosten Generalunternehmer

12.4 MCHF

10.4 MCHF

21.8 MCHF

Anlagenkosten, schlüsselfertig 240.1 MCHF

• Die Kosten für Inbetriebnahme und Tests beInhalten die Kosten für Brennstoff
und CO2. EIne Vergütung für den dabeI erzeugten Strom wird mit 40 CHF/MWh
berücksIchtIgt. DIe Kosten basIeren auf 500 Vollaststunden und einem Gasprels
von 25 CHF/MWh und CO2-PreIs von 121.5 CHF/t.
Ein Erstinventar an ErsatzteIlen, Ammonlakwasser und Verbrauchsmaterial
muss vor dem BegInn des kommerziellen Betrlebs beschafft werden.
Die Kosten für die Erdgasanbindung werden anhand von konservativen An-
nahmen bezügIIch der Entfernung zum Anschlusspunkt abgeschätzt. Die Kosten
beInhalten die folgenden Komponenten:

o Errichtung einer Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) am Abgang
o 5 km Gasleitung inklusive Erdarbelten
o Planung und Bauüberwachung

Die Kosten für die elektrische Anbindung werden anhand von konservativen
Annahmen bezüglich Entfernung, Spannungsebene und Leitungsart abge-
schätzt. Die Kosten beinhalten dIe folgenden Komponenten :

o 380 kV gaslsolierte Schattanlage am Standort mIt dreI Elngangsfeldem
und eInem Abgangsfeld

•

•

•
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o 5 km Kabelleltung
o EIn neues Elngangsfetd am bestehenden Unterwerk (AIS)
o Planung und Bauüberwachung

ProjektentwIcklung, 8ewilligungen und Management
Für die Wartung von Gasturblnen werden üblicherweIse Long Term Service
Agreements (LTSA) mIt dem Hersteller der Gasturt>Ine oder Drlttanbletern ab-
geschlossen. Für die MobilisIerung des LTSA Ueferanten wIrd übIIcherweise eine
einmalige Zahlung zu BegInn des kommerziellen Betriebes der Anlage fällig, die
TeII der Investition Ist. Für DetaIls sIehe Abschnitt 6.3.1.
Die OrganIsation für den Betrieb und die Instandhaltung der Anlage muss bereits
vor dem BegInn des kommerziellen Betriebs aufgebaut und das nötIge Personal
rekrutiert und geschult werden. Neben der theoretischen Schulung nImmt das
Betriebspersonal an der Inbetrlebsetzung teil, um sich mIt der Anlage vertraut
zu machen. Die Kosten für dIe Mobilisierung des Personals Ist Teil der Inves-
titionskosten. Als MobIIIsIerungskosten werden die VollzeIt-Arbeitskosten für ein
halbes Jahr angenommen (sIehe Abschnitt 6.3.2).
Es wird angenommen, dass das Land für den Standort käuflich erworben wer-
den muss. Die Kosten für den Grunderwerb werden basIerend auf einer Fläche
von 4 ha mit eInem Bodenpreis für Industrielles unbebautes Land von 275
CHF/m2 abgeschätzt.

•

•

•

•

Tabelle 6-2 zeigt die Aufstellung der Investitionskosten von Insgesamt 343 MCHF (je
Anlage).

Tabelle 6-2 Kostenaufschlüsselung Investitionskosten

Kostenpunkt

AnËagenkosten, schlüsselfertig 240.1 MCHF

Inbetriebnahme 28.O MCHF

1.2 MCHFErstinventar

Gasanbindung 18.6 MCHF

Elektrische Anbindung 29.4 MCHF

ProjektentwIcklung, Genehmigung und Manage-
ment 12.O MCHF

Mobilisierung LTSA 3.6 MCHF

MobIlisierung Personal 1.2 MCHF

11.O MCHFLand

Gesamt 345.1 MCHF
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6.2 CAPEX für Betrieb mit Heizöl statt Erdgas
Falls an eInem Standort Erdgas nicht in ausreichender Menge verfügbar gemacht werden
kann, muss HEL als Brennstoff eIngesetzt werdenNN. Dadurch entfallen dIe Kosten für
dIe Gasanbindung aber es fallen Kosten für Gleisanlagen und Entladestatlon für Kessel-
wagen sowie ein Tanklager an. TechnIsche DetaIls sInd in Abschnitt 4.5 dargestellt.

Die Mehrkosten (je Anlage) sind Im Wesentlichen auf folgende Kosten zurückzuführen:

•

•

•

•

•

Durch das Tanklager (2x30’000 m3) und dIe Anlagen zur Bahnentladung kann
mit zusätzlichen Anlagenkosten von etwa 26 MCHF gerechnet werden
Die Kosten für dIe Inbetriebnahme steIgen um etwa 29 MCHF durch den höheren
Brennstoffprels (siehe Abschnitt 6.4) und die höheren CO2 EmIssionen im Ver-
gleich zu Erdgas
Zum Erstinventar gehört auch dIe Befüllung des Tanklagers mIt 60'OQO m3 Heizöl
für etwa 53 MCHF. Darin ist auch dIe CO2-Abgabe von 120 CHF/t CO2 g.
Durch den grösseren PËatzbedarf der Anlage muss mit zusätzIIchen 4 MCHF Kos.
ten für den Kauf des Standortes gerechnet werden.
Insgesamt kann mit Mehrkosten von 94 MCHF gerechnet werden.

Tabelle 6-3 Mehrkosten für Betrieb mit HeIzöl statt Erdgas

Kostenpunkt Kosten Melrrkosten

Anlagenkosten, schlüsselfertlg

Inbetriebnahme

266.6

57.2

54.3

0.0

26.5 MCHF

29.2 MCHF

53.1 MCHFErstlnventar

Gasanbindung -18.6 MCHF

ElektrIsche AnbIndung

ProjektentwIcklung, Genehmigung und Manage-
ment

29.4 O.O MCHF

12.0 O.O MCHF

MobIIIsIerung LTSA 3.6

1.2

15.1

439.4

O.O MCHF

MobIIIsIerung Personal

Land

O.O MCHF
4.1 MCHF

94.3 MCHFGesanr t

6.3 Betriebskosten
Die Betriebskosten für dIe einzelne Anlage beinhalten die Kosten für Betrieb und in-
standhaltung sowie Kosten für dIe Beschaffung von Brennstoff und erforderlichen CO2-
Emlsstonsrechte .

Die Betriebskosten beInhalten die folgenden Komponenten:

• Instandhaltung der Anlage
• Arbeitskosten
• Energieverbrauch im Stillstand
• Brennstoff, CO2-Kosten und Ammoniakwasser

H Das Anlagenkulzept sieht nur die Verwendung einu einzigen Brennstoffs vor - Erdgas. Technisch machbar
wäre jedoch auch die Ausrüstung der Anlage für zweI Brennstoffe, welche dann altemaüv genutzt werden könn-
ten. Dann allerdings wäre auch die InfTastruktur für tnide Brennstoffe zu implementieren.
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• Verschiedenes

6.3.1 Instandhaltung
Aufgrund der geringen Betriebsstunden der Anlage beschränkt sich die Instandhaltung
auf die fachgerechte Konservierung der Ausrüstung und der Kontrolle der Funktions-
tüchtigkeit.

Für die Instandhaltung von Gasturbinen werden üblicherweise Long Term Service Ag-
reements (LTSA) mit dem Hersteller der Gasturbine oder Drittanbietern abgeschlossen.
Der LTSA Lieferant wird geplante Inspektionen und Wartungsarbeiten an den Gasturbi-
nen und Generatoren durchführen. Je nach Gestaltung des Vertrages wird der LTSA Lie-
ferant zu einem gewissen Grad ungeplante Wartungsarbeiten und Reparaturen durch-
führen

Üblicherweise bestehen die Zahlungen für das LTSA aus den folgenden Komponenten:

•

•

•

Für die Mobilisierung des LTSA Lieferanten, inklusive Ersatzteile, wird üblicher-
weise eine einmalige Zahlung zu Beginn des kommerziellen Betriebes der Anlage
fällig, die Teil der Investition ist.
Monatlich wird eine feste Zahlung erhoben, die unabhängig vom Betrieb der An-
lage ist.
Eine variable Summe wird in Abhängigkeit von den tatsächlichen Betriebsstun-
den der Anlage erhoben. Als Kriterium kommen hier je nach Anbieter äquiva-
lente oder faktorisierte Betriebsstunden zur Anwendung, die den Einfluss von
Anfahr- und Abfahrvorgängen und dem eingesetzten Brennstoff in Betracht zie-
hen

Die geplanten Inspektionen und Wartungsarbeiten an den Gasturbinen folgen normaler-
weise einem Wartungsplan, bei dem bestimmte Aktivitäten nach festen Betriebsstun-
den-Intervallen und/oder Anzahl von Gasturbinenstarts ausgeführt werden müssen. Die
für diese Anlage zu erwartenden Betriebsstunden und Starts sind jedoch so gering, dass
gemäss üblichem Wartungsplan keine geplanten Aktivitäten zu erwarten wären.

Die Aufgabe eines LTSA Lieferanten würde sich in diesem Projekt auf kleine Inspektionen
beschränken, die in festen Zeitintervallen durchgeführt werden. Ungeplante Wartungs-
arbeiten und Reparaturen, die sich aus den Inspektionen ergeben können oder durch
Störungen notwendig werden, sollten vom LTSA Lieferanten ausgeführt werden.

Marktübliche LTSA Preise für Gasturbinen, die als Grundlast-, Mittellast- und Spitzen-
lastkraftwerke betrieben werden, sind für diese Anlage daher nicht anzusetzen. Es wird
daher für dieses Project von einem signifikant reduzierten LTSA Preis ausgegangen.

6.3.2 Arbeitskosten
Aufgrund der geringen Betriebsstunden der Anlage ist der Unterhalt einer kompletten
Organisation für Betrieb und Instandhaltung nicht erforderlich. Zum Beispiel werden in
Europa Gasturbinen-Kombianlagen mit weniger als 40 Personen betrieben. Das beinhal-
tet Anlagenbediener, Instandhaltungspersonal, Management und Administration.

Je nach Betreibermodell können die nötigen Ressourcen in einer anderen Anlage arbei-
ten und wenn erforderlich in der Anlage eingesetzt werden.
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Für die Kostenschätzung wIrd davon ausgegangen, dass das Personal in eIner anderen
Anlage beschäftigt ist aber zu eInem gewissen Prozentsatz für dIese Anlage reserviert
ist und bezahlt wird.

Die ArbeItskosten werden basierend auf den durchschnittIIchen Einkommen, dIe vom
Bundesamt für StatistIk für 2020cx> veröffentIIcht worden sInd, und den Sozlalbelträgen
zulasten der Arbeitgeber und weIteren, insbesondere mit der berufIIchen Bildung und
PersonalrekrutIerung verbundenen Kosten, berechnetP. Tabelle 6-4 zeIgt dIe resultie-
renden, jähdichen Arbeitskosten (je Anlage).

Tabelle 6-4 Arbeitskosten

Jalrresein-
konrlrren pro

VZSQQ

Anzahl Per-
so nen

Reser-
viert für
die An-

lage

Arbeits-
kosten

Kategorie
CHF/a
130'OOO

113'400

93'800

CHF/a
81'761

57'057

147'484

Führungskräfte

Akademische Berufe {Ingenieure)

TechnIker und glelchranqlge Berufe
Bürokräfte, kaufmännIsche Ange-
stellte

2

2

5

2

10

21

25%
20c70

25cyo

25cyo

25cyo

250/o

81'700

73'500

110l450

51'384

Anlagen- und Maschinenbediener

Gesamt

231'132

568'818

6.3.3 Energieverbrauch im Stillstand
Während der Stillstandzeiten verbraucht die Anlage Strom für Beleuchtung, Heizung und
Lüftung sowIe für den BetrIeb des Prozessleitsystems und der rT-Systeme. WeIterhIn
wIrd Strom für den Betdeb von Lufttrocknern und pumpen zur KonservIerung der Anlage
und für dIe Rotordrehvorrichtungen benötigt.

Zur Kostenschätzung wird eIn jährlicher Verbrauch von 1'000 MWh mit einem Strompreis
von 150 CHF/MWh angesetzt.

6.3.4 Brennstoff, CO2-Emissionen und Ammoniakwasser
DIe Kosten für Brennstoff, CO2-EmissIonen und Ammonlakwasser werden anhand der
Wärme und Massenbllanzen in AbschnItt 4.11 und den folgenden PreIsen berechnet:

•

•

•

Erdgas wIrd gemäss Abschnitt 2.3.4 mIt eInem jährllchen Leistungsprels von 6.5
CHF/kW(Hu)RR berechnet. Als LeIstung wird dIe erforderliche Feuerungswärme-
leistung für 500 MW verwendet.
Erdgas wird gemäss Abschnitt 2.3.4 mit einem Arbeitspreis von
25 CHF/MWh(Hu) berechnet.
Für CO2-Emissionen wIrd gemäss Abschnitt 2.4.2 eIn PreIs von 121.5 CHF/t an-
gesetzt.

cx) https://www.bfs.admin.dI/bfVde/home/staüsükeWarbeit erwerb/loehne-erwerbseinkommen-art>eitskos-
ten/erwerbseinkommen.html
nhttps://www.bfs.admIn.ch/bfs/de/home/statistiken/art>eit erwerb/loehneerwerbseinkomrnen-art>eitskos-
ten/art>eitskosten.htrnl
CH vzS = Vollzeitstelle
m Summe aus Kapazitätsgebühren für Netznutzung DeutsdIland und SchweIz
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• Für Ammonlakwasser (29%) wird eIn PreIs von 300 CHF/t angesetzt.

6.3.5 Verschiedenes
Unter VerschIedenes werden zum BeispIel admInIstrative Kosten und Beschaffung von
ChemikaIIen und Verbrauchsmaterial zusammengefasst. Für VerschIedenes werden
jährlich 250'000 CHF reservIert.

6.3.6 Zusammenfassung
Die berechneten Betriebskosten sInd aufgeteIlt nach fixkosten (je Anlage) und varIablen
Kosten in Tabelle 6-5 und Tabelle 6-6 dargestellt. Die variablen Kosten beziehen sich
auf die Netto-Stromerzeugung.

Tabelle 6-5 Flxkosten

osten

Brennstoffkosten (Lelstunqspreis)

Arbeitskosten

Instandhaltung Fixkosten

Stromverbrauch Im StIllstand

Verschiedenes

Fixkosten qesanrt

9.02

0.57

2.10

0.15

0.25

12.09

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

HCHF/a

Tabelle 6-6 Variable Betriebskosten

Kostenpunkt
Brennstoffkosten (Arbeitspreis)
CO,-Kosten

AmmonIak

Instandhaltung variable Kosten

Variable Kosten gesamt

69'366.9

68'526.0

111.9

319.1

138'323.9

CHF/GWh

CHF/GWh

CH F/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

6.4 Betriebskosten für Betrieb mit Heizöl statt Erdgas
BeIm BetrIeb mIt HeIzöl fallen die gleichen Kosten an wie beIm BetrIeb mit Erdgas, Jedoch
entfällt der Lnlstungsprels für den Brennstoff.

DIe Kosten für Brennstoff, CO2-EmIssIonen und Ammoniak:wasser werden anhand der
Wärme und Massenbllanzen in AbschnItt 4.11 und den gleIchen Preisen wie für den Be-
trieb mit Erdgas berechnet.

Der Heizölpreis wird anhand der ICE Low Sulphur Gasoil Futures (ARA) bestimmt. Die
PreIse bezIehen sich auf dIe zukünftIge Ueferung von schwefelarmem Heizöl vom Ver-
käufer an den Käufer auf ein DInnerlschIff in der Region Amsterdam, Rotterdam und
Antwerpen .

Eidgen®sische Elektrizitätskommission EICc>m
Studie Spitzenlast-Kraftwerk
115006€H6 l November 2021
Teil 3 Afry llSO06CH6-ltFO-SdrlussbeHät.docx

CI)pyright© AFRY Schweiz AG
afTy.com



AFRY Page 259/286

AF PÖYRY

Als langfristig erwartbarer Preis wird ein Kostenniveau von 620 USD/t angesetzt, das
dem Future für die Lieferung im Dezember 2023 entsprichtss. Der Ölpreis frei Anlagen-
standort beinhaltet die Transportkosten per Binnenschiff von Rotterdam nach Basel und
= km per Bahn innerhalb der Schweiz sowie die anfallenden Umschlagskosten und die
Mineralölsteuer. Für Heizöl (ohne CO2-Abgabe) wird ein Preis frei Anlagenstandort von
684 CHF/t angesetzt.

ss Stand 16.11.2021
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Tabelle 6-7 FIxkosten mIt HeIzöl ae Anlage)

Kostenpunkt

Brennstoffkosten (Leistungsprels) 0.00

0.57

2.10
0.15

0.25

3e07

MCHF/a

Arbeitskosten

Instandhaltung Flxkosten
Stromverbrauch Im Stillstand

VerschIedenes

Fixkosten gesamt

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

Tabelle 6-8 Variable BetrIebskosten mit Heizöl

Kostenpunkt

Brennstoffkosten (Arbeitspreis)
CO,-Kosten

AmmonIak

Instandhaltung variable Kosten

160'740.0

89'667.0

597.0

319.1

251'323.1

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWhVariable Kosten gesamt
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Schlussfolgerungen und Empfehlung für das wei-
tere Vorgehen

Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Untersuchungen basieren auf Projekt-
grundlagen, welche zu Beginn gemeinsam mit EICom festgelegt wurden. Als vorläufig
und bisher nicht im Detail abgeklärt muss die Frage der Verfügbarkeit von ausreichender
Gasnetz-Kapazität für die untersuchten, denkbaren Standorte gesehen werden. Insbe-
sondere aus diesem Grund war es notwendig, in den Projektgrundlagen, sowohl für die
Standortfrage als auch das eigentliche Anlagenkonzept die grundsätzliche Eignung so-
wohl für den Brennstoff Erdgas als auch den alternativen Brennstoff HEL zu fordern. Ein
wesentlicher Vorteil des Brennstoffs HEL wäre die Möglichkeit, diesen in grösseren Men-
gen anlagennah zu bevorraten und so auch jegliche (Rest-)Risiken bezüglich der Brenn-
stoffverfügbarkeit zum benötigten Zeitpunkt zu eliminieren. Allerdings wäre dies mit.ei-
ner nicht unerheblichen Kapitalbindung verbunden, welche gegen die Fixkosten eines
auf die speziellen Bedingungen des Kraftwerks abzustimmenden Gasliefervertrages ab-
zuwägen sein wird.

Das Anlagenkonzept, aber auch die Evaluation denkbarer Standorte lässt es zu, dass der
eigentliche Zweck des Kraftwerks, nämlich das Risiko «ENS > O» auszuschalten, sowohl
mit Erdgas als auch mit HEL erreicht werden kann. Da ebenfalls in den Projektgrundla-
gen festgelegt wurde, dass die benötigte Nennleistung des Kraftwerks nicht an einem
einzigen Standort bereitgestellt werden soll, sondern jeweils zur Hälfte an zwei Stand-
orten, wäre insofern auch ein Brennstoffsplit denkbar.

Es konnten denkbare Standorte identifiziert werden, an denen eine Anlage
im Grundsatz realisierbar erscheint, wenngleich die finale Abklärung der Brennstoffver-
fügbarkeit für die einzelnen Standorte nicht erfolgen konnte. Eine Evaluation der Stand-
orte wurde dennoch durchgeführt und ergab eine Rangliste der einzelnen Standorte. Es
sei nochmals betont, dass eine solche Grobevaluation lediglich eine Orientierung dafür
liefern kann, wo für die weitere Projektentwicklung vertiefte Abklärungen zu empfehlen
sind. Auch konnten in dieser Studie aufgrund des knappen Zeitrahmens keine Vor-Ort-
Untersuchungen stattfinden. Bereits in den Projektgrundlagen wurde schon darauf hin-
gewiesen, dass eine räumlich gute Verteilung der beiden Standorte aus Sicht der Netz-
stabilität deutlich zu bevorzugen sein wird. Im Verlaufe des Projektes wurde zudem
deutlich, dass es an einzelnen Standorten schwierig werden könnte, die erforderliche
Brennstoffleistung von 1'500 MW für die Anlage (GTI<) bereit zu stellen. Auch aus diesem
Grund sollte die Prämisse «2 Standorte» nach erfolgten, weiteren Abklärungen nochmals
überprüft werden. Eventuell muss das Kraftwerk aus Anlagen an drei Standorten aufge-
baut werden. Im Extremfall könnten sogar sechs Standorte in Betracht gezogen werden.

Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen wurde die Technologie «schwere
Gasturbinen, E-Klasse» als am besten für das Vorhaben geeignet ermittelt und konkre-
tisiert. Auch dies muss ganz klar unter Berücksichtigung der Projektgrundlagen gesehen
werden. Die Technologieauswahl könnte durchaus anders ausfallen, wenn beispielsweise
die je Standort zu installierende (Anlagen-)Leistung anders gewählt wird (und dann die
Maschinen der F-Klasse berücksichtigt werden können) oder die Brennstoffverfügbarkeit
für einzelne Standorte geringer ausfällt als hier angenommen wurde. Dies könnte näm-
lich eine höhere Anlageneffizienz erzwingen, um die geforderte Anlagenleistung auch
mit einer geringeren Brennstoffleistung zu erreichen. Dies sei erwähnt, um zu verdeut-
lichen, dass das Gesamtbild nach Durchführung dieser Studie zwar wesentlich klarer
geworden ist, aber immer noch einige wichtige Parameter, welche dann für die finale
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Anlagenkonzeption zu berücksichtigen wären, nicht als endgültig betrachtet werden kön-
nen. Im Kapitel 8 wird daher auch ein Ausblick gegeben, wie sich das Anlagenkonzept
präsentieren könnte, wenn aus den (geänderten) Projektgrundlagen die GKK-Technolo-
gie als beste Lösung abgeleitet werden muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter Beachtung der in dieser Studie getroffe-
nen Annahmen (Projektgrundlagen), das Projektziel durch die Installation von zwei An-
lagen basierend auf jeweils 3 schwere Gasturbinen der E-Klasse erreichbar wäre. Eine
grobe Kostenschätzung für die notwendigen Investitionskosten sowie Betriebskosten
konnte gleichfalls erfolgen. Mögliche Standorte wurden vorgeschlagen und auf sehr ho-
her Flughöhe vorevaluiert. Wo konkret die beiden Anlagen errichtet und mit welchem
Brennstoff sie betrieben werden können, muss zunächst offen bleiben. Weitere Unter-
suchungen diesbezüglich sind notwendig und AFRY empfiehlt zu diesem Zweck:

1.

2.

Detaillierte Abklärung der tatsächlichen Verfügbarkeit der denkbaren Standorte
und Auswahl bevorzugter Standorte für die weiteren Untersuchungen .
Sowohl mit der Erdgas- als auch mit der Erdölbranche sollten Vorverhandlungen
geführt werden, mit dem Ziel dem zukünftigen Betreiber der Anlagen aufzeigen
zu können, wie er für die bevorzugten Standorte die notwendige Versorgungs-
sicherheit sicherstellen kann. Dies, um in einer späteren Ausschreibung vertan-
gen zu können, dass der Betreiber die Brennstofflogistik vertraglich und anla-
gentechnisch gewährleistet.
Sicherstellung des rechtlichen Rahmens für alle bevorzugten Standorte, so dass
die Realisierung der beiden Anlagen nicht an juristischen Hürden scheitert (ins-
besondere ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die kantonalen Best-
immungen ein fossil-thermisches Kraftwerk ohne Wärmenutzung ermöglichen
müssen).
Festlegung des juristischen Modells für die Umsetzung des Vorhabens.
Überprüfung der Projektgrundlagen und eventuelle Anpassung dieser, um das
finale Anlagenkonzept für zwei konkrete Standorte fixieren zu können.
Festlegung des Finanzierungsmodells für die Umsetzung des Vorhabens.
Sicherstellung der Verfügbarkeit der Grundstücke für die konkret ausgewählten
Standorte für den zukünftigen Betreiber (Kauf, Pacht, ...)

3.

4.
5.

6.
7.

Die vorstehenden genannten Aktivitäten müssten auf der einen Seite mit hoher Priorität
und insofern mehr oder weniger gleichzeitig angegangen werden. Andererseits macht
insbesondere die Finalisierung des Anlagenkonzepts erst dann Sinn, wenn sowohl die
Standort- als auch die damit zusammenhängende Brennstofffrage abschliessend geklärt
worden ist. Erst mit dem finalen Anlagenkonzept, der klaren rechtlichen Vorgaben für
die Finanzierung und Umsetzung des Vorhabens sowie der Verfügbarkeit der beiden
Standorte kann dann die die konkrete Umsetzung des Vorhabens erfolgen.
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8 Zeitplan Implementierung
Nach Durchführung dieser Studie erscheint das Ziel, ab dem Jahr 2025 zwei betriebsbe-
reite Anlagen implementiert zu haben, kaum erreichbar. Insbesondere die fehlende Si-
cherheit bezüglich der Brennstoffverfügbarkeit, aber auch der Standorte macht es not-
wendig, zunächst und energisch weitere Projektentwicklungsschritte voran zu treiben.

In Kapitel 8 wird ein aus heutiger Sicht denkbarer Zeitplan für die Projektrealisierung
vorgestellt. Dieser muss als absolut ambitioniert bezeichnet werden und weist den Be-
ginn der Betriebsbereitschaft des Kraftwerks für April 2026 aus. Um ihn einhalten zu
können, müssten mit hoher Dringlichkeit zwei Standorte (oder, wenn dies zum Beispiel
aus Gründen der Brennstofflogistik notwendig wird, auch drei) entsprechend entwickelt
werden. Unbedingte Voraussetzung für diesen Terminplan wäre es, dass die Entschei-
dung, das Vorhaben in die Tat umzusetzen, noch in diesem Jahr 2021 fällt und dann mit
grossem Nachdruck weiterverfolgt wird. Wo immer möglich, müssten einzelne Projekt-
entwicklungsschritte parallel erfolgen. In diesem Zusammenhang wäre es sicherlich
auch prüfenswert, allenfalls die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Genehmi-
gungsverfahren basierend auf ein provisorisches Projekt vorzuziehen. Natürlich bräuchte
es für das finale Projekt eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung sowie Genehmi-
gungsverfahren. Sollten die Änderungen zum provisorischen Projekt aber nicht allzu
gross sein, könnten diese Verfahren dann aber womöglich schneller durchgeführt wer-
den und hätten auch eine höhere Erfolgsaussicht. Ganz sicher sind für die Einhaltung
eines solch ehrgeizigen Terminplans erhebliche personelle Ressourcen auf allen Ebenen
zu allokieren. Wenn nach a) Auswahl der Standorte, b) ausreichender Klärung der
Brennstoffverfügbarkeit, c) Definition des rechtlichen Rahmens und d) des Finanzie-
rungskonzepts dann Ausschreibungen für den Besitz und den Betrieb der Anlage erstellt
werden, sowie Vergabeverfahren durchzuführen sind, wird bei diesem Zeitplan von ziel-
gerichtet abgeschlossenen Vorarbeiten ausgegangen. Notwendige Nacharbeiten an den
Grundlagen würden mit grosser Sicherheit zu Verzögerungen führen.

Zu «Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme (Anlagentechnik)» gehören
auch die Einbindungen in das Stromnetz sowie der Anschluss an die Brennstofflogistik.
Der Zeitraum wurde mit 24 Monaten festgelegt, weil davon ausgegangen wird, dass die
Beschaffung, bauliche Errichtung und Inbetriebsetzung der Gasturbinen auf dem kriti-
schen Terminpfad liegen werden. Dies bedingt sicherlich, dass schlussendlich Standorte
ausgewählt werden, für die die Netzeinbindung eher unkompliziert ist.
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Überblick über die Alternative Gas-Kombi-Kraft-
werk (GKK)

In Kapitel 7 werden weitere Untersuchungen empfohlen, um letztlich die finale Entschei-
dung auch bezüglich der Anlagentechnologie treffen zu können. Mehrfach wurde darauf
hingewiesen, dass hohe Kosten für die Brennstoffbereitstellung durchaus dazu führen
können, dass sich statt der vorgeschlagenen GTK-Technologie, die GKK-Technologie als
die unter dem Strich wirtschaftlichere Alternative erweist. Oder aber, Limite bei den
Anschlussleistungen (Erdgas) erzwingen eine solche Entscheidung. Auch wenn all diese
Einflussparameter schlussendlich nur nach Abschluss der vorgeschlagenen Abklärungen
und Vorverhandlungen mit der notwendigen Eindeutigkeit feststehen werden, soll in die-
sem Kapitel ein Ausblick bezüglich der wichtigsten Kennzahlen für ein Kraftwerk mit der
Gesamtleistung von 2 x 500 MW, realisiert mit GKK-Technologie, gegeben werden. Zu
beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Dynamikanforderungen, welche in den
Projektgrundlagen definiert sind, mit den hier vorgestellten Anlagen nicht erfüllt werden
können.

9

Mit folgenden GKK-Konfigurationen kann die gewünschte Leistung einer Anlage (500
MW) erzielt werden :

• E-Klasse Kombi: 2 x AE94.2 Kombi
• F-Klasse Kombi: 1 x GE 9F.05 Kombi

Es wird von einer Kühlung durch Nasskühlzellen ausgegangen. Betriebskosten, die durch
die Entnahme von Zusatzwasser für das Kühlwasser entstehen können, sind nicht be-
rücksichtigt.

Es sei betont, dass die hier vorgestellten Anlagenkonzepte nicht direkt mit der im Ab-
schnitt 4.14 beschriebenen Erweiterung einer 1 x 500 MW Anlage basierend auf die GTK-
Technologie vergleichbar ist. Die Anlagenleistungen unterscheiden sich deutlich vonei-
nander!
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9.1 GKK basierend auf E-Klasse

9.1.1 Technische Parameter

NIEDERDRUCK.DAMPF

FRISCHDAMPF

; ABGAS

DAMPFrURBINE H 6 KÜHLTURM

Z
3
$ ABDAMPF

BRENNSTOFF LUFr

KONDENSATOR gv

G

GASTURBINE

--- -}üü-MV------------- --------------- - -------- --- ------ ---- ----
SPEISEWASSER

KONDENSAT

AbbIldung 9-1 Verelnfachtes Fllessschema E-Klasse Komblanlage

EldgenösslsdIe ElektrIzItätskommIssIon EICom
StudIe Spltzenlast-Kraftwerk
115006046 l November 2021
TeII 3 Afry llS006046-10-O-Schlussberh=ht.docx

copyrlght© AFRY SdIweIZ AG
BITT.com



AFRY
AF pövny@

Page 267/286

GT PRO 29.O
Gross Power
Not Power
Aux. & Lx)9888
LHV Gross Heat Rate
LHV Not Heat Rate
LHV Gross ElectrIc Elf.
LHV Not Electric Eff.
Fuel LHV Input
Fuel HHV Input
Net Proc8s8 Heat

566879 kW
555815 kW
11064 kW
6553 kJ/kWh
6683 kJ/kWh
91.91 o/o
53.86 %
I031879 kWth
1143076 kWth
O kwth

Amblent
0.97 P
4.4 T
83% RH
3.207 Twh3FT

501 .O M

manu

7p _
ër5; ü

O.0586 D35.76 T-
582.2 M
0.8532 x

lg?. T
3927 M

Sw18sGas2020
77.5 M
I031879 kWh LHV 9:27/

3850 M
83% RHIPB

{79?? 9
92.03 M
222 T
176.4 T

HP8
76 04 D
292.3 T
501.9 M
468..1 T
298.3 T

0.90 P4.4 T
3850 M

35.76 T
585.2 M

SCR
O.9H33 pSfKJ.2 T
3027 M 2 x AE94.2

(Phy•laI Mod•1 8803)

@ leit>% lead
}7el9 9 kw

p [b„] T [CI M IVh 1. St„m P„p„tl„, iFa67 # CT PRO 29'O-
169 1 1'05'2021 10:51:35 flle•C:\Ußem\A4 10343\AFRY\EICam - StudIe R08eNekraftwork - AFRY Intern - 300_Proeegß\350_C81culatlon\GTPRa\DesIgn\E-claßgKombl.GTP
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AbbIldung 9-2 Wärmeschaltblld E-Klasse Komblanlage

eAFRYHaHtHd LH.2021

Anyvx>niakwasser O.139 t/h 9:trwef8lox do ab SO:

Stckoxdo 3l8 NO:

4O0200 t/h
0.0630

Brennstoff

Vorbr8nnungsluR

77.5

3'8SO

Anyrx>niaksdtlupf

Kohbndiox d COa

0.0315

210
GT

SCR

DAMPFANLAGE

Zusatzwasser
rat

419 MASSKÜHtTURn Verdunstung und Sprühvedust 320

Nettoleistung : 556 MW, Feuerungswärrr8leistung (Hu): 1'032 MW

Dampfeaeugung: 594 t/h, Kühllast Kbndonsatonn: 334 Mys
Erdgas, Heizwert (Hu): 47.91 MJ/kg

e
2+1 E'Klasse, WInter
MASSENgrROMBERECHNUNG

&

s-s, '''''w-bk '''d 't'''m'!=7/! @ A E.!3 Y

AbbIldung 9-3 Mas$enströme E-Klasse Komblanlage

EldgenösslsdIe ElektrIZItätskommIssIon EICom
StudIe Spltzenlast-Kraftwerk
115t)06046 1 November 2021
TeII 3 Afry 115006046-10'0-Schlussberlctlt.docx

copynght© AFRY SchweIz AG
afTy.com



@ A Page 269/286

AF PÖVRV

eAFRV

as

Trockenes Abgas @ 15.0% 02
9itwefalox do 8l8 soI

St ckox do als NO:

7'066 kg/+lWb 61

S'669 Nm'/MWh el
0.00360 ko/MWh al

o.113 ko/mh 81

0.198 kg/Wh 81

AnyvDniakwa8sor O.250 kg/MWh ol

KbhbnnDnox d CO

V8rbnnnungsluß 6'926 kg/Wh 81
GT

SCH Kbhbndiox d CO, 378 kg/mh el

Rohwasser 20.4 kdMWh el Proz8ssabwass8r 2.67 kg/mh 81

DAB4PFANLAGE

S4’820 kg/MWh el lft (trocken X8?OkQ/b4wh el

&ÄSSKÜHtTURB
1

Nettoteistung : 556 MW, FeuerungswärrrBleistung (Hu): 1'032 MW

Dampferzeugung: 594 tA, Kühlast Kbndensatoren: 334 MJ/s

Erdgas, Heizwert (Hu): 47.91 MJ/19

e
2+1 E'Klasse, WInter
MASSENgrROMBERECHNUNG

SAS, Ren8wabh and Thermal Energy &a A FRY
2021/11/5 \U/ 4r #evßv

AbbIldung 9-4 SpezIfIsche Massenströme E-Klasse Komblanlage
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9.1.2 Kostenschätzung
Tabelle 9-1 Investitionskosten E-Klasse Kombianlage

Kostenpunkt

Anlagenkosten, schlüsselfertig 336.1 MCHF

Inbetriebnahme 46.9 MCHF

Erstinventar 1.7 MCHF

Gasanbindung 18.6 MCHF

29.4 MCHFElektrische Anbindung

Projektentwicklung, Genehmigung und Manage-
ment 15.O MCHF

Mobilisierung LTSA 2.4 MCHF

2.2 MCHFMobIlisierung Personal

Land 16.5 MCHF

468.8 MCHFGesanIt

Tabelle 9-2 FIxkosten Betrieb E-Klasse Kombianlage

Kostelr punkt

Brennstoffkosten (Leistungspreis)

Arbeitskosten

Instandhaltung Fixkosten
Stromverbrauch im Stillstand

Verschiedenes

Fixkosten gesamt

6.03

0.70

1.70

0.33

0.25

9.01

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

Tabelle 9-3 Variable Kosten Betrieb E-Klasse Kombianlage

Kostenpunkt

8rennstoffkosten (Arbeitsprels)

CO,-Kosten

Ammoniak

Instandhaltung variable Kosten

Variable Kosten gesamt

46'414.0

45'927.0

75.0

319.1

92'735.1

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh
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9.2

9.2.1

GKK basierend auf F-Klasse

Technische Parameter
NIEDERDRUCK-DAMPF

FRISCHDAMPF

ABGAS ['1 G
KÜHLTURM

2

:
ABDAMPF

BRENNgrOFF LUFT

ABHITZEKESSEL KONDENSATOR

G

GASruRBiNE

SPEISEWASSER
PUMPEN

KONDENSAT

AbbIldung 9-5 Verelnfachtes Fllessschema F-Klasse Komblanlage
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GT PRO 29.O
Gross Pour 521087 kW
Not Power K)9851 kW
Aux. & LoB8e8 11118 kW
LHV Gf%8 Heat Italo 5860 hI/kWh
LHV Not büal Rato 5987 kJAWh
LHV Gram ElectrIC Etf. 81.44 %
LHV Not Electric Elf. 60.13 %
Foul LHV Input &18118 kWUl
Fuel HHV Input 9395 12 kWth
Not Prue(HS H(lat O kWth

Amblent
0.97 P
4.4 T
83% RH
3.207 TM)

IF7}OI kW

Cold Retnat

: 14 M
's 10 , r i
81.63 M

07 43 M

0.C>483 p
32, 2/ T
112.7 M
0 0186 x

'1 51 M >l

4
!1;7, 1
734 2 M

?7%';P?ozc)
8481 IB kWh LW 8%p

7166 M
83% RFtrp8 PB

3.8 0 33.80 P
141:8 T HO,7 T
14.97 M 15.öl M

bW)8

1 39: 1

457 l T
351. 1 T

IBO I T 281 8 T
14e\ 2 T HB 7 T

080p
aH i
7tö.5 M

32. 711 T
112.9 M

Irclubs SCR
i o03 e

1 Ja OEeF.06
(Ptly8k81 Model 8648)

(elOaAlaBd
353766 kW

p jb8r] T [q M [ky6]. Steam Pmponb8: IFC47 # GT PRO 280-
169 1 1<)$2021 12:04:41 tIlo=C:\UseßW10343WRY\EICom . Studio RoseNekraRMerk . AFRY Intern . 3CX)_Proco ss\350_Calculatlon\GTPRO\DesIgn\F.ClossKcxntH.GTP
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AbbIldung 9-6 Wärmeschaltblld F-Klasse Komblanlage, BetrIeb mIt Erdgas

OAFRY SHHIHd ud. a021

Any7x>niakwa$ser 1114 t/h &flwofekix de ab SO:
+ St dr>x de 3l8 NO:

0.00165 t/h
0.0518

Brennstoff

V8öronnungsluft

13.7
5

• Arryrx>niak5drlupf
r

GT
SCR W

DAMPFANLAGE

Zusa 322 BASSXÜHtTUR#4 /ertlunstung und Sprühvedust
Coolng Wat8LB_ktwcJQwr1

24S

81.3

Nettoleistung : 510 MW, Feuerunggwärrr8leistung (Hu): 848 MW

Danx)feaougung: 417 tgl, Klihltast Könd8nsatonn: 252 bCljs

Erdgas, Hetzwert (Hu): 47.91 MJ/kg

1 +1 F-Klasse, Wnter
MASSENSrROMBERECHNUNG

8
SAS, Renowabb and nlermal Enerw M A FRY

2021/11/5 \X/ 4r BëVÜV

AbbIldung 9-7 Massenströme F-Klasse Komblanlage, BetrIeb mIt Erdgas
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OAFRYSdaHtHd ud.aon

Abgas

Trocker®_sJua9 O 1

9:hwef8lox de ab SO:
St ckox do als NOa

KOhl8nnDnox d CO

Anyvx>niakwasser 0.224 kQ/MWh ol
02 S'079 Nm?/MW h el

400323 kg/MWh ol

08102 kg/MWh 81

0.178 Iq/MWh ol
n

V8rbnnnung8luft _S'OS8 k4
GT

seR 338 kg/mh 81

Rohwassor 14.8 kg/MWh ol Prozossabwasser 2.C14 kg/Wh 81

DAHPFANLAGE

Kühlluft (trocken: 4S'660 kg/MWh el Kühlluft (trocken 45'660_h/MW h el
4NASSXÜHLTunn

Nettoleistung: 510 MW, Feuerungswarrrnkisturlg (Hu): 848 MW

D3npferzauguno: 417 tJtl, KühHa st Kondens3tor8n: 252 H116

Erdgas, Heizwert (Hu): 47.91 MJ/ka

e
1 +1 F'Klasse, WInter
MASSENSrROMBERECHNUNG

\

s A s 1 R e n o wa b k31 a rNEI T h e nm a : 5::7 : 1:: 11@
AFRY

Ag 9övav

AbbIldung 9-8 SpezIfIsche Massenströme F-Klasse Komblanlage, BetrIeb mIt Erdgas
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GT PRO 29.O
Gross Power 510261 kW
Not Power 498457 kW
Aux. & L08888 1 1804 kW
LHV Gross Heat R8to 5882 kJ/kWh
LHV Not Heat Rato 6021 kJ/kWh
LHV Gross Eloctric Elf. 61.2 %
LHV Not Electric EH. 59.79 %
Fuel LHV Input 833726 kWth
Fu81 HHV Input 895514 kWth
Not Procoss H8at O kWth

Amblont
0.97 P
4.4 T
83% RH
3.207 Twb!88 $

8423 M

Stop Valvo 169793 kW

Cold Rchoat

äTgg'h
80.95 M

3.3820 '1 M>l
291.9 T
11.89 M

4
0.97 P87.79 T
736,2 M

mmI

Dlstlllnto OII
19.7 M
833726 kWth LHV

0.97 P4.4 T
716.5 M
83% RHrPB

3.8 P
141.8 T
14.01 M
188.8 T
14 8b4 T

IPB
33.89 o
240,7 T
15.55 M
281.6 T
240.7 T

mE
152.3 P
ä4,ä3 M
457.5 T
353.2 T

0.96 P4.4 -r
716.5 M

32.78 T
111.7 M

Include$ SCR

1.003 P

/„i,-; v IX GE9F.06
(Phy8lal Ho(bI #849)

@ 100% lead
344468 kW

p jbar1 T IC 1 M jkg/91. Steam Properües: IFca # GT PRO 29'O -
169 11-23-2021 10:55:50 fll8BC:\UßenW10%3\AFRY\EICom . StudIe R880wekraüw8rk . AFRY Intern - 300_Proc8$8\350_Caleulatlon\GTPRO\DesIgn\F.ClassKombI_oll,GTP
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AbbIldung 9-9 Wärmeschaltblld F-Klasse Komblanlage, BetrIeb mIt HeIzöl
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9.2.2 Kostenschätzung, Erdgas
Tabelle 9-4 Investitionskosten F-Klasse Komblanlage, Erdgas

Kostenpunkt

Anlagenkosten, schlüsselfertig

Inbetriebnahme

ErsUnventar

Gasanbindung

ElektrIsche Anbindung

ProjektentwIcklung, GenehmIgung und Manage-
ment

Mobilisierung USA

Mobilisierung Personal

Land

Gesanrt

326.3

35.8

1.6

18.6

29.4

15.00

2.7

2.2

16.50

448.1

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

MCHF

Tabelle 9-5 Fixkosten BetrIeb F-Klasse Komblanlage, Erdgas

Koste11 kt

Brennstoffkosten (Leistunqspreis}

ArbeItskosten

Instandhaltung Fixkosten
Stromverbrauch Im Stillstand

Verschiedenes

Fixkosten gesamt

5.41 MCHF/a

0.70 MCHF/a

1.@ MCHF/a

0.33 MCHF/a
0.25 MCHF/a

8.53 MCHF/a

Tabelle 9-6 Variable Kosten BetrIeb F-Klasse Kombianlage, Erdgas

Kostenpunkt

Brennstoffkosten (Arbeitspreis)
CO,-Kosten

Ammoniak

Instandhaltung varIable Kosten

Variable Kosten gesamt

41'577.5 CHF/GWh

41'067.O CHF/GWh

67.2 CHr/GWh

366.1 CHF/GWh

83'077.8 CHF/GWh
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9.2.3 Kostenschätzung, Heizöl

Tabelle 9-7 Investitionskosten F-Klasse Kombianlage, Heizöl

Kostenpunkt Kosten

Anlagenkosten, schlüsselfertlg 352.7 MCHF

67.9 MCHF

54.7 MCHF

InbetrIebnahme

Erstinventar

Gasanbindung O.O MCHF

Elektrische Anbindung 29.4 MCHF

ProjektentwIcklung, Genehmigung und Manage-
merIE 12.O MCHF

Mobilisierung LTSA 3.6 MCHF

Mobilisierung Personal

Land

1.2 MCHF

20.6 MCHF

542.1 MCHFGesanIt

Tabelle 9-8 Fixkosten Betrieb F-Klasse Komblanlage, Heizöl

Kostenpunkt
Brennstoffkosten (Leistungspreis) 0.00

0.70

1.84

0.33

0.25
3812

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

MCHF/a

Arbeitskosten

Instandhaltung Fixkosten
Stromverbrauch Im Stillstand

VerschIedenes

Fixkosten gesamt 0

Tabelle 9-9 Variable Kosten Betrieb F-Klasse Kombianlage, Heizöl

ktKosten

Brennstoffkosten (Arbeitspreis)
C02-Kosten

Ammoniak

instandhaltung variable Kosten

95'760.0

53'460.0

357.0

366.1

149'943.1

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWh

CHF/GWhVariable Kosten gesamt
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A Anhang A
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